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T E I L  C 

 
 

ERSTER ABSCHNITT 
 

Allgemeine Bestimmungen 
 
 

§ 31 
Allgemeines 

 
Soweit in den nachfolgenden Paragrafen des Teil C kein Hinweis auf die Rechtsgrundlage gege-
ben ist, beziehen sich die Paragrafen auf die Anlage 7 der Satzung der Deutschen Rentenversi-
cherung Knappschaft-Bahn-See. 
 
 

§ 32 
Aufsicht 

 
Die Aufsicht über die Renten-Zusatzversicherung führt das Bundesministerium für Verkehr und 
digitale Infrastruktur. 
 
 

§ 33 
Genehmigung, Satzungsänderungen 

 
(1) Der Teil C dieser Satzung und ihre Änderungen bedürfen der Genehmigung durch das Bun-

desministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur. 
 
(2) Satzungsänderungen erstrecken sich auch auf die bestehenden Versicherungsverhältnisse 

und die bewilligten Renten, wenn das Gegenteil nicht ausdrücklich angeordnet wird. 
 
 

§ 34 
Aufgaben der Vertreterversammlung 

 
§ 10 Nummern 14, 17 - 19 finden keine Anwendung. 
 
 

§ 35 
Aufgaben des Vorstandes 

 
§ 14 Satz 3 Nummern 7, 13-17, 19, 20, 27 - 30 finden keine Anwendung. 
 
 

§ 36  
Aktenführende Dienststellen 

 
Die Stellen der Deutschen Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See, denen die Durchführung 
der Rentenzusatzversicherung obliegt, werden als aktenführende Dienststellen bezeichnet 
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§ 36a 
Versichertensprecher 

 
Die Bestimmungen des § 137 gelten sinngemäß. 

 
 

§ 37 und § 38 
 

weggefallen 
 
 
 
 

ZWEITER ABSCHNITT 
 

Mitgliedschaft 
 
 

§ 39 bis § 43 
 

weggefallen 
 
 

§ 43a 
Anwendbare Vorschriften 

 
Die Regelungen zur Pflichtmitgliedschaft und zum Versicherungsverhältnis (§§ 38 bis 43) ergeben 
sich aus der Satzung Teil C in der bis zum 30.09.2005 gültigen Fassung. 
 
 
 

DRITTER ABSCHNITT 
 

Beiträge 
 
 

§ 44 bis § 48  
 

weggefallen 
 
 

§ 48 a 
Anwendbare Vorschriften 

 
Die Regelungen zu den Beiträgen und den damit einhergehenden Vorschriften (§§ 44 bis 48) er-
geben sich aus der Satzung Teil C in der bis zum 30.09.2005 gültigen Fassung.   
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§ 49 

Beitragserstattungen 
 
(1) 1Soweit ein Mitglied keinen Anspruch auf eine unverfallbare Versorgungsanwartschaft nach 

dem Gesetz zur Verbesserung der betrieblichen Altersversorgung vom 19.12.1974 erworben 
hat, werden ihm 90 v.H. der aus eigenen Mitteln geleisteten Beiträge nach näherer Bestim-
mung des Vorstandes erstattet1), wenn es  

 
a) aus der Abteilung B ausscheidet oder seine Anwartschaft erlischt, 
 
b) eine Zusatzrente nicht erhält. 
 

2Der Antrag kann nicht widerrufen werden. ³Das Recht, die Beitragserstattung zu beantra-
gen, erlischt mit Vollendung des 69. Lebensjahres2). 4Hat der Berechtigte den Antrag nicht 
gestellt, so können nach seinem Tode innerhalb von zwei Jahren die Hinterbliebenen den 
Antrag stellen, die Anspruch auf Zusatzrente gehabt hätten, wenn der Berechtigte als Mit-
glied gestorben wäre. 5Die Zahlung an einen Hinterbliebenen befreit die Bundesbahn-
Versicherungsanstalt von der Zahlungspflicht gegenüber den anderen Hinterbliebenen. 

 
(2) 1Stirbt ein Mitglied vor Erfüllung der Wartezeit, so werden die von ihm aus eigenen Mitteln 

geleisteten Beiträge den Hinterbliebenen erstattet, die bei Erfüllung der Wartezeit zusatzren-
tenberechtigt gewesen wären. 2Abs. 1 gilt entsprechend.  

 
(3) 1Wird ein Mitglied durch Aufnahme in eine Anwärterliste für eine Beamtenlaufbahn versiche-

rungsfrei, so entsteht ein Anspruch auf Beitragserstattung nur, wenn es als Beamtenanwär-
ter in der Anwärterliste gestrichen und nicht wieder Pflichtmitglied wird. 2Wird ein Mitglied 
nach Aufnahme in eine Anwärterliste oder unmittelbar in das Beamtenverhältnis übernom-
men, so werden ihm nach näherer Bestimmung des Vorstandes die Beiträge erst bei Anstel-
lung zum Beamten auf Lebenszeit erstattet. 3Erstattet wird die Hälfte3) der nach dem 
20.06.1948 (Währungsstichtag) von ihm selbst geleisteten Beiträge. 4Der Anspruch auf Bei-
tragserstattung erlischt mit Vollendung des 69. Lebensjahres. 

 
5Scheidet ein Beamter, der früher Mitglied der Abteilung B war, aus der Beschäftigung bei 
der Deutschen Bundesbahn aus, ohne dass ihm oder seinen Hinterbliebenen Beamtenver-
sorgung oder Zusatzrente aus der Abteilung B gewährt wird oder ohne dass er wieder 
Pflichtmitglied wird, so werden ihm die Beiträge entsprechend den Bestimmungen des Abs. 1 
erstattet. 6Dabei sind die nach Satz 2 erstatteten Beiträge anzurechnen. 

 
(4) 1Der Antrag auf Beitragserstattung kann nicht auf einen Teil der Beiträge beschränkt werden. 

2War dem Mitglied bereits früher eine Zusatzrente gewährt, so sind von der Erstattung die 
Beiträge ausgeschlossen, die der Festsetzung der Zusatzrente zugrunde gelegt worden wa-
ren. 3Sind während der Mitgliedschaft sonstige Leistungen gewährt worden, so ist deren 
Wert anteilig auf die zu erstattenden Beiträge anzurechnen.  

 
(5) Mit der Beitragserstattung erlöschen alle Rechte aus diesen Beiträgen. 
 
(6) Bei Streit über Beitragserstattungen wird im Verfahren nach den §§ 68 und 69 entschieden. 
 
Anm. 1 
 
a) 1Für Zeiten vor dem 01.01.1924 werden Pauschalbeträge erstattet, und zwar 
 

20,00 RM, wenn die Mitgliedschaft vor dem 01.01.1914 
10,00 RM, wenn die Mitgliedschaft in der Zeit vom 01.01.1914 bis 31.12.1923 
 begann. 



    

 

15 

 
b) 2Für die Zeit vom 01.01.1924 an bis 30.06.1942 richtet sich die Erstattung nach der Renten-

klasse, zu der zuletzt Beiträge entrichtet wurden. 
3Für jeden vollen Monat werden erstattet 

 
in Rentenklasse  1 - 3 2,20 RM 
in Rentenklasse  4 - 6 4,00 RM 
in Rentenklasse  7 - 9 5,00 RM 
in Rentenklasse 10 -12 6,00 RM. 

 
c) 4Von den seit 01.07.1942 - 31.12.1972 im Beitragsnachweis und ab 01.01.1973 im Versicher-

tenkonto Abteilung B eingetragenen Entgelten werden erstattet aus Pflichtbeiträgen für die Zeit  
 

vom 01.07.1942 bis 31.12.1951 2,2 v.H. des Entgelts 
vom 01.01.1952 bis 31.12.1957 2,7 v.H. des Entgelts 
vom 01.01.1958 bis 30.04.1966 1,8 v.H. des Entgelts 
vom 01.05.1966 bis 30.06.1972 2,07 v.H. des Entgelts 
vom 01.07.1972 bis 30.06.1973 1,395 v.H. des Entgelts 
vom 01.07.1973 bis 31.07.1979 0,72 v.H. des Entgelts 

 
 
aus freiwilligen Beiträgen für die Zeit 
 
vom 01.07.1942 bis 31.12.1951 6,5 v.H. des Entgelts 
vom 01.01.1952 bis 31.12.1957 8,1 v.H. des Entgelts 
vom 01.01.1958 bis 30.04.1966 5,4 v.H. des Entgelts 
vom 01.05.1966 an 6,21 v.H. des Entgelts. 

 
5Bei der Erstattung der Beiträge sind als Beitragsbemessungsgrenzen zu beachten 
 
vom 01.07.1942 bis 31.08.1947 600,00 RM monatlich 
vom 01.09.1947 bis 31.05.1949 300,00 RM/DM monatlich 
vom 01.06.1949 bis 31.08.1952 600,00 DM monatlich 
vom 01.09.1952 bis 31.05.1956 750,00 DM monatlich 
vom 01.06.1956 bis 31.05.1967 1800,00 DM monatlich. 
 
6In der früheren französischen Zone galt auch in der Zeit vom 01.09.1947 bis 31.05.1949 eine Bei-
tragsbemessungsgrenze von monatlich 600,00 RM/DM. 
 
7Zur damaligen französischen Zone gehörten das heutige Rheinland-Pfalz, die Regierungsbezirke 
Süd-Baden und Süd-Württemberg sowie der Kreis Lindau.  
 
8Bei übergeleiteten Beiträgen (vgl. § 48) sind 90 v.H. des Arbeitnehmeranteils zu erstatten.  
 
9Die bis zum 20.06.1948 in RM geleisteten Beiträge werden in DM im Verhältnis 10:1 erstattet. 
10Von eigenen Nachversicherungsbeiträgen ohne Zinsen, die vor dem 01.10.1950 geleistet worden 
sind, und von Anwartschaftsbeiträgen werden 90 v.H. erstattet.  
 
11Von den zur früheren EBVA Saarbrücken in der Zeit vom 20.11.1947 bis 05.07.1959 in französi-
scher Währung entrichteten Beiträgen werden im Verhältnis 100:1 erstattet: 
 
12Aus Pflichtbeiträgen für die Zeit 
 
vom 20.11.1947 bis 31.03.1956 2,2 v.H. des Entgelts 
vom 01.04.1956 bis 05.07.1959 3,15 v.H. des Entgelts 
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aus freiwilligen Beiträgen für die Zeit 
 
vom 20.11.1947 bis 31.03.1952 6,5 v.H. des Entgelts 
vom 01.04.1952 bis 31.03.1956 7,8 v.H. des Entgelts 
vom 01.04.1956 bis 05.07.1959 9,0 v.H. des Entgelts. 
 
13Bei der Erstattung der Beiträge sind als Beitragsbemessungsgrenzen zu beachten 
 
vom 20.11.1947 bis 30.04.1948 17 000,00 frs monatlich 
vom 01.05.1948 bis 31.12.1950 25 000,00 frs monatlich 
vom 01.01.1951 bis 31.08.1951 30 000,00 frs monatlich 
vom 01.09.1951 bis 31.12.1955 39 000,00 frs monatlich 
vom 01.01.1956 bis 31.03.1956 45 000,00 frs monatlich 
vom 01.04.1956 bis 31.08.1957 60 000,00 frs monatlich 
vom 01.09.1957 bis 05.07.1959 180 000,00 frs monatlich. 
 
14Der errechnete Betrag wird für die Auszahlung auf 10 Pf nach oben gerundet.  
 
Anm. 2 
 
1Der Anspruch auf Beitragserstattung entsteht erst, wenn der Antrag gestellt wird. 2Für den Antrag 
besteht eine Ausschlussfrist; diese endet mit Vollendung des 69. Lebensjahres des Mitglieds bzw. 
zwei Jahre nach dem Tode des Berechtigten. 3Das Recht, den Antrag zu stellen, kann weder ab-
getreten noch gepfändet werden. 4Nur der zu erstattende Betrag kann gepfändet werden; die 
Pfändung bleibt aber erfolglos, solange der Berechtigte keinen Antrag auf Erstattung der Beiträge 
gestellt hat (vgl. auch die Beitragserstattung an die Eisenbahn-Sparkassen - Rundverfügung Nr. 
69/1967 und an die DB bei Lohnüberzahlungen - Rundverfügung Nr. 39/1962). 
 
5Ist der Berechtigte verstorben und hat er bereits einen Antrag gestellt, so ist damit der Antrag 
wirksam geltend gemacht. 6Ein Hinterbliebener braucht daher nicht nochmals einen Antrag zu stel-
len. 7Die BVA erstattet die Beiträge an einen der Hinterbliebenen, der zusatzrentenberechtigt ge-
wesen wäre. 8Ist der Berechtigte verstorben, ohne den Antrag gestellt zu haben, so kann die Er-
stattung von jedem der Hinterbliebenen beantragt werden, die zusatzrentenberechtigt gewesen 
wären. 
 
Anm. 3 
 
1Von den im Beitragsnachweis eingetragenen Entgelten werden erstattet  
 
vom 20.06.1948 bis 31.05.1949 1,2 v.H. des Entgelts, 
  höchstens aus 
 300,- DM monatlich, 
 
vom 01.06.1949 bis 31.12.1951 1,2 v.H. des Entgelts, 
  höchstens aus 
 600,- DM monatlich, 
 
vom 01.01.1952 bis 31.08.1952 1,5 v.H. des Entgelts, 
  höchstens aus 
 600,- DM monatlich, 
 
vom 01.09.1952 bis 31.05.1956 1,5 v.H. des Entgelts, 
  höchstens aus 
 750,- DM monatlich, 
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vom 01.06.1956 bis 31.12.1957 1,5 v.H. des Entgelts, 
  höchstens aus 
 1 800,- DM monatlich, 
 
vom 01.01.1958 bis 30.04.1966 1,0 v.H. des Entgelts, 
  höchstens aus 
 1 800,- DM monatlich, 
 
vom 01.05.1966 bis 31.05.1967 1,15 v.H. des Entgelts, 
  höchstens aus 
 1 800,- DM monatlich, 
 
vom 01.06.1967 bis 30.06.1972    1,15 v.H. des Entgelts, 
  auch wenn es den Betrag 
  von 1 800,- DM übersteigt, 
 
vom 01.07.1972 bis 30.06.1973 0,775 v.H. des Entgelts, 
  auch wenn es den Betrag 
  von 1 800,- DM übersteigt, 
 
 
vom 01.07.1973 an 0,4 v.H. des Entgelts, 
  auch wenn es den Betrag 
  von 1 800,- DM übersteigt. 
 
2In der früheren französischen Zone ist auch in der Zeit vom 20.06.1948 bis 31.05.1949 von einem 
Entgelt bis zu monatlich 600,- DM auszugehen. 
 
3Währungsstichtag ist für die zur früheren EBVA Saarbrücken in französischer Währung entrichte-
ten Beiträge entsprechend der Regelung zu den §§ 1303 und 1304 der RVO der 19.11.1947. 4Von 
den im Beitragsnachweis eingetragenen Entgelten werden in DM im Verhältnis 100:1 erstattet für 
die Zeit 
 
vom 20.11.1947 bis 31.03.1956 1,2 v.H. des Entgelts, 
vom 01.04.1956 bis 05.07.1959 1,75 v.H. des Entgelts. 
 
5Die nach Anm. 1 letzter Absatz bei der Erstattung der Beiträge zu beachtenden Beitragsbemes-
sungsgrenzen und Zeitabschnitte gelten entsprechend. 6Der errechnete Betrag wird für die Aus-
zahlung auf volle 10 Pf nach oben gerundet.  
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VIERTER ABSCHNITT 

 
Leistungen 

 
 

§ 50 
Arten der Leistungen 

 
(1) Die Bundesbahn-Versicherungsanstalt gewährt1) als Regelleistungen 
 

a) Versichertenzusatzrenten, 
 
b) Witwenzusatzrenten, Witwerzusatzrenten und Waisenzusatzrenten, 
 
c) Abfindungen für Zusatzrentenansprüche, wenn die Wartezeit erfüllt2), die Anwartschaft er-

halten und die sonstigen Voraussetzungen3) für ihre Gewährung erfüllt sind. 
 
(2) 1Die Bundesbahn-Versicherungsanstalt kann, soweit es ohne Gefährdung der Regelleistun-

gen möglich ist, mit Zustimmung der Aufsichtsbehörde Mehrleistungen, insbesondere Kosten 
oder Zuschüsse für Heilverfahren übernehmen, um die Gesundheit der Mitglieder und ihrer 
Angehörigen zu fördern. 2Über die Mehrleistungen entscheidet der Vorstand unter Aus-
schluss des Rechtsweges.  

 
 
Anm. 1 
 
Wegen der Bedeutung des Antrages vgl. § 67. 
 
Anm. 2 
 
Wegen des Anspruchs bei nicht erfüllter Wartezeit vgl. § 51 Abs. 2. 
 
Anm. 3 
 
Wegen der sonstigen Voraussetzungen für die Gewährung von Zusatzrenten vgl. §§ 53 - 55, für 
die von Abfindungen § 66. 
 
 

§ 51 
Wartezeit 

 
(1) 1Die Wartezeit ist erfüllt, wenn 60 Beitragsmonate zurückgelegt1), 2) sind. 2Als Beitragsmonat 

gilt der Kalendermonat, der mit Beiträgen belegt ist. 3Kalendermonate, die nur teilweise mit 
Beitragszeiten belegt sind, gelten als volle Beitragsmonate. 4Je 13 in der Zeit vor dem 
29.06.1942 entrichtete Wochenbeiträge gelten als drei Beitragsmonate. 5Von dem verblei-
benden Rest gelten je vier Wochenbeiträge als ein Beitragsmonat3). 

 
(2) Die Erfüllung der Wartezeit ist nicht erforderlich, wenn das Mitglied infolge eines Arbeitsun-

falles4), den es bei einer arbeitgebenden Verwaltung erleidet, berufsunfähig oder erwerbsun-
fähig wird oder stirbt.  

 
(3) Hat das Mitglied die Wartezeit erfüllt, so ist sie auch für die Ansprüche der Hinterbliebenen 

erfüllt5). 
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Anm. 1 
 
Auf die Wartezeit sind nur die Zeiten anrechenbar, in denen Pflicht- oder freiwillige Beiträge ent-
richtet sind. 
 
Anm. 2 
 
Die Wartezeit war erfüllt bei Eintritt des Versicherungsfalles 
 
a) bis zum 31.12.1939 und in der Zeit vom 01.07.1942 bis zum 31.05.1948 durch eine 5jährige 

Mitgliedszeit, 
 
b) vom 01.01.1940 bis 30.06.1942 durch Zahlung von 260 Wochenbeiträgen und 
 
c) vom 01.06.1948 an, wenn für 60 Monate Beiträge entrichtet sind. 
 
Anm. 3 
 
In Anlehnung an § 1250 Abs. 2 RVO wird ein noch verbleibender Rest von weniger als 4 Wochen 
als voller Beitragsmonat angerechnet.  
 
Anm. 4 
 
1Das gilt für Arbeitsunfälle, die nach dem 25.08.1939 eingetreten sind. 2Voraussetzung ist, dass 
der Träger der Unfallversicherung das Unfallereignis als Arbeitsunfall anerkannt hat. 3Ob der Ver-
sicherungsfall infolge des Arbeitsunfalles eingetreten ist, richtet sich nach den Auslegungsgrund-
sätzen und der Rechtsprechung zu § 1252 RVO. 4Anspruch auf Hinterbliebenenzusatzrente be-
steht nach dem Tode eines Mitglieds nur, wenn der Tod als Unfallfolge anerkannt ist. 5Wegen Ge-
währung von Hinterbliebenenzusatzrenten nach dem Tode eines Zusatzrentners vgl. § 54 Anm. 1. 
 
Anm. 5 
 
Diese Bestimmung gilt für die Hinterbliebenen von Versichertenzusatzrentnern auch dann, wenn 
im Zeitpunkt des Todes des Rentners die Wartezeit nicht erfüllt wäre, weil inzwischen die Bestim-
mungen für die Wartezeit geändert worden sind. 
 

 
§ 52 

Anwartschaft 
 
(1) Die Anwartschaft auf Zusatzrente entsteht mit der Erfüllung der Wartezeit; sie erlischt, abge-

sehen von den Fällen in Abs. 2 bis 8, spätestens 6 Monate nach Beendigung der Mitglied-
schaft1), 2). 

 
(2) 1Beamte4) behalten für sich und ihre Hinterbliebenen die bis zum Ausscheiden aus der Mit-

gliedschaft erworbene Anwartschaft, solange sie Beamte sind und wenn sie sich die Beiträge 
nicht haben erstatten lassen. 2Ein Anspruch auf Zusatzrente entsteht hieraus aber nur, wenn 
kein Anspruch auf Beamtenversorgung besteht. 3Wird in einem solchen Falle ein Unterhalts-
beitrag bewilligt, so gelten die Bestimmungen über die Mindestbeträge in den §§ 62 Abs. 5, 
63 Abs. 4 und 64 Abs. 4 nicht. 4Beamtenanwärter behalten für sich und ihre Hinterbliebenen 
die bis zum Ausscheiden aus der Pflichtmitgliedschaft erworbene Anwartschaft bis zur Strei-
chung in der Anwärterliste5). 
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(3) Wer nach Vollendung des 65. Lebensjahres aus der Mitgliedschaft ausscheidet, aber weiter-

beschäftigt wird und deshalb noch keinen Anspruch auf Versichertenzusatzrente hat, behält 
für sich und seine Hinterbliebenen die bis zum Ausscheiden aus der Mitgliedschaft erworbe-
ne Anwartschaft. 

 
(4) 1Erhält ein Mitglied, das aus der Beschäftigung bei der arbeitgebenden Verwaltung ausge-

schieden ist, Altersruhegeld nach § 1248 Abs. 2 RVO, so bleibt ihm die Anwartschaft bis 
zum Eintritt dieses Versicherungsfalles, längstens jedoch für eineinhalb Jahre nach dem 
Ausscheiden, erhalten. 2Die Anwartschaft bleibt gleichfalls erhalten, wenn ein weibliches 
Mitglied nach Vollendung des 60. Lebensjahres aus der Beschäftigung bei der arbeitgeben-
den Verwaltung ausgeschieden ist und Altersruhegeld nach § 1248 Abs. 3 RVO erhält6). 

 
(5) 1Ein ehemaliger Zusatzrentner behält für sich und seine Hinterbliebenen die bis zum Aus-

scheiden aus der Mitgliedschaft erworbene Anwartschaft7), solange er nicht wieder Mitglied 
wird, längstens für 2 Jahre8) seit dem Wegfall der Versichertenzusatzrente9). 2Er behält die 
Anwartschaft auch über diese Zeit hinaus, solange die Zusatzrente, weil er wiederbeschäftigt 
wird (§ 56 Abs. 2b), wegfällt.  

 
(6) Während eines schwebenden Rentenverfahrens bleibt die Anwartschaft bestehen10). 
 
(7) Der Vorstand kann für besondere Fälle Bestimmungen über weitere beitragsfreie Anwart-

schaften treffen11). 
 
(8) Sofern nach Abs. 2 bis 7 keine beitragsfreie Anwartschaft besteht, kann die Anwartschaft in 

den Fällen, in denen die Weiterversicherung (§ 43) zugelassen ist, und unter den dort ge-
nannten Bedingungen durch Zahlung eines Anwartschaftsbeitrages (§ 44 Abs. 3) erhalten 
werden12). 

 
(9) Wer die Anwartschaft nach Abs. 2 bis 8 erhalten hat, steht hinsichtlich der Leistungen den 

Mitgliedern gleich13). 
 
Anm. 1 
 
1Anwartschaft auf Zusatzrente für sich und ihre Hinterbliebenen haben grundsätzlich nur Mitglie-
der. 2Die Anwartschaft erlischt im allgemeinen spätestens 6 Monate nach Beendigung der Mit-
gliedschaft; sie bleibt also auch längstens 6 Monate über den Zeitpunkt der Beendigung der  
 
Mitgliedschaft nach § 41 Abs. 1e) hinaus bestehen. 3Diese 6 Monate beitragsfreie Anwartschaft 
zählen von dem auf die Beendigung der Mitgliedschaft folgenden Tag an. 
 
4Diese Regelung ist mit Wirkung vom 01.01.1957 in Kraft getreten. 5Sie gilt auch für Versiche-
rungsfälle, die vor diesem Tag eingetreten sind. 6Ist daher in der Vergangenheit der Versiche-
rungsfall innerhalb von 6 Monaten nach Beendigung der Mitgliedschaft eingetreten und war der 
Anspruch auf Zusatzrente wegen erloschener Anwartschaft rechtswirksam abgelehnt oder nicht 
geltend gemacht worden, so wird die Zusatzrente auf Antrag nunmehr gewährt (Übergangsbe-
stimmung B). 7Für den Rentenbeginn gilt § 67 Abs. 3. 
 
Anm. 2 
 
1Das Ende der Mitgliedschaft richtet sich nach § 41, das Ende der Weiterversicherung nach § 43 
Abs. 6. 2Ist der Versicherungsfall innerhalb einer Frist von 6 Monaten nach dem Ausscheiden aus 
dem Dienst eingetreten, so kann, wenn die Beiträge inzwischen erstattet worden sind, die Anwart-
schaft nur durch Wiedereinzahlung der Beiträge wieder hergestellt werden. 3Dabei können ggf. die 
wiedereinzuzahlenden Beiträge von der Rentennachzahlung einbehalten werden.  
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Anm. 3 
 
Bleibt frei. 
 
Anm. 4 
 
Nicht Ruhestandsbeamte. 
 
Anm. 5 
 
1Beamtenversorgungsbezüge in diesem Sinne sind nur Unterhaltsbeiträge nach dem Bundesbe-
amtengesetz (BBG), wenn auf sie ein Rechtsanspruch besteht (vgl. z.B. § 125 Abs. 2 BBG). 
2Unterhaltsbeiträge, die nach dem BBG bewilligt werden können (vgl. z.B. § 120 BBG), sind keine 
Beamtenversorgungsbezüge. 3Sie werden jedoch auf die Gesamtversorgung des Mitglieds oder 
auf die Witwen- oder Waisenversorgung angerechnet.  
 
4Unterhaltsbeiträge nach dem G 131 gelten in jedem Falle als Beamtenversorgungsbezüge. 5Wird 
ein Anspruch auf Beamtenversorgungsbezüge nach dem G 131 versagt, so kann an deren Stelle 
keine Zusatzrente nach den Richtlinien im Anhang I gewährt werden. 6Sie kann aber Widerrufsbe-
amten, die am 08.05.1945 als entlassen galten, gewährt werden, weil diesen eine Beamtenversor-
gung nicht nach dem G 131 versagt worden ist. 7Empfänger von Beamtenversorgungsbezügen, 
die bei Eintritt des Versicherungsfalles noch Pflichtmitglieder der Abteilung B sind, erhalten die 
Mindestrenten.  
 
Anm. 6 
 
1Bei einer weiblichen Versicherten, die Anspruch auf Altersruhegeld nach § 1248 Abs. 3 RVO hat, 
bleibt die Anwartschaft erhalten, wenn sie frühestens mit Ablauf des Monats aus der Beschäftigung 
ausscheidet, der dem Monat der Vollendung des 60. Lebensjahres vorausgeht. 
 
 
 
 
Beispiel: 
 
2Vollendung des 60. Lebensjahres am 15.05.1973; Anspruch auf vorgezogenes Altersruhegeld 
vom 01.06.1973 an; Ausscheiden aus der Beschäftigung am 30.04.1973. 
 
Anm. 7 
 
"Erworbene Anwartschaft" bedeutet nur, dass die Anwartschaft als solche erhalten bleibt. 
 
Anm. 8 
 
1Sind die 2 Jahre abgelaufen, so erlischt die beitragsfreie Anwartschaft. 2Die Anwartschaft kann 
aber durch laufende Zahlung des Anwartschaftsbeitrages weiter erhalten werden (§§ 43 Abs. 7 
und 44 Abs. 3). 
 
Anm. 9 
 
1Wenn die entzogene Versichertenzusatzrente wegen eines Arbeitsunfalles bei nicht erfüllter War-
tezeit gewährt worden ist (§ 51 Abs. 2), so besteht Anspruch auf Wiedergewährung der Versicher-
tenzusatzrente oder auf Gewährung der Hinterbliebenenzusatzrente nur, wenn der Versicherungs-
fall wegen desselben Unfalls während der Dauer der 2jährigen beitragsfreien Anwartschaft eintritt. 
2Nach Ablauf dieser Frist erlischt der Anspruch auf diese Zusatzrenten. 3Die Weiterversicherung 
und die Zahlung des Anwartschaftsbeitrages sind nicht zulässig (§ 43 Anm. 4). 
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Anm. 10 
 
1Ist der Antrag eines Mitgliedes auf Gewährung einer Rente aus den gesetzlichen Rentenversiche-
rungen abgelehnt oder ist die Rente entzogen worden, so bleibt die Anwartschaft auch während 
des Verfahrens durch alle drei Instanzen der Sozialgerichtsbarkeit beitragsfrei bestehen, wenn der 
Versicherungsfall spätestens bis zum Abschluss des Verfahrens eingetreten ist.  
 
2Das gilt auch, wenn das Beschäftigungsverhältnis inzwischen gelöst ist.  
 
Anm. 11 
 
Näheres über die beitragsfreie Anwartschaft für Vertriebene usw. enthalten die Richtlinien im An-
hang I. 
 
Anm. 12 
 
Die Anwartschaft durch Zahlung von Anwartschaftsbeiträgen endet unter den gleichen Vorausset-
zungen wie die Weiterversicherung (§ 43 Abs. 6 und 7). 
 
Anm. 13 
 
Anwartschaftszeiten nach Abs. 2 bis 8 zählen nicht als Mitgliedszeiten. 
 
 

§ 53 
Versichertenzusatzrente 

 
(1) Versichertenzusatzrente erhält1) nach Erfüllung der Wartezeit unbeschadet des § 51 Abs. 2 

das Mitglied, das  
 

a) berufsunfähig und aus der überwiegenden Beschäftigung bei einer der arbeitgebenden 
Verwaltungen ausgeschieden ist,  

 
b) erwerbsunfähig und aus der überwiegenden Beschäftigung bei einer der arbeitgebenden 

Verwaltungen ausgeschieden ist,  
 

c) 65 Jahre alt geworden und aus der überwiegenden Beschäftigung bei einer der arbeit-
gebenden Verwaltungen ausgeschieden ist,  

 
d) Altersruhegeld nach § 1248 Abs. 1 bis 3 RVO bzw. Altersrente nach §§ 36 bis 39 SGB 

VI erhält und aus der überwiegenden Beschäftigung bei der arbeitgebenden Verwaltung 
ausgeschieden ist.  

 
(2) Wer beim Eintritt des Versicherungsfalles nach Abs. 1 nicht mehr Mitglied ist, erhält keine 

Zusatzrente, es sei denn, dass die Anwartschaft erhalten ist.  
 
(3) 1Wer berufsunfähig oder erwerbsunfähig ist, richtet sich nach den Rentenversicherungsge-

setzen2). 2Die Entscheidungen der Versicherungsträger und der Sozialgerichte über Berufs-
unfähigkeit und Erwerbsunfähigkeit und deren Eintritt sind auch für die Ansprüche auf Zu-
satzrente maßgebend3). 



    

 

23 

 
Anm. 1 
 
1Wird ein Versicherter, der Rente wegen Berufs- oder Erwerbsunfähigkeit erhält, bei einer der ar-
beitgebenden Verwaltungen überwiegend weiterbeschäftigt, so hat er keinen Anspruch auf Zusatz-
rente. 2Zusatzrente erhält er erst, wenn er auch aus der Beschäftigung ausgeschieden ist. 3Die 
Zusatzrente wird ihm jedoch gezahlt, wenn er als berufs- oder erwerbsunfähiger Rentner versiche-
rungspflichtig außerhalb der arbeitgebenden Verwaltungen beschäftigt wird. 
 
Anm. 2 
 
Wer Bergmannsrente nach § 45 SGB VI bezieht, ist nicht berufsunfähig oder erwerbsunfähig in 
diesem Sinne. 
 
Anm. 3 
 
Bei einem Versicherten, der nicht in der gesetzlichen Rentenversicherung versichert ist, hat die 
BVA Abteilung B selbst festzustellen, ob Berufs- oder Erwerbsunfähigkeit im Sinne der §§ 
1246/1247 RVO vorliegt. 
 
 

§ 53a 
Zusatzrente 

(aufgrund des Gesetzes zur Verbesserung der betrieblichen 
Altersversorgung) 

 
(1) 1Ein Arbeitnehmer, dem Leistungen der Alters-, Invaliditäts- oder Hinterbliebenenversorgung 

aus Anlass seines Arbeitsverhältnisses (betriebliche Altersversorgung) zugesagt worden 
sind, behält seine Anwartschaft, wenn sein Arbeitsverhältnis vor Eintritt des Versorgungsfal-
les endet, sofern in diesem Zeitpunkt der Arbeitnehmer mindestens das 35. Lebensjahr voll-
endet hat und 

 
a) entweder die Versorgungszusage für ihn mindestens 10 Jahre bestanden hat oder 

 
b) der Beginn der Betriebszugehörigkeit mindestens 12 Jahre zurückliegt und die Versor-

gungszusage für ihn mindestens 3 Jahre bestanden hat. 2Eine Änderung der Versor-
gungszusage oder ihre Übernahme durch eine andere Person unterbricht nicht den Ablauf 
der Frist von 10 Jahren des Satzes 1. 3Der Verpflichtung aus einer Versorgungszusage 
stehen Versorgungsverpflichtungen gleich, die auf betrieblicher Übung oder dem Grund-
satz der Gleichbehandlung beruhen. 4Der Ablauf einer vorgesehenen  

 
Wartezeit wird durch die Beendigung des Arbeitsverhältnisses nach Erfüllung der Vorausset-
zungen des Satzes 1 nicht berührt. 

 
(2) 1Bei Eintritt des Versorgungsfalles erhalten die in Abs. 1 bezeichneten Personen eine Zu-

satzrente nach folgenden Maßgaben: 
 

a) 2Der monatliche Betrag der Zusatzrenten beträgt für jedes volle Jahr der Pflichtversiche-
rung bei einer Zusatzversorgungseinrichtung 0,4 vom Hundert des Arbeitsentgelts, das 
nach der Satzung der Zusatzversorgungseinrichtung für die Leistungsbemessung maß-
gebend wäre (§ 61 Abs. 1), wenn im Zeitpunkt des Ausscheidens der Versicherungsfall im 
Sinne der Satzung eingetreten wäre. 3Die Leistung für eine Witwe beträgt 60 vom Hun-
dert, für eine Halbwaise 12 vom Hundert und für eine Vollwaise 20 vom Hundert der Zu-
satzrente. 4Durch Satzungsänderung kann die Höhe der Zusatzrente und der Leistungen 
für Hinterbliebene nicht geändert werden. 
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b) 5Versorgungsfall ist der Versicherungsfall im Sinne der Satzung der Zusatzversorgungs-

einrichtung (§ 53 Abs. 1). 6Die Vorschriften der Satzung über den Höchstbetrag der Hin-
terbliebenenversorgung bei mehreren Anspruchsberechtigten (§ 65) sowie über die Zah-
lung von Zusatzrenten (§ 59) sind entsprechend anzuwenden. 

 
7Gegen Entscheidungen der Zusatzversorgungseinrichtung über Ansprüche nach diesem 
Gesetz ist der Rechtsweg gegeben, der für Versicherte der Einrichtung gilt (§ 69). 

 
c) 8Der Anspruch auf die Zusatzrente entsteht nicht oder erlischt, wenn der Berechtigte durch 

die Entscheidung eines deutschen Gerichts im Geltungsbereich dieses Gesetzes wegen 
einer vorsätzlichen Tat zu einer Freiheitsstrafe von mindestens 2 Jahren oder wegen ei-
ner vorsätzlichen Tat, die nach den Vorschriften über Friedensverrat, Hochverrat, Gefähr-
dung des demokratischen Rechtsstaates oder Landesverrat und Gefährdung der äußeren 
Sicherheit strafbar ist, zu einer Freiheitsstrafe von mindestens 6 Monaten rechtskräftig 
verurteilt ist. 

 
(3) Im übrigen gelten die Bestimmungen des Gesetzes zur Verbesserung der betrieblichen Al-

tersversorgung in der jeweiligen Fassung. 
 
 

§ 54 
Witwen- und Witwerzusatzrente 

 
(1) Witwenzusatzrente erhält, wenn die Wartezeit erfüllt ist, unbeschadet des § 51 Abs. 21), 
 

a) die Witwe2) eines Mitglieds, 
 

b) die Witwe eines Zusatzrentners3), auch wenn die Versichertenzusatzrente ruhte oder mit 
Rücksicht auf andere Bezüge nicht gezahlt wurde. 

 
(2) Witwerzusatzrente erhält nach Erfüllung der Wartezeit der Witwer eines weiblichen Mitglieds 

oder Zusatzrentners, dessen versicherte Ehefrau den Lebensunterhalt der Familie überwie-
gend bestritten hat.  

 
(3) War der Ehegatte beim Tode nicht mehr Mitglied oder Zusatzrentner, oder war die Anwart-

schaft nicht erhalten, so wird die Witwen-(Witwer-)Zusatzrente nicht gewährt. 
 
(4) 1Witwen- oder Witwerzusatzrente wird auch gewährt, wenn der Ehegatte verschollen ist. 

2Für die Verschollenheit und ihre Feststellung gelten die Vorschriften für die gesetzliche 
Rentenversicherung5). 

 
(5) 1Wurde die Ehe erst nach Beendigung der Mitgliedschaft geschlossen, so hat die Witwe kei-

nen Anspruch auf die Witwenzusatzrente, wenn die Ehe nicht länger als 3 Monate gedauert 
hat. 2Wurde die Ehe geschlossen, nachdem der Zusatzrentner das 65. Lebensjahr vollendet 
hatte, und hat die Ehe länger als 3 Monate, aber nicht länger als 3 Jahre gedauert, so wird 
die Mindestzusatzrente nach § 63 Abs. 4 oder 5 gewährt6). 3Die Hauptverwaltung kann Wit-
wenzusatzrente auch bei einer Dauer der Ehe bis zu drei Monaten bewilligen, wenn mit Si-
cherheit anzunehmen ist, dass die Ehe nicht nur zu dem Zweck geschlossen worden ist, der 
Ehefrau eine zusätzliche Versorgung zu verschaffen. 4Bei Anwendung der Kannbestimmung 
nach Satz 3 ist jedoch nur die Mindestzusatzrente nach § 63 Abs. 4 oder 5 zu gewähren, 
wenn der Zusatzrentner bei der Eheschließung das 65. Lebensjahr bereits vollendet hatte. 

 
(6) Witwen- oder Witwerzusatzrente erhält nicht, wer den Tod des Ehegatten vorsätzlich herbei-

geführt hat.  
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Anm. 1 
 
1Ist der Tod Unfallfolge, so braucht die Wartezeit nicht erfüllt zu sein. 2Das gleiche gilt, wenn ein 
Zusatzrentner stirbt, dessen Versichertenzusatzrente nach § 51 Abs. 2 aufgrund eines Arbeitsun-
falles gewährt wurde. 3Hinterbliebene erhalten jedoch Leistungen nach dem § 63 Abs. 5 und § 64 
Abs. 5 auch dann, wenn ein Unfallverletzter, dem eine Zusatzrente aufgrund der nicht erfüllten 
Wartezeit gewährt worden ist, nicht an den Unfallfolgen stirbt. 
 
Anm. 2 
 
Die frühere Ehefrau (vgl. § 1265 RVO bzw. § 243 SGB VI) ist nicht Witwe. 
 
Anm. 3 
 
1Als Versichertenzusatzrentner gilt auch, wer im Zeitpunkt des Todes Anspruch auf Versicherten-
zusatzrente hatte. 2Es handelt sich hierbei um Fälle, in denen ein Anspruch auf Zusatzrente zwar 
entstanden, aber noch nicht geltend gemacht worden ist. 
 
Anm. 4 
 
weggefallen 
 
Anm. 5 
 
Die Auslegungsgrundsätze und die Rechtsprechung zu § 1271 RVO bzw. § 49 SGB VI gelten ent-
sprechend.  
 
Anm. 6 
 
1Für die Gewährung der vollen Witwenversorgung ist seit dem 01.01.1955 nicht mehr eine Frist 
von 10, sondern von nur 3 Jahren gefordert, während der die Ehe des Rentners, die er nach Voll-
endung des 65. Lebensjahres eingegangen ist, bestanden haben muss. 2Diese Regelung gilt auch 
für Fälle, in denen die Ehe mit dem Zusatzrentner bereits vor dem 01.01.1955 geschlossen worden 
ist. 3Ist daher in der Vergangenheit der Anspruch auf Witwenzusatzrente rechtswirksam abgelehnt 
oder nicht geltend gemacht worden, so ist die Zusatzrente auf Antrag nunmehr zu gewähren 
(Übergangsbestimmung B). 4Für den Rentenbeginn gilt § 67 Abs. 3. 
 
 

§ 55 
Waisenzusatzrente 

 
(1) 1Waisenzusatzrente erhalten, wenn die Wartezeit erfüllt ist, unbeschadet des § 51 Abs. 21), 
 

a) die Waisen eines Mitglieds2), 
 
b) die Waisen eines Zusatzrentners, auch wenn die Versichertenzusatzrente ruhte oder mit 

Rücksicht auf andere Bezüge nicht gezahlt wurde. 
 

2War der Vater beim Tode nicht mehr Mitglied oder Zusatzrentner3), so wird die Waisenzusatz-
rente nicht gewährt, es sei denn, dass die Anwartschaft erhalten war. 
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(2) 1Die Waisenzusatzrente wird gewährt, solange in der gesetzlichen Rentenversicherung ein 

Anspruch auf Waisenrente besteht. 2Sie wird in jedem Falle über das 18. Lebensjahr hinaus 
gewährt, wenn die Waise infolge körperlicher oder geistiger Gebrechen dauernd außerstan-
de ist, sich selbst zu unterhalten, solange dieser Zustand dauert4), wenn er schon vor Vollen-
dung des 25. Lebensjahres eingetreten ist.  

 
(3) Welche Kinder als Waisen gelten, richtet sich nach den Vorschriften der gesetzlichen Ren-

tenversicherung5). 
 
(4) 1Besteht gemäß Absatz 1 in Verbindung mit Absatz 3 neben dem Anspruch auf Waisenzu-

satzrente aus den Versicherungsverhältnissen der leiblichen Eltern ein weiterer Anspruch 
aus einem sonstigen Kindschaftsverhältnis6), so ist nur die höchste Waisenzusatzrente 

 
- aus dem Versicherungsverhältnis des Vaters oder des Stiefvaters oder des Pflegevaters 

und 
  
- aus dem Versicherungsverhältnis der Mutter oder der Stiefmutter oder der Pflegemutter 
 
zu gewähren; die übrigen Waisenzusatzrenten ruhen. 2§ 58 Abs. 4 ist anzuwenden7). 

 
(5) 1Waisenzusatzrente wird auch gewährt, wenn das Mitglied oder der Zusatzrentner verschol-

len8) ist. 2Für die Verschollenheit und ihre Feststellung gelten die Vorschriften für die gesetz-
liche Rentenversicherung. 

 
 
Anm. 1 
 
Anm. 1 zu § 54 gilt entsprechend. 
 
Anm. 2 
 
Die Waisen haben Anspruch auf Waisenzusatzrente, auch wenn sie aus einer Ehe stammen, die 
nach Beendigung der Pflichtmitgliedschaft geschlossen ist.  
 
Anm. 3 
 
1Dies gilt auch für die Mutter. 2Die Anm. 3 zu § 54 gilt entsprechend. 
 
Anm. 4 
 
1In Anlehnung an die Bestimmungen des Beamtenversorgungsgesetzes vom 24.08.1976 (§ 61 
Abs. 2 BeamtVG) besteht nach Vollendung des 18. Lebensjahres für gebrechliche Waisen, für die 
aus der gesetzlichen Rentenversicherung keine Waisenrente gewährt wird, ungeachtet der Höhe 
des eigenen Einkommens, ein Anspruch auf Waisenzusatzrente dem Grunde nach. 2Beträgt das 
eigene Einkommen der Waise mehr als das Zweifache des Mindestbetrages der Vollwaisenge-
samtversorgung (§ 61 Abs. 3 Anm. 3), so ist von dem übersteigenden Betrag die Hälfte auf die 
Waisenzusatzrente anzurechnen. 
 

3Zum eigenen Einkommen gehören mit Ausnahme von Waisengeld und Waisenrente alle Mittel, 
die der Waise zu ihrem Lebensunterhalt zur Verfügung stehen. 4Hierzu rechnen nicht Leistungen, 
die nach fürsorgerechtlichen Bestimmungen für den Lebensunterhalt gezahlt werden (z.B. Kinder-
geld nach dem BKGG, Leistungen der Sozialhilfe). 5Die Gewährung der Waisenzusatzrente ist 
nicht davon abhängig zu machen, dass ein vorhandenes Vermögen in seinem Bestand angegriffen 
wird.  
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6Die Waisenzusatzrente wird unter den gleichen Voraussetzungen wieder gewährt, wenn die vor 
Vollendung des 25. Lebensjahres eingetretene Gebrechlichkeit nach Vollendung des 25. Lebens-
jahres wegfällt und die Waise aufgrund des gleichen Leidens wieder gebrechlich wird.  
 
Anm. 5 
 
1Die Auslegungsgrundsätze und die Rechtsprechung zu den §§ 1262 und 1267 RVO bzw. § 48 
SGB VI gelten entsprechend. 2Der Kreis der zusatzrentenberechtigten Waisen ist gegenüber frü-
her erweitert worden. 3Soweit bisher ein Anspruch nicht bestand oder nicht geltend gemacht wor-
den ist, ist auf Antrag die Waisenzusatzrente zu gewähren. 4Für den Beginn der Rente gilt § 67 
Abs. 3.  
 
Anm. 6 
 
Hierzu gehören die Stiefeltern, Pflegeeltern, Großeltern und Geschwister.  
 
Anm. 7 
 
1Waren die Eltern der Waise - und z.B. auch der Stiefvater - Mitglied der Abteilung B der BVA, be-
steht nach dem Tod der Mitglieder oder Zusatzrentner gemäß § 55 Abs. 1 und Abs. 3 Anspruch 
auf drei Waisenzusatzrenten. 2Die Waisenzusatzrente aus dem Versicherungsverhältnis des Va-
ters ist der Waisenzusatzrente aus dem Versicherungsverhältnis des Stiefvaters gegenüberzustel-
len; die höhere der beiden Zusatzrenten ist zu gewähren, die niedrigere Zusatzrente ruht. 
3Daneben ist die Waisenzusatzrente aus dem Versicherungsverhältnis der Mutter zu gewähren. 
4Von den zu gewährenden Waisenzusatzrenten ist die niedrigere Zusatzrente gemäß § 58 Abs. 4 
auf drei Viertel des Betrages zu kürzen.  
 
 
5Beispiel 1 
 
OZR aus dem Versicherungsverhältnis des Vaters 180,- DM, 
OZR aus dem Versicherungsverhältnis des Stiefvaters 210,- DM, 
OZR aus dem Versicherungsverhältnis der Mutter 120,- DM. 
 
6Zu zahlen sind folgende Waisenzusatzrenten: 
- aus dem Versicherungsverhältnis des Stiefvaters 210,- DM, 
- aus dem Versicherungsverhältnis der Mutter  

(3/4-Kürzung) 90,- DM. 
 
7Beispiel 2 
 
OZR aus dem Versicherungsverhältnis des Vaters 180,- DM, 
OZR aus dem Versicherungsverhältnis des Stiefvaters 210,- DM. 
 
8Zu zahlen ist nur die Waisenzusatzrente aus dem Versicherungsverhältnis des Stiefvaters; die 
Waisenzusatzrente aus dem Versicherungsverhältnis des Vaters ruht.  
 
Anm. 8 
 
Anm. 5 zu § 54 gilt entsprechend. 
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§ 56 

Beginn und Ende der Versichertenzusatzrente 
 
(1) Die Versichertenzusatzrente beginnt mit dem Zeitpunkt, mit dem die Rente aus der gesetzli-

chen Rentenversicherung beginnt1), 2) oder zu beginnen hätte3), und das Arbeitsentgelt4), das 
Übergangsgeld während einer Maßnahme zur Erhaltung, Besserung oder Wiederherstellung 
der Erwerbsfähigkeit oder das Krankengeld des Mitglieds wegfallen5). 

 
(2) 1Die Versichertenzusatzrente fällt weg mit dem Ablauf des Monats, in dem  
 

a) der Zusatzrentner stirbt6), 
 
b) der Zusatzrentner bei einer arbeitgebenden Verwaltung zur überwiegenden Beschäfti-

gung7) wieder eintritt, 
 
c) eine auf Zeit bewilligte Rente aus der gesetzlichen Rentenversicherung wegfällt, 
 
d) ein Altersruhegeld aus der gesetzlichen Rentenversicherung wegfällt, weil bei einer Be-

schäftigung oder Erwerbstätigkeit die Begrenzung des nach § 1248 Abs. 4 RVO bzw. § 34 
SGB VI zulässigen Verdienstes überschritten wird. 

 
2Sie wird entzogen mit dem Ablauf des Monats, in dem 
 
a) die Rente aus der gesetzlichen Rentenversicherung entzogen wird oder zu entziehen wä-

re, wenn nur Zusatzrente gewährt worden ist,  
 
b) festgestellt wird, dass sie zu Unrecht bewilligt worden ist. 
 

 
Anm. 1 
 
1Entsteht der Anspruch auf Versichertenzusatzrente gleichzeitig mit dem Anspruch auf Versi-
chertenrente, wird aber die Versichertenzusatzrente erst später als die Versichertenrente bean-
tragt, so beginnt sie gleichwohl mit der Versichertenrente, wenn nicht der Anspruch verjährt oder 
ausgeschlossen ist (§ 67 Abs. 2 und 3). 
2Ist nach dem Urteil eines Sozialgerichts in einem Falle, in dem die BVA Berufung eingelegt hat, 
die Versichertenrente nach § 154 Abs. 2 SGG zunächst zu zahlen, so ist vom gleichen Zeitpunkt 
an die Zusatzrente zu gewähren. 
 
Anm. 2 
 
Scheidet ein Versichertenrentner, dessen Versichertenzusatzrente wegen Wiederbeschäftigung 
nach Abs. 2 Buchst. b weggefallen ist, aus der Beschäftigung wieder aus, so beginnt die Versi-
chertenzusatzrente, ohne dass es eines Antrages bedarf, mit dem Tage nach dem Wegfall des 
Arbeitsentgelts, des Übergangsgeldes oder des Krankengeldes, frühestens jedoch mit dem Tage 
nach dem Ausscheiden aus der Beschäftigung. 
 
 
 
 
Anm. 3 
 
Besteht zwar ein Anspruch auf Versichertenzusatzrente, aber kein Anspruch auf Versichertenren-
te, weil z.B. die Wartezeit nicht erfüllt ist, so beginnt die Versichertenzusatzrente mit dem Zeit-
punkt, mit dem die Versichertenrente nach § 1290 RVO zu beginnen hätte, wenn ein Anspruch auf 
Versichertenrente bestände. 
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Anm. 4 
 
1Das beim Ausscheiden aus der Beschäftigung für Angestellte nach § 35 AnTV und den entspre-
chenden Bestimmungen der anderen Tarifverträge gezahlte Übergangsgeld ist nicht als Arbeits-
entgelt anzusehen. 2Es hat daher keinen Einfluss auf den Beginn der Versichertenzusatzrente. 
 
Anm. 5 
 
1Nur der endgültige Wegfall von Arbeitsentgelt, Übergangsgeld nach §§ 20 ff SGB VI, des Anspru-
ches auf Krankengeld und Krankenvergütung löst den Beginn der Versichertenzusatzrente aus. 
2Unterbrechungen in der Zahlung dieser Bezüge und Lücken zwischen der Lohn-, Krankengeld-, 
Krankenvergütung- oder Übergangsgeldzahlung bewirken den Beginn der Zusatzrente nicht, selbst 
wenn die Rente aus der gesetzlichen Rentenversicherung bereits begonnen hat. 
 
Anm. 6 
 
1Der im Sterbemonat auf die Zeit nach dem Tode entfallende Rententeil ist grundsätzlich vom So-
zialamt zurückzufordern. 2Nicht verbrauchte Rentenbeträge stehen dem Sonderrechtsnachfolger 
oder Erben zu. 3Sofern das Sozialamt geltend macht, dass die volle Monatsrente für die Unterbrin-
gungskosten bis zum Todestag verbraucht oder der Restbetrag bereits mit dem Sonderrechts-
nachfolger oder Erben abgerechnet wurde, besteht kein Rückforderungsanspruch. 
 
4Dieses Verfahren entspricht der für den Bereich der gesetzlichen Rentenversicherung getroffenen 
Regelung. 
 
Anm. 7 
 
1Eine überwiegende Beschäftigung liegt vor, wenn der Arbeitnehmer mehr als die Hälfte der wö-
chentlichen Arbeitszeit, die durch Tarifvertrag oder durch sonstige amtliche Anordnungen vorge-
schrieben ist, tätig ist. 2Dabei sind zeitweilige Unterschreitungen unerheblich. 3Bei der Ermittlung 
der überwiegenden Beschäftigung gelten Krankheits- und Urlaubszeiten als Beschäftigungszeiten. 
4Eine überwiegende Beschäftigung liegt auch dann vor, wenn nach dem Dienstplan im ganzen 
Jahr zwar nicht laufend, aber im ganzen Jahr mehr als die Hälfte der vorgeschriebenen Arbeitszeit 
erreicht wird. 5Nimmt der Zusatzrentner die Beschäftigung am 1. Tag eines Monats wieder auf, so 
wird die Versichertenzusatzrente für diesen Monat noch gezahlt. 6Scheidet er wieder aus der Be-
schäftigung aus, so gilt für den Beginn der Zusatzrente Anm. 2. 
 
7Bei überwiegender Beschäftigung eines Zusatzrentners im Dienst der arbeitgebenden Verwal-
tung, dessen Zusatzrente aus der lohnbezogenen Gesamtversorgung weggefallen ist, wird für die 
Dauer dieses Arbeits- oder Dienstverhältnisses eine Zusatzrentenleistung in Höhe des versiche-
rungstechnischen Gegenwerts der Pflichtbeiträge gewährt. 8Eine solche Leistung ist im Benehmen 
mit der BVA-HV festzusetzen. 
 
 

§ 57 
Beginn und Ende der Hinterbliebenenzusatzrenten 

 
(1) Die Zusatzrenten der Hinterbliebenen beginnen mit dem Zeitpunkt, mit dem die Renten aus 

der gesetzlichen Rentenversicherung beginnen oder zu beginnen hätten.  
 
(2) 1Die Hinterbliebenenzusatzrente fällt weg mit dem Ablauf des Monats, in dem  
 

a) der Hinterbliebene stirbt, 
 

b) die Witwe oder der Witwer sich wieder verheiratet, 
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c) die Anspruchsvoraussetzungen für die Waisenzusatzrente wegfallen. 

 
2Die Hinterbliebenenzusatzrente wird entzogen, wenn festgestellt wird, dass sie zu Unrecht 
bewilligt worden ist. 

 
 

§ 58 
Ruhen der Zusatzrenten und Zusammentreffen 

mehrerer Zusatzrenten 
 
(1) Die Zusatzrente ruht, solange die Voraussetzungen vorliegen, unter denen eine Rente aus 

der gesetzlichen Rentenversicherung ganz oder teilweise versagt ist, weil die Vorschriften 
des SGB VI über Leistungen an Berechtigte im Ausland anzuwenden sind1). 

 
(2) Die Bundesbahn-Versicherungsanstalt kann das Ruhen der Zusatzrente anordnen, solange 

der Zusatzrentner  
 

a) sich ohne Grund einer Nachuntersuchung oder Beobachtung entzieht oder 
 

b) seiner Pflicht zur Vorlage einer vorschriftsmäßig ausgestellten und ausgefüllten Lebens-
bescheinigung nicht nachkommt, wenn er auf die Folgen jeweils hingewiesen worden ist.  

 
(3) Das Ruhen beginnt mit dem Monat, der auf den Eintritt des Ruhensgrundes folgt, und endet 

mit dem Tage, an dem der Ruhensgrund wegfällt.  
 
(4) 1Hat der Berechtigte Anspruch auf zwei Zusatzrenten, so erhält er die höhere Zusatzrente 

voll und von der anderen Zusatzrente drei Viertel. 2Hierbei finden die Bestimmungen über die 
Mindestzusatzrenten keine Anwendung2), 3), 4). 

 
(5) Ein Bescheid, der eine laufende Zusatzrente anderweitig festsetzt, wird erst nach Ablauf des 

Monats der Bescheiderteilung wirksam.  
 
(6) 1Die Zusatzrente ruht ferner in den Fällen, in denen während eines Rentenbezuges aus der 

gesetzlichen Rentenversicherung im Rahmen einer neuen Blockfrist Kranken-geld zu gewäh-
ren ist. 2Die Zahlung der Zusatzrente endet mit dem Tag vor Beginn der Krankenbarleistungen 
und wird mit dem Tag nach Wegfall dieser Leistung wieder aufgenommen.  

 
 
Anm. 1 
 
1Wird bei Auslandsaufenthalt oder Aufenthalt außerhalb des Bundesgebietes die Rente aus der 
gesetzlichen Rentenversicherung gezahlt, so ist auch die Zusatzrente zu zahlen. 
 
2§ 62 Abs. 5 ist zu beachten. 
 
Anm. 2 
 
Es können zusammentreffen eine Versichertenzusatzrente der Witwe aus eigener Versicherung 
und eine Witwenzusatzrente aus der Versicherung des verstorbenen Ehemannes, zwei Waisenzu-
satzrenten aus dem Versicherungsverhältnis des verstorbenen Vaters und der verstorbenen Mut-
ter, in seltenen Fällen eine Waisenzusatzrente und eine eigene Versichertenzusatzrente der Wai-
se.  
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Anm. 3 
 
1Die Zusatzrenten werden zunächst nach den §§ 62 bis 65 berechnet und dann die sich hiernach 
ergebenden Zusatzrenten ohne Kinderzuschüsse einander gegenübergestellt. 2Ergibt die Berech-
nung nach Abs. 4, dass die zu kürzende Rente eine Mindestrente ist, sind drei Viertel der Min-
destrente zu zahlen. 
 
Anm. 4 
 
1Tritt zu einer laufenden Zusatzrente eine weitere hinzu und ändert sich hierdurch die laufende 
Zusatzrente, dann tritt diese Änderung erst mit dem Ersten des auf die Bescheiderteilung folgen-
den Monats ein. 2Das gleiche gilt sinngemäß, wenn bei zwei laufenden Zusatzrenten eine oder 
beide infolge Änderung der anzurechnenden Bezüge neu festgesetzt werden. 3Ist die hinzutreten-
de Zusatzrente vom Beginn an die niedrigere, dann ist sie schon vom Beginn an zu kürzen. 4Wenn 
beide Zusatzrenten zur gleichen Zeit festgesetzt werden, dann ist die niedrigere Zusatzrente schon 
vom Beginn an zu kürzen. 5Fällt die höhere der beiden Zusatzrenten weg, so wird die gekürzte 
Zusatzrente vom Ersten des auf den Wegfall folgenden Monats an voll gezahlt. 
 
 
 

§ 59 
Zahlung von Zusatzrenten 

 
(1) 1Die Zusatzrenten werden monatlich im voraus auf ein Girokonto des Berechtigten überwie-

sen1), 2), 3). 2Die Hauptverwaltung kann in besonderen Fällen eine andere Zahlweise3) anord-
nen. 3Für Rentenzahlungen ins Ausland trägt der Berechtigte Kosten und Gefahr.  

 
(2) weggefallen 
 
(3) 1Bringt die Bundesbahn-Versicherungsanstalt den Zusatzrentner zu Lasten der Abteilung A 

in einem Invalidenheim unter, so kann sie den Anspruch auf Versichertenzusatzrente bis zur 
Höhe der halben Zusatzrente der Abteilung A übertragen. 2Das Nähere bestimmt die Haupt-
verwaltung.  

 
(4) 1Der Zusatzrentner hat nach näherer Bestimmung der Hauptverwaltung in bestimmten Zeit-

abständen eine amtliche Lebensbescheinigung beizubringen. 2Mit der Lebensbescheinigung 
ist zu verbinden 

 
a) eine wahrheitsgemäße Angabe aller sonstigen laufenden Bezüge, die der Zusatzrentner 

aus öffentlichen Mitteln oder Versicherungen erhält, 
 

b) bei Witwen-(Witwer-)zusatzrenten außerdem eine amtliche Bescheinigung, dass die Wit-
we (der Witwer) nicht wiederverheiratet ist.  

 
(5) 1Zu Unrecht gezahlte Zusatzrentenbeträge sind zurückzuzahlen5). 2Hierbei können auch an-

dere Leistungen aus demselben Versicherungsverhältnis um die überzahlten Beträge ge-
kürzt werden6). 3Die Hauptverwaltung kann im Einzelfalle auf die Rückzahlung ganz oder 
teilweise verzichten. 

 
Anm. 1 
 
Kann die beantragte Zusatzrentenleistung wegen einer Vorschusszahlung nach § 42 des Sozial-
gesetzbuches Teil I noch nicht festgesetzt werden, ist im Rahmen der zustehenden Gesamtver-
sorgung unter Beachtung des festgesetzten Vorschusses aus der gesetzlichen Rentenversiche-
rung ein entsprechender Vorschuss aus Abteilung B anzuweisen. 
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Anm. 2 
 
1Ist eine Zusatzrente für einen Teil des Monats zu zahlen, so ist der Teilbetrag wie folgt zu errech-
nen: 
 
2Der Monatsbetrag der Zusatzrente ist durch die Zahl der Tage des betreffenden Monats zu teilen. 
3Der so errechnete Teilbetrag ist mit der Zahl der Tage, für die in diesem Monat Zusatzrente zu 
zahlen ist, zu vervielfältigen.  
 
Anm. 3 
 
1Zusatzrentenbeträge von weniger als 3,- DM monatlich sind mit dem 12fachen Monatsbetrag zu 
Beginn des Kalenderjahres im voraus in einer Summe zu zahlen. 2Stirbt der Empfangsberechtigte 
während des Kalenderjahres, so sind die überzahlten Zusatzrentenbeträge nicht zurückzufordern 
und auch nicht von einem etwa zu zahlenden Sterbegeld, den Bezügen für das Sterbevierteljahr 
oder den Hinterbliebenenzusatzrenten einzubehalten.  
 
3In Einzelfällen - insbesondere bei Zahlungen von Zusatzrenten ins Ausland - können Zusatzren-
tenzahlbeträge für größere Zeitabschnitte zur Einsparung von Verwaltungskosten und Überwei-
sungsgebühren nachträglich zur Zahlung angewiesen werden.  
 
Anm. 4 
 
weggefallen 
 
Anm. 5 
 
weggefallen 
 
Anm. 6 
 
1Eine Witwenzusatzrente kann gegen eine überzahlte Versichertenzusatzrente der Witwe selbst – 
und umgekehrt – aufgerechnet werden. 2Die gegenseitige Aufrechnung zwischen Renten aus der 
gesetzlichen Rentenversicherung und Zusatzrenten ist nur zulässig, wenn der Bezugsberechtigte 
der Aufrechnung zugestimmt hat.  
 
3Bei Nachzahlungen aus Abteilung A genügt es, dem Berechtigten mitzuteilen, dass sein Einver-
ständnis für die Aufrechnung vorausgesetzt wurde. 4Stimmt der Bezugsberechtigte einer Aufrech-
nung nicht zu, ist die aufgetretene Überzahlung in angemessenen Teilbeträgen von der laufenden 
Zusatzrente einzubehalten.  
 
 

§ 60 
Zahlung an Angehörige nach dem Tode des 

Zusatzrentners und Fortsetzung des Verfahrens 
 
(1) Ist beim Tode des Zusatzrentners die Zusatzrente noch nicht ausgezahlt, so steht sie nach-

einander zu dem Ehegatten, den Kindern, den Eltern, den Geschwistern, der Haushaltsfüh-
rerin, wenn sie mit dem Zusatzrentner zur Zeit seines Todes in häuslicher Gemeinschaft ge-
lebt haben oder von ihm wesentlich unterhalten worden sind. 
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(2) Stirbt ein Mitglied oder ein zum Bezuge einer Zusatzrente Berechtigter, nachdem der An-

spruch erhoben worden ist, so sind zur Fortsetzung des Verfahrens und zum Bezuge der bis 
zum Todestag fälligen Beträge nacheinander berechtigt der Ehegatte, die Kinder, die Eltern, 
die Geschwister, die Haushaltsführerin, wenn sie mit dem Berechtigten zur Zeit seines Todes 
in häuslicher Gemeinschaft gelebt haben oder von ihm wesentlich unterhalten worden 
sind1). 

 
(3) Wer als Haushaltsführerin gilt, richtet sich nach den Vorschriften der gesetzlichen Renten-

versicherung. 
 
 
 
Anm. 1 
 
1Die Regelung ist der in der gesetzlichen Rentenversicherung (§ 56 SGB I) nachgebildet. 2Werden 
in der gesetzlichen Rentenversicherung Renten an bezugsberechtigte Angehörige eines verstor-
benen Rentenempfängers oder Rentenberechtigten gezahlt, so sind auch die Zusatzrenten  
an diese Angehörigen zu zahlen. 3Sind die Voraussetzungen zur Zahlung an die Angehörigen nicht 
erfüllt oder Bezugsberechtigte der genannten Art nicht vorhanden, so tritt die gesetzliche Erbfolge 
nach dem BGB ein.  
 
 

§ 61 
Die Gesamtversorgung 

 
(1) Die Gesamtversorgung1) wird nach der gesamtversorgungsfähigen Zeit und dem letzten Jah-

resentgelt berechnet.  
 
(2) Die Gesamtversorgung beträgt nach einer gesamtversorgungsfähigen Zeit von 
 5 Jahren 35 v.H., 
 sie steigt in den nächsten 12 Jahren jährlich um je 2 v.H. 
 und vom 18. Jahre an für jedes weitere Jahr um je 1 v.H. 

bis zu einem Höchstsatz2) von 75 v.H. des Jahresentgelts. 
 
(2a) Die Gesamtversorgung ist auf den sich aus Absatz 2b ergebenden Vomhundertsatz des 

nach Absatz 2c zu berechnenden fiktiven Nettoarbeitsentgelts begrenzt.  
 
(2b) 1Der Vomhundertsatz im Sinne des Absatzes 2a beträgt in den Fällen des Absatzes 2 bis zur 

Vollendung einer gesamtversorgungsfähigen Zeit von 5 Jahren 45 v.H. 
2Er steigt in den folgenden 5 Jahren der gesamtversorgungsfähigen Zeit 
um jährlich 2 v.H., 
in den folgenden 9 Jahren der gesamtversorgungsfähigen Zeit um jährlich 2,33 v.H. 
und  
in den folgenden 14 Jahren der gesamtversorgungsfähigen Zeit um jährlich 1 v.H. 

 
(2c) 1Das fiktive Nettoarbeitsentgelt ist dadurch zu berechnen, dass von einem Zwölftel des Jah-

resentgelts  
 

a) bei einem am Tag des Beginns der Zusatzrente nicht dauernd getrennt lebenden verheira-
teten Zusatzrentenberechtigten der Betrag, der an diesem Tag als Lohnsteuer nach Steu-
erklasse III/0 zu zahlen wäre,  

 
b) bei allen übrigen Zusatzrentenberechtigten der Betrag, der am Tag des Beginns der Zu-

satzrente als Lohnsteuer nach der Steuerklasse I/0 zu zahlen wäre, sowie  
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c) die Beträge, die als Arbeitnehmeranteile an den Beiträgen zur gesetzlichen Krankenversi-

cherung, zur sozialen Pflegeversicherung, zur gesetzlichen Rentenversicherung und nach 
dem Dritten Buch Sozialgesetzbuch nach Maßgabe der am Tag des Beginns der Zusatz-
rente geltenden Beitragssätze und Beitragsbemessungsgrenzen zu zahlen wären, 

 
abgezogen werden. 

 
2Lohnsteuer im Sinne dieser Satzung ist die Lohnsteuer für Monatsbezüge (zuzüglich des 
Solidaritätszuschlags) – ausgenommen die Kirchenlohnsteuer; zugrunde zu legen ist die all-
gemeine Lohnsteuertabelle. 
 
3Arbeitnehmeranteile im Sinne des Satzes 1 Buchst. c sind die Beträge, die als Arbeitneh-
meranteile zu zahlen wären, wenn der Zusatzrentenberechtigte in der Krankenversicherung, 
der sozialen Pflegeversicherung, der Rentenversicherung und nach dem Dritten Buch Sozi-
algesetzbuch versicherungspflichtig und mit einem Zwölftel des Jahresentgelts beitrags-
pflichtig wäre. 3Für den Krankenversicherungsbeitrag im Sinne des Satzes 1 Buchst. c gilt 
der nach § 106 Abs. 3 Sätze 2 bis 4 SGB VI jeweils maßgebende Beitragssatz.  
 
4Für den Krankenversicherungsbeitrag im Sinne des Satzes 1 Buchstabe c) gilt der nach  
§ 241 SGB V maßgebliche Beitragssatz. 
 

 
(3) 1Die Gesamtversorgung beträgt mindestens für den Versicherten jährlich 5 528,40 DM3), 

höchstens jedoch 75 v.H. des letzten Jahresentgelts4). 
 

2Dies gilt nur 
 

a) nach einer Mitgliedszeit5) von 15 Jahren, 
 
b) wenn der Versicherungsfall der Berufs- oder Erwerbsunfähigkeit nach Vollendung des 

40. Lebensjahres6) eintritt oder Altersruhegeld nach den gesetzlichen Vorschriften ge-
währt wird, 

 
c) wenn das Mitglied während der Pflichtmitgliedschaft immer vollbeschäftigt7) war.  
 

3Wird ein Versicherter aufgrund eines Arbeitsunfalles, den er nach dem 31.12.1968 bei einer 
arbeitgebenden Verwaltung erleidet, berufsunfähig oder erwerbsunfähig, so besteht auch in 
den Fällen des § 51 Abs. 2 Anspruch auf den Mindestbetrag der Gesamtversorgung, und 
zwar ausschließlich nach Satz 18). 
 
4Ändert sich der Betrag der Mindestversorgung für Beamte, so setzt der Vorstand den Min-
destbetrag der Gesamtversorgung neu fest.  

 
 
Anm. 1 
 
1Die Gesamtversorgung ist die Summe der Beträge, die ein Versicherter an Renten aus den ge-
setzlichen Versicherungen, aus der Zusatzrentenversicherung der Abteilung B und sonstigen Be-
zügen aus öffentlichen Mitteln erhält. 2Die Gesamtversorgung wird bei Berufsunfähigkeit, Erwerbs-
unfähigkeit oder Gewährung von Altersrente in gleicher Höhe gewährleistet, obwohl in diesen Fäl-
len verschieden hohe gesetzliche Renten gezahlt werden.  
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Anm. 2 
 
Danach ergeben sich folgende v.H.-Sätze 
nach Jahren 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59 
 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 
 31 32 33 und mehr 
 73 74 75 
 
Anm. 3 
1Abs. 3 gilt nur für erstmalig zu gewährende Zusatzrenten aus Versicherungsfällen nach dem 
31.12.1968. 2Beim Tode eines Zusatzrentners, der Anspruch auf Mindestversorgung nach den bis 
31.12.1968 gültigen Vorschriften hat, bleibt dieser Anspruch den Hinterbliebenen erhalten.  
 
3Der Mindestbetrag der Gesamtversorgung wird nach dem jeweiligen Mindestruhegehalt für einen 
kinderlos verheirateten Bundesbeamten nach § 14 Abs. 4 Satz 2 und 3 des Beamtenversorgungs-
gesetzes berechnet. 
 
4Höhe des Mindestbetrages der Gesamtversorgung seit ihrer Einführung (siehe Anlage zu Anmer-
kung 3). 
 
Anm. 4 
 
1Maßgebend ist das Jahresentgelt, das der Gesamtversorgung zugrunde liegt (vgl. § 62 Anm. 3). 
 
Beispiel 
 
2Maßgebendes Jahresentgelt (Lohnstand 01.04.1969) = 7.848,36 DM 
davon 75 v.H. = 5.886,27 DM. 
 
3In diesem Fall sind als Mindestgesamtversorgung nicht 6.529,80 DM, sondern nur 5.886,27 DM 
zu zahlen.  
 
Anm. 5 
 
Die Mitgliedszeit richtet sich nach § 62 Abs. 1 a).  
 
Anm. 6 
 
1Ist der Versicherungsfall der Berufsunfähigkeit oder Erwerbsunfähigkeit vor Vollendung des 40. 
Lebensjahres eingetreten und tritt nach Vollendung des 40. Lebensjahres ein weiterer Versiche-
rungsfall ein, so bleibt es bei der bisherigen Versorgung, d.h., es wird kein Anspruch auf Mindest-
gesamtversorgung erworben. 2Das gilt nicht, wenn der Versicherte nach Wegfall der Renten wie-
der Pflichtmitglied geworden ist und ein neuer Versicherungsfall nach dem 40. Lebensjahr eintritt.  
 
Anm. 7 
 
1Vollbeschäftigt bedeutet, dass der Versicherte mindestens jeweils während der vollen tarifvertrag-
lichen Arbeitszeit bei der arbeitgebenden Verwaltung beschäftigt war. 2Das gilt auch für übergelei-
tete Versicherungszeiten.  
 
3Nicht unter die Tarifverträge fallende Arbeitnehmer (Bahnagenten) gelten als vollbeschäftigt, 
wenn die vertraglich festgelegte vergütungsfähige Arbeitszeit mindestens der tarifvertraglichen 
Arbeitszeit entspricht.  
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Anm. 8 
 
1Diese Regelung gilt für Hinterbliebene nur, wenn der frühere Versicherte Mindestgesamtversor-
gung bezogen hatte.  
 
2Eine anerkannte Berufskrankheit ist dem Arbeitsunfall gleichzustellen.  
 
 
Anlage 
zu § 61, Anm. 3 
 
Bis 31.05.1949 keine Mindestgesamtversorgung 
 
ab 01.06.1949 jährl. 1 080,00 DM (90,00 DM)  Versicherte 
ab 01.10.1950 jährl. 1 236,00 DM (103,00 DM)  Versicherte 
ab 01.01.1952 jährl. 1 440,00 DM (120,00 DM)  Versicherte 
ab 01.06.1957 jährl. 2 599,20 DM (216,60 DM)  Versicherte 
ab 01.06.1960 jährl. 2 873,00 DM (239,40 DM)  Versicherte 
ab 01.01.1964 jährl. 4 438,20 DM (369,85 DM)  Versicherte 
ab 01.10.1964 jährl. 4 797,00 DM (399,75 DM)  Versicherte 
ab 01.01.1965 jährl. 4 851,60 DM (404,30 DM)  Versicherte 
ab 01.07.1965 jährl. 4 914,00 DM (409,50 DM)  Versicherte 
ab 01.01.1966 jährl. 5 107,20 DM (425,60 DM)  Versicherte 
ab 01.10.1966 jährl. 5 314,80 DM (442,90 DM)  Versicherte 
ab 01.01.1969 jährl. 5 528,40 DM (460,70 DM)  Versicherte 
 
ab 01.04.1969 jährl. 6 529,80 DM (544,15 DM) Versicherte 
  4 061,88 DM (338,49 DM) Witwen 
  812,40 DM (67,70 DM) Halbwaisen 
  1 353,96 DM (112,83 DM) Vollwaisen 
 
ab 01.01.1970 jährl. 7 349,52 DM (612,46 DM)  Versicherte 
  4 577,76 DM (381,48 DM)  Witwen 
  915,60 DM (76,30 DM)  Halbwaisen 
  1 530,00 DM (127,50 DM)  Vollwaisen 
 
ab 01.01.1971 jährl. 8 492,64 DM (707,72 DM) Versicherte 
  5 263,68 DM (438,64 DM) Witwen 
  1 052,76 DM (87,73 DM) Halbwaisen 
  1 758,60 DM (146,55 DM) Vollwaisen 
 
ab 01.01.1972           jährl.         125,76 DM (760,48 DM) Versicherte 
  5 643,48 DM (470,29 DM)   Witwen 
  1 128,72 DM (94,06 DM)   Halbwaisen 
  1 885,20 DM (157,10 DM)   Vollwaisen 
 
ab 01.01.1973 jährl. 10 025,16 DM (835,43 DM)   Versicherte 
  6 183,12 DM (515,26 DM)   Witwen 
  1 236,72 DM (103,06 DM)   Halbwaisen 
  2 065,08 DM (172,09 DM)   Vollwaisen 
 
ab 01.01.1974 jährl. 11 351,16 DM (945,93 DM)   Versicherte 
  6 978,72 DM (581,56 DM)   Witwen 
  1 395,84 DM (116,32 DM)   Halbwaisen 
  2 330,28 DM (194,19 DM)   Vollwaisen 
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ab 01.01.1975 jährl. 12 007,08 DM (1 000,59 DM)   Versicherte 
  7 372,32 DM (614,36 DM)   Witwen 
  1 390,56 DM (115,88 DM)   Halbwaisen 
  2 317,56 DM (193,12 DM)   Vollwaisen 
 
ab 01.07.1975 jährl. 12 319,08 DM (1 026,59 DM)   Versicherte 
  7 559,52 DM (629,96 DM)   Witwen 
  1 428,00 DM (119,00 DM)   Halbwaisen 
  2 379,84 DM (198,32 DM)   Vollwaisen 
 
ab 01.02.1976 jährl. 12 963,49 DM (1 080,29 DM)   Versicherte 
  7 946,09 DM (662,17 DM)   Witwen 
  1 505,21 DM (125,43 DM)   Halbwaisen 
  2 508,72 DM (209,06 DM) Vollwaisen 
 
ab 01.02.1977 jährl. 13 715,64 DM (1 142,97 DM) Versicherte 
  8 397,48 DM (699,79 DM) Witwen 
  1 595,52 DM (132,96 DM) Halbwaisen 
  2 659,20 DM (221,60 DM) Vollwaisen 
 
ab 01.03.1978 jährl. 14 415,36 DM (1 201,28 DM) Versicherte 
  8 865,24 DM (738,77 DM) Witwen 
  1 665,12 DM (138,76 DM) Halbwaisen 
  2 775,12 DM (231,26 DM) Vollwaisen 
 
ab 01.03.1979 jährl. 15 057,48 DM (1 254,79 DM) Versicherte 
  9 250,44 DM (770,87 DM) Witwen 
  1 742,04 DM (145,17 DM) Halbwaisen 
  2 903,52 DM (241,96 DM) Vollwaisen 
 
ab 01.03.1980 jährl. 15 939,48 DM (1 328,29 DM) Versicherte 
  9 779,76 DM (814,98 DM) Witwen 
  1 848,00 DM (154,00 DM) Halbwaisen 
  3 079,92 DM (256,66 DM) Vollwaisen 
 
ab 01.05.1981 jährl. 16 579,32 DM (1 381,61 DM) Versicherte 
  10 163,64 DM (846,97 DM) Witwen 
  1 924,80 DM (160,40 DM) Halbwaisen 
  3 207,96 DM (267,33 DM) Vollwaisen 
 
ab 01.07.1982 jährl. 17 138,04 DM (1 428,17 DM) Versicherte 
  10 498,92 DM (874,91 DM) Witwen 
  1 991,88 DM (165,99 DM) Halbwaisen 
  3 319,68 DM (276,64 DM) Vollwaisen 
 
ab 01.07.1983 jährl. 17 459,64 DM (1 454,97 DM) Versicherte 
  10 691,88 DM (890,99 DM) Witwen 
  2 030,40 DM (169,20 DM) Halbwaisen 
  3 384,00 DM (282,00 DM) Vollwaisen 
 
ab 01.01.1985 jährl. 17 984,52 DM (1 498,71 DM) Versicherte 
  11 006,76 DM (917,23 DM) Witwen 
  2 093,40 DM (174,45 DM) Halbwaisen 
  3 489,00 DM (290,75 DM) Vollwaisen 



    

 

38 

 
ab 01.01.1986 jährl. 18 787,44 DM (1 565,62 DM) Versicherte 
  11 488,56 DM (957,38 DM) Witwen 
  2 189,76 DM (182,48 DM) Halbwaisen 
  3 649,56 DM (304,13 DM) Vollwaisen 
 
ab 01.01.1987 jährl. 19 383,12 DM (1 615,26 DM) Versicherte (voll) 
  18 759,60 DM (1 563,30 DM) Versicherte (gekürzt) 
  11 845,92 DM (987,16 DM) Witwen 
  2 261,28 DM (188,44 DM) Halbwaisen 
  3 768,72 DM (314,06 DM) Vollwaisen 
 
ab 01.03.1988 jährl. 19 817,88 DM (1 651,49 DM) Versicherte (voll) 
  19 181,88 DM (1 598,49 DM) Versicherte (gekürzt) 
  12 106,80 DM (1 008,90 DM) Witwen 
  2 313,36 DM (192,78 DM) Halbwaisen 
  3 855,60 DM (321,30 DM) Vollwaisen 
 
 
ab 01.01.1989 jährl. 20 077,56 DM (1 673,13 DM) Versicherte (voll) 
  19 434,12 DM (1 619,51 DM) Versicherte (gekürzt) 
  12 262,56 DM (1 021,88 DM) Witwen 
  2 344,56 DM (195,38 DM) Halbwaisen 
  3 907,56 DM (325,63 DM) Vollwaisen 
 
ab 01.01.1990 jährl. 20 865,48 DM (1 738,79 DM) Versicherte (voll) 
  20 212,92 DM (1 684,41 DM) Versicherte (gekürzt) 
  12 735,36 DM (1 061,28 DM) Witwen 
  2 439,12 DM (203,26 DM) Halbwaisen 
  4 065,12 DM (338,76 DM) Vollwaisen 
 
ab 01.03.1991 jährl. 22 384,68 DM (1 865,39 DM) Versicherte (voll) 
  21 699,12 DM (1 808,26 DM) Versicherte (gekürzt) 
  13 646,88 DM (1 137,24 DM) Witwen 
  2 621,40 DM (218,45 DM) Halbwaisen 
  4 368,96 DM (364,08 DM) Vollwaisen 
 
ab 01.01.1992 jährl. 23 257,92 DM (1 938,16 DM) Versicherte (voll) 
  22 572,36 DM (1 881,03 DM) Versicherte (gekürzt) 
  14 170,80 DM (1 180,90 DM) Witwen 
  2 726,16 DM (227,18 DM) Halbwaisen 
  4 543,68 DM (378,64 DM) Vollwaisen 
 
ab 01.05.1992 jährl. 24 653,64 DM (2 054,47 DM) Versicherte (voll) 
  23 936,64 DM (1 994,72 DM) Versicherte (gekürzt) 
  15 080,28 DM (1 256,69 DM) Witwen 
  2 872,08 DM (239,34 DM) Halbwaisen 
  4 786,80 DM (398,90 DM) Vollwaisen 
 
ab 01.05.1993 jährl. 25 365,48 DM (2 113,79 DM) Versicherte (voll) 
  24 630,12 DM (2 052,51 DM) Versicherte (gekürzt) 
  15 507,36 DM (1 292,28 DM) Witwen 
  2 957,52 DM (246,46 DM) Halbwaisen 
  4 929,12 DM (410,76 DM) Vollwaisen 



    

 

39 

 
ab 01.10.1994 jährl. 25 854,48 DM (2 154,54 DM) Versicherte (voll) 
  25 106,40 DM (2 092,20 DM) Versicherte (gekürzt) 
  15 800,76 DM (1 316,73 DM) Witwen 
  3 016,20 DM (251,35 DM) Halbwaisen 
  5 026,92 DM (418,91 DM) Vollwaisen 
 
ab 01.05.1995 jährl. 26.652,12 DM (2.221,01 DM) Versicherte (voll) 
  25 883,52 DM (2.156,96 DM) Versicherte (gekürzt) 
  16 279,32 DM (1.356,61 DM) Witwen 
  3 111,96 DM (259,33 DM) Halbwaisen 
  5 186,52 DM (432,21 DM) Vollwaisen 
 
ab 01.03.1997 jährl. 26 778,96 DM (2.231,58 DM) Versicherte (voll) 
  26 105,52 DM (2.175,46 DM) Versicherte (gekürzt) 
  16 355,40 DM (1.362,95 DM) Witwen 
  3 127,08 DM (260,59 DM) Halbwaisen 
  5 211,84 DM (434,32 DM) Vollwaisen 
 
ab 01.01.1998 jährl. 27.169,92 DM (2.264,16 DM) Versicherte (voll) 
  26 486,28 DM (2.207,19 DM) Versicherte (gekürzt) 
  16 590,00 DM (1.382,50 DM) Witwen 
  3 174,00 DM (264,50 DM) Halbwaisen 
  5 290,08 DM (440,84 DM) Vollwaisen 
 
ab 01.06.1999 jährl. 27 936,96 DM (2.328,08 DM) Versicherte (voll) 
  27 233,52 DM (2.269,46 DM) Versicherte (gekürzt) 
  17 050,20 DM (1.420,85 DM) Witwen 
  3 266,04 DM (272,17 DM) Halbwaisen 
  5 443,44 DM (453,62 DM) Vollwaisen 
 
ab 01.01.2001 jährl. 28 426,92 DM (2.368,91 DM) Versicherte (voll) 
  27 710,88 DM (2.309,24 DM) Versicherte (gekürzt) 
  17 344,20 DM (1.445,35 DM) Witwen 
  3 324,96 DM (277,08 DM) Halbwaisen 
  5 541,36 DM (461,78 DM) Vollwaisen 
 
ab 01.01.2002 jährl. 14 846,16 € (1.237,18 €) Versicherte (voll) 
  14 472,00 € (1.206,00 €) Versicherte (gekürzt) 
  9 054,96 € (   754,58 €) Witwen 
  1 737,36 € (   144,78 €) Halbwaisen 
  2 895,60 € (   241,30 €) Vollwaisen 
 
ab 01.04.2003 jährl. 15 193,68 € (1.266,14 €) Versicherte (voll) 
  14 810,40 € (1.234,20 €) Versicherte (gekürzt) 
  9 263,52 € (   771,96 €) Witwen 
  1 779,12 € (   148,26 €) Halbwaisen 
  2 965,08 € (   247,09 €) Vollwaisen 
 
ab 01.04.2004 jährl. 15 341,88 € (1.278,49 €) Versicherte (voll) 
  14 954,76 € (1.246,23 €) Versicherte (gekürzt) 
  9 352,44 € (   779,37 €) Witwen 
  1 796,88 € (   149,74 €) Halbwaisen 
  2 994,72 € (   249,46 €) Vollwaisen 
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ab 01.08.2004 jährl. 15 491,64 € (1.290,97 €) Versicherte (voll) 
  15 100,68 € (1.258,39 €) Versicherte (gekürzt) 
  9 442,20 € (   786,85 €) Witwen 
  1 814,76 € (   151,23 €) Halbwaisen 
  3 024,72 € (   252,06 €) Vollwaisen 
 
ab 01.01.2008 jährl. 16 362,60 € (1.363,55 €) Versicherte (voll) 
  15 959,52 € (1.329,96 €) Versicherte (gekürzt) 
  9 964,80 € (   830,40 €) Witwen 
  1 919,28 € (   159,94 €) Halbwaisen 
    3 198,84 € (   266,57 €) Vollwaisen 

 
ab 01.01.2009 jährl. 16 810,44 € (1.400,87 €) Versicherte (voll) 
  16 396,08 € (1.366,34 €) Versicherte (gekürzt) 
  10 233,48 € (   852,79 €) Witwen 
  1 973,04 € (   164,42 €) Halbwaisen 
 3 288,48 € (   274,04 €) Vollwaisen 
 
ab 01.07.2009 jährl. 17 226,12 € (1.435,51 €) Versicherte (voll) 
  16 803,36 € (1.400,28 €) Versicherte (gekürzt) 
  10 482,96 € (   873,58 €) Witwen 
  2 022,96 € (   168,58 €) Halbwaisen 
 3 371,64 € (   280,97 €) Vollwaisen 
 
ab 01.01.2010 jährl. 17 428,56 € (1.452,38 €) Versicherte (voll) 
  17 000,76 € (1.416,73 €) Versicherte (gekürzt) 
  10 604,40 € (   883,70 €) Witwen 
  2 047,20 € (   170,60 €) Halbwaisen 

 3 412,08 €  (   284,34 €) Vollwaisen 
 
ab 01.01.2011 jährl. 17 530,92 € (1.460,91 €) Versicherte (voll) 
  17 100,60 € (1.425,05 €) Versicherte (gekürzt) 
  10 665,84 € (   888,82 €) Witwen 
  2 059,56 € (   171,63 €) Halbwaisen 

 3 432,60 €  (   286,05 €) Vollwaisen 
 
ab 01.08.2011 jährl. 17 582,40 € (1.465,20 €) Versicherte (voll) 
  17 150,76 € (1.429,23 €) Versicherte (gekürzt) 
  10 696,68 € (   891,39 €) Witwen 
  2 065,68 € (   172,14 €) Halbwaisen 
 3 442,80 €  (   286,90 €) Vollwaisen 
 
ab 01.01.2012 jährl. 17 913,96 € (1.492,83 €) Versicherte (voll) 
  17 473,92 € (1.456,16 €) Versicherte (gekürzt) 
  10 895,64 € (   907,97 €) Witwen 
  2 105,52 € (   175,46 €) Halbwaisen 
 3 509,16 €  (   292,43 €) Vollwaisen 
 
ab 01.03.2012 jährl. 18 492,96 € (1.541,08 €) Versicherte (voll) 
  18 038,40 € (1.503,20 €) Versicherte (gekürzt) 
  11 243,04 € (   936,92 €) Witwen 
  2 175,00 € (   181,25 €) Halbwaisen 
 3 624,96 €  (   302,08 €) Vollwaisen 
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ab 01.01.2013 jährl. 18 710,52 € (1.559,21 €) Versicherte (voll) 
  18 250,44 € (1.520,87 €) Versicherte (gekürzt) 
  11 373,60 € (   947,80 €) Witwen 
  2 201,04 € (   183,42 €) Halbwaisen 
 3 668,52 €  (   305,71 €) Vollwaisen 
 
ab 01.08.2013 jährl. 18 930,60 € (1.577,55 €) Versicherte (voll) 
  18 465,00 € (1.538,75 €) Versicherte (gekürzt) 
  11 505,60 € (   958,80 €) Witwen 
  2 227,44 € (   185,62 €) Halbwaisen 
 3 712,44 €  (   309,37 €) Vollwaisen 
 
ab 01.03.2014 jährl. 19 616,52 € (1.634,71 €) Versicherte (voll) 
  19 137,84 € (1.594,82 €) Versicherte (gekürzt) 
  11 917,20 € (   993,10 €) Witwen 
  2 309,76 € (   192,48 €) Halbwaisen 
 3 849,72 €  (   320,81 €) Vollwaisen 
 
ab 01.03.2015 jährl. 20 040,12 € (1.670,01 €) Versicherte (voll) 
  19 550,88 € (1.629,24 €) Versicherte (gekürzt) 
  12 171,36 €         (1.014,28 €) Witwen 
  2 360,64 € (   196,72 €) Halbwaisen 
 3 934,44 €  (   327,87 €) Vollwaisen 
 
ab 01.01.2016 jährl. 20 089,08 € (1.674,09 €) Versicherte (voll) 
  19 575,36 € (1.631,28 €) Versicherte (gekürzt) 
  12 200,76 €         (1.016,73 €) Witwen 
  2 366,52 € (   197,21 €) Halbwaisen 
 3 944,16 €  (   328,68 €) Vollwaisen 
 
ab 01.03.2016 jährl. 20 523,00 € (1.710,25 €) Versicherte (voll) 
  19 998,00 € (1.666,50 €) Versicherte (gekürzt) 
  12 461,04 €         (1.038,42 €) Witwen 
  2 418,60 € (   201,55 €) Halbwaisen 
 4 030,92 €  (   335,91 €) Vollwaisen 
 
ab 01.02.2017 jährl. 20 996,64 € (1.749,72 €) Versicherte (voll) 
  20 459,16 € (1.704,93 €) Versicherte (gekürzt) 
  12 745,20 €         (1.062,10 €) Witwen 
  2 475,36 € (   206,28 €) Halbwaisen 
 4 125,72 €  (   343,81 €) Vollwaisen 
 
ab 01.03.2018 jährl. 21.613,44 € (1.801,12 €) Versicherte (voll) 

  21.059,88 € (1.754,99 €) Versicherte (gekürzt)  
 13.115,28 € (1.092,94 €) Witwen 

  2.549,40 € (   212,45 €) Halbwaisen 
  4.249,08 € (   354,09 €) Vollwaisen 
 

ab 01.04.2019 jährl. 22.269,96 € (1.855,83 €) Versicherte (voll) 
  21.699,48 € (1.808,29 €) Versicherte (gekürzt)  

 13.509,24 € (1.125,77 €) Witwen 
  2.628,24 € (   219,02 €) Halbwaisen 
  4.380,36 € (   365,03 €) Vollwaisen 
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ab 01.03.2020 jährl. 22.502,40 € (1.875,20 €) Versicherte (voll) 

  21.925,68 € (1.827,14 €) Versicherte (gekürzt)  
 13.648,68 € (1.137,39 €) Witwen 

  2.656,08 € (   221,34 €) Halbwaisen 
 4.426,80 € (   368,90 €) Vollwaisen 

 
ab 01.04.2021 jährl. 22.768,08 € (1.897,34 €) Versicherte (voll) 
   22.184,28 € (1.848,69 €) Versicherte (gekürzt) 
   13.808,16 € (1.150,68 €) Witwen 

  2.688,00 € (   224,00 €) Halbwaisen 
  4.479,96 € (   373,33 €) Vollwaisen 

 
 
ab 01.04.2022 jährl. 23.171,28 € (1.930,94 €) Versicherte (voll) 
   22.577,04 € (1.881,42 €) Versicherte (gekürzt) 
   14.050,08 € (1.170,84 €) Witwen 

  2.736,36 € (   228,03 €) Halbwaisen 
  4.560,60 € (   380,05 €) Vollwaisen 

 
 
 

§ 62 
Berechnung der Gesamtversorgung und der 

Versichertenzusatzrente 
 
(1) Gesamtversorgungsfähige Zeiten sind  
 

a) die Mitgliedszeit1), dabei ist ein verbleibender Rest von weniger als 30 Tagen als voller 
Monat zu werten;  

 
b) die Zeit, die der Berechnung der Rente der gesetzlichen Rentenversicherung und der 

Renten ausländischer Rentenversicherungsträger zugrunde liegt, und die Zeit, für die der 
Arbeitgeber einen Zuschuss zu den Beiträgen einer Lebensversicherung gezahlt hat - ab-
züglich der Mitgliedszeit -, zur Hälfte2). 

 
(2) 1Die Zeiten nach Abs. 1 sind zusammenzuzählen. 2Je 12 Monate sind 1 Jahr gesamtversor-

gungsfähige Zeit; bei einem verbleibenden Rest werden 7 und mehr Monate als 1 Jahr be-
rücksichtigt. 3Ein verbleibender Rest von weniger als 7 Monaten bleibt unberücksichtigt.  

 
(3) 1Die Grundsätze für die Ermittlung des letzten Jahresentgelts legt die Vertreterversammlung 

fest. 2Der Vorstand bestimmt das Nähere zu ihrer Durchführung3). 
 
(3a) 1Wenn die Löhne/Vergütungen durch tarifrechtliche Vereinbarungen allgemein geändert 

werden, wird das der Berechnung der Gesamtversorgung zugrunde liegende Jahresentgelt 
zu demselben Zeitpunkt und in dem gleichen Ausmaß angepasst4). 2Die Gesamtversorgung 
und die Zusatzrente sind dann neu zu berechnen. 

 
3§ 61 Abs. 2c ist mit der Maßgabe anzuwenden, dass  
 
a) die Lohnsteuer (§ 61 Abs. 2 c Satz 2), die Beitragssätze und Beitragsbemessungsgren-

zen, die im Anpassungszeitpunkt gelten, und  
 
b) die bisher maßgebende Steuerklasse  
 
zugrunde zu legen sind.  
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4Die Zusatzrente ist auch dann neu zu berechnen, wenn sich die anzurechnenden Bezüge 
(Abs. 4 und 5) ändern. 

 
(4) 1Auf die Gesamtversorgung werden folgende Bezüge angerechnet: 
 

a) 2Renten aus der gesetzlichen Rentenversicherung und Renten ausländischer Rentenver-
sicherungsträger5) in der Höhe, in der sie gewährt werden oder zu gewähren wären, wenn  

 
aa) die §§ 1283 und 1284 RVO, §§ 60 und 61 AVG, §§ 80 und 81 RKG bzw. §§ 94 und 95 

SGB VI nicht angewendet würden; 
 

bb) sie nicht aufgrund eines Versorgungsausgleichs (§ 1587 b BGB, § 1 Abs. 3, § 3 b und 
§ 10 c VAHRG oder § 185 Abs. 2 Satz 2 SGB VI) nach § 76 SGB VI vermindert oder 
erhöht wären;  

 
cc) sie nicht infolge einer nach § 1402 Abs. 8 RVO oder § 124 Abs. 8 AVG, ggf. in Verbin-

dung mit § 233 Abs. 1 SGB VI durchgeführten Kürzung nachversicherter Entgelte 
vermindert wären;  

 
dd) sie nicht nach § 1323 RVO, § 102 AVG, § 108 e RKG bzw. § 113 Abs. 3 SGB VI ver-

mindert wären; 
 
ee) sie nicht nach Artikel 6 § 4 Abs. 6 oder 7 FANG vermindert wären; 

 
b) Renten aus der gesetzlichen Unfallversicherung und Renten ausländischer Unfallversi-

cherungsträger6) mit einem Viertel des Betrages, 
 
c) Versorgungsbezüge (Wartegeld, Ruhegeld, Hinterbliebenenbezüge, Gnadenbezüge und 

dergl.) aus einem Beamten- oder beamtenrechtsähnlichen Verhältnis7), 
 
d) sonstige Bezüge aus öffentlichen Mitteln oder einer Versicherung, zu der Beiträge aus öf-

fentlichen Mitteln aufgebracht werden, nach näherer Bestimmung des Vorstandes8), 
 
e) 1,25 vom Hundert monatlich der doppelten Summe der Beiträge, die ein Arbeitgeber des 

öffentlichen Dienstes bis zum Beginn der Zusatzrente als Zuschuss zu einer Lebensversi-
cherung entrichtet hat, sofern das Mitglied von der Versicherungspflicht in der gesetzli-
chen Rentenversicherung befreit war8). 

 
3Die Bezüge nach Buchstabe a bis e werden auf die Gesamtversorgung nur angerechnet, 
wenn sie aufgrund eines früheren eigenen Versicherungs- und Dienstverhältnisses des Zu-
satzrentners gewährt werden9). 

 
(5) 1Rententeile, die wegen Aufenthalts des Rentenberechtigten im Ausland ruhen, sind von der 

Anrechnung nicht ausgenommen. 2Ein Verzicht auf Bezüge schließt deren Anrechnung nicht 
aus. 3Außer Ansatz bleiben Kinderzuschläge oder Kinderzuschüsse, die in den anzurech-
nenden Bezügen enthalten sind, sowie Rententeile aus Höherversicherungsbeiträgen, die 
der Versicherte nachweislich selbst aufgebracht hat10). 

(6) 1Die Versichertenzusatzrente ist der Unterschied zwischen der Gesamtversorgung und den 
nach Abs. 4 anzurechnenden Bezügen.  
2Sie beträgt mindestens bei einer Mitgliedszeit11) 
bis zu 14 Jahren 184,08 € jährlich, 
von 15 bis zu 24 Jahren 245,52 € jährlich, 
von 25 und mehr Jahren 306,84 € jährlich. 
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(7) Bei Ansprüchen aufgrund der nicht erfüllten Wartezeit (§ 51 Abs. 2) wird keine Gesamtver-

sorgung berechnet12), sondern eine Versichertenzusatzrente von jährlich 184,08 € gewährt. 
 

(8) weggefallen 
 

(9) Der Zusatzrentenberechtigte ist verpflichtet, Bezüge nach Abs. 4 und deren Änderung der 
Bundesbahn-Versicherungsanstalt auch ohne Aufforderung unverzüglich mitzuteilen.  

 
 
 
Anm. 1 
 
1Mitgliedszeiten der Abteilung B einer früheren Arbeiterpensionskasse und der Reichsbahn-
Versicherungsanstalt sind Mitgliedszeiten der BVA. 2Mitgliedszeiten der Abteilung B der früheren 
polnischen Arbeiterpensionskasse Posen gelten als Mitgliedszeiten der BVA (Rundverfügung Nr. 
20/1944, 23/1944 und 26/1952), desgleichen die Zeiten der ehemaligen Arbeiterpensionskasse 
Elsaß-Lothringen (Rundverfügung Nr. 9/1944). 3Wegen Anrechnung von Mitgliedszeiten für frühere 
Versicherte aus Danzig, den eingegliederten Ostgebieten, dem Memelland, Südtirol und Belgien 
siehe Anm. 1 zu § 47, Richtlinien Anhang I Abschn. II 5 und Verfügung 3.304 Umm vom 
26.04.1952. 
 
4Für die Anrechnung von Mitgliedszeiten gelten außerdem noch folgende Besonderheiten: 
 
1. Militärdienst vor dem 1. Weltkrieg und Kriegsdienst während des 1. Weltkrieges 
 
5Haben Mitglieder im Anschluss an ihre Mitgliedschaft bei einer früheren Arbeiterpensionskasse 
vor dem 1. Weltkrieg oder während des 1. Weltkrieges zur Erfüllung der Wehrpflicht oder freiwillig 
bei der früheren Deutschen Wehrmacht oder einer dem Deutschen Reich verbündeten oder be-
freundeten Macht Militärdienst oder Dienst bei der freiwilligen Kriegskrankenpflege geleistet, so 
wird diese Dienstzeit auch ohne Beitragsleistung als Mitgliedszeit angerechnet. 6Die Zeit der frühe-
ren aktiven Dienstpflicht wird dagegen nur dann angerechnet, wenn das Mitglied seinerzeit binnen 
3 Monaten oder, wenn es ihm nachweislich ohne sein Verschulden unmöglich war, spätestens 
binnen 1 Jahr nach Ableistung der Dienstpflicht in den Dienst der arbeitgebenden Verwaltung wie-
der eingetreten ist. 
 
2. Militärische oder militärähnliche Dienstzeiten vor dem  

2. Weltkrieg (vom 01.10.1935 an) 
 
7Diese Zeiten werden als Mitgliedszeiten nur angerechnet, wenn sie durch Beiträge belegt sind. 
8Bei Einberufung zum RAD (männliche Versicherte bis 23.12.1939, weibliche Versicherte im all-
gemeinen bis 30.09.1941) oder Wehrdienst (bis 25.08.1939) - ausgenommen kurzfristiger Wehr-
dienst oder Wehrübungen - endete das Beschäftigungsverhältnis und damit die Pflichtversicherung 
in Abteilung B. 9Ein „weiteres Jahr“ nach § 41 Abs. 1e ist in diesen Fällen nicht anzurechnen.  
 
3. Kriegsdienst im 2. Weltkrieg 
 
10Diese Zeiten werden als Mitgliedszeiten nur angerechnet, wenn sie durch Beiträge belegt sind. 
11Als Mitgliedszeiten zählen auch die Zeiten, in denen ein Mitglied im 2. Weltkrieg beim Fortbeste-
hen des Beschäftigungsverhältnisses anstelle von Lohn Kriegsbesoldung erhalten hat oder, wenn 
es ledig war und nach dem 20.11.1942 zum Wehrdienst einberufen worden ist, nur den halben 
Lohn erhalten hat.  
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4. Kriegsgefangenschaft und Internierung nach dem 2. Weltkrieg 
 
12Zeiten der Kriegsgefangenschaft oder Zivilinternierung gelten als Mitgliedszeiten, wenn die Mit-
gliedschaft vorher bestanden hat und diese Zeiten als Dienstzeiten angerechnet werden. 13Als 
„vorher bestanden“ ist eine Versicherung anzusehen, wenn auf die Mitgliedschaft zeitlich unmittel-
bar Wehrdienst, Kriegsdienst, Kriegsgefangenschaft und Wiedereintritt in den Eisenbahndienst 
folgen. 14Eine an die Kriegsgefangenschaft oder Internierung anschließende nachgewiesene 
Krankheitszeit ist ohne Rücksicht auf ihre Dauer auch dann als Versicherungszeit anzurechnen, 
wenn die arbeitgebende Verwaltung diese Zeit gar nicht oder nur teilweise als Dienstzeit anerkannt 
hat. 15Wenn der Versicherte nachweisen kann, dass er sich nach der Rückkehr ohne Erfolg um 
Wiederbeschäftigung bei der arbeitgebenden Verwaltung bemüht hat, so gilt die Zeit vom Beginn 
der Arbeitslosigkeit an bis zur Wiedereinstellung als Versicherungszeit, auch wenn diese Zeit nicht 
als Dienstzeit angerechnet wird. 16Dies gilt jedoch nur, wenn der Versicherte innerhalb von 6 Mo-
naten wieder eingestellt wurde (ggf. vor Beginn der Arbeitslosigkeit liegende Krankheitszeiten sind 
dabei nicht in die 6 Monate einzubeziehen). 17Wenn ein aus der Kriegsgefangenschaft oder Inter-
nierung zurückgekehrter Versicherter zunächst eine andere Beschäftigung aufgenommen hatte 
und erst später in den Dienst bei der arbeitgebenden Verwaltung eingetreten war, so kann die Ver-
sicherung nur bis zum Ende der Kriegsgefangenschaft oder Internierung anerkannt werden. 18Die 
Anrechnung von Zeiten der Kriegsgefangenschaft im Anschluss an übergeleitete Beitragszeiten ist 
nur dann möglich, wenn die abgebende Anstalt mitteilt, dass sie diese Zeiten im Leistungsfall an-
rechnen würde. 
 
5. Dienstverpflichtete 
 
19Wegen des Beginns der Mitgliedschaft vgl. Rundverfügung Nr. 41/1957.  
 
6. Mitgliedszeiten außerhalb des Bundesgebietes vor dem 08.05.1945 
 
20Mit dem Staatszusammenbruch am 08.05.1945 endete einheitlich die Mitgliedschaft in Abtei-
lung B. 21Die Zeit einer Kriegsgefangenschaft oder Internierung nach dem 2. Weltkrieg ist jedoch 
nach vorstehender Ziffer 4 anrechenbar. 
 
7. Regiezeit 
 
22Sind für Mitglieder während ihrer Mitgliedschaft bei einer früheren Arbeiterpensionskasse wegen 
der Besetzung des Ruhrgebietes (1923/1924) und der Übernahme des Eisenbahnbetriebes durch 
die Besatzungsbehörden (Regiebetrieb) keine Beiträge entrichtet worden, so wird die Zeit vom 
11.01.1923 bis 15.11.1924 auch ohne Beitragsleistung als Mitgliedszeit angerechnet. 23Hatte die 
Pflichtversicherung am 11.01.1923 wegen der Sperrfrist noch nicht bestanden, so ist festzustellen, 
wann die Versicherung nach normalem Ablauf der Sperrfrist begonnen hätte. 24Die Sperrfrist und 
die Regiezeit sind vom fiktiven Eintritt in die Abteilung B bis zum 15.11.1924 als Versicherungszeit 
anzurechnen. 25Ist ein Versicherter nach Beendigung der Regiezeit aus dem Eisenbahndienst 
ausgeschieden und später wieder eingetreten, so wird ihm die Regiezeit ohne Rücksicht auf den 
Zeitpunkt des Wiedereintritts als Versicherungszeit angerechnet. 
 
8. Sperrfristen 
 
26Zu den Mitgliedszeiten zählen auch die Sperrfristen für die Aufnahme in Abteilung B, die bis zum 
31.12.1939 12 Monate und vom 01.01.1940 bis 31.12.1941 9 Monate betragen haben. 27Hat ein 
Mitglied eine längere Sperrfrist oder mehrere Sperrfristen als Zeitarbeiter, Aushilfsarbeiter oder 
nicht ständiger Arbeiter zurückgelegt, so wird ihm diese längere Zeit als Mitgliedszeit angerechnet. 
28War für die Aufnahme in Abteilung B ein Mindestalter vorgeschrieben, so gilt die gesamte Zeit 
von der Aufnahme in die Abteilung A bis zur Aufnahme in die Abteilung B als Sperrfrist. 29Nach der 
Verordnung vom 22.12.1941 über die Einführung der Reichsversicherung in den eingegliederten 
Ostgebieten wurden in Ostoberschlesien vom 01.09.1939 an Beiträge zur Abteilung A der RBVA 
erhoben. 30Die Bediensteten konnten jedoch frühestens vom 01.07.1940 an Mitglied der Abteilung 
B werden. 31Die Zeit vom Versicherungsbeginn in Abteilung A bis zur Aufnahme in die Abteilung B 
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 ist als Sperrzeit anzurechnen. 32Eine vor dem erstmaligen Eintritt in die Abteilung B liegende 
Sperrfrist bleibt auch dann Mitgliedszeit, wenn die Beiträge erstattet und nach dem Wiedereintritt 
nicht wieder eingezahlt worden sind. 33Auch bei einer Nachversicherung ist eine vor Beginn der 
Nachversicherung liegende Sperrfrist (12 bzw. 9 Monate) anzurechnen. 34Die Sperrfrist von 1 Jahr,  
die für die beim BSW Beschäftigten arbeitsvertraglich festgelegt war (in Verpflegungseinrichtungen 
bis 30.11.1956 und in den Heimen bis 30.04.1966), gilt als Mitgliedszeit. 35Für Beschäftigte, die am 
01.09.1944 abweichend von den damaligen Satzungsbestimmungen nach Vollendung des 50. 
Lebensjahres in die Abteilung B aufgenommen wurden, gilt die vor dem 01.09.1944 liegende Zeit 
nicht als Sperrfrist. 36Militärdienstzeiten, die in Sperrfristen fallen und seinerzeit nicht nachversi-
chert worden sind, gelten nicht als Mitgliedszeit. 37Als Mitgliedszeiten zählen ferner die Zeiten, in 
denen Mitglieder der Abteilung B aufgrund früherer Satzungen vor dem 01.01.1926 aus der Abtei-
lung B ausscheiden mussten, weil sie als Lohnbedienstete aufgrund ihrer Tätigkeit der Versiche-
rungspflicht nicht nach der RVO, sondern nach dem AVG unterlagen.  
 
 
 
9. Lehrlinge 
 
38Lehrlingszeiten gelten grundsätzlich nur als Mitgliedszeiten, soweit während der Lehrzeit eine 
Mitgliedschaft in Abteilung B bestanden hat. 39Falls Beitragsunterlagen fehlen, kann in der Regel 
unterstellt werden, dass Lehrlinge in Abteilung B versicherungsfrei waren oder von ihrem Recht, 
die Befreiung zu beantragen, Gebrauch gemacht haben.  
 
10. 
 
40Wegen Anrechnung von Mitgliedszeiten, für die die Beiträge erstattet und nicht wieder eingezahlt 
wurden vgl. Anm. 4 zu § 47.  
 
11. 
 
41Die einzelnen mit und ohne Beiträge belegten Zeiten sind jeweils nach Jahren, Monaten und Ta-
gen zu berechnen und zusammenzuzählen. 42Je 30 Tage sind 1 Monat, ein verbleibender Rest ist 
als voller Monat zu werten.  
 
43Beispiel für die Berechnung einer Mitgliedszeit (vom 31.01.1927 bis 20.05.1929): 
 
29.05.20 
27.01.30 
02.03.20 = 27 Monate, 20 Tage. 
 
Anm. 2 
 
1Das sind neben Beitragszeiten auch Ersatz-, Ausfall- und Zurechnungszeiten sowie Zeiten nach 
§ 1254 Abs. 1a und 1b RVO. 2Von dieser Zeit ist die Mitgliedszeit aus der Abteilung B abzusetzen. 
3Bei Renten mit Knappschaftsanteilen ist von beiden Versicherungsjahren auszugehen. 
 
4Beispiel 
Rentenversicherungszeit = 536 Monate 
abzüglich Mitgliedszeit Abteilung B = 171 Monate 
verbleibende Zeit = 365 Monate 
zur Hälfte anzurechnen (365 : 2 = 182,5) = 183 Monate 
dazu Mitgliedszeit aus Abteilung B = 171 Monate 
insgesamt = 354 Monate  
= 29 Jahre, 6 Monate 
= 29 Jahre gesamtversorgungsfähige Zeit. 
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5Ändert sich die Zahl der Versicherungsjahre der Rente der gesetzlichen Rentenversicherung und 
der Renten ausländischer Rentenversicherungsträger (z. B. Umwandlung, Neufestsetzung), so ist 
die gesamtversorgungsfähige Zeit neu zu ermitteln. 
 
6Wird die Rente aus der gesetzlichen Versicherung nach § 1280 RVO ohne Zurechnungszeit ge-
zahlt, so ist von den Versicherungsjahren mit Zurechnungszeit auszugehen. 

 
7Hat die Witwe nur Anspruch auf eine Witwenrente nach § 1268 Abs. 1 RVO bzw. § 46 Abs. 1 
SGB VI, sind bei Ermittlung der gesamtversorgungsfähigen Zeit die Versicherungsjahre zu berück-
sichtigen, die bei Berechnung der Versichertenrente zum Zeitpunkt des Todes anzurechnen gewe-
sen wären.  
 
8Das gleiche gilt für eine gebrechliche Waise, die keinen Anspruch auf eine Rente aus der gesetz-
lichen Rentenversicherung hat.  
 
9Bei Lebensversicherungen oder Leistungen aus einer öffentlich-rechtlichen Versicherungseinrich-
tung im Sinne des § 7 Abs. 2 AVG (z. B. Ärzteversorgung) sind alle Zeiten zu berücksichtigen, für 
die die Arbeitgeber des öffentlichen Dienstes Zuschüsse geleistet haben. 10Hier werden Zeiten der 
gesetzlichen Rentenversicherung und einer Lebensversicherung oder einer öffentlich-rechtlichen 
Versicherungs- oder Versorgungseinrichtung zusammengezählt, soweit sie sich nicht überschnei-
den. 
 
 
Vorbemerkungen zu den Anmerkungen 3 bis 4a 
 
1.  Die am 30. September 2005 nach den Tarifverträgen der arbeitgebenden Verwaltungen  
 geltenden Lohn- und Vergütungstabellen sind auch nach diesem Zeitpunkt für die Anwendung 
 des § 61 Abs. 1 der Anlage 7 zur Satzung der KBS maßgebend. 
 
2. Werden die Tabellen-Entgelte für den Bereich des Bundes nach dem 30. September 2005  
 durch tarifrechtliche Vereinbarung allgemein - beispielsweise durch prozentuale Anpassungen, 
 Sockelbetragsanpassungen bzw. vergleichbare Regelungen - geändert, sind die bisher gelten- 
 den Lohn- und Vergütungstabellen jeweils zu demselben Zeitpunkt und in dem gleichen Aus- 
 maß anzupassen. 
 
3. Sollten tarifrechtliche Anpassungen vorgenommen werden, die nach der Nr. 2 nicht übertragbar 
 sind, obliegt es dem Vorstand im Einvernehmen mit dem Bundeseisenbahnvermögen eine  
 Regelung im Einzelfall zu treffen. 
 
Anm. 3 
 
a) 1Für Versicherte, die unter den Lohntarifvertrag fallen, wird das Jahresentgelt aus dem Mo-

natslohn (§ 10 LTV) zuzüglich bestimmter beitragspflichtiger Zulagen und Zuschläge ermittelt. 
2Die Kinder- und Sozialzuschläge (§§ 12 und 13 LTV) bleiben bei der Berechnung des Ent-
gelts außer Ansatz, der Sozialzuschlag ist jedoch dem Entgelt zuzuschlagen, wenn für ein ge-
brechliches Kind oder eine gebrechliche Waise kein Kinderzuschuss aus der gesetzlichen 
Rentenversicherung gezahlt wird. 

 
1. 3Maßgebend ist die Lohngruppe, in die das Mitglied aufgrund seiner ständigen Beschäfti-

gung vor dem Ausscheiden aus der Mitgliedschaft eingestuft war.  
 

2. 4Maßgebend sind Ortslohnklasse und Dienstzeitstufe, nach denen der Lohn zuletzt berech-
net war.  
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3. 5Zulagen und Zuschläge werden mit einem Vomhundertsatz dem Jahresentgelt zugeschla-

gen. 6Der Vomhundertsatz wird in Anlehnung an den nach den Tarifverträgen zu berech-
nenden Urlaubslohn (vgl. z.B. LTV § 15 Abs. 9) ermittelt und auf eine Dezimalstelle gerun-
det. 7Ein Zuschlag für eine Funktionszulage (Zf) ist nur zu berücksichtigen, wenn ein Aus- 
gleich durch die höhere Lohngruppe nicht durchgeführt wurde. 8Zuschläge für Sonn- und 
Feiertage sind auszunehmen. 

 
9Das gleiche gilt für Wasserbauarbeiter. 

 
10Bei Versicherten, die ständig, bei Versicherten in der Bahnunterhaltung, die mindestens 8 
Monate im Gedinge tätig waren oder eine Zeitlohnzulage erhalten haben, ist dem Jahres-
entgelt zur Abgeltung des Leistungslohnes ein Zuschlag von einheitlich 16 v.H. zuzurech-
nen. 

 
b) 1Für Angestellte wird das Jahresentgelt aus der monatlichen Grundvergütung und dem monat-

lichen Ortszuschlag ermittelt. 2Maßgebend ist die Vergütungsgruppe, in die er beim Ende der 
Mitgliedschaft eingruppiert war. 3Für den Ortszuschlag gilt als Familienstand einheitlich -
Verheiratet ohne Kind-. 4In den Fällen, in denen nach den Angaben in der Vergütungsanfrage 
der Ortszuschlag nach dem Haushaltsstrukturgesetz vom 18.12.1975 nur nach der Stufe 1 
plus der Hälfte des Unterschiedsbetrages zwischen Stufe 1 und 2 gewährt wird, ist abwei-
chend von der vorstehenden Regelung nur dieser Betrag für die Berechnung des für die Ge-
samtversorgung maßgebenden Entgelts zu berücksichtigen. 5Dem Jahresentgelt werden die in 
den 12 Monaten vor dem Versicherungsfall gewährten tariflichen Zulagen - soweit sie versi-
cherungspflichtig sind - mit dem Vomhundertsatz zugeschlagen, der sich aus dem Verhältnis 
der Summe der in diesem Zeitraum gezahlten Grundvergütung zur Summe dieser Zulagen 
ergibt. 6Ein Zuschlag für einen Vergütungsausgleich (z.B. § 13 Abs. 3 AnTV) ist nur zu berück-
sichtigen, wenn keine Einstufung in die höhere Vergütungsgruppe erfolgte.  

 
c) 1Weist ein Rentner, bei dem der Versicherungsfall nach dem 31.12.1960 eingetreten ist, nach, 

dass er infolge von Rationalisierungsmaßnahmen in den letzten 10 Kalenderjahren vor Eintritt 
des Versicherungsfalles auf einen anderen Arbeitsplatz mit einem niedrigeren Einkommen 
umgesetzt worden ist, so wird das für die Gesamtversorgung maßgebende Jahresentgelt nach 
der Tätigkeit berechnet, die er als Versicherter vor der Umsetzung ausgeübt hat.  

 
2Das gleiche gilt, wenn ein Rentner, der als arbeitsunfallverletzter Versicherter infolge eines 
bei der arbeitgebenden Verwaltung (vgl. z.B. § 17 Abs. 4 LTV) erlittenen Arbeitsunfalles oder 
einer gesundheitsschädigenden Einwirkung bei seiner Arbeit auf einen anderen Arbeitsplatz 
umgesetzt worden ist und eine Einkommensminderung erlitten hat.  

 
d) 1Bei einem wiedereingetretenen Mitglied, dessen letzte Mitgliedszeit nicht mindestens 12 Mo-

nate gedauert hat und bei wiederbeschäftigten ehemaligen Zusatzrentnern, die erneut mit 
Rentenansprüchen aus der Beschäftigung ausscheiden, werden der Berechnung des Entgelts 
die Lohngruppe und die sonstigen Lohnmerkmale zugrunde gelegt, die sie beim erstmaligen 
Ausscheiden gehabt haben, wenn dies günstiger ist. 2Dies gilt nicht, wenn die Zusatzrente 
nach § 56 Abs. 2b weggefallen ist. 
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e) 1Für die nicht unter die Lohntarifverträge fallenden Versicherten, z.B. für Vertragsarbeiter, An-

gehörige von Gepäckträgergemeinschaften und Bahnagenten, gilt als Entgelt der Verdienst, 
den sie in den letzten 12 dem Versicherungsfall vorausgegangenen Kalendermonaten erzielt 
haben oder hätten, wenn sie in den 12 Monaten ständig beschäftigt gewesen wären. 
2Zuschläge für Sonn- und Feiertage sind auszunehmen. 3Bei der Ermittlung des Jahresent-
gelts ist die einmalige jährliche Zuwendung nicht einzubeziehen, weil dieser Betrag mit dem 
beitragspflichtigen Teil bei Berechnung der Zusatzrente dem Jahresentgelt besonders zuge-
schlagen wird. 

 
f) Ist für einen Beamten, der ohne Versorgungsanspruch ausgeschieden und in der Abteilung B 

nachversichert worden ist, oder für dessen Hinterbliebene Zusatzrente festzusetzen (vgl. Anm. 
2 zu § 47 sowie § 52 Abs. 2), so gilt als Entgelt das eines vergleichbaren Pflichtversicherten 
(Lohnbediensteten oder Angestellten), der im gleichen Zeitpunkt ausscheiden würde.  

 
g) 1Hat der Versicherte, der unter das Tarifrecht fällt, Anspruch auf die jährliche Zuwendung von 

100 v.H., ist die Zuwendung vom 01.01.1974 an mit dem beitragspflichtigen Teil dem Jahres-
entgelt hinzuzurechnen.  

 
2Übergangsweise gilt folgendes: 
 
3Ist bei einem Versicherten, der unter das Tarifrecht gefallen war, beim Jahresentgelt die ein-
malige jährliche Zuwendung bisher nicht hinzugerechnet worden, weil der Versicherte im akti-
ven Dienst eine Zuwendung nicht erhalten hat, ist diese mit dem beitragspflichtigen Teil dem 
Jahresentgelt  

 
im Jahre 1974 mit  50 v.H. 
im Jahre 1975 mit  75 v.H. 
und 
vom Jahre 1976 an mit 100 v.H. 
hinzuzurechnen. 
 
4Hat der Versicherte, der unter das Tarifrecht gefallen war, die einmalige jährliche Zuwen-
dung bis zum 31.12.1973 erhalten, ist die Zuwendung mit dem beitragspflichtigen Teil dem 
Jahresentgelt  
im Jahre 1974 mit 77,7 v.H. 
im Jahre 1975 mit 88,8 v.H. 
und 
vom Jahre 1976 an mit 100 v.H. 
hinzuzurechnen. 

 
h) Sind freiwillige Beiträge oder Anwartschaftsbeiträge von einem ehemaligen Pflichtmitglied 

oder einem Zusatzrentner nach Entziehung der Zusatzrente gezahlt worden, so wird das 
Entgelt nach den Lohnmerkmalen des Ermittlungszeitraums vor dem Ende der Pflichtmit-
gliedschaft ermittelt.  

 
i) Bei vertriebenen und ihnen gleichgestellten Mitgliedern, die nicht wieder Pflichtmitglied der 

Abteilung B der BVA geworden sind, wird das für die Gesamtversorgung maßgebende Ent-
gelt nach der Tätigkeit vor dem Ausscheiden aus der Abteilung B der früheren RBVA be-
rechnet.  

 
Anm. 4 
 
1Hierzu zählt auch die einmalige jährliche Zuwendung, die an das dem Tarifrecht unterliegende 
Personal zu zahlen ist.  
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2Das Nähere bestimmt jeweils der Vorstand.  
 
Anm. 4a 
 
1. Die strukturellen Verbesserungen zur Berechnung des Monatslohns für die Arbeiter des öf-

fentlichen Dienstes vom 01.10.1990 bis 31.12.1990 sind keine allgemeinen tarifrechtlichen 
Veränderungen im Sinne des § 62 Abs. 3a der Satzung und somit nicht auf den Zusatzrenten-
bestand des Teils C der Satzung zu übertragen.  

 
2. Für die Anpassung der Zusatzrenten des Teils C der Satzung ab 01.01.1991 gilt folgende Re-

gelung: 
 

2.1 Zusatzrentner der Deutschen Bundesbahn (LTV) 
Der Berechnung der prozentualen Zulagen/Zuschläge und der Überzeit ist die Monatslohnta-
belle L zugrunde zu legen. 

 
2.2 Zusatzrentner der Wasserbauverwaltungen des Bundes und der Länder (MTB II, MTL II) 

Zusatzrentner der Duisburg-Ruhrorter Häfen AG (BMT-G II) 
Grundlage für die Berechnung der prozentualen Zulagen/Zuschläge und der Überzeit ist der 
Monatstabellenlohn der 1. Stufe der jeweiligen Lohngruppe.  

 
Anm. 5 
 
1Anrechnungsbetrag ist - abgesehen von den unter Buchst. a Doppelbuchst. aa bis dd genannten 
Fällen - die sogenannte Bruttorente vor Abzug von Steuern und Krankenversicherungsbeiträgen. 
2Die in den Rentenbeträgen enthaltenen Ehegattenzuschläge gehören zum Anrechnungsbetrag. 
 
3Werden im Jahr mehr als zwölf Rentenzahlungen geleistet, sind diese anteilig auf die Gesamtver-
sorgung anzurechnen, ebenso einmalige oder mehrmalige Sonderzuwendungen, wie z.B. Ferien-
geld oder Weihnachtsgeld. 4Für die Umrechnung der Rentenbeträge gelten die amtlichen Wech-
selkurse, wie sie für die gesetzliche Rentenversicherung bekannt gegeben werden. 5Die Zulagen 
der österreichischen Pensionsversicherung (Ausgleichszulage, Hilflosenzuschuss, Wohnungs- und 
Familienbeihilfe) werden von der Anrechnung ausgenommen. 6Sind Renten ausländischer Ren-
tenversicherungsträger bis 31.05.1967 nicht angerechnet worden, verbleibt es dabei. 7Werden 
später Hinterbliebenenrenten gewährt, sind die Renten ausländischer Rentenversicherungsträger 
anzurechnen.  
8Auch Renten aus der hüttenknappschaftlichen Pensionsversicherung im Saarland sind anzurech-
nen.  
 
Anm. 6 
 
1Hierzu zählt auch eine abgefundene Unfallrentenleistung einschließlich der Erhöhungsbeträge 
nach den Rentenanpassungsgesetzen (RAG).  
 
2Wenn bei der erstmaligen Festsetzung der Zusatzrente verschieden hohe Unfallrenten anzurech-
nen wären, weil der Grad der Erwerbsminderung im Spitzrentenzeitraum gewechselt hat, so ist nur 
ein Viertel der Unfallrente anzurechnen, die nach dem Unfallrentenbescheid als laufende Unfall-
rente zu zahlen ist. 3Bei späterer Änderung der Unfallrente während des Bezuges der Zusatzrente 
ist nach § 68 Abs. 4 zu verfahren.  
 
4Tritt an die Stelle der Unfallrente Anstaltspflege, so gilt diese als Voll-Rente, Pflegezulagen und 
Beihilfen für die Führung Blinder werden nicht angerechnet. 5Unfallrenten aufgrund eigener Bei-
tragsleistung, z.B. in der landwirtschaftlichen Unfallversicherung, gehören nicht zur Gesamtversor-
gung und werden auf diese nicht angerechnet. 6Das gleiche gilt für Unfallrenten, wenn sie nach § 
1278 Abs. 3 RVO bzw. § 93 Abs. 5 SGB VI unberücksichtigt bleiben.    
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Anm. 7 
 
1Zu den Versorgungsbezügen aus einem öffentlich-rechtlichen Beamtenverhältnis gehören auch 
alle Versorgungsbezüge aufgrund beamtenähnlicher Stellung im Dienst einer Körperschaft des 
öffentlichen Rechts, z.B. eines Versicherungsträgers der DB, einer Landesversicherungsanstalt 
oder einer gesetzlichen Krankenkasse, einer Gemeinde oder eines Gemeindeverbandes.  
 
2Wenn auf die Versorgungsbezüge gem. § 52 (4) G 131 die Beträge der Doppelbemessungszeiten 
aus der gesetzlichen Rente und aus der Zusatzrente anzurechnen sind, können die Versorgungs-
bezüge nicht auf die Gesamtversorgung angerechnet werden. 3Soweit dem Rentner von der Deut-
schen Bundesbahn infolge der Änderung der Doppelbemessungszeiten seit dem 01.03.1978 ein - 
aufzehrbarer - Besitzstandsbetrag gezahlt wird, kann dieser aus dem gleichen Rechtsgrund (Be-
sitzstandsschutz) ebenso nicht angerechnet werden. 
 
Anm. 8 
 
1Hiernach werden angerechnet: 
 
a) 2Zusatzrenten, die aus einer anderen öffentlichen Zusatzversicherung, z.B. der Zusatzver-

sorgungsanstalt des Bundes und der Länder, der Versorgungsanstalt der Deutschen Bun-
despost, der Pensionskasse Deutscher Privateisenbahner bezogen werden, soweit diese 
Leistungen nicht aufgrund einer freiwilligen und überwiegend alleinigen Beitragsleistung der 
dort Versicherten gewährt werden. 

 

b) 3Gesetzliche Ruhelöhne, z.B. aus Ruhelohnkassen der Länder, wenn nicht bereits die Zu-
satzrente auf den Ruhelohn angerechnet wird.  

 

c) 4Übergangsgeld bei Durchführung von Maßnahmen zur beruflichen oder medizinischen Re-
habilitation nach §§ 20 ff SGB VI. 

 

d) 5Leistungen aus einer öffentlich-rechtlichen Versicherungs- oder Versorgungsanstalt im Sin-
ne des § 7 Abs. 2 AVG (z.B. Ärzteversorgung). 

 
6Der Betrag nach Buchst. e ist auch dann laufend monatlich anzurechnen, wenn die Lebensversi-
cherung in einer Summe ausgezahlt ist. 7Nicht anzurechnen sind Löhne und Gehälter aus dem 
Beschäftigungsverhältnis eines Zusatzrentners, laufende Unterstützungen, Bezüge aus der 
Kriegsopferversorgung, Wiedergutmachungsrenten politisch, rassisch oder religiös Verfolgter, 
Leistungen nach dem Gesetz über eine Altershilfe für Landwirte und Übergangsgeld nach § 35 
AnTV. 
 
Anm. 9 
 

1Zur Gesamtversorgung des Mitglieds gehören also z.B. nicht Bezüge aus einem Versicherungs- 
oder Beschäftigungsverhältnis eines Ehegatten oder Elternrenten, die aufgrund eines Dienstver-
hältnisses eines Kindes gewährt werden. 2Bezieht eine Witwe, die selbst Mitglied war, Versi-
chertenrente, Versichertenzusatzrente und Unfallrente aufgrund eines eigenen Arbeitsunfalles, 
Witwenrente und Witwenzusatzrente, so zählen die Versichertenrente, die Versichertenzusatzrente 
und die Unfallrente als Bezüge aufgrund eines eigenen Versicherungs- oder Dienstverhältnisses 
der Witwe, nicht dagegen die Witwenrente oder Witwenzusatzrente, weil diese Bezüge auf einem 
Versicherungsverhältnis des Ehegatten beruhen. 
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Anm. 10 
 
1Steigerungsbeträge aus Höherversicherungsbeiträgen, die der Versicherte selbst aufgebracht hat, 
werden nicht auf die Gesamtversorgung angerechnet. 2Das gilt auch, wenn von dem Versicherten 
in der Zeit vor dem 01.01.1957 neben Pflichtbeiträgen oder in Ersatzzeiten freiwillige Beiträge ent-
richtet sind, die gemäß Art. 2 § 15 ArVNG als Höherversicherungsbeiträge gelten. 3Entsprechende 
Nachweise sind von dem Versicherten mit dem Rentenantrag vorzulegen. 4Höherversicherungs- 
und Überversicherungsbeiträge der AV bleiben für die Anrechnung auf die Gesamtversorgung 
nicht außer Ansatz, wenn sie nach den früheren Dienstordnungen oder nach Tarifverträgen von 
den Versicherten und Arbeitgebern gemeinsam aufgebracht sind. 5Der den nicht anzurechnenden  
 
 
Höherversicherungsbeiträgen entsprechende monatliche Steigerungsbetrag ist vom Monatsbetrag 
der gesetzlichen Rente abzusetzen.  
 
Anm. 11 
 
1Wenn Unterhaltsbeiträge gezahlt werden, können die Zusatzrenten unter die Mindestbeträge sin-
ken oder überhaupt nicht gezahlt werden (§ 52 Abs. 2). 2Die Mitgliedszeit richtet sich nach § 62 
Abs. 1a. 3Wenn Übergangsgeld bei Durchführung von Maßnahmen zur beruflichen oder medizini-
schen Rehabilitation nach §§ 20 ff SGB VI nach Anm. 8c angerechnet wird, können die Zusatzren-
tenleistungen unter die Mindestbeträge absinken oder ganz zum Ruhen kommen.  
 
Anm. 12 
 
Jedoch wird die Mindestgesamtversorgung nach § 61 Abs. 3 gewährt, auf die Bezüge nach § 62 
Abs. 4 anzurechnen sind.  
 
 

§ 62a 
Sonderzahlungen 

 
1Die Zusatzrentenberechtigten erhalten eine Sonderzahlung anteilig entsprechend ihres Brutto-
Vomhundertsatz (§ 61 Abs. 2 der Anlage 7 zur Satzung der KBS), wenn die Versorgungsempfän-
ger des Bundes eine Sonderzahlung erhalten. 2Die Witwe erhält 60 v.H. - auch im Falle des § 63 
Abs. 6 der Anlage 7 zur Satzung der KBS -, die Halbwaise 12 v.H. und die Vollwaise 20 v.H. des 
Betrages, der sich für den Verstorbenen ergeben hätte. 

 
3Die Einmalzahlung steht nicht zu, wenn zum Zeitpunkt, zu dem der Anspruch auf die Einmalzah-
lung bei den Versorgungsempfängern des Bundes entsteht, 

 
aa) Anspruch auf Zusatzrente nach § 54 Abs. 5 der Anlage 7 zur Satzung der KBS (sogenann- 
 te nachgeheiratete Witwe) besteht, 
 
bb) die Zusatzrente nach § 58 der Anlage 7 zur Satzung der KBS ruht, 
 
cc) auf die Gesamtversorgung nach §§ 62 Abs. 4 Buchst. c, 63 Abs. 3 Buchst. c, 64 Abs. 3  

Buchst. c Anlage 7 zur Satzung der KBS Versorgungsbezüge aus einem Beamten- oder  
beamtenrechtsähnlichen Verhältnis anzurechnen sind, 

 
dd) die Zusatzrente nach § 62 Abs. 6, § 63 Abs. 4 oder § 64 Abs. 4 Anlage 7 zur Satzung der  

KBS in Höhe der Mindestzusatzrente gezahlt wird, 
 
ee) Anspruch auf Mindestzusatzrente wegen nicht erfüllter Wartezeit nach § 62 Abs. 7, § 63  

Abs. 5 und § 64 Abs. 5 Anlage 7 zur Satzung der KBS besteht, 
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ff) Anspruch auf Zusatzrente aufgrund des Betriebsrentengesetzes nach § 53a Anlage 7 zur  

Satzung der KBS besteht. 
 
 
 

§ 63 
Berechnung der Witwenversorgung und der 

Witwenzusatzrente 
 
(1) Die Witwenversorgung beträgt 60 v.H. der Gesamtversorgung des verstorbenen Mitglieds1) 

nach § 61 in Verbindung mit der Übergangsbestimmung D sowie nach § 62. 
 

(2) 1Ist der Tod die Folge eines anerkannten Arbeitsunfalls, den das Mitglied im Dienst einer 
arbeitgebenden Verwaltung erlitten hat, so wird die Witwenversorgung nach Abs. 1 aus einer 
Gesamtversorgung des verstorbenen Mitglieds von mindestens 66 2/3 v.H. des Jahresent-
gelts nach § 62 Abs. 3 berechnet2). 2Ist die Wartezeit nicht erfüllt, gilt Abs. 5. 

 
(3) 1Auf die Witwenversorgung werden folgende Bezüge angerechnet3). 
 

a) 2Renten aus der gesetzlichen Rentenversicherung und Renten ausländischer Rentenver-
sicherungsträger in der Höhe, in der sie gewährt werden oder zu gewähren wären, wenn 

 
aa) § 1281 RVO, § 58 AVG, § 78 RKG bzw. § 97 und § 314 Abs. 2 bis 4 SGB VI nicht 

angewendet würden; 
 
bb)  sie nicht aufgrund eines Versorgungsausgleichs (§ 1587 b BGB, § 1 Abs. 3, § 3 b und 

§ 10 c VAHRG oder § 185 Abs. 2 Satz 2 SGB VI) nach § 76 SGB VI vermindert oder 
erhöht wären; 

 
cc) sie nicht infolge einer nach § 1402 Abs. 8 RVO oder § 124 Abs. 8 AVG ggf. in Ver-

bindung mit § 233 Abs. 1 SGB VI durchgeführten Kürzung nachversicherter Entgelte 
vermindert wären; 

 
dd) sie nicht nach § 1323 RVO, § 102 AVG, § 108 e RKG bzw. § 113 Abs. 3 SGB VI 

vermindert wären; 
 
ee) sie nicht nach Artikel 6 § 4 Abs. 6 oder 7 FANG vermindert wären;  

 
b) Renten aus der gesetzlichen Unfallversicherung und Renten ausländischer Unfallversiche-

rungsträger in der Höhe, in der sie gewährt werden oder zu gewähren wären, wenn sie 
nicht nach § 590 Abs. 3 RVO ruhten, mit einem Viertel des Betrages, 

 
c) Versorgungsbezüge (Witwengeld, Gnadenbezüge und dergl.) aus einem Beamten- oder 

beamtenrechtsähnlichen Verhältnis,  
 
d) sonstige Bezüge aus öffentlichen Mitteln oder einer Versicherung, zu der Beiträge aus öf-

fentlichen Mitteln aufgebracht werden, nach näherer Bestimmung des Vorstandes,  
 
e) 0,75 v.H. monatlich der doppelten Summe der Beiträge, die ein Arbeitgeber des öffentli-

chen Dienstes bis zum Beginn der Zusatzrente als Zuschuss zu einer Lebensversiche-
rung entrichtet hat, sofern das Mitglied von der Versicherungspflicht in der gesetzlichen 
Rentenversicherung befreit war.  
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 3Die Bezüge nach den Buchstaben a bis e werden auf die Witwenversorgung nur angerech-

net, wenn sie aufgrund eines Versicherungs- oder Dienstverhältnisses des verstorbenen Mit-
glieds gewährt werden. 4Rententeile, die wegen Aufenthalts des Rentenberechtigten im Aus-
land ruhen, sind von der Anrechnung nicht ausgenommen. 5Ein Verzicht auf Bezüge schließt 
deren Anrechnung nicht aus.  
 
6Außer Ansatz bleiben Rententeile aus Höherversicherungsbeiträgen, die der Versicherte 
nachweislich selbst aufgebracht hat.  

 
(4) 1Die Witwenzusatzrente ist der Unterschied zwischen der Witwenversorgung und den nach 

Abs. 3 anzurechnenden Bezügen. 2Sie beträgt mindestens4) bei einer Mitgliedszeit 
 
bis zu 14 Jahren 92,04 € jährlich, 
von 15 bis zu 24 Jahren 122,76 € jährlich, 
von 25 und mehr Jahren 153,48 € jährlich. 

 
(5) Bei Ansprüchen aufgrund der nicht erfüllten Wartezeit (§ 51 Abs. 2) wird keine Witwenver-

sorgung5) berechnet, sondern eine Witwenzusatzrente von 92,04 € jährlich gewährt. 
 
(6) 1Für die ersten drei Monate wird der Witwe oder dem Witwer die Zusatzrente in Höhe der 

Versichertenzusatzrente gewährt, die aus der Gesamtversorgung nach § 61 in Verbindung 
mit der Übergangsbestimmung D sowie nach § 62 nach dem Versicherungsfall des Todes zu 
berechnen ist. 2Auf die ermittelte Gesamtversorgung sind die nach § 67 Nr. 5 oder 6 SGB VI 
berechnete gesetzliche Rente und die sonstigen anzurechnenden Bezüge mit Ausnahme ei-
ner Unfallrentenleistung anzurechnen6). 3Die Zusatzrente für die ersten 3 Monate wird in ei-
ner Summe gezahlt.  

 
(7) Die Witwerzusatzrente wird nach den gleichen Grundsätzen berechnet.  
 
(8) Der Zusatzrentenberechtigte ist verpflichtet, Bezüge nach Abs. 3 sowie ihre Änderungen der 

Bundesbahn-Versicherungsanstalt auch ohne Aufforderung unverzüglich mitzuteilen.  
 
 
Anm. 1 
 
1Vgl. Anm. 2 zu § 62. 2Ausgenommen ist die Mindestgesamtversorgung, die sich nach § 14 Abs. 4 
Satz 2 und 3 BeamtVG errechnet und im § 61 aufgeführt ist (vgl. § 61 Abs. 3 mit Anm. 3). 
 
Anm. 2 
 
1Ist der Arbeitsunfall (Berufskrankheit) bei der Festsetzung der Witwenzusatzrente bereits aner-
kannt, so wird die Witwenversorgung aus der Gesamtversorgung des verstorbenen Ehemannes 
von mindestens 66 2/3 v.H. vom Beginn der Witwenzusatzrente an gewährt. 2Wird dagegen der 
Unfall (die Berufskrankheit) erst nach Festsetzung der Witwenzusatzrente anerkannt - die Festset-
zung der Witwenzusatzrente darf durch das Feststellungsverfahren in der Unfallversicherung nicht 
verzögert werden -, so entsteht der Anspruch auf die höhere Witwenversorgung erst mit dem Ers-
ten des auf das Bekanntwerden der Bezüge folgenden Monats. 3§ 68 Abs. 4 gilt sinngemäß. 
 
Anm. 3 
 
1Wegen der anzurechnenden Bezüge vgl. die Anm. zu § 62 Abs. 4. 2Wird die gesetzliche Witwen-
rente nach § 1268 Abs. 4 RVO bzw. § 91 SGB VI geteilt gezahlt, wird auf die Witwenversorgung 
nur der an die zusatzrentenberechtigte Witwe gezahlte Teil angerechnet. 
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Anm. 4 
 
Bei Unterhaltsbeiträgen gilt Anm. 11 zu § 62. 
 
 
Anm. 5 
 
Hat der Verstorbene die Mindestversorgung nach § 61 Abs. 3 bezogen, so erhält auch die Witwe 
die Mindestversorgung, auf die die im § 63 Abs. 3 genannten Bezüge anzurechnen sind.  
 
Anm. 6 
 
Die nachgeheiratete Witwe, die nach § 54 Abs. 5 nur Anspruch auf die Mindestzusatzrente hat, 
erhält auch für das Sterbevierteljahr nur diese Mindestrente. 
 
 
 

§ 64 
Berechnung der Waisenversorgung und der 

Waisenzusatzrente 
 
(1) 1Die Waisenversorgung beträgt für die Halbwaise 12 v.H. und für die Vollwaise 20 v.H. der 

Gesamtversorgung des verstorbenen Mitglieds1) nach § 61 in Verbindung mit der Über-
gangsbestimmung D sowie nach § 62. 2Wird die Halbwaise Vollwaise, so erhöht sich die 
Waisenversorgung vom Beginn des nächsten Monats an.  

 
(2) 1Ist der Tod die Folge eines anerkannten Arbeitsunfalles, den das Mitglied im Dienst einer 

arbeitgebenden Verwaltung erlitten hat, so wird die Waisenversorgung nach Abs. 1 aus einer 
Gesamtversorgung des verstorbenen Mitglieds von mindestens 66 2/3 v.H. des Jahresent-
gelts nach § 62 Abs. 3 berechnet2). 2Ist die Wartezeit nicht erfüllt, gilt Abs. 5. 

 
(3) 1Auf die Waisenversorgung werden folgende Bezüge angerechnet4) 
 

a) Renten aus der gesetzlichen Rentenversicherung und Renten ausländischer Rentenversi-
cherungsträger in der Höhe, in der sie gewährt werden oder zu gewähren wären, wenn  

 
aa) § 1280 RVO (§ 57 AVG, § 77 RKG) bzw. § 89 Abs. 3 SGB VI, § 92 SGB VI, § 97 

SGB VI nicht angewendet würden; 
 
bb) sie nicht aufgrund eines Versorgungsausgleichs (§ 1587 b BGB, § 1 Abs. 3, § 3 b 

und § 10 c VAHRG oder § 185 Abs. 2 Satz 2 SGB VI) nach § 76 SGB VI vermindert 
oder erhöht wären; 

 
cc) sie nicht infolge einer nach § 1402 Abs. 8 RVO oder § 124 Abs. 8 AVG ggf. in Ver-

bindung mit § 233 Abs. 1 SGB VI durchgeführten Kürzung nachversicherter Entgelte 
vermindert wären; 

 
dd) sie nicht nach § 1323 RVO (§ 102 AVG, § 108 e RKG) bzw. § 113 Abs. 3 SGB VI 

vermindert wären; 
 
ee) sie nicht nach Artikel 6 § 4 Abs. 6 oder 7 FANG vermindert wären; 

 
b) Renten aus der gesetzlichen Unfallversicherung und Renten ausländischer Unfallversi-

cherungsträger mit einem Viertel des Betrages, 
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c) Versorgungsbezüge (Waisengeld, Ruhegeld, Gnadenbezüge und dergl.) aus einem Be-

amten- oder beamtenrechtsähnlichen Verhältnis, 
 
d) sonstige Bezüge aus öffentlichen Mitteln oder einer Versicherung, zu der Beiträge aus öf-

fentlichen Mitteln aufgebracht werden, nach näherer Bestimmung des Vorstandes, 
 

e)  bei Halbwaisen monatlich 0,15 v.H., bei Vollwaisen monatlich 0,25 v.H. der doppelten 
Summe der Beiträge, die ein Arbeitgeber des öffentlichen Dienstes bis zum Beginn der 
Zusatzrente als Zuschuss zu einer Lebensversicherung entrichtet hat, sofern das Mitglied 
von der Versicherungspflicht in der gesetzlichen Rentenversicherung befreit war. 

 
2Die Bezüge nach Buchst. a bis e werden auf die Waisenversorgung nur angerechnet, wenn 
sie aufgrund eines Versicherungs- oder Dienstverhältnisses des verstorbenen Mitglieds ge-
währt werden. 3Rententeile, die wegen Aufenthalts des Rentenberechtigten im Ausland ru-
hen, sind von der Anpassung nicht ausgenommen. 4Ein Verzicht auf Bezüge schließt deren 
Anrechnung nicht aus. 5Außer Ansatz bleiben Rententeile aus Höherversicherungsbeiträgen, 
die der Versicherte nachweislich selbst aufgebracht hat.  

 
(4) 1Die Waisenzusatzrente ist der Unterschied zwischen der Waisenversorgung nach Abs. 1 

und den nach Abs. 3 anzurechnenden Bezügen. 2Sie beträgt für jede Halbwaise mindes-
tens5) 

 
bei einer Mitgliedszeit 
bis zu 14 Jahren 46,08 € jährlich, 
von 15 bis zu 24 Jahren 61,44 € jährlich, 
von 25 und mehr Jahren 76,68 € jährlich, 
für jede Vollwaise bei einer Mitgliedszeit 
bis zu 14 Jahren 61,44 € jährlich, 
von 15 bis zu 24 Jahren 76,68 € jährlich, 
von 25 und mehr Jahren 92,04 € jährlich. 

 
(5) Bei Ansprüchen aufgrund der nicht erfüllten Wartezeit (§ 51 Abs. 2) wird keine Waisenver-

sorgung6) berechnet, sondern eine Waisenzusatzrente von 46,08 € jährlich für eine Halbwai-
se und 61,44 € jährlich für eine Vollwaise gewährt. 

 
(6) Für eine Vollwaise, die vor Vollendung des 25. Lebensjahres wegen körperlicher oder geisti-

ger Gebrechen außerstande ist, sich selbst zu unterhalten, wird, solange dieser Zustand 
dauert, ein Kinderzuschuss zur Waisenzusatzrente in Höhe von 35,79 € monatlich gezahlt, 
wenn Waisenrente aus der gesetzlichen Rentenversicherung nicht gewährt wird und An-
spruch auf Kindergeld weder nach dem Einkommensteuergesetz noch nach dem Bundes-
kindergeldgesetz besteht. 

 
(7) Die Waise, ihr gesetzlicher Vertreter oder der Sozialhilfeträger ist verpflichtet, Bezüge nach 

Abs. 3 sowie ihre Änderung und den Wegfall der Voraussetzungen für den Anspruch auf 
Kindergeld nach dem Einkommensteuergesetz oder dem Bundeskindergeldgesetz der Deut-
sche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See auch ohne Aufforderung unverzüglich mit-
zuteilen. 

 
 
Anm. 1 
 
1Vgl. Anm. 2 zu § 62. 2Anm. 1 zu § 63 gilt entsprechend. 
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Anm. 2 
 
Wegen der erhöhten Versorgung bei Arbeitsunfällen oder Berufskrankheiten gilt Anm. 2 zu § 63 
sinngemäß. 
 
 
Anm. 3 
 
weggefallen 
 
Anm. 4 
 
Zum Absatz 3 gelten die Anmerkungen zu § 62 Abs. 4 entsprechend. 
 
Anm. 5 
 
Bei Unterhaltsbeiträgen gilt Anm. 11 zu § 62.  
 
Anm. 6 
 
Hat der Verstorbene die Mindestversorgung nach § 61 Abs. 3 bezogen, so erhält auch die Waise 
die Mindestversorgung, auf die die im § 64 Abs. 3 genannten Bezüge anzurechnen sind.  

 
 

§ 65 
Höchstbetrag der Hinterbliebenenversorgung 

 
(1) Die Witwenversorgung und die Waisenversorgung dürfen zusammen die Gesamtversorgung 

des verstorbenen Mitglieds nicht übersteigen, sonst sind sie anteilig zu kürzen1), 2). 
 
(2) 1Fällt die Versorgung eines Hinterbliebenen weg, die nach Abs. 1 gekürzt war, so wird die 

Versorgung der übrigen Hinterbliebenen neu festgesetzt3). 2Beim Hinzutritt eines Hinterblie-
benen gilt Satz 1 entsprechend. 

 
 
 
Anm. 1 
 
1Bei der Gegenüberstellung der Versorgung der Hinterbliebenen mit der des verstorbenen Mit-
glieds bleiben die Kinderzuschüsse für gebrechliche Kinder außer Betracht.  
 
2Die jährlichen Erhöhungsbeträge von 360,- DM zur Mindestversorgung für die Witwe, von 72,- DM 
zur Mindestversorgung für Halbwaisen und 120,- DM für Vollwaisen bleiben entsprechend § 118 
Abs. 1 Satz 4 BBG in der ab 01.04.1969 gültigen Fassung bei einer Kürzung auf die Höhe der 
Mindestgesamtversorgung des Versicherten ohne Erhöhungsbetrag (= 360,- DM) außer  Betracht.  
 
3Berechnung der Kürzung der Hinterbliebenenversorgung auf die Gesamtversorgung  
 
1. Beispiel 
 
Der Versicherte erhielt eine Gesamtversorgung von 7 500,- DM 
Witwenversorgung beträgt 60 % 
die Waisenversorgung für 5 Waisen (5 x 12 %) = 60 % 
zusammen:                                                                                                 120 %. 
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4Die Hinterbliebenenversorgung ist somit höher als die Gesamtversorgung des Versicherten von 7 
500,- DM und daher auf diesen Betrag anteilig zu kürzen. 5Zu berücksichtigen sind insgesamt 10 
Anteile; 
die gekürzte Versorgung beträgt 
a)  für die Witwe 7500 DM x 5/10 3 750,- DM 
b)  für eine Waise 7500 DM x 1/10 = 750,- DM 
    für 5 Waisen = (750,- x 5) = 3 750,- DM 
 7 500,- DM 
 
 
 
2. Beispiel 
 
6Der Versicherte erhielt Mindestgesamtversorgung von 6 529,80 DM (einschließlich eines festen 
Betrages von 360,- DM); 
 
die Witwenversorgung beträgt = 60 % 
die Waisenversorgung für 5 Waisen (5 x 12 %) = 60 % 
zusammen:                120 %. 
 
7Die Hinterbliebenenversorgung ist somit höher als die Gesamtversorgung des Versicherten von 6 
529,80 DM und daher auf diesen Betrag anteilig zu kürzen. 8Zu beachten ist hierbei jedoch, dass 
der feste Betrag von 360,- DM jährlich der Kürzung nicht unterliegt und deshalb zuvor abzusetzen 
ist. 9Zu berücksichtigen sind insgesamt 10 Anteile. 
10Die gekürzte Versorgung beträgt  
 
a) für die Witwe 6 169,80 DM x 5/10 3 084,90 DM 
b) für eine Waise 6 169,80 DM x 1/10 = 616,98 DM 
 für 5 Waisen = (616,98DM x 5) = 3 084,90 DM 
 6 169,80 DM 
 
11Zu diesen ermittelten Jahresbeträgen sind folgende Zuschläge zuzuschlagen 
 
a) Witwe = 360,- DM 
b) Vollwaise = 120,- DM 
c) Halbwaise = 72,- DM 
 
12Somit ergeben sich nach dem Beispiel folgende jährliche Zusatzrentenbeträge  
 
a)  für die Witwe 3 084,90 DM + 360,- DM = 3 444,90 DM 
b)  für 5 Waisen 3 084,90 DM + 360,- DM = 3 444,90 DM. 
 
3. Beispiel 
 
13Der Versicherte erhielt eine Gesamtversorgung von 6 700,- DM, 
 
die Witwenversorgung beträgt = 60 % 
die Waisenversorgung für 5 Waisen (5 x 12 %) = 60 % 
zusammen: 120 %. 
 
14Die Hinterbliebenenversorgung ist somit höher als die Gesamtversorgung des Versicherten von 6 
700,- DM und daher auf diesen Betrag anteilig zu kürzen. 15Zu berücksichtigen sind 10 Anteile. 
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16Die gekürzte Versorgung beträgt 
 
a)  für die Witwe 6 700,- DM x 5/10 3 350,- DM 
b)  für eine Waise 6 700,- DM x 1/10 = 670,- DM 
 für 5 Waisen = (670,- x 5) = 3 350,- DM 
 6 700,- DM. 
 

17Sofern Anspruch auf Mindestgesamtversorgung besteht, sind mindestens die im Beispiel 2 ermit-
telten Beträge für die Witwe und die Halbwaise zu zahlen.  
 
18Wird den Hinterbliebenen die erhöhte Versorgung aufgrund eines Arbeitsunfalles (Berufskrank-
heit) des verstorbenen Mitglieds gewährt, so ist die gegenüberzustellende Gesamtversorgung des 
Mitglieds mit mindestens 66 2/3 v.H. des Entgelts zu berechnen. 
19Die Mindestzusatzrenten sind zu zahlen. 
 
Anm. 2 
 
1Die Hinterbliebenenversorgungen werden erst nach Ablauf der 3 Monate der Gesamtversorgung 
des Verstorbenen gegenübergestellt, für die anstelle der Witwenzusatzrente die Versichertenzu-
satzrente gezahlt worden ist. 2Die Waisenversorgung wird daher für die 3 ersten Monate ungekürzt 
gewährt.  
 
Anm. 3 
 
Fällt eine Witwenzusatzrente infolge Abfindung weg, so werden die Waisenzusatzrenten nur dann 
neu festgesetzt, wenn die Witwen- und Waisenversorgung gekürzt war. 

 
 

§ 66 
Abfindungen und Wiederaufleben von Renten 

 
(1) 1Eine Witwe, die Anspruch auf Witwenzusatzrente hat, und wieder heiratet, erhält eine Abfin-

dung. 2Als Abfindung wird der dreifache Jahresbetrag gezahlt, ausgehend von der Witwen-
zusatzrente, die der Witwe für den Monat der Wiederverheiratung zustand1), 2), 3). 

 
(2) Ein Ausländer kann mit dem dreifachen Jahresbetrag seiner Zusatzrente abgefunden wer-

den, wenn er seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt im Bundesgebiet aufgibt.  
 
(3) 1Eine Abfindung wird gewährt, wenn ein Anspruch3) auf die Zusatzrente besteht. 2Sie wird 

auch gezahlt, wenn die Zusatzrente ruht.  
 
(4) Mit der Abfindung erlöschen alle Ansprüche auf Leistungen aus dem Versicherungsverhält-

nis. 
 
(5) 1Hat eine Witwe wieder geheiratet und wird diese Ehe aufgelöst oder für nichtig erklärt4), so 

lebt der Anspruch auf Witwenzusatzrente vom Ablauf des Monats an wieder auf, in dem die 
Ehe aufgelöst oder für nichtig erklärt ist, wenn der Antrag spätestens 12 Monate nach der 
Auflösung oder Nichtigerklärung der Ehe gestellt ist. 2Alle von der Witwe infolge Auflösung 
der Ehe erworbenen neuen Versorgungs-, Unterhalts- oder Rentenansprüche sind auf die 
Witwenversorgung anzurechnen5). 3Hierzu zählen auch Ansprüche, die auf einem Versor-
gungsausgleich beruhen (§§ 1587 ff. BGB). 4Eine bei der Wiederverheiratung gezahlte Ab-
findung ist in angemessenen Teilbeträgen einzubehalten, soweit sie für die Zeit nach dem 
Wiederaufleben des Anspruchs auf Zusatzrente gewährt ist6). 
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(6) Die vorstehenden Bestimmungen sind in gleicher Weise für den Witwer anzuwenden, wenn 

ein Anspruch auf Witwerzusatzrente bestand.  
 
 
Anm. 1 
 
Der Abfindung wird der nach §§ 63 und 65 errechnete Betrag zugrundegelegt, der der Witwe (Wit-
wer) im Heiratsmonat zusteht. 
 
Anm. 2 
 
Die Abfindung wird auch bei Auslandsaufenthalt dem Zusatzrentenberechtigten gewährt, der au-
ßerhalb des Bundesgebietes heiratet, wenn die Zusatzrente bis zur Verehelichung gezahlt wurde 
oder zu zahlen war.  
 
Anm. 3 
 
Ist eine Witwenzusatzrente nach § 54 Abs. 5 Satz 3 bewilligt worden, entscheidet bei Wiederheirat 
die Hauptverwaltung darüber, ob eine Abfindung gezahlt werden soll.  
 
Anm. 4 
 
Voraussetzung für die Anwendung dieser Bestimmung ist, dass die Ehe nach dem 31.12.1956 
aufgelöst oder für nichtig erklärt worden ist.  
 
 
 
Anm. 5 
 
1Hatte die Witwe vor Eingehung der neuen Ehe keinen Anspruch auf Witwenrente aus der gesetz-
lichen Rentenversicherung, so kann ein solcher Anspruch nicht aufleben. 2Das schließt nicht aus, 
dass eine früher gezahlte Witwenzusatzrente wieder auflebt. 3Da in diesen Fällen auf die wieder-
auflebende Witwenversorgung keine Witwenrente angerechnet werden kann, ist die Witwenver-
sorgung als Witwenzusatzrente zu zahlen, soweit nicht andere Versorgungs-, Unterhalts- oder 
Rentenansprüche aus der zweiten Ehe erwachsen sind, die auf die Witwenversorgung angerech-
net werden müssen. 4Solche Ansprüche werden mit den tatsächlich zu zahlenden Beträgen ange-
rechnet.  
 
5Eine Witwerzusatzrente kann nur wiederaufleben, wenn auch ein Anspruch auf Witwerrente be-
steht.  
 
Anm. 6 
 
1Die Bestimmung in Abs. 5 entspricht der Regelung in der gesetzlichen Rentenversicherung. 2Es 
gelten daher für ihre Anwendung die Auslegungsgrundsätze und die Rechtsprechung in der ge-
setzlichen Rentenversicherung entsprechend.  
 
 

§ 67 
Anmeldung von Leistungsansprüchen 

 
(1)  Die Leistungen werden nur auf Antrag1), 2) gewährt.  
 
(2)  weggefallen 
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(3)  Länger als für ein Jahr rückwirkend, gerechnet vom ersten Tag des Monats, in dem der An-

trag eingegangen ist3), wird Zusatzrente nicht festgesetzt, es sei denn, dass der Berechtigte 
ohne sein Verschulden verhindert war, den Antrag rechtzeitig zu stellen.  

 
 
Anm. 1 
 
1Der Anspruch entsteht an sich zugleich mit dem Versicherungsfall. 2Er wird aber erst durch die 
Antragstellung wirksam. 3Das Recht, den Antrag zu stellen, ist ein persönliches, das auf einen  
anderen nicht übergehen kann. 4Für den Antrag genügt auch der erkennbar geäußerte Wunsch bei 
einer zuständigen Stelle, eine Leistung zu erhalten. 
 
Anm. 2 
 
Die Versichertenzusatzrente eines beschäftigten Rentners (§ 56 Abs. 2b) lebt vom Tage nach Auf-
gabe der Beschäftigung wieder auf und wird von Amts wegen weitergezahlt (vgl. Anm. 2 zu § 56). 
 
Anm. 3 
 
1Für den Beginn der Zusatzrente ist grundsätzlich § 56 Abs. 1 mit Anm. 3 oder § 57 Abs. 1 maß-
gebend. 2Nur wenn hiernach der Beginn der Zusatzrente länger als ein Jahr vor dem Ersten des 
Antragsmonats liegen würde, kommt die einschränkende Bestimmung zur Anwendung. 
 
 
 

§ 68 
Entscheidung über Ansprüche 

 
(1)  Über Ansprüche auf Leistungen und Beitragserstattungen entscheidet die Bundesbahn-

Versicherungsanstalt durch schriftlichen Bescheid. 
 
(2)  Hat der Zusatzrentenberechtigte die Rente aus der gesetzlichen Rentenversicherung bean-

tragt oder hat er keinen Antrag gestellt, obwohl ein Anspruch besteht, so kann die Entschei-
dung ausgesetzt werden, bis über den Anspruch auf die gesetzliche Rente entschieden ist1). 

 
(3) 1In dem Bescheid über die Festsetzung einer Zusatzrente ist deren Höhe, Berechnung und 

Beginn anzugeben. 2Ablehnende, einstellende und entziehende Bescheide sind mit Gründen 
zu versehen. 3Der Bescheid muss ferner einen Vermerk über die Möglichkeit und die Frist 
zur Anfechtung der Entscheidung enthalten. 4Bescheide über Leistungen, auf die kein 
Rechtsanspruch besteht, bedürfen keiner Begründung. 

 
(4)  Wenn während des Bezugs einer Zusatzrente sich die anzurechnenden Bezüge ändern oder 

solche Bezüge hinzutreten2), ist die Zusatzrente von dem Zeitpunkt an, von dem an die anzu-
rechnenden Bezüge geändert oder gewährt werden, neu zu berechnen.  

 
(5)  Die Bundesbahn-Versicherungsanstalt kann festgesetzte Leistungen ganz oder teilweise 

entziehen, wenn sich nachträglich herausstellt, dass die satzungsmäßigen Voraussetzungen 
für ihre Gewährung nicht oder nicht in vollem Umfange vorgelegen haben5). 

 
 
Anm. 1 
 
1Die Zusatzrente ist erst festzusetzen, wenn über den Anspruch auf Rente aus der gesetzlichen 
Rentenversicherung entschieden ist. 2Nötigenfalls sind Vorschüsse zu zahlen.  
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Anm. 2 
 
Abs. 4 gilt nur für Einzelfälle (z.B. Umwandlung oder Neufestsetzung von gesetzlichen Renten), 
nicht aber bei allgemeinen Änderungen der gesetzlichen Renten (z.B. durch Anpassung nach § 65 
SGB VI).  
 
Anm. 3 
 
bleibt frei 
 
Anm. 4 
 
bleibt frei 
 
Anm. 5 
 
1Die Entscheidungen über die Gewährung von Leistungen aus der Abteilung B sind Erklärungen 
bürgerlich-rechtlicher Art, die rücknehmbar sind. 2Sie können z.B. wegen Irrtums angefochten wer-
den. 3Über die hiernach mögliche Rücknahme von Bescheiden entscheidet der Vorstand der BVA.  
 
4Bis auf weiteres sind nur solche Fälle der BVA-HV vorzulegen, in denen die Zusatzrente ganz 
entzogen werden soll oder der Anspruch auf Mindestgesamtversorgung zu Unrecht zuerkannt 
worden ist.  

 
 

§ 69 
Anfechtung von Entscheidungen 

 
(1) 1Gegen die Entscheidungen der aktenführenden Dienststelle kann binnen einem Monat nach 

ihrer Bekanntgabe Einspruch eingelegt werden. 2Er ist schriftlich bei der aktenführenden 
Dienststelle einzureichen. 3Wird innerhalb der Frist des Satzes 1 kein Einspruch eingelegt,  
wird die Anstalt von der Pflicht zur Durchführung eines Einspruchsverfahrens frei.  

 
(2) Über den Einspruch entscheidet der Einspruchsausschuss mit Sitz in Frankfurt am Main. 

 
(3) 1Gegen Entscheidungen nach § 68 Absatz 1 bzw. nach § 69 Absatz 2 ist die Klage im or-

dentlichen Rechtswege1) zulässig.  
 
 
Anm. 1 
 
1Vgl. Entscheidungen des Bundesgerichtshofes Karlsruhe vom 10.06.1963 - II ZR 53/62 - veröf-
fentlicht in der Zeitschrift "Versicherungsrecht" 1963, Heft 32, Seite 765 - und des Hessischen 
Verwaltungsgerichtshofes – I. Senat in Kassel - vom 26.11.1963 - B I 17/63.  
 
2Diese Entscheidungen sind in den Rundverfügungen Nr. 77 und 103/1963 enthalten.  
 
 

§ 70 
Fristen und Termine, Zustellungen 

 
(1) Für Fristen und Termine gelten die Vorschriften des Sozialgesetzbuches (Zehntes Buch).  
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(2) Fristen zur Wahrung von Ansprüchen und zur Erlangung von Rechtsmitteln gelten auch dann 

als gewahrt, wenn der Antrag oder das Rechtsmittel innerhalb der Frist bei einer Stelle der ar-
beitgebenden Verwaltungen eingegangen ist.  

 
(3) Für Zustellungen gelten die Vorschriften des Verwaltungszustellungsgesetzes. 
 
 

§ 71 
weggefallen 

 
 

§ 72 
weggefallen 

 
 
 

§ 73 
Schlussbestimmungen 

 
1Die §§ 38 bis 72 gelten auch für die bei ihrem Inkrafttreten bestehenden Versicherungsverhältnis-
se, Anwartschaften und Leistungsverpflichtungen. 2Abweichendes bestimmt die Vertreterversamm-
lung in Übergangsbestimmungen mit Zustimmung der Aufsichtsbehörde.  
 
 
 

§ 74 
Inkrafttreten 

 
(1) Die Satzung (Teile A, B und C) tritt am 01.01.1958 in Kraft. 
 
(2) Teil C der Satzung gilt ab 01.08.1979 nur noch, wenn die Mitgliedschaft in Abteilung B vor 

diesem Zeitpunkt geendet hat.  
 
 
 
 
 

ÜBERGANGSBESTIMMUNGEN ZUM TEIL C 
 

Übergangsbestimmung A 
 
 

§ 1 
Abgebaute mit Anspruch auf Gesamtversorgung 

 
Aus dem Dienst einer arbeitgebenden Verwaltung wegen Personalverminderung in den Jahren 
1923 bis 1928 Ausgeschiedene, die beim Abbau länger als 15 Jahre Mitglied gewesen sind und 
eine jährliche Anerkennungsgebühr von 3,- DM zahlen, sowie ihre Hinterbliebenen erhalten Zu-
satzrenten der Gesamtversorgung (§§ 62 bis 65), wenn die früheren arbeitgebenden Verwaltungen 
die erforderlichen Pauschalzuschüsse leisten.  
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§ 2 

Zusatzrenten aus Grund- und Steigerungsbeträgen 
 
(1) Zusatzrenten aus Grund- und Steigerungsbeträgen erhalten die Rentner, deren frühere arbeit-

gebende Verwaltungen nicht die für die Gesamtversorgung erforderlichen Pauschalzuschüsse 
geleistet haben.  

 
(2) Die Zusatzrenten werden mit den Beträgen, die seinerzeit festgesetzt sind, ohne Anwendung 

der Renteneinkommensgrenze und ohne Kürzung um 30 v.H. gezahlt. 
 
(3) 1Stirbt der Zusatzrentner, so erhält seine zusatzrentenberechtigte Witwe 60 v.H. der Versicher-

tenzusatzrente als Witwenzusatzrente. 2Für die ersten drei Monate wird der Witwe anstelle der 
Witwenzusatzrente die Versichertenzusatzrente gewährt.  

 
 

§ 3 
Beamtenzusatzrenten 

 
(1) Sind ehemalige Mitglieder einer früheren Arbeiterpensionskasse vor dem 01. Januar 1926 

durch Übernahme in das Beamtenverhältnis aus der Pflichtmitgliedschaft ausgeschieden und 
sind ihre Beamtenversorgungsbezüge nicht aufgrund des Deutschen Beamtengesetzes vom 
26. Januar 1937 oder späterer Beamtengesetze gewährt, so behalten sie für sich und ihre Hin-
terbliebenen Anwartschaften auf Zusatzrenten.  

 
(2) Es betragen 
 

die Versichertenzusatzrente jährlich 180,- DM 
die Witwenzusatzrente jährlich 120,- DM 
die Waisenzusatzrente jährlich   60,- DM. 

 
(3) 1Die Versichertenzusatzrente darf zusammen mit den in § 62 Abs. 4 genannten Bezügen, so-

fern sie aufgrund eines eigenen Versicherungs- oder Dienstverhältnisses des früheren Mit-
glieds gewährt werden, 75 v.H. eines festen Jahresarbeitsverdienstes von 4 000,- DM = 3 
000,- DM nicht übersteigen (Renteneinkommensgrenze). 2Um den übersteigenden Betrag wird 
die Zusatzrente gekürzt. 3Die Bezüge nach § 62 Abs. 4 werden mit den tatsächlichen zahlba-
ren Beträgen angerechnet. 4Kinderzuschläge bleiben außer Ansatz. 

 
(4) 1Die Zusatzrenten der Hinterbliebenen dürfen zusammen mit den in § 62 Abs. 4 genannten 

Bezügen, sofern sie aufgrund eines Versicherungs- oder Dienstverhältnisses des verstorbe-
nen Mitglieds gewährt werden, 75 v.H. von 4 000,- DM = 3 000,- DM und, wenn nur ein zu-
satzrentenberechtigter Hinterbliebener vorhanden ist, 50 v.H. von 4 000,- DM = 2 000,- DM 
nicht übersteigen. 2Um den übersteigenden Betrag werden die Zusatzrenten anteilig gekürzt. 

3Die Bezüge nach § 62 Abs. 4 werden mit den tatsächlichen zahlbaren Beträgen angerechnet. 
4Kinderzuschläge bleiben außer Ansatz.  

 
(5) 1Anspruch auf Zusatzrenten haben der Beamte oder seine Hinterbliebenen unter den allge-

meinen Voraussetzungen der Satzung, wenn ein Anspruch auf Beamtenversorgung besteht. 
2Der Anspruch auf Zusatzrenten besteht außer bei Berufsunfähigkeit oder Erwerbsunfähigkeit 
oder Vollendung des 65. Lebensjahres auch dann, wenn der Beamte wegen dauernder 
Dienstunfähigkeit aus dem Dienst der Verwaltung ausgeschieden ist.  

 
(6) Für Beamte, die zuletzt Pflichtmitglied der Reichsbahn-Arbeiterpensionskasse II waren, und 

deren Hinterbliebene haben keinen Anspruch auf Beamtenzusatzrente, auch wenn ihnen Ver-
sorgungsbezüge aufgrund früherer Beamtenversorgungsgesetze gewährt werden.  
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(7) Anspruch auf Zusatzrente haben die Hinterbliebenen der Beamten nur, wenn die Ehe vor Be-

endigung der Mitgliedschaft geschlossen wird.  
 
(8) Die Zusatzrenten der Hinterbliebenen von Beamtenzusatzrentnern beginnen nicht vor Ablauf 

der Zeit, für die Sterbegeld im Sinne des Deutschen Beamtengesetzes oder des Bundesbe-
amtengesetzes oder ähnliche sonstige Gnadenbezüge gewährt werden.  

 
 

§ 4 
Sterbegeld 

 
(1) 1Ein Sterbegeld von 120,- DM wird gewährt, wenn die Zusatzrente mit Wirkung von einem 

Tage vor dem 01. Juli 1942 festgesetzt worden ist, beim Tode  
 

a) eines Zusatzrentners, 
 
b) einer Witwenzusatzrentnerin oder eines Witwerzusatzrentners, 
 
c) der Ehefrau eines Zusatzrentners, die bei dessen Tode Anspruch auf Witwenzusatzrente 

gehabt hätte. 
 
2Unter den gleichen Voraussetzungen und in gleicher Höhe wird Sterbegeld gewährt beim To-
de des Empfängers einer Witwen- oder Witwerzusatzrente, wenn diese Rente zwar mit Wir-
kung nach dem 01. Juli 1942 festgesetzt worden ist, der Ehegatte aber bereits vor dem 01. Ju-
li 1942 Versichertenzusatzrente bis zu seinem Tode nach dem 30. Juni 1942 bezogen hatte. 

 
(2) 1Das Sterbegeld wird auch gewährt, wenn die Zusatzrente festgesetzt, mit Rücksicht auf ande-

re Bezüge aber nicht gezahlt worden ist. 2Es kann nach näherer Bestimmung des Vorstandes 
gewährt werden, wenn die Zusatzrente ruht (§ 58). 

 
(3) Ein Anspruch auf Sterbegeld besteht nicht, wenn ein um den Zuschuss der Verwaltung erhöh-

tes Sterbegeld aufgrund der Krankenversicherung der Rentner oder der Mitgliedschaft in der 
Krankenversorgung der Bundesbahnbeamten gezahlt wird.  

 
(4) 1Das Sterbegeld wird für den Todesfall nur einmal gezahlt, auch wenn Anspruch aus mehreren 

Versicherungsverhältnissen besteht. 2Zum Bezuge des Sterbegeldes sind nacheinander be-
rechtigt  

 
a) der Ehegatte, wenn er mit dem Verstorbenen z.Z. des Todes in häuslicher Gemeinschaft 

gelebt oder die Bestattung besorgt hat, 
 

b) die Kinder, der Vater, die Mutter, die Geschwister und sonstige Angehörige, wenn sie die 
Bestattung besorgt haben, 

 
c) diejenige natürliche Person, die für die Bestattung gesorgt hat. 
 

(5) Wer den Tod vorsätzlich herbeigeführt hat, hat keinen Anspruch auf Sterbegeld. 
 
(6) Zu Unrecht gezahltes Sterbegeld ist zurückzuerstatten.  
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Übergangsbestimmung B 

 
Zu § 38 
§ 38 Abs. 4 Buchst. b gilt nur für frühere Mitglieder, die nach dem 31.12.1956 bei einer arbeitge-
benden Verwaltung wieder eingestellt worden sind oder werden.  
 
Zu § 41 
§ 41 Abs. 1 Buchst. e gilt nur, wenn die Pflichtmitgliedschaft am 31.12.1957 noch bestanden hat. 
 
Zu § 52 
Leistungen nach § 52 Abs. 1 werden auf Antrag oder auf Neuantrag nach früherer Ablehnung 
längstens auf ein Jahr rückwärts gewährt, wenn der Versicherungsfall innerhalb von sechs Mona-
ten nach Beendigung der Mitgliedschaft eingetreten ist.  
 
Zu § 54 
1Leistungen nach § 54 Abs. 2 werden auf Antrag oder auf Neuantrag nach früherer Ablehnung 
vom 01.01.1957 ab, längstens auf ein Jahr rückwärts gewährt.  
 
2§ 54 Abs. 5 gilt auch für die Fälle, in denen die Ehe mit dem Zusatzrentner bereits vor dem 
01.01.1955 geschlossen worden ist. 3Die Leistungen werden auf Antrag oder auf Neuantrag nach 
früherer Ablehnung längstens auf ein Jahr rückwärts gewährt.  
 
Zu § 55 
Die Leistungen werden auf Antrag oder auf Neuantrag nach früherer Ablehnung vom 01.01.1957 
ab, längstens auf ein Jahr rückwärts gewährt.  
 
Zu § 60 
Die Bestimmung gilt nur für Todesfälle nach dem 31.12.1956.  
 
Zu § 61 
1§ 61 Abs. 3 gilt nur für erstmalig zu gewährende Zusatzrenten aus Versicherungsfällen nach dem 
31.12.1968. 2Beim Tode eines Zusatzrentners, der Anspruch auf Mindestversorgung nach den bis 
zum 31.12.1968 gültigen Vorschriften hat, bleibt dieser Anspruch den Hinterbliebenen erhalten.  
 
Zu § 62 
1§ 62 Abs. 1 und 2 gelten nicht, wenn die Mitgliedschaft in Abteilung B vor dem 01.01.1969 geen-
det hat. 2§ 62 Abs. 8 gilt auch für Versicherungsfälle, die vor dem 01.01.1957 eingetreten sind, 
Leistungen werden auf Antrag oder auf Neuantrag nach früherer Ablehnung frühestens vom 
01.01.1957 an gewährt.  
 
Zu § 63 
§ 63 Abs. 6 gilt nur für Todesfälle nach dem 31.12.1956. 
 
Zu § 64 
1§ 64 Abs. 1, 3 und 4 gelten nur für Versicherungsfälle nach dem 31.12.1956. 2Bei Waisenzusatz-
rentenansprüchen gebrechlicher Waisen, die das 18. Lebensjahr vollendet haben oder vollenden, 
gelten die Änderungen auch für Versicherungsfälle vor dem 01.01.1957.  
 
Zu § 65 
Die Änderung des § 65 Abs. 1 gilt nur für Versicherungsfälle nach dem 31.12.1956.  
 
Zu § 66 
§ 66 Abs. 5 gilt nur, wenn die neue Ehe nach dem 31.12.1956 aufgelöst oder für nicht erklärt ist.  
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Übergangsbestimmung C 

 
Das Bundeseisenbahnvermögen trägt alle die der Abteilung B der Bundesbahn-Versicherungs-
anstalt nach Teil C entstehenden Ausgaben.  
 
 

Übergangsbestimmung D 
 

Zu § 61 
 
(1) 1Für den Zusatzrentenberechtigten oder den zusatzrentenberechtigten Hinterbliebenen, des-

sen Zusatzrente spätestens am 31. Dezember 1984 begonnen hat, sind zum 01. Januar 1985 
unter Berücksichtigung des § 61 in der vom 01. Januar 1985 an geltenden Fassung die Ge-
samtversorgung und die Zusatzrente neu zu berechnen.  

 
2Bei Anwendung des § 61 Abs. 2b gilt folgende Versorgungsstaffel: 

 
3Der Vomhundertsatz im Sinne des § 61 Abs. 2a beträgt in den Fällen des § 61 Abs. 2 bis zur 
Vollendung einer gesamtversorgungsfähigen Zeit  

von 5 Jahren 45,00 v.H. 
 

4Er steigt in den folgenden 5 Jahren der gesamtversorgungsfähigen Zeit um 
jährlich 2,00 v.H., 
in den folgenden 9 Jahren der gesamtversorgungsfähigen Zeit um 
jährlich 2,35 v.H., 
in den folgenden 12 Jahren der gesamtversorgungsfähigen Zeit um 
jährlich 1,15 v.H. 
und in den folgenden 2 Jahren der gesamtversorgungsfähigen Zeit um 
jährlich 0,90 v.H. 

 
5Bei Leistungen nach § 63 Abs. 2 und § 64 Abs. 2 sind als Vomhundertsatz mindestens 81,56 
v.H. in Ansatz zu bringen. 

 
6Bei Anwendung des § 61 Abs. 2c sind in allen Fällen die Steuerklasse III/0 sowie die am 01. 
Januar 1985 geltenden Steuertabellen, Beitragssätze und Beitragsbemessungsgrenzen zu-
grunde zu legen.  

 
7Die Sätze 2 bis 6 gelten auch für Hinterbliebene eines nach dem 31. Dezember 1984 verstor-
benen Zusatzrentenberechtigten im Sinne des Satzes 1.  

 
8Die gesamtversorgungsfähige Zeit, das Jahresentgelt - jedoch ohne Berücksichtigung des § 
62 Abs. 3 Satz 3 in der bis 31. Dezember 1984 gültigen Fassung - und die anzurechnenden 
Bezüge sind nach dem Stand vom 31. Dezember 1984 zugrunde zu legen. 
9Bei Neuberechnung der Zusatzrente für einen Zeitraum nach dem 31. Dezember 1984 gelten 
die Sätze 2 bis 6 entsprechend. 10Die Berechnung des fiktiven Nettoarbeitsentgelts ist nach 
den der bisherigen Berechnung zugrunde gelegten Steuertabellen, Beitragssätzen und Bei-
tragsbemessungsgrenzen vorzunehmen; bei Neuberechnung gemäß § 62 Abs. 3a Satz 1 sind 
die zum Zeitpunkt der Anpassung geltenden Steuertabellen, Beitragssätze und Beitragsbe-
messungsgrenzen anzuwenden.  

 
11Als Zusatzrente ist mindestens der Betrag nach § 62 Abs. 6, § 63 Abs. 4 oder § 64 Abs. 4 zu 
zahlen.  
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12War die am 31. Dezember 1984 zustehende monatliche Zusatzrente höher als die nach den 
Sätzen 1 bis 8 und 11 berechnete Zusatzrente, ist der Unterschiedsbetrag neben der jeweili-
gen neuberechneten Zusatzrente als Ausgleichsbetrag zu zahlen. 13Der Ausgleichsbetrag gilt 
als Zusatzrente, er wird jedoch nicht nach § 62 Abs. 3a angepasst. 

 
14Besteht am 31. Dezember 1984 Anspruch auf Witwenzusatzrente nach § 63 Abs. 6, ist für 
die Berechnung des Ausgleichsbetrages von der zum 31. Dezember 1984 zustehenden Wit-
wenzusatzrente auszugehen, wenn § 63 Abs. 6 nicht anzuwenden wäre. 15Auf den so berech-
neten Ausgleichsbetrag besteht erst nach Ablauf des Sterbevierteljahres ein Anspruch. 

 
16Beim Tod des Versichertenzusatzrentners im Monat Dezember 1984 wird der Ausgleichsbe-
trag aus der in diesem Monat zustehenden Versichertenzusatzrente berechnet.  

 
17Tritt ein Ereignis ein, aufgrund dessen die Zusatzrente zum 01. Januar 1985 neu zu berech-
nen ist, ist zunächst die Berechnung nach den Sätzen 1 bis 8 und 11 durchzuführen. 

 
 
 

(2) 1Soweit sich aus den nachstehenden Vorschriften nichts anderes ergibt, wird der Ausgleichs-
betrag nach Absatz 1 in sechs gleichen Teilen, jeweils zum Zeitpunkt einer Anpassung nach § 
62 Abs. 3a, beginnend mit der auf den 01. Januar 1985 folgenden Anpassung, abgebaut. 
2Höchstens wird jedoch der Betrag abgebaut, der sich als Erhöhung der Gesamtversorgung 
jeweils ergibt. 3Verbleibende Restbeträge werden mit der siebten und gegebenenfalls mit wei-
teren Anpassungen abgebaut; für die Höhe des Abbaus ist Satz 2 zu beachten. 

 
(3) 1Bei dem Zusatzrentenberechtigten, bei dem die Mitgliedszeit  
 

a) vor dem 01. August 1979 geendet hat und bei dem die Mitgliedszeit nach § 62 Abs. 1 
Buchstabe a 

 
aa) mindestens 120 Monate beträgt, tritt für die Anwendung des Absatzes 2 an die Stelle 

des Jahres 1985 das Jahr 1987, 
 

bb) mindestens 240 Monate beträgt, tritt für die Anwendung des Absatzes 2 an die Stelle 
des Jahres 1985 das Jahr 1990, 

 
cc) mindestens 360 Monate beträgt, tritt für die Anwendung des Absatzes 2 an die Stelle 

des Jahres 1985 das Jahr 1993, 
 

dd) mindestens 420 Monate beträgt, ist Abs. 2 nicht anzuwenden; 
 

b) vor dem 01. Januar 1974 geendet hat und bei dem die Mitgliedszeit nach § 62 Abs. 1 
Buchstabe a  

 
aa) weniger als 120 Monate beträgt, tritt für die Anwendung des Absatzes 2 an die Stelle 

des Jahres 1985 das Jahr 1987, 
bb) mindestens 120 Monate beträgt, tritt für die Anwendung des Absatzes 2 an die Stelle 

des Jahres 1985 das Jahr 1990, 
cc) mindestens 240 Monate beträgt, tritt für die Anwendung des Absatzes 2 an die Stelle 

des Jahres 1985 das Jahr 1993, 
dd) mindestens 300 Monate beträgt, ist Absatz 2 nicht anzuwenden; 

 
c) vor dem 01. Januar 1969 geendet hat und bei dem die Mitgliedszeit nach § 62 Abs. 1 

Buchstabe a    
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aa) weniger als 120 Monate beträgt, tritt für die Anwendung des Absatzes 2 an die Stelle 

des Jahres 1985 das Jahr 1990, 
bb) mindestens 120 Monate beträgt, tritt für die Anwendung des Absatzes 2 an die Stelle 

des Jahres 1985 das Jahr 1993, 
cc) mindestens 180 Monate beträgt, ist Absatz 2 nicht anzuwenden.  

 
2In den Fällen des Buchstaben a Doppelbuchstabe cc, des Buchstaben b Doppelbuchstabe cc 
und des Buchstaben c Doppelbuchstabe bb wird nur der Teil des Ausgleichsbetrages abge-
baut, der 2 v.H. des fiktiven Nettoarbeitsentgelts übersteigt, das nach Abs. 1 der Berechnung 
der Zusatzrente zugrunde gelegt ist.  

 
3Satz 1 gilt entsprechend für den am 31. Dezember 1984 schon und am 01. Januar 1985 noch 
vorhandenen zusatzrentenberechtigten Hinterbliebenen. 
4Für die Zuordnung zu den Buchstaben a bis c ist vom Ende der Mitgliedschaft des verstorbe-
nen früheren Mitglieds oder Zusatzrentenberechtigten auszugehen. 
 
5Bei Anwendung des Absatzes 3 Satz 2 treten an die Stelle von 2 v.H. bei der Witwe 1,2 v.H., 
bei der Halbwaise 0,24 v.H. und bei der Vollwaise 0,4 v.H. des maßgebenden fiktiven Nettoar-
beitsentgelts. 

 
(4) 1Stirbt nach dem 31. Dezember 1984 ein unter Absatz 1 fallender Zusatzrentenberechtigter, 

dem nach den Absätzen 1 bis 3 noch ein Ausgleichsbetrag zugestanden hat, erhalten von 
dem im Zeitpunkt des Todes maßgebenden Betrag die Witwe 60 v.H., die Halbwaise 12 v.H. 
und die Vollwaise 20 v.H. als Ausgleichsbetrag neben der jeweiligen Zusatzrente. 2§ 65 gilt für 
den Ausgleichsbetrag entsprechend.  

 
3Der Ausgleichsbetrag wird in sinngemäßer Anwendung der Absätze 2 und 3 in so vielen Tei-
len abgebaut, wie sich ohne Berücksichtigung des Absatzes 2 Satz 2 noch ergeben hätten. 
4Bei Anwendung des Absatzes 2 Satz 2 ist die Erhöhung der Gesamtversorgung der Hinter-
bliebenen maßgebend.  

 
(5) 1Für freiwillig Versicherte und Anwartschaftler, die die Weiterversicherung bzw. Aufrechterhal-

tung der Anwartschaft nach Teil C der Satzung gewählt haben, ist im Leistungsfall die Zusatz-
rente nach § 61 in Verbindung mit § 62 der Satzung zu berechnen. 2An die Stelle des § 61 
Abs. 2b tritt die Versorgungsstaffel nach Absatz 1 Sätze 3 und 4. 

 
3Ist die Zusatzrente nach der Gesamtversorgung gemäß § 61 Abs. 2 der Satzung höher als 
die Zusatzrente, die sich aufgrund der neuen Versorgungsstaffel und des fiktiven Nettoar-
beitsentgelts ergibt, ist der Unterschiedsbetrag festzustellen. 4Aus diesem Betrag ist in ent-
sprechender Anwendung des § 203d der Satzung der Ausgleichsbetrag zu ermitteln und ab-
zubauen.  

 
5War bisher die Steuerklasse I/0 maßgebend, ist auf vorherigen Antrag vom Anpassungszeit-
punkt an die Steuerklasse III/0 zugrunde zu legen, wenn die Voraussetzungen des § 61 Abs. 
2c Satz 1 Buchst. a eingetreten sind. 6Ein in diesem Zeitpunkt noch zustehender Ausgleichs-
betrag ist um den Betrag zu vermindern, der sich wegen Berücksichtigung der Steuerklas-
se III/0 als Zusatzrente zusätzlich ergibt.  

 
7Als Umlagemonate im Sinne des § 203d Abs. 3 der Satzung der Bahnversicherungsanstalt 
Teil D a. F. gelten Zeiten der Pflichtmitgliedschaft und der freiwilligen Beitragsleistung. 

 
8Für die zusatzrentenberechtigten Hinterbliebenen gelten diese Bestimmungen entsprechend.  
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Übergangsbestimmung E 
 

Zu § 64 Abs. 3 
 

Bei den am 31. Dezember 1991 schon und am 1. Januar 1992 noch vorhandenen Waisen bleibt 
der Erhöhungsbetrag bei den auf die Gesamtversorgung anzurechnenden Bezügen in der Höhe 
unberücksichtigt, in der am 31. Dezember 1991 zustand; das gilt nicht, soweit Einkommen nach § 
97 SGB VI i.V.m. § 314 Abs. 5 SGB VI angerechnet werden.  
 
 
 

§§ 75 bis 130 bleiben frei. 
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T E I L  D 
 

E R S T E R   T E I L 
 
 

ERSTER ABSCHNITT 
 

Allgemeine Bestimmungen 
 
 

§ 131  
Allgemeines 

 
Soweit in den nachfolgenden Paragrafen des Teil D kein Hinweis auf die Rechtsgrundlage gege-
ben ist, beziehen sich die Paragrafen auf die Anlage 7 der Satzung der Deutschen Rentenversi-
cherung Knappschaft-Bahn-See 
 
 

§ 132 
Aufsicht 

 
1Die Aufsicht über die Renten-Zusatzversicherung führt das Bundesministerium für Verkehr und 
digitale Infrastruktur. 2Die Aufsicht erstreckt sich insbesondere darauf, dass die Tätigkeit der Orga-
ne nicht gegen Gesetz oder Satzung oder die Belange der Deutschen Rentenversicherung Knapp-
schaft-Bahn-See im Bereich der Renten-Zusatzversicherung verstößt. 3Die Aufsichtsbehörde ist 
berechtigt, für die Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See im Bereich der Renten-
Zusatzversicherung rechtsverbindliche Willenserklärungen abzugeben, wenn die zuständigen Or-
gane der Deutschen Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See im Bereich der Renten-Zusatz-
versicherung verhindert sind oder ihren gesetzlichen oder satzungsmäßigen Verpflichtungen nicht 
nachkommen.  
 
 

§ 133 
Genehmigung, Satzungsänderungen 

 
(1) 1Der Teil D der Satzung und die Ausführungsbestimmungen hierzu sowie die Änderungen 

des Teils D und der Ausführungsbestimmungen bedürfen der Genehmigung durch das Bun-
desministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur. 2Die Änderungen werden im Verkehrs-
blatt (Amtsblatt des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur der Bundesre-
publik Deutschland) veröffentlicht. 3Sie treten, wenn nichts anderes bestimmt ist, mit dem 
Beginn des auf die Veröffentlichung im Verkehrsblatt (Amtsblatt des Bundesministeriums für 
Verkehr und digitale Infrastruktur der Bundesrepublik Deutschland) folgenden Monats in 
Kraft.  

 
(2) Satzungsänderungen und Ausführungsbestimmungen haben, wenn sie selbst nichts anderes 

vorschreiben, in folgenden Fällen auch Wirksamkeit  
 

a) für bestehende Beteiligungen 
Änderungen der §§ 140 - 153, 176 - 188, 197, 

 
b) für bestehende Versicherungen 

Änderungen der §§ 145 - 175, 180 - 198, 
 

c) für bereits bewilligte laufende Leistungen 
Änderungen der §§ 153, 156 – 172, 174, 175 und 189 bis 191.   
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§ 134 

Aufgaben der Vertreterversammlung 
 
(1) § 10 Nummern 14, 17 - 19 finden keine Anwendung. 
 
(2) Die Vertreterversammlung kann Ausführungsbestimmungen zum Teil D der Satzung erlas-

sen.  
 
 

§ 135 
Aufgaben des Vorstands 

 
§ 14 Satz 3 Nummern 7, 13-17, 19, 20, 27 - 30 finden keine Anwendung.  
 
 

§ 136 
Verwaltungskosten 

 
1Für die nach Teil C und D der Satzung erforderlichen Personal- und Sachausgaben (Verwal-
tungskosten) ist für jedes Kalenderjahr vom Vorstand der Deutschen Rentenversicherung Knapp-
schaft-Bahn-See ein Voranschlag, getrennt nach Einnahmen und Ausgaben, aufzustellen. 2Er ist 
Anlage zum Haushaltsplan und wird von der Vertreterversammlung der Deutschen Rentenversi-
cherung Knappschaft-Bahn-See festgestellt und von der Aufsichtsbehörde genehmigt. 3Diese Kos-
ten sind aus den Einnahmen des Teils D der Satzung zu bestreiten.  
 
 

§ 137 
Versichertensprecher 

 
(1) Die von der ehemaligen Bahnversicherungsanstalt bestellten Versichertensprecher sind ab 

01.10.2005 Versichertensprecher der Deutschen Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-
See für die Renten-Zusatzversicherung. Sie haben die Aufgabe, eine möglichst enge Ver-
bindung zwischen den Versicherten und Leistungsberechtigten der Renten-
Zusatzversicherung einerseits und den aktenführenden Dienststellen der Deutschen Renten-
versicherung Knappschaft-Bahn-See andererseits herzustellen und aufrecht zu erhalten. 
Insbesondere obliegt es ihnen, in den Angelegenheiten der Renten-Zusatzversicherung zu 
beraten sowie in den damit verbundenen Belangen der gesetzlichen Rentenversicherung zu 
informieren. 

 
(2) Die aktenführenden Dienststellen stellen den Versichertensprechern für die Ausübung ihrer 

Tätigkeit jeweils geeignete Räumlichkeiten zur Verfügung. Die Zuständigkeit der Versicher-
tensprecher richtet sich nach den vom Vorstand festgelegten Regionen. Die bestellten Versi-
chertensprecher betreuen die Versicherten in den ihnen zugewiesenen Regionen.  

 
(3) Auf den Inhaber dieses Ehrenamtes sind die Bestimmungen des § 41 und § 42 Abs. 1 und 2 

des IV. Buches des Sozialgesetzbuches (SGB IV) sinngemäß anzuwenden. 
 
(4) Scheidet der nach Absatz 1 bestellte Versichertensprecher aus, so ist unter sinngemäßer 

Anwendung der Bestimmungen des § 60 des IV. Buches des Sozialgesetzbuches (SGB IV) 
ein Nachfolger zu bestimmen. Der Vorschlag für die Bestellung erfolgt durch den bisherigen 
Listenträger. 
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§ 138 

Aufgaben des Verantwortlichen Aktuars 
 
(1) 1Der Verantwortliche Aktuar hat jährlich die Finanzlage der Renten-Zusatzversicherung da-

raufhin zu prüfen, ob die dauernde Erfüllbarkeit der im Rahmen der Kapitaldeckung einge-
gangenen Verpflichtungen der Deutschen Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See ge-
währleistet ist, und hierüber der Vertreterversammlung zu berichten. 2Er hat zu bestätigen, 
dass die Höhe der Deckungsrückstellungen für die kapitalgedeckten Anwartschaften und An-
sprüche aus der Pflichtversicherung dem technischen Geschäftsplan entsprechen. 

 
(2) Sobald der Verantwortliche Aktuar bei der Erfüllung der ihm obliegenden Aufgaben erkennt, 

dass die Voraussetzungen für die Bestätigung nach Absatz 1 nicht oder nur eingeschränkt 
vorliegen, hat er den Vorstand, und wenn dieser nicht unverzüglich Abhilfe einleitet, sofort die 
Aufsichtsbehörde zu unterrichten. 

 
(3) Der Verantwortliche Aktuar hat dem Vorstand Vorschläge für die Verwendung von Über-

schüssen vorzulegen. 
 
(4) Der Verantwortliche Aktuar hat den Vorstand unverzüglich darüber zu informieren, wenn die 

Altersfaktoren aus aktuarieller Sicht neu festzulegen sind. 
 
(5) Der Vorstand der Deutschen Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See ist verpflichtet, 

dem Verantwortlichen Aktuar sämtliche Informationen zugänglich zu machen, die zur ord-
nungsgemäßen Erledigung seiner Aufgaben gemäß Absatz 1 bis 4 erforderlich sind. 

 
 

§ 139 
Aktenführende Dienststellen 

 
Die Stellen der Deutschen Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See, denen die Durchführung 
der Rentenzusatzversicherung obliegt, werden als aktenführende Dienststellen bezeichnet. 
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ZWEITER ABSCHNITT 
 

Beteiligung an der Renten-Zusatzversicherung 
 
 

§ 140 
Beteiligte 

 
(1) Beteiligte sind  
 

a) das Bundeseisenbahnvermögen, 
 

b) die Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes, 
 

c) die Wasserwirtschafts- und Schifffahrtsverwaltungen der Länder 
 

Bremen, 
Niedersachsen, 
Nordrhein-Westfalen, 
Rheinland-Pfalz und 
Schleswig-Holstein, 

 
d) die Anstalten der Bahn-Betriebskrankenkasse und der Krankenversorgung der Bundes-

bahnbeamten, wenn sie das für einen Beteiligten im Sinne der Buchstaben a bis c gel-
tende Tarifrecht oder ein Tarifrecht wesentlich gleichen Inhalts anwenden. 

 
(2) 1Beteiligte können ferner werden 
 

a) sonstige juristische Personen des öffentlichen Rechts, wenn sie das für einen Beteiligten 
im Sinne des Abs. 1 Buchstaben a bis c geltende Tarifrecht oder ein Tarifrecht wesentlich 
gleichen Inhalts anwenden, 

 
b) sonstige juristische Personen des Privatrechts und sonstige Arbeitgeber, wenn sie das für 

einen Beteiligten im Sinne des Absatzes 1 Buchstaben a bis c geltende Tarifrecht oder 
ein Tarifrecht wesentlich gleichen Inhalts anwenden. 

 
2Die Beteiligung eines Arbeitgebers nach Satz 1 Buchst. b ist nur nach Maßgabe von Ausfüh-
rungsbestimmungen möglich. 

 
(3) Ein Tarifrecht wesentlich gleichen Inhalts im Sinne des Absatzes 1 Buchst. d oder des Abs. 2 

liegt vor, wenn die Arbeitsbedingungen im Wesentlichen entsprechend geregelt sind wie bei 
Beteiligten im Sinne des Absatzes 1 Buchstaben a bis c. 
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Ausführungsbestimmungen 
für die Aufnahme neuer Beteiligungen nach § 140 Abs. 2 Buchst. b 

 
(1) Eine Beteiligung nach § 140 Absatz 2 Satz 1 Buchst. b kann nur vereinbart werden mit 
 

1. Unternehmen und Einrichtungen, an denen juristische Personen des öffentlichen Rechts 
überwiegend beteiligt sind oder auf die juristische Personen des öffentlichen Rechts nach 
der Satzung oder dem Gesellschaftsvertrag maßgeblichen Einfluss ausüben, wenn das 
Unternehmen oder die Einrichtung 

 
a) überwiegend Aufgaben wahrnimmt, die sonst einer juristischen Person des öffentli-

chen Rechts obliegen würden, und 
 

b) mindestens 20 Beschäftigte bei der Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-
Bahn-See zu versichern hat, 

 
2. Zuwendungsempfängern im Sinne des § 44 Abs. 1 BHO, wenn 

 
a) die Summe der vom Bund gewährten Zuwendungen mehr als die Hälfte der Haus-

haltsmittel des Zuwendungsempfängers beträgt, 
 
b) der Zuwendungsempfänger überwiegend Aufgaben wahrnimmt, die sonst dem Zu-

wendungsgeber obliegen würden, 
 

c) der langfristige Fortbestand des Zuwendungsempfängers hinreichend gesichert ist 
und die Aufgaben des Zuwendungsempfängers im Falle seiner Auflösung auf den 
Zuwendungsgeber übergehen und 

 
d) der Zuwendungsempfänger mindestens 20 Beschäftigte bei der Deutsche Rentenver-

sicherung Knappschaft-Bahn-See zu versichern hat. 
 
(2) Die Beteiligung eines Arbeitgebers, der die Voraussetzungen der Nummer 1 Buchst. b oder 

der Nummer 2 Buchst. d nicht erfüllt, ist mit Zustimmung der Aufsichtsbehörde möglich. 
 
 

§ 141 
Beteiligungsvereinbarung 

 
(1) 1Die Beteiligung wird zwischen der Deutschen Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See 

und dem Arbeitgeber schriftlich vereinbart. 2Die Beteiligungsvereinbarung darf nicht von der 
Satzung abweichen. 3In der Beteiligungsvereinbarung ist festzulegen, dass alle Beschäftigten 
zu versichern sind, die nach den Tarifverträgen zu versichern wären. 4Ausnahmen von Satz 3 
sind nur mit vorheriger Zustimmung der Aufsichtsbehörde zulässig.  

 
(2) 1Die Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See ist nicht verpflichtet, mit einem 

Arbeitgeber eine Beteiligung zu vereinbaren. 2Sie kann die Beteiligung von Bedingungen ab-
hängig machen, insbesondere davon, dass der Fortbestand des Arbeitgebers und der im 
§ 140 Abs. 2 genannten Voraussetzungen gesichert und eine Mindestanzahl von Versicher-
ten gewährleistet ist. 

 
(3) Für einen Beteiligten, bei dem die Beteiligungsvoraussetzungen entfallen, 
 

a) weil das von ihm angewendete Tarifrecht nicht mehr als Tarifrecht wesentlich gleichen In-
halts im Sinne des § 140 Abs. 3 anzusehen ist oder 



    

 

76 

 
b) weil - bei einem Beteiligten im Sinne des § 140 Abs. 2 Buchst. b - juristische Personen 

des öffentlichen Rechts nicht mehr überwiegend beteiligt sind oder den ihnen durch Sat-
zung oder Vertrag gesicherten maßgeblichen Einfluss verloren haben, 

 
kann die Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See mit Zustimmung des Vor-
stands durch besondere Vereinbarung nach Maßgabe von Ausführungsbestimmungen die 
Fortsetzung der Beteiligung zulassen. 
 
 

Ausführungsbestimmungen zu § 141 Abs. 3 
 

- Fortsetzung von Beteiligungen – 
 

(1) 1Die besondere Beteiligungsvereinbarung setzt bei einem Beteiligten nach § 140 Abs. 1 
Buchst. d bzw. Abs. 2 Satz 1 Buchst. b voraus, dass der Beteiligte 

 
a) die unwiderrufliche Verpflichtungserklärung einer oder mehrerer juristischer Personen des 

öffentlichen Rechts, deren Insolvenzfähigkeit durch Gesetz ausgeschlossen ist, beibringt, 
im Falle einer Beendigung der Beteiligung für die Erfüllung aller finanziellen Verpflichtun-
gen des Beteiligten gegenüber der Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See 
einzustehen 

 
oder 
 
b) zur jeweiligen Umlage einen Zuschlag in Höhe von 15 v. H. zahlt. 

 
2Die Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See kann zulassen, dass statt der 
Verpflichtungserklärung eine entsprechende unwiderrufliche Deckungszusage eines im In-
land zum Geschäftsbetrieb zugelassenen Versicherungsunternehmens oder eine entspre-
chende Bankbürgschaft beigebracht wird. 

 
(2) 1In der besonderen Beteiligungsvereinbarung kann auch vorgesehen werden, dass  
 

a) nur die in dem in der Vereinbarung festgelegten Zeitpunkt - spätestens in dem Zeitpunkt, 
in dem die Kündigung nach § 143 Abs. 2 wirksam würde (Stichtag) - vorhandenen pflicht-
versicherten Beschäftigten weiterhin zu versichern sind und 

 
b) der Beteiligte einen Ausgleichsbetrag zahlt, der nach versicherungsmathematischen 

Grundsätzen gewährleistet, dass zusammen mit den laufenden Umlagen die Verpflich-
tungen aufgrund 

 
aa) der Ansprüche und Anwartschaften im Sinne des § 144 Abs. 2 Satz 1 (wobei der 

Stichtag als Tag des Ausscheidens gilt und § 144 Abs. 2 Satz 2 bis 11 entspre-
chend anzuwenden sind) und 

 
bb) der am Stichtag bestehenden Pflichtversicherungen auf Dauer erfüllt und die Ver-

waltungskosten abgedeckt werden können. 
 

2Die Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See kann zulassen, dass der Aus-
gleichsbetrag nach versicherungsmathematischen Grundsätzen ganz oder teilweise über ei-
nen bestimmten Zeitraum verteilt wird. 

 
3Die Verpflichtungserklärung bzw. die Deckungszusage oder die Bankbürgschaft nach Ab-
satz 1 muss die Ausgleichszahlung nach Satz 1 Buchst. b umfassen. 
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(3) 1Eine besondere Beteiligungsvereinbarung im Sinne des Absatzes 2 kann die Deutsche Ren-

tenversicherung Knappschaft-Bahn-See auch mit einem Arbeitgeber abschließen, der die Vo-
raussetzungen des § 140 nicht erfüllt und der bisher weder an der Deutsche Rentenversiche-
rung Knappschaft-Bahn-See noch an einer Zusatzversorgungseinrichtung, zu der Versiche-
rungen übergeleitet werden, beteiligt ist, wenn der Arbeitgeber von einem Beteiligten Aufga-
ben und bisher pflichtversicherte Beschäftigte übernommen hat, hinsichtlich dieser Beschäf-
tigten. 2Für die Berechnung des Ausgleichsbetrags im Sinne des Absatzes 2 Satz 1 Buchst. b 
Doppelbuchst. aa sind dem Arbeitgeber Ansprüche und Anwartschaften aufgrund früherer 
Pflichtversicherungen über den Beteiligten in dem Verhältnis zuzurechnen, das dem Verhält-
nis der Zahl der übernommenen Beschäftigten zur Gesamtzahl der am Tag vor der Perso-
nalübernahme über den Beteiligten Pflichtversicherten entspricht. 3Für die Höhe der Ansprü-
che und Anwartschaften errechnet die Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See 
Durchschnittsbeträge, die der Gegenwertberechnung zugrunde zu legen sind. 4Ein Aus-
gleichsbetrag ist nicht zu entrichten, wenn der Arbeitgeber sich verpflichtet, die künftig in die-
sem Aufgabenbereich einzustellenden Beschäftigten der Pflichtversicherung zuzuführen. 

 
(4) 1Bei Ausgleichszahlungen von mehr als 500.000 Euro ist jeweils nach Ablauf eines De-

ckungsabschnitts die Berechnung unter Berücksichtigung der zwischenzeitlichen Entwicklung 
zu überprüfen. 2Die Kosten der Überprüfung trägt der Beteiligte. 3Ergeben sich Überzahlun-
gen, sind diese zu verrechnen, ergeben sich Fehlbeträge, ist der Beteiligte zum Ausgleich 
verpflichtet.  
4Scheidet ein Beteiligter, der eine Ausgleichszahlung ganz oder teilweise geleistet hat, aus, 
ist auf seine Kosten ein neuer Gegenwert zu berechnen. 

 
(5) Die Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See ist nicht verpflichtet, eine Verein-

barung nach den Absätzen 1 bis 3 abzuschließen. 
 
 

§ 142 
Rechte und Pflichten der Beteiligten 

 
(1) 1Rechte und Pflichten der Beteiligten bestimmen sich nach Gesetz und Satzung in Verbin-

dung mit der Beteiligungsvereinbarung. 2Die Beteiligten sind verpflichtet, der Deutschen Ren-
tenversicherung Knappschaft-Bahn-See über alle Umstände und Verhältnisse Auskunft zu 
erteilen, die für den Vollzug der Satzung von Bedeutung sind. 

 
2Beteiligte nach § 140 Abs. 1 Satz 1 Buchst. d bzw. § 140 Abs. 2 Satz 1 sind insbesondere 
verpflichtet, die Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See unverzüglich zu unter-
richten, wenn sie das Tarifrecht im Sinne des § 140 Abs. 3 nicht mehr anwenden oder - in 
den Fällen des § 140 Abs. 2 Buchst. b - wenn eine überwiegende Beteiligung oder der maß-
gebliche Einfluss einer juristischen Person des öffentlichen Rechts nicht mehr besteht. 

 
(2) Die Beteiligten sind ferner verpflichtet, 
 

a) ihre sämtlichen der Pflicht zur Versicherung unterliegenden Beschäftigten bei der Deut-
schen Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See anzumelden und bei Wegfall der Vo-
raussetzungen abzumelden, 

 
b) dafür zu sorgen, dass für Arbeitnehmer, die durch sie zu versichern sind, jedoch in einem 

Beschäftigungsverhältnis zu einem Dritten stehen, entsprechend den Buchstaben a, c, d, 
e, f, g, h, und i verfahren wird, 

 
c) in der Abmeldung anzugeben, ob bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses die Voraus-

setzungen des § 178a Abs. 4 erfüllt waren, 



    

 

78 

 
d) der Deutschen Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See die kalenderjährlichen Jah-

resmeldungen zu dem festgelegten Termin bzw. bei Abmeldungen unmittelbar mit der 
Abmeldungsbescheinigung zu übersenden, 

 
e) der Deutschen Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See zur Durchführung der Pflicht-

versicherung die Adressdaten sowie deren Änderung zu melden, 
 
f) ihren Beschäftigten die von der Deutschen Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See 

bereitgestellten Informationsmaterialien zur Verfügung zu stellen und gegebenenfalls zu 
erläutern, 

 
g) der Deutschen Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See jederzeit Auskunft über be-

stehende und frühere Arbeitsverhältnisse zu erteilen und ihr eine örtliche Prüfung der Vo-
raussetzungen für die Pflichtversicherung sowie der Entrichtung der Umlagen und/ oder 
Beiträge zu gestatten, 

 
h) im Schriftverkehr mit der Deutschen Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See die von 

ihr herausgegebenen Formblätter zu benutzen, 
 
i) Beginn und Ende der Zugehörigkeit einer Versicherung zum Abrechnungsverband I Ost 

nach § 177 Abs. 2 anzuzeigen. 
 
 

§ 143 
Kündigung einer Beteiligung 

 
(1) Ein Beteiligter kann die Beteiligung mit einer Frist von sechs Monaten zum Schluss eines 

Kalenderjahres kündigen. 
 
(2) 1Die Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See kann eine Beteiligung mit einer 

Frist von sechs Monaten zum Schluss eines Kalenderjahres kündigen, wenn eine der in § 
140 festgelegten Voraussetzungen der Beteiligung weggefallen ist. 2Beabsichtigt der Beteilig-
te den Abschluss einer besonderen Beteiligungsvereinbarung nach § 141 Abs. 3, kann eine 
Kündigung unterbleiben, wenn die besondere Vereinbarung spätestens sechs Monate nach 
Wegfall der Beteiligungsvoraussetzungen zustande kommt. 3Satz 1 gilt entsprechend, wenn 
eine in einer besonderen Beteiligungsvereinbarung nach § 141 Abs.3 festgelegte Vorausset-
zung der Beteiligung weggefallen ist. 

 
(3) 1Das Recht zur fristlosen Kündigung aus wichtigem Grund bleibt unberührt. 2Ein wichtiger 

Grund liegt insbesondere vor, wenn  
 

a)  ein Beteiligter mit der Erfüllung von Zahlungsverpflichtungen nach § 177a oder § 141 Abs. 
3 in Verbindung mit den hierzu ergangenen Ausführungsbestimmungen mehr als drei Mo-
nate in Verzug ist, 
 

b) ein Beteiligter mit der Leistung eines anteiligen Gegenwertes mehr als drei Monate in Ver-
zug ist, 

 
c) ein Beteiligter keine versicherungspflichtigen Beschäftigten mehr bei der Deutschen Ren-

tenversicherung Knappschaft-Bahn-See versichert, 
 

d) ein Beteiligter nicht der Verpflichtung nachkommt, alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-
mer der Pflichtversicherung zuzuführen, die nach dem Tarifvertrag Altersversorgung – 
ATV oder vergleichbarer Tarifverträge zu versichern wären oder 
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e) das Insolvenzverfahren über das Vermögen des Arbeitgebers eröffnet ist. 
 

(4) Die Kündigung bedarf der Schriftform; der Zugang der Kündigung ist im Zweifel von dem 
Kündigenden nachzuweisen. 

 
(5)  1Im Falle des Ausscheidens aus dem Abrechnungsverband I West bzw. Abrechnungsver-    
         band I Ost (Versorgungskonto I) richtet sich der vom ausgeschiedenen Beteiligten zu zah- 
         lende finanzielle Ausgleich nach den §§ 144 bis 144 e. 
         2Im Falle des Ausscheidens aus dem Abrechnungsverband II bzw. dem Abrechnungsver- 
         band I Ost (Versorgungskonto II) richtet sich der vom ausgeschiedenen Beteiligten zu zah- 
         lende finanzielle Ausgleich nach den §§ 187 bis 187b. 
 
 
 

§ 144 
Rechtsfolgen des Ausscheidens eines Beteiligten aus der Renten-Zusatzversicherung 

 
1Mit dem Ausscheiden eines Beteiligten aus der Renten-Zusatzversicherung enden die Pflichtver-
sicherungen der bei ihm im Arbeitsverhältnis stehenden Beschäftigten. 2Die Versicherungen blei-
ben bei der Renten-Zusatzversicherung als beitragsfreie Versicherungen bis zum Beginn einer 
erneuten Pflichtversicherung bzw. bis zum Eintritt des Versicherungsfalls ebenso bestehen wie die 
dort erworbenen Anwartschaften und Leistungsansprüche der aktiven und ehemaligen Beschäftig-
ten des ausgeschiedenen Beteiligten. 3Diese dürfen nicht abweichend von Anwartschaften und 
Leistungsansprüchen solcher Beschäftigten geregelt werden, deren Arbeitgeber weiterhin Beteilig-
ter der Renten-Zusatzversicherung ist. 4§ 178a Abs. 1 Satz 2 bleibt unberührt. 
 
 
 

§144a 
Zahlung eines Gegenwertes 

 
(1)  1Zur Sicherung der Umlage- und Solidargemeinschaft zahlt ein Beteiligter, der aus der Ren-

ten-Zusatzversicherung der Deutschen Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See aus-
scheidet, einen Gegenwert an die Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See für 
die dort verbleibenden Leistungsansprüche und unverfallbaren Anwartschaften, die ihm zu-
zurechnen sind. 2Bei der Berechnung des Gegenwertes sind folgende Grundsätze zu be-
rücksichtigen: 

 
a) Der ausgeschiedene Beteiligte hat neben den Leistungsansprüchen und Anwartschaften, 

die seine aktiven und ehemaligen Beschäftigten und deren Hinterbliebene bei der Deut-
schen Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See während seiner Beteiligung erworben 
haben, auch die bis zu seinem Ausscheiden entstandenen Leistungsansprüche und An-
wartschaften auszufinanzieren, die ihm aufgrund Verpflichtungserklärung ausdrücklich zu-
geordnet worden sind und die nicht bereits vor dem Zeitpunkt des Ausscheidens kapitalge-
deckt finanziert waren.  
 

b) Die Höhe des Gegenwertes ist nach den anerkannten Regeln der Versicherungsmathema-
tik unter Heranziehung von zum Ausscheidenszeitpunkt bestehenden und unter Verwen-
dung der in den nachfolgenden Buchst. c bis e näher bezeichneten Rechnungsgrundlagen 
zu berechnen.  

 

c) Als Rechnungszins wird der zum Ausscheidenszeitpunkt jeweils gültige Höchstzinssatz 
nach § 2 Abs. 1 der Verordnung über Rechnungsgrundlagen für die Deckungsrückstellun-
gen (Deckungsrückstellungsverordnung) zu Grunde gelegt, mindestens jedoch 2 Prozent 
und höchstens 4 Prozent.    



    

 

80 

 
d) Hinsichtlich der biometrischen Risiken sind die jeweils aktuellen Sterbetafeln der Deutschen 

Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See für die Pflichtversicherung zu berücksichtigen.   
 

e) Die Verwaltungskosten werden pauschal mit 2 Prozent des Gegenwertes berechnet. 
 
3Näheres regeln die Ausführungsbestimmungen. 
 

(2) 1Der Anspruch der Deutschen Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See auf Leistung des 
Gegenwertes besteht nicht, wenn alle folgenden Voraussetzungen erfüllt sind:  

 
a) Spätestens drei Monate nach Beendigung der Beteiligung werden alle Pflichtversicherun-

gen der Beschäftigten des ausgeschiedenen Beteiligten über einen oder mehrere andere 
Arbeitgeber bei der Deutschen Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See fortgesetzt.  

 
b) 1Der ausgeschiedene Beteiligte bringt eine schriftliche unwiderrufliche Verpflichtungserklä-

rung des jeweils neuen Arbeitgebers bei, nach der dieser mit der Fortführung der Pflicht-
versicherungen auch für alle bisherigen Anwartschaften und Leistungsansprüche der über-
nommenen Beschäftigten sowie für alle Anwartschaften von beitragsfreien Versicherungen 
und Leistungsansprüche einsteht, die über den ausgeschiedenen Beteiligten oder dessen 
Vorgänger erworben wurden. 2Die Verpflichtungserklärung hat auch die Einstandspflicht für 
Anwartschaften und Leistungsansprüche zu erfassen, die der ausgeschiedene Beteiligte 
nach § 144e Abs. 1 teilweise von anderen Beteiligten übernommen hatte.  
 
3Werden die Pflichtversicherungen des ausgeschiedenen Beteiligten von mehreren Arbeit-
gebern bei der Deutschen Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See fortgeführt, bringt 
der ausgeschiedene Beteiligte von dem jeweils neuen Arbeitgeber eine entsprechende 
Verpflichtungserklärung bei, nach der dieser für Anwartschaften von beitragsfreien Versi-
cherungen und Leistungsansprüche einzustehen hat, die den von ihm jeweils übernomme-
nen Beschäftigten anteilig zuzurechnen sind. 4Die anteilige Zurechnung erfolgt jeweils nach 
dem Verhältnis der Zahl der übernommenen Pflichtversicherungen zu der Zahl aller Pflicht-
versicherungen des bisherigen Arbeitgebers am Tag vor dem Ausscheiden. 5Der Verhält-
niswert ist auf vier Stellen nach dem Komma kaufmännisch zu runden. 

 
6Scheidet der jeweils neue Arbeitgeber später aus der Deutschen Rentenversicherung 
Knappschaft-Bahn-See aus, umfasst der Gegenwert alle noch bestehenden Anwartschaf-
ten und Leistungsansprüche, für die er nach der Verpflichtungserklärung einzustehen hat. 

 
(3) 1Zum Ausgleich des Risikos, dass der nach Absatz 1 ermittelte Gegenwert aufgrund sich ver-

ändernder Rechnungsgrundlagen zu hoch oder zu niedrig ist, gilt Folgendes: 
 
a) 1Die Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See wiederholt die Gegenwertbe-

rechnung nach Absatz 1 alle zehn Jahre. 2Die Kosten hierfür trägt die Umlagegemein-
schaft. 3Auf Veranlassung der Deutschen Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See oder 
des ausgeschiedenen Beteiligten kann eine Neuberechnung auch bereits nach Ablauf von 
fünf Jahren seit der letzten Berechnung erneut durchgeführt werden. 4In diesem Fall wer-
den die Kosten durch den Veranlasser getragen.  
 

b) 1Übersteigen die zum Zeitpunkt der Neuberechnung aus dem bisherigen Gegenwert noch 
vorhandenen Mittel die bestehenden Verpflichtungen (Überschuss), werden dem ausge-
schiedenen Beteiligten für jeweils fünf volle Jahre seit dem Ausscheiden 6,25 Prozent die-
ses Überschusses ausgezahlt. 2Nach Ablauf von 80 Jahren seit dem Ausscheiden, spätes-
tens nach dem Versterben des letzten Leistungsempfängers werden 100 Prozent des 
Überschusses ausgezahlt. 
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c) 1Decken die zum Zeitpunkt der Neuberechnung aus dem bisherigen Gegenwert noch vor-

handenen Mittel nicht alle bestehenden Verpflichtungen, besteht eine Nachschusspflicht 
des ausgeschiedenen Beteiligten. 2Für die Nachschusspflicht gelten die in Buchstabe b 
aufgeführten Regelungen entsprechend.  
 

d) 1Auf Antrag des ausgeschiedenen Beteiligten unterbleibt die Neuberechnung nach Buch-
staben a bis c, wenn der ausgeschiedene Beteiligte einen Zuschlag von 10 Prozent der 
Gegenwertsumme innerhalb von sechs Monaten nach seinem Ausscheiden, spätestens 
aber drei Monate nach Zugang der Mitteilung der Höhe des Gegenwertes zahlt, sofern die-
se Mitteilung später als drei Monate nach dem Ausscheiden zugeht. 2Reichen Zuschlag 
und Gegenwert nicht aus, um die dem ausgeschiedenen Beteiligten zuzurechnenden Leis-
tungsansprüche und Anwartschaften zu finanzieren, tragen dieses Risiko die Solidarge-
meinschaft der verbliebenen Beteiligten sowie diejenigen Beteiligten, die sich für das Er-
stattungsmodell nach § 144c entschieden haben, entsprechend dem periodischen Bedarf 
im Umlageverfahren. 
 

2Näheres regeln die Ausführungsbestimmungen. 
 
(4) 1Die Berechnung des Gegenwertes nach Absatz 1 erfolgt auf Kosten des ausscheidenden Be-

teiligten durch den Verantwortlichen Aktuar. 2Der Gegenwert und die Kosten für die Erstellung 
des Gegenwertgutachtens sind innerhalb von drei Monaten nach Zugang der Mitteilung der 
Höhe des Gegenwertes zu zahlen. 
 

3Die Zahlungspflichten nach Absatz 3 Satz 1 Buchst. b und c sind innerhalb von drei Monaten 
nach Zugang der Mitteilung über den Zahlbetrag zu erfüllen.  
 
4Der Gegenwert und der Nachschuss nach Absatz 3 Satz 1 Buchst. c werden dem Abrech-
nungsverband I West bzw. dem Abrechnungsverband I Ost - Versorgungskonto I (§§ 177; 181) 
zugeführt. 5Der Überschuss nach Absatz 3 Satz 1 Buchst. b wird zu Lasten des Abrechnungs-
verbandes I West bzw. des Abrechnungsverbandes I Ost - Versorgungskonto I gezahlt. 

 
 

Ausführungsbestimmungen zu § 144a – Zahlung eines Gegenwertes 
 

(1) 1Mit dem Gegenwert sind folgende Verpflichtungen aus dem Abrechnungsverband I West und 
Abrechnungsverband I Ost – Versorgungskonto I auszufinanzieren:   
 
a) unverfallbare Versorgungspunkte von Anwartschaftsberechtigten,  

 
b) unverfallbare Bonuspunkte von Anwartschaftsberechtigten, die im Kalenderjahr nach dem 

Ausscheiden aus der Beteiligung für die bis zum Zeitpunkt des Ausscheidens erworbenen 
Anwartschaften zugeteilt werden, 
 

c) Leistungsansprüche von Betriebsrentenberechtigten aus einer Pflichtversicherung oder ei-
ner beitragsfreien Versicherung und 
 

d) künftige Leistungsansprüche von Personen, die im Zeitpunkt des Ausscheidens aus der 
Beteiligung als Hinterbliebene in Frage kommen. 

 
2Bei der Gegenwertberechnung ist Folgendes zu beachten: 
 

a) Der zunächst auf den Ausscheidestichtag mit dem Rechnungszins nach § 144a Abs. 1 Satz 
2 Buchst. c abgezinste Gegenwert ist für den Zeitraum vom Tag des Ausscheidens bis zum 
Ende des dritten Monats nach Erstellung des versicherungsmathematischen Gutachtens 
mit dem gleichen Rechnungszins aufzuzinsen.     
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b) Die jährliche Dynamisierung der Betriebsrentenleistungen nach § 160 ist einzukalkulieren.  
 
c) Leistungsansprüche, die im Zeitpunkt des Ausscheidens aus der Beteiligung nach § 162 

ruhen, werden in voller Höhe berücksichtigt.  
 

d) Anwartschaften und Leistungsansprüche fließen nicht in die Gegenwertberechnung ein, 
soweit diese aus Vermögen nach § 179 Abs. 1 zu finanzieren oder in früheren Gegenwer-
ten berücksichtigt sind. 

 
3Die Berechnungsmethode und die Rechnungsgrundlagen werden in versicherungstechni-
schen Ausführungsbestimmungen geregelt, die beteiligten und ausgeschiedenen Arbeitgebern 
auf Anforderung zur Verfügung gestellt werden.  
 

(2) 1Stichtag der Wiederholung der Gegenwertberechnung ist der Tag, der nach Ablauf von fünf 
oder zehn Jahren dem Stichtag der letzten Gegenwertberechnung entspricht. 2Der Antrag des 
ausgeschiedenen Beteiligten für eine Berechnung nach § 144a Abs. 3 Satz 1 Buchst. a Satz 3 
ist spätestens bis zum Ende des dritten Monats nach Ablauf von fünf Jahren nach dem Stich-
tag der letzten Gegenwertberechnung schriftlich bei der Deutschen Rentenversicherung 
Knappschaft-Bahn-See zu stellen. 3Innerhalb der gleichen Frist informiert die Deutsche Ren-
tenversicherung Knappschaft-Bahn-See den ausgeschiedenen Beteiligten schriftlich, wenn die 
Wiederholung der Gegenwertberechnung auf ihre Veranlassung nach Ablauf von fünf Jahren 
seit der letzten Berechnung durchgeführt wird. 
 
4Die Überprüfung des Gegenwertes in Abständen von zehn Jahren auf Kosten der Deutschen 
Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See nach § 144a Abs. 3 Satz 1 Buchst. a Satz 1 wird 
auch dann durchgeführt, wenn nach Ablauf von fünf Jahren eine Zwischenüberprüfung nach § 
144a Abs. 3 Satz 1 Buchst. a Satz 3 vorgenommen wurde. 5In diesem Fall wird der Gegenwert 
auf Kosten der Deutschen Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See nach Ablauf von fünf 
Jahren seit der Zwischenüberprüfung erneut berechnet.  

 
6Ist der letzte Leistungsempfänger vor Ablauf von achtzig Jahren seit dem Ausscheiden ver-
storben, erfolgt keine vorgezogene Überprüfung des Gegenwertes vor Ablauf der zehn bzw. 
fünf Jahre seit der letzten Berechnung.  
 

7Bei der Wiederholung der Gegenwertberechnung wird der Gegenwert mit den zum aktuellen 
Stichtag maßgeblichen Rechnungsgrundlagen und für die zu diesem Stichtag bestehenden 
Verpflichtungen vom Verantwortlichen Aktuar erneut nach § 144a Abs. 1 berechnet. 8Absatz 1 
findet dabei mit der Maßgabe Anwendung, dass auch nach dem Zeitpunkt des Ausscheidens 
eingetretene Veränderungen in der Höhe der Anwartschaften und Leistungsansprüche zu be-
rücksichtigen sind, soweit diese die dem Arbeitgeber zuzurechnende Verpflichtung betreffen. 
9Anwartschaften, die erst nach dem Zeitpunkt des Ausscheidens unverfallbar geworden sind, 
sind bei der Wiederholung der Gegenwertberechnung zu berücksichtigen.  
 
10Zur Ermittlung, ob der neu berechnete Gegenwert die bestehenden Verpflichtungen über-
steigt, ist dem sich bei der Neuberechnung ergebenden Gegenwert der zuletzt berechnete 
Gegenwert, soweit dieser zum aktuellen Stichtag nach dem Auflösungsplan noch vorhanden 
ist, gegenüberzustellen. 11Ist der neu berechnete Gegenwert niedriger, liegt ein Überschuss 
nach § 144a Abs. 3 Satz 1 Buchst. b vor. 12Ergibt die Neuberechnung, dass der zuletzt be-
rechnete Gegenwert, soweit dieser zum aktuellen Stichtag nach dem Auflösungsplan noch 
vorhanden ist, nicht alle Verpflichtungen abdeckt, besteht eine Nachschusspflicht des Arbeit-
gebers nach § 144a Abs. 3 Satz 1 Buchst. c.  
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13Der Auflösungsplan ergibt sich aus der bilanziellen Fortschreibung der Rückstellung für ei-
nen Gegenwert ab dem Stichtag der Berechnung des Gegenwertes bis zum prognostizierten 
Versterben des letzten Leistungsempfängers. 14Der Auflösungsplan wird vom Verantwortlichen 
Aktuar nach den anerkannten Regeln der Versicherungsmathematik mit den Rechnungs-
grundlagen erstellt, auf deren Grundlage die Berechnung des aufzulösenden Gegenwertes er-
folgt ist. 15Bei einer Wiederholung der Gegenwertberechnung wird der Auflösungsplan für den 
Zeitraum ab dem Stichtag dieser Neuberechnung mit den Rechnungsgrundlagen dieser Neu-
berechnung des Gegenwertes neu erstellt. 

 

(3) 1Auch bei Zahlung des Zuschlages von 10 Prozent der Gegenwertsumme nach § 144a Abs. 3 
Satz 1 Buchst. d ist der ausgeschiedene Beteiligte verpflichtet, Nachzahlungen auf den Ge-
genwert zu leisten, wenn rückwirkend im Zeitraum bis zum Ausscheiden aus der Beteiligung 

 
a) ein Versicherungsfall eintritt oder 

 
b) Änderungen in der Höhe der Anwartschaften oder der Leistungsansprüche eintreten.  

 

2Die Auswirkungen dieser Umstände auf den Gegenwert werden auf Kosten des ausgeschie-
denen Beteiligten durch den Verantwortlichen Aktuar ermittelt. 

 
 
 

§144b 
Vermögensanrechnung 

 
1Ergab sich bei Ende des letzten Deckungsabschnitts vor dem Ausscheiden des Beteiligten ein 
überschüssiges Vermögen, verringert sich der Gegenwert nach § 144a um den Anteil, der dem 
ausgeschiedenen Beteiligten nach Satz 3 zuzurechnen ist. 2Als überschüssiges Vermögen gilt der 
Betrag, der aufgrund eines Überschusses am Ende des vorangegangenen Deckungsabschnitts als 
sonstige Einnahme bei der Kalkulation des Finanzierungsaufwandes im laufenden Deckungsab-
schnitt berücksichtigt wurde. 3Der Anteil des ausgeschiedenen Beteiligten berechnet sich wie folgt: 

 
a) Der Anteil des ausscheidenden Beteiligten an dem überschüssigen Vermögen wird nach 

dem sich im letzten vollen Kalenderjahr vor Beendigung der Beteiligung ergebenden Ver-
hältnis der Summe der zusatzversorgungspflichtigen Entgelte der über ihn in diesem Ka-
lenderjahr Pflichtversicherten zur Summe der zusatzversorgungspflichtigen Entgelte aller in 
diesem Kalenderjahr Pflichtversicherten ermittelt.  
 

b) Der ausgeschiedene Beteiligte erhält von dem Vermögensanteil nach Buchstabe a) 30 Pro-
zent sowie für jedes vollendete Kalenderjahr, das nach dem Ende der Beteiligung bis zum 
Ende des laufenden Deckungsabschnitts folgt, weitere 10 Prozent, höchstens insgesamt 70 
Prozent.  
 

4Ergab sich bei Ende des letzten Deckungsabschnitts vor dem Ausscheiden des Beteiligten eine 
Unterfinanzierung, die im Zuge der Kalkulation für den Finanzierungsaufwand des laufenden De-
ckungsabschnitts in diesem ausgeglichen wird, erhöht sich der Gegenwert nach § 144a um den 
Anteil, der dem ausgeschiedenen Beteiligten in entsprechender Anwendung von Satz 3 zuzurech-
nen ist. 5Die Anrechnung des überschüssigen Vermögens nach Satz 1 oder der Ausgleich einer 
Unterdeckung nach Satz 4 erfolgt nur einmalig bei Beendigung der Beteiligung. 6Eine über die 
Sätze 1 bis 4 hinausgehende Vermögensbeteiligung bzw. Beteiligung an einer Unterdeckung er-
folgt nicht. 
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Ausführungsbestimmungen zu § 144b – Vermögensanrechnung 

 
(1) 1Bei der Kalkulation des Finanzierungsaufwandes eines Deckungsabschnitts wird durch den 

Verantwortlichen Aktuar das überschüssige Vermögen oder die Unterfinanzierung am Ende 
des vorangehenden Deckungsabschnitts gesondert für den Abrechnungsverband I West oder 
den Abrechnungsverband I Ost – Versorgungskonto I ermittelt.  
 
2Als überschüssiges Vermögen oder Unterfinanzierung wird dabei der Betrag berücksichtigt, 
der sich für den jeweiligen Abrechnungsverband zu Beginn des Deckungsabschnitts als Diffe-
renz zwischen  

 
a) dem zu diesem Zeitpunkt vorhandenen Teilvermögen für die Pflichtversicherung (Höhe der 

Rückstellungen für Pflichtleistungen) sowie   
 
b) dem am Ende des gleichen Deckungsabschnitts erforderlichen Vermögen nach § 179 Abs. 

1 und den am Ende des Deckungsabschnitts für die folgenden sechs Monate zu erwarten-
den Ausgaben hinsichtlich Leistungen, jeweils diskontiert auf den Beginn des Deckungsab-
schnitts, ergibt. 
 

(2) 1Der Anteil des ausscheidenden Beteiligten nach § 144b Satz 3 und 4 wird durch den Verant-
wortlichen Aktuar jeweils gesondert für den Abrechnungsverband I West und den Abrech-
nungsverband I Ost – Versorgungskonto I ermittelt. 2Dabei ist auf das sich für den jeweiligen 
Abrechnungsverband im letzten vollen Kalenderjahr vor der Beendigung der Beteiligung erge-
bende Verhältnis der Summe der zusatzversorgungspflichtigen Entgelte der über den ausge-
schiedenen Beteiligten in diesem Kalenderjahr Pflichtversicherten zur Summe der zusatzver-
sorgungspflichtigen Entgelte aller in diesem Kalenderjahr Pflichtversicherten abzustellen. 3Das 
ermittelte Verhältnis ist kaufmännisch auf acht Stellen nach dem Komma zu runden.   
 
4Der Anteil am überschüssigen Vermögen, der dem ausscheidenden Beteiligten zuzurechnen 
ist, wird mit dem Zahlbetrag des Gegenwertes verrechnet. 5Im Falle einer Unterfinanzierung 
hat der ausscheidende Beteiligte seinen Anteil innerhalb von drei Monaten nach Zugang der 
Mitteilung über die Höhe dieses Betrags zu zahlen. 

 
 
 

 
§144c 

Erstattungsmodell 
 
1Der ausgeschiedene Beteiligte ist berechtigt, anstelle der Zahlung eines Gegenwertes nach  
§ 144a die Aufwendungen der Renten-Zusatzversicherung der Deutschen Rentenversicherung 
Knappschaft-Bahn-See für die ihm nach § 144a Abs. 1 Satz 2 Buchst. a zuzurechnenden Leis-
tungsansprüche zuzüglich anteiliger Verwaltungskosten in Höhe von 2 Prozent des jeweiligen Er-
stattungsbetrages fortlaufend zu erstatten (Erstattungsmodell). 2Er kann – auch nachträglich – den 
Erstattungszeitraum verkürzen, indem er einen Deckungsstock zur Ausfinanzierung verbleibender 
Anwartschaften und Leistungsansprüche nach § 144a Abs. 1 Satz 2 Buchst. b bis e aufbaut oder 
zukünftig einen Gegenwert zur Ausfinanzierung solcher verbleibenden Ansprüche zahlt. 3Dabei 
sind folgende Grundsätze zu berücksichtigen:  

 
a) Beim Erstattungsmodell kann der ausscheidende Beteiligte zwischen reiner Erstattung, 

verkürzter Erstattung mit Deckungsstock und verkürzter Erstattung mit verbleibendem Ge-
genwert wählen. 
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b) 1Das Ende des zu vereinbarenden Erstattungszeitraums kann der ausscheidende Beteiligte 

festlegen. 2Wählt er das reine Erstattungsmodell, endet der Erstattungszeitraum mit der 
letzten ihm zuzurechnenden Rentenzahlung.  

 
c) 1Aufbau und Höhe eines vom ausscheidenden Beteiligten gewählten Deckungsstocks be-

stimmen sich nach dem von ihm festgelegten Ende des Erstattungszeitraums und den 
dann noch vorhandenen Leistungsansprüchen und Anwartschaften. 2Ist der Deckungs-
stock am Ende des gewählten Erstattungszeitraums höher als die noch vorhandenen An-
wartschaften und Leistungsansprüche, erhält der ausgeschiedene Beteiligte den Über-
schuss; ist der Deckungsstock niedriger, muss er die Differenz ausgleichen.  

 
d) 1Wählt der ausscheidende Beteiligte die Zahlung eines verbleibenden Gegenwertes für die 

bei Ende des von ihm festgelegten Erstattungszeitraums noch vorhandenen Leistungsan-
sprüche und Anwartschaften, so gelten für den Gegenwert § 144a Abs. 1 und 3 entspre-
chend. 2Dies gilt auch bei einem gebildeten Deckungsstock.  

 
e) 1Ausgeschiedene Beteiligte, die statt der Zahlung eines Gegenwertes nach § 144a Abs. 1 

das Erstattungsmodell wählen, werden für die Dauer der Erstattungen – wie bei einer fort-
bestehenden Beteiligung – an den Kosten von vergangenen bzw. zukünftigen Beendigun-
gen von Beteiligungen beteiligt, soweit diese von den ausgeschiedenen Beteiligten nicht 
selbst getragen werden. 2Der ausgeschiedene Beteiligte hat keine Ausfallsicherung beizu-
bringen.  

 
f) § 144b gilt entsprechend. 

 
 

Ausführungsbestimmungen zu § 144c – Erstattungsmodell 
 

(1) 1Der ausscheidende Beteiligte kann das Erstattungsmodell innerhalb von drei Monaten nach 
Zugang des versicherungsmathematischen Gutachtens über die Höhe des Gegenwertes und 
der Prognose der Deutschen Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See über die Höhe der 
im ersten Jahr des Erstattungszeitraums zu zahlenden Beträge schriftlich beantragen. 2Er 
kann sich auch ohne Erstellung des versicherungsmathematischen Gutachtens für das Erstat-
tungsmodell entscheiden. 3In diesem Fall hat er der Deutschen Rentenversicherung Knapp-
schaft-Bahn-See seine Entscheidung und den Verzicht auf die Erstellung des versicherungs-
mathematischen Gutachtens innerhalb von einem Monat nach Ausscheiden schriftlich mitzu-
teilen. 
 
4Das Ende des zu vereinbarenden Erstattungszeitraums ist auf das Ende eines Kalenderjah-
res festzulegen.  

 
(2) 1Der ausscheidende Beteiligte erstattet der Deutschen Rentenversicherung Knappschaft-

Bahn-See vom Zeitpunkt des Ausscheidens an bis zum Ende des Erstattungszeitraums fort-
laufend die Aufwendungen für die ihm nach § 144a Abs. 1 Satz 2 Buchst. a zuzurechnenden 
Leistungsansprüche einschließlich Verwaltungskosten in Höhe von 2 Prozent zuzüglich Betei-
ligung an den Kosten nach § 144c Satz 3 Buchst. e. 2Hierzu hat der ausscheidende Beteiligte 
einen monatlichen Vorschuss zu zahlen, den die Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-
Bahn-See auf der Grundlage der im jeweils vorangegangenen Kalenderjahr gezahlten Leis-
tungen festlegt. 3Der Vorschuss ist jeweils zum Monatsersten an die Deutsche Rentenversi-
cherung Knappschaft-Bahn-See zu überweisen. 4Die Deutsche Rentenversicherung Knapp-
schaft-Bahn-See kann mit dem ausscheidenden Beteiligten abweichende Zahlungszeiträume 
vereinbaren. 
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5Zum 30. April eines Jahres erstellt die Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See 
für das vorangegangene Kalenderjahr eine Abrechnung über die tatsächlich geleisteten Ren-
tenleistungen einschließlich Verwaltungskosten in Höhe von 2 Prozent und die Kosten nach § 
144c Satz 3 Buchst. e. 6Sofern sich dabei eine Differenz zu den Vorschusszahlungen zu Las-
ten des ausgeschiedenen Beteiligten ergibt, hat dieser den Differenzbetrag innerhalb von drei 
Monaten nach Zugang der Mitteilung der Deutschen Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-
See über die Höhe dieses Betrags nachzuzahlen. 7Eine Differenz zu Gunsten des ausge-
schiedenen Beteiligten wird innerhalb des gleichen Zeitraums ohne Zinsen zurückgezahlt. 8Mit 
der Abrechnung wird der monatliche Vorschuss neu festgelegt.  
 

(3) 1Die Beteiligung des ausscheidenden Beteiligten an den Kosten nach § 144c Satz 3 Buchst. e 
wird jeweils gesondert für den Abrechnungsverband I West und den Abrechnungsverband I 
Ost – Versorgungskonto I wie folgt errechnet: 
 
2Zunächst werden die im vorangegangenen Kalenderjahr gezahlten Betriebsrentenleistungen 
ermittelt, die keinem aktiven Beteiligten zuzuordnen sind und im vorangegangenen Kalender-
jahr nicht im Rahmen eines Erstattungsmodells berücksichtigt wurden. 3Dieser Betrag ist um 
den für das Kalenderjahr maßgeblichen Auflösungsbetrag nach dem Auflösungsplan aus den 
Rückstellungen für Gegenwerte und die Zinsen aus diesen Rückstellungen für das Kalender-
jahr in Höhe der im Versorgungskonto I erzielten Reinverzinsung zu mindern. 4Der sich nach 
Satz 3 ergebende Restbetrag ist durch alle Betriebsrentenleistungen im vorangegangenen Ka-
lenderjahr, die aktiven oder im Erstattungsmodell befindlichen (ehemaligen) Beteiligten zuzu-
ordnen sind, zu teilen. 5Der sich ergebende Vomhundertsatz ist kaufmännisch auf zwei Stellen 
nach dem Komma zu runden. 
 
6Der Anteil des ausscheidenden Beteiligten an den Kosten nach § 144c Satz 3 Buchst. e 
ergibt sich aus den vom Beteiligten jährlich zu erstattenden Betriebsrentenleistungen des je-
weiligen Abrechnungsverbandes, vervielfältigt mit dem Vomhundertsatz nach Satz 5.  
 

(4) 1Zur Bestimmung des Aufbaus und der Höhe eines vom ausscheidenden Beteiligten gewählten 
Deckungsstocks erstellt der Verantwortliche Aktuar auf Kosten des ausscheidenden Beteilig-
ten mit den zu diesem Zeitpunkt maßgeblichen Rechnungsgrundlagen eine Prognose über 
den Gegenwert nach § 144a Abs. 1 für die zum Ende des vereinbarten Erstattungszeitraums 
noch vorhandenen Verpflichtungen. 2Auf Basis dieser Prognose ermittelt der Verantwortliche 
Aktuar den Betrag zum Aufbau des Deckungsstocks, den der ausscheidende Beteiligte zu-
sätzlich zu zahlen hat.  

 
3Am Ende des gewählten Erstattungszeitraums berechnet der Verantwortliche Aktuar auf Kos-
ten des ausgeschiedenen Beteiligten den Gegenwert mit den zu diesem Zeitpunkt maßgebli-
chen Rechnungsgrundlagen und für die zu diesem Zeitpunkt bestehenden Verpflichtungen 
nach § 144a Abs. 1. 4Ist der Deckungsstock am Ende des gewählten Erstattungszeitraums 
niedriger als die noch vorhandenen Anwartschaften und Leistungsansprüche nach Satz 3, hat 
der ausgeschiedene Beteiligte die Differenz innerhalb von drei Monaten nach Zugang der Mit-
teilung der Deutschen Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See über die Höhe des Diffe-
renzbetrages zu leisten. 5Ist der Deckungsstock am Ende des gewählten Erstattungszeitraums 
höher als die noch vorhandenen Anwartschaften und Leistungsansprüche nach Satz 3, erstat-
tet die Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See den Überschuss innerhalb des 
gleichen Zeitraums.  

 
6Der ausscheidende Beteiligte und die Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See 
können vereinbaren, dass der Verantwortliche Aktuar auf Kosten des ausscheidenden Betei-
ligten während des Aufbaus des Deckungsstocks eine neue Prognoserechnung nach Satz 1 
mit den zu diesem Zeitpunkt maßgeblichen Rechnungsgrundlagen erstellt; in diesem Fall ist 
der künftig zu leistende Betrag nach Satz 2 an das Ergebnis der Neuberechnung anzupassen.  
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7In entsprechender Anwendung des § 144a Abs. 3 Satz 1 Buchst. d unterbleibt die Neube-
rechnung des gebildeten Deckungsstocks, wenn der ausgeschiedene Beteiligte einen Zu-
schlag von 10 Prozent der Gegenwertsumme nach Satz 3 innerhalb von sechs Monaten nach 
dem Ende des gewählten Erstattungszeitraums, spätestens aber drei Monate nach Zugang 
der Mitteilung der Höhe des Gegenwertes nach Satz 3 zahlt, sofern diese Mitteilung später als 
drei Monate nach dem Ende des gewählten Erstattungszeitraums zugeht.  

 
8Aus der verkürzten Erstattung mit Deckungsstock kann nicht in die reine Erstattung mit der 
Folge gewechselt werden, dass der Deckungsstock zurückgezahlt wird. 

 
(5) 1Wählt der ausscheidende Beteiligte die Zahlung eines verbleibenden Gegenwertes für die bei 

Ende des von ihm festgelegten Erstattungszeitraums noch vorhandenen Leistungsansprüche 
und Anwartschaften, wird der Gegenwert für die zu diesem Zeitpunkt noch vorhandenen Ver-
pflichtungen auf seine Kosten durch den Verantwortlichen Aktuar mit den zu diesem Zeitpunkt 
maßgeblichen Rechnungsgrundlagen nach § 144a Abs. 1 ermittelt. 2§ 144a Abs. 3 gilt ent-
sprechend mit der Maßgabe, dass die Neuberechnung des Gegenwertes unterbleibt, wenn 
der ausgeschiedene Beteiligte einen Zuschlag von 10 Prozent des Gegenwertes innerhalb von 
sechs Monaten nach dem Ende des gewählten Erstattungszeitraums, spätestens aber drei 
Monate nach Zugang der Mitteilung der Höhe des Gegenwertes nach Satz 1 zahlt, sofern die-
se Mitteilung später als drei Monate nach dem Ende des gewählten Erstattungszeitraums zu-
geht. 
 

(6) 1Ist der ausscheidende Beteiligte mit den nach Absatz 2 oder 4 Satz 2 zu zahlenden Beträgen 
mehr als drei Monate in Verzug, hat er den Gegenwert zu leisten. 2Der Verantwortliche Aktuar 
ermittelt in diesem Fall zum Ende des dritten Monats des Verzugs auf Kosten des Arbeitge-
bers den Gegenwert nach § 144a Abs. 1 mit den zu diesem Zeitpunkt maßgeblichen Rech-
nungsgrundlagen. 3Sofern der Arbeitgeber einen Deckungsstock aufgebaut hat, ist dieser auf 
den Gegenwert anzurechnen.  
 

 4Wird das Insolvenzverfahren über das Vermögen des Arbeitgebers eröffnet, gelten die Sätze 
1 bis 3 entsprechend mit der Maßgabe, dass der Verantwortliche Aktuar den Gegenwert zum 
Zeitpunkt der Eröffnung des Insolvenzverfahrens ermittelt. 

 
 
 

§ 144d  
Rechtsfolgen von Personalübertragungen 

 
(1) 1Werden kraft Rechtsvorschrift (Gesetz, Verordnung, Satzung) oder aufgrund einer Vereinba-

rung (einschließlich Betriebsübergang und Fusion) zwischen einem an der Renten-
Zusatzversicherung der Deutschen Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See Beteiligten 
und einem nicht beteiligten Arbeitgeber Arbeitsverhältnisse mit Pflichtversicherten auf Letzte-
ren übertragen (Personalübertragungen) und scheidet dadurch ein wesentlicher Teil von 
Pflichtversicherten des Beteiligten aus der Renten-Zusatzversicherung der Deutschen Ren-
tenversicherung Knappschaft-Bahn-See aus, ist dieser verpflichtet, hierfür einen anteiligen 
Gegenwert zu zahlen. 2Dabei sind folgende Grundsätze zu berücksichtigen: 
 
a) 1Ein wesentlicher Teil von Pflichtversicherten ist gegeben, wenn in den vergangenen zehn 

Jahren (jeweils Stand Jahresende) 10 Prozent der Pflichtversicherten des Beteiligten oder 
500 Pflichtversicherte übertragen worden sind. 2Der zehnjährige Betrachtungszeitraum be-
ginnt neu, wenn ein Gegenwert geschuldet wird. 3Hat ein beteiligter Arbeitgeber im Be-
trachtungszeitraum im Wege einer Personalübertragung von nicht beteiligten Arbeitgebern 
zusätzliche Pflichtversicherte übernommen, wird der Umfang zugunsten des Beteiligten be-
rücksichtigt.  
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b) 1Mit dem anteiligen Gegenwert sind unverfallbare Anwartschaften der Versicherten zu fi-

nanzieren, deren Pflichtversicherungen wegen der Personalübertragungen während des 
Betrachtungszeitraums enden. 2Zusätzlich sind Anwartschaften von beitragsfreien Versi-
cherungen sowie Leistungsansprüche von Betriebsrentenberechtigten und Hinterbliebenen 
in dem Anteil zu finanzieren, der dem Verhältnis des übertragenen Pflichtversichertenbe-
standes zu dem Pflichtversichertenbestand des Beteiligten vor der Personalübertragung 
entspricht.  

 
c) Im Übrigen gelten die Grundsätze nach § 144a und § 144b entsprechend.  

 
d) 1Anstelle eines anteiligen Gegenwertes kann der Beteiligte die Aufwendungen der Deut-

schen Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See für die ihm im Zusammenhang mit den 
Personalübertragungen nach Buchst. b zuzurechnenden Leistungsansprüche entsprechend 
§ 144c erstatten. 2§ 144b gilt entsprechend. 

 
(2) 1Der anteilige Gegenwert wird auf Kosten des Arbeitgebers durch den Verantwortlichen Aktuar 

berechnet. 2Der anteilige Gegenwert und die Kosten für die Erstellung des Gegenwertgutach-
tens sind innerhalb von drei Monaten nach Zugang der Mitteilung der Höhe des anteiligen Ge-
genwertes zu zahlen.  

 
3Der anteilige Gegenwert wird dem Abrechnungsverband I West bzw. dem Abrechnungsver-
band I Ost - Versorgungskonto I (§§ 177, 181) zugeführt. 
 
 
 
Ausführungsbestimmungen zu § 144d – Rechtsfolgen von Personalübertragungen 

 
(1) 1Der Anspruch der Deutschen Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See auf Leistung eines 

anteiligen Gegenwertes besteht, wenn ausgehend vom Ende des Jahres der letzten Perso-
nalübertragung auf einen nicht beteiligten Arbeitgeber unter Berücksichtigung der Personal-
übernahmen nach Maßgabe der Sätze 5 bis 9 
 
a) die Summe aller stichtagsbezogenen Personalübertragungsquoten des Beteiligten während 

der vergangenen zehn Jahre zusammen mindestens 10 Prozent erreicht oder  
 
b) die Anzahl der auf einen nicht beteiligten Arbeitgeber übertragenen Pflichtversicherten des 

Beteiligten während der vergangenen zehn Jahre die Anzahl von mindestens 500 Pflicht-
versicherten erreicht.  

 

2Die Personalübertragungsquote nach Satz 1 Buchst. a ergibt sich jeweils aus dem Verhältnis 
der auf einen nicht beteiligten Arbeitgeber übertragenen Pflichtversicherten zu allen Pflichtver-
sicherten des Beteiligten am Tag vor der Personalübertragung. 3Der Verhältniswert ist kauf-
männisch auf vier Stellen nach dem Komma zu runden. 4Der zehnjährige Betrachtungszeit-
raum beginnt nach Ablauf des Jahres der letzten Personalübertragung auf einen nicht beteilig-
ten Arbeitgeber von neuem, sobald der Anspruch auf den anteiligen Gegenwert nach Satz 1 
besteht.  

 
5Hat ein Beteiligter im zehnjährigen Betrachtungszeitraum im Wege einer Personalübertra-
gung zusätzliche Beschäftigte von nicht beteiligten Arbeitgebern übernommen und der Pflicht-
versicherung bei der Deutschen Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See zugeführt, ist im 
Fall des Satzes 1 Buchst. a die Summe aller Aufnahmequoten während des gleichen Zeit-
raums zu ermitteln und auf die Summe der Personalübertragungsquoten anzurechnen. 6Die 
Aufnahmequote ergibt sich aus dem Verhältnis der übernommenen Pflichtversicherten zu al-
len Pflichtversicherten des Beteiligten am Tag vor der letzten der jeweiligen Personalüber-
nahme vorhergehenden Personalübertragung auf einen nicht beteiligten Arbeitgeber.  
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7Der Verhältniswert ist kaufmännisch auf vier Stellen nach dem Komma zu runden. 8Erfolgt ei-
ne Personalübernahme, ohne dass eine Personalübertragung auf einen nicht beteiligten Ar-
beitgeber im Betrachtungszeitraum vorhergeht, ist auf das Verhältnis der übernommenen 
Pflichtversicherten zu allen Pflichtversicherten des Beteiligten am Tag vor der Personalüber-
nahme abzustellen.  

 

9Im Fall des Satzes 1 Buchst. b ist die Anzahl der übernommenen Pflichtversicherten inner-
halb des gleichen Zeitraums zu ermitteln und auf die Anzahl der übertragenen Pflichtversicher-
ten anzurechnen.     

 
(2) 1Der anteilige Gegenwert wird zum Ende des Jahres der letzten Personalübertragung auf einen 

nicht beteiligten Arbeitgeber im Betrachtungszeitraum gesondert für den Abrechnungsverband 
I West und Abrechnungsverband I Ost – Versorgungskonto I ermittelt. 2Die sich für den Ab-
rechnungsverband I West und Abrechnungsverband I Ost – Versorgungskonto I ergebenden 
Beträge werden aufsummiert. 3Mit dem anteiligen Gegenwert sind folgende Verpflichtungen 
der Deutschen Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See auszufinanzieren:  

 
a) unverfallbare Versorgungspunkte von Anwartschaftsberechtigten, deren Pflichtversiche-

rungen wegen der Personalübertragungen auf nicht beteiligte Arbeitgeber während des 
Betrachtungszeitraums enden,  

 
b) unverfallbare Bonuspunkte von Anwartschaftsberechtigten nach Buchstabe a, die im Ka-

lenderjahr nach dem Ende des Jahres nach Satz 1 zugeteilt werden, 
 
c) unverfallbare Versorgungspunkte und Bonuspunkte von beitragsfreien Versicherungen, 

die dem übertragenen Pflichtversichertenbestand anteilig zuzurechnen sind,  
 
d) Leistungsansprüche von Betriebsrentenberechtigten aus einer Pflichtversicherung oder 

einer beitragsfreien Versicherung, die dem übertragenen Pflichtversichertenbestand an-
teilig zuzurechnen sind, und 

 
e) künftige Leistungsansprüche von Personen, die am Ende des Jahres nach Satz 1 als 

Hinterbliebene in Frage kommen, mit entsprechenden Anteilen wie bei den Buchstaben 
a bis d. 

 
4Dabei sind Anwartschaften und Leistungsansprüche aus dem Abrechnungsverband I West 
und Abrechnungsverband I Ost – Versorgungskonto I zu berücksichtigen. 

 
5Für die anteilige Zurechnung nach den Buchstaben c und d ist für jede Personalübertragung 
auf nicht beteiligte Arbeitgeber im Betrachtungszeitraum das Verhältnis der auf nicht beteiligte 
Arbeitgeber übertragenen Pflichtversicherten eines Abrechnungsverbandes zu allen Pflicht-
versicherungen dieses Abrechnungsverbandes, die am Tag vor der Personalübertragung be-
standen, zu ermitteln. 6Der Verhältniswert ist jeweils kaufmännisch auf vier Stellen nach dem 
Komma zu runden. 7Die sich ergebenden Verhältniswerte werden gesondert für jeden Ab-
rechnungsverband zu einer Gesamtquote von maximal 1,0000 aufsummiert. 

 
8Die Berechnung des anteiligen Gegenwertes erfolgt nach den zum Ende des Jahres der letz-
ten Personalübertragung auf einen nicht beteiligten Arbeitgeber im Betrachtungszeitraum 
maßgeblichen Rechnungsgrundlagen nach § 144a Abs. 1.  

 
(3) 1§ 144a Abs. 1 und 3 sowie Absatz 1 Satz 3 und 4 der Ausführungsbestimmungen zu § 144a 

sowie Absatz 2 der Ausführungsbestimmungen zu § 144a gelten entsprechend.  
 
(4) § 144b gilt entsprechend mit folgenden Maßgaben: 
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a)  1Maßgeblich ist das überschüssige Vermögen oder die Unterfinanzierung am Ende des 

letzten Deckungsabschnitts vor der letzten Personalübertragung auf einen nicht beteilig-
ten Arbeitgeber im zehnjährigen Betrachtungszeitraum.  
2Fällt die letzte Personalübertragung auf einen nicht beteiligten Arbeitgeber im Betrach-
tungszeitraum auf das Ende eines Deckungsabschnitts, ist auf das überschüssige Ver-
mögen abzustellen, das in die Kalkulation des Finanzierungsaufwandes für diesen De-
ckungsabschnitt eingeflossen ist. 3Entsprechendes gilt für eine Unterfinanzierung. 

 
b)  1Für die Ermittlung des Anteils des Arbeitgebers am überschüssigen Vermögen oder der 

Unterfinanzierung sind alle Personalübertragungen auf nicht beteiligte Arbeitgeber im 
zehnjährigen Betrachtungszeitraum zu berücksichtigen, sofern diese in dem Deckungs-
abschnitt nach Buchstabe a erfolgt sind. 2Dabei ist der Anteil des Beteiligten nach  
§ 144b Satz 3 für jede dieser Personalübertragungen nach Maßgabe des Buchstaben c 
gesondert zu ermitteln.  

 
c)  1Erfolgt die Personalübertragung auf einen nicht beteiligten Arbeitgeber zum Ende eines 

Kalenderjahres, bestimmt sich der Anteil des Beteiligten für den jeweiligen Abrech-
nungsverband nach dem sich in diesem Kalenderjahr und für den jeweiligen Abrech-
nungsverband ergebenden Verhältnis der Summe der zusatzversorgungspflichtigen 
Entgelte der durch den Beteiligten auf einen nicht beteiligten Arbeitgeber übertragenen 
Pflichtversicherten zur Summe der zusatzversorgungspflichtigen Entgelte aller in diesem 
Kalenderjahr Pflichtversicherten. 2Erfolgt die Personalübertragung auf einen nicht betei-
ligten Arbeitgeber unterjährig, ist das sich entsprechend Satz 1 im Kalenderjahr vor die-
ser Personalübertragung ergebende Verhältnis der zusatzversorgungspflichtigen Entgel-
te maßgebend.  

 
(5) 1§ 144c gilt entsprechend mit folgenden Maßgaben:  

 
2Der Beteiligte kann das Erstattungsmodell innerhalb von drei Monaten nach Zugang des ver-
sicherungsmathematischen Gutachtens über die Höhe des anteiligen Gegenwertes und der 
Prognose der Deutschen Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See über die Höhe der im 
ersten Jahr des Erstattungszeitraums zu zahlenden Beträge schriftlich beantragen. 3Er kann 
sich auch ohne Erstellung eines versicherungsmathematischen Gutachtens über die Höhe des 
anteiligen Gegenwertes für das Erstattungsmodell entscheiden. 4In diesem Fall hat er der 
Deutschen Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See seine Entscheidung und den Verzicht 
auf die Erstellung eines versicherungsmathematischen Gutachtens innerhalb von einem Mo-
nat nach Zugang der Erklärung der Deutschen Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See, 
dass für Personalübertragungen auf nicht beteiligte Arbeitgeber im zehnjährigen Betrach-
tungszeitraum ein Ausgleich zu leisten ist, schriftlich mitzuteilen. 
 
5Der Beteiligte hat die Erstattung vom Ende des Jahres der letzten Personalübertragung auf 
einen nicht beteiligten Arbeitgeber im zehnjährigen Betrachtungszeitraum an durchzuführen. 

 
 
 

§ 144e  
Personalübergänge zwischen Beteiligten 

 
(1) 1Überträgt ein Beteiligter eine Gruppe von versicherungspflichtigen Beschäftigten auf einen 

anderen Arbeitgeber und führt dieser die Pflichtversicherungen bei der Deutschen Rentenver-
sicherung Knappschaft-Bahn-See fort, kann der abgebende Beteiligte zeitnah eine schriftliche 
unwiderrufliche Verpflichtungserklärung des jeweils neuen Arbeitgebers beibringen, nach der 
dieser auch für alle Anwartschaften und Leistungsansprüche der übernommenen Beschäftig-
ten einzustehen hat, die über den abgebenden Arbeitgeber oder dessen Vorgänger erworben 
wurden. 2Die Verpflichtungserklärung soll auch die Einstandspflicht für Anwartschaften von  
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 beitragsfreien Versicherungen und Leistungsansprüche erfassen, die den übernommenen 
Beschäftigten anteilig zuzurechnen sind. 3Die anteilige Zurechnung erfolgt entsprechend Ab-
satz 2 Satz 5 und 6 der Ausführungsbestimmungen zu § 144d. 4Soweit der abgebende Betei-
ligte keine Verpflichtungserklärung beibringt, bleibt seine Einstandspflicht bestehen.  

 
5Eine Gruppe bilden mindestens drei versicherungspflichtige Beschäftigte, deren Aufgaben in 
Beziehung zueinander stehen.  

 
(2) 1Scheidet ein Arbeitgeber aus der Deutschen Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See aus, 

der zuvor versicherungspflichtige Beschäftigte auf einen oder mehrere neue Arbeitgeber über-
tragen hat, sind die Anwartschaften und Leistungsansprüche der übergegangenen Versicher-
ten nicht mehr in den Gegenwert einzubeziehen, soweit der jeweils neue Arbeitgeber eine Ver-
pflichtungserklärung nach Absatz 1 abgegeben hat. 2Gleiches gilt für beitragsfreie Versiche-
rungen und Leistungsansprüche, die dem übertragenen Bestand an Pflichtversicherungen 
nach Absatz 1 zuzurechnen sind. 
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DRITTER ABSCHNITT 
 

Versicherung und Leistungen 
 
 

§ 145 
Arten der Versicherung 

 
(1) Es wird unterschieden zwischen 
 

a) Pflichtversicherung (§§ 147 bis 150) und 
 
b) beitragsfreier Versicherung nach Beendigung der Pflichtversicherung (§ 151). 

 
(2) 1Versicherungsnehmer der Pflichtversicherung ist der Beteiligte. 2Versicherungs-nehmerin 

und -nehmer der beitragsfreien Versicherung ist die/der Versicherte. 
 

3Bezugsberechtigte sind die Versicherten und ihre Hinterbliebenen nach Maßgabe der Sat-
zung. 

 
 

§ 146 
Leistungsarten 

 
Leistungen der Deutschen Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See sind 
 
1. Betriebsrenten aufgrund einer Pflichtversicherung als 

a) Altersrenten für Versicherte, 
b) Erwerbsminderungsrenten für Versicherte, 
c) Hinterbliebenenrenten für Witwen, Witwer und Waisen der Versicherten, 
 

2. Abfindungen, 
 
3. Beitragserstattungen. 

 
Z W E I T E R  T E I L 

 
Versicherung 

 
 

ERSTER ABSCHNITT 
 
 

Grundlagen 
 
 

§ 147 
Pflicht zur Versicherung 

 
(1) 1Die Pflichtversicherung setzt voraus, dass die/der Beschäftigte 
 

a) das 17. Lebensjahr vollendet hat, 
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b) vom Beginn der Pflichtversicherung an bis zum Ablauf des Monats, in dem die/der  

 Beschäftigte das gesetzlich festgelegte Alter zum Erreichen einer Regelalters-  
 rente vollendet, die Wartezeit (§ 155 Abs. 1) erfüllen kann, wobei frühere  
 Versicherungszeiten, die auf die Wartezeit angerechnet werden, zu berücksichtigen  
 sind und 

 
c) aufgrund eines Tarifvertrages oder - wenn keine Tarifgebundenheit besteht – aufgrund ei-

nes arbeitsvertraglich in Bezug genommenen Tarifvertrages die Pflicht zur Versicherung 
besteht. 

 
2Beschäftigte im Sinne der Satzung sind Arbeitnehmerinnen, Arbeitnehmer und Auszubilden-
de. 

 
(2)  1Die Pflicht zur Versicherung kann abweichend von Absatz 1 Satz 1 Buchst. c durch Arbeits-

vertrag begründet werden bei Beschäftigten, die durch § 1 Abs. 2 Buchst. a oder b des Tarif-
vertrags für den öffentlichen Dienst (TvöD) vom Geltungsbereich des jeweiligen Tarifvertrags 
ausgenommen sind oder ausgenommen wären, wenn der Arbeitgeber die entsprechenden 
Tarifregelungen anwenden würde. 2Entsprechendes gilt für Studierende in dualen Studien-
gängen oder unmittelbar darauf aufbauenden Masterstudiengängen. 

 
(3) 1Wechselt ein Pflichtversicherter von einem Beteiligten zu einem anderen Arbeitgeber, der 

weder an der Deutschen Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See noch an einer Zusatz-
versorgungseinrichtung beteiligt ist, mit der ein Überleitungsabkommen besteht, kann die 
Pflichtversicherung aufrechterhalten werden, wenn dies arbeitsvertraglich vereinbart wird. 
2Der Beteiligte muss an dem anderen Arbeitgeber unmittelbar oder über ein verbundenes 
Unternehmen beteiligt sein. 3Die Pflichtversicherung kann auf der Grundlage des bisherigen 
zusatzversorgungspflichtigen Entgelts aufrechterhalten werden. 4Das bisherige Entgelt darf 
entsprechend der Stufenlaufzeit (§ 16 TVöD/TV-L) höchstens um den Unterschiedsbetrag zur 
nächsthöheren Stufe erhöht werden. 5Das zusatzversorgungspflichtige Entgelt ist entspre-
chend der tarifvertraglich vereinbarten Einkommenserhöhungen im öffentlichen Dienst anzu-
passen. 6Die Vereinbarung zur Fortsetzung der Pflichtversicherung bedarf der Zustimmung 
der Deutschen Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See, die mit Auflagen versehen wer-
den kann. 7Im Verhältnis zur Deutschen Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See gilt der 
Beteiligte weiterhin als Arbeitgeber des Pflichtversicherten. 8Die Sätze 1 bis 7 gelten nicht für 
die nach den Bestimmungen des Deutsche Bahn Gründungsgesetzes fortzuführenden 
Pflichtversicherungen. 

 
 

§ 148 
Beginn und Ende der Pflichtversicherung 

 
(1) 1Die Pflichtversicherung entsteht, falls ihre Voraussetzungen (§ 147) erfüllt sind mit dem Ein-

gang der Anmeldung. 2Sie beginnt mit dem Zeitpunkt, der auf der Anmeldung als Versiche-
rungsbeginn angegeben ist, jedoch nicht vor Beginn des Zeitraums, für den Umla-
gen/Beiträge entrichtet worden sind. 

 
(2) 1Die Pflichtversicherung endet mit dem Zeitpunkt, in dem ihre Voraussetzungen entfallen, 

spätestens jedoch mit dem Zeitpunkt, der auf der Abmeldung als Versicherungsende ange-
geben ist. 
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(3) Die Pflichtversicherung eines Beschäftigten, dessen Arbeitsverhältnis ohne Verschulden des 

Arbeitnehmers und im Interesse der Unternehmen des DB - Konzerns bis zum 31. Dezember 
2008  

 
a) endet oder 
 
b) auf einen Dritten übergeht, der nicht an einer Zusatzversorgungseinrichtung beteiligt ist 

zu der Versicherungen übergeleitet werden können, 
 
wird unabhängig von § 147 bis zum Eintritt eines Versicherungsfalls fortgeführt, wenn im 
Zeitpunkt des Ausscheidens Kündigungsschutz aufgrund tariflicher Vorschriften des DB AG-
Konzerns besteht. 

 
 

§ 149 
Ausnahmen von der Pflicht zur Versicherung 

 
Von der Pflicht zur Versicherung sind Beschäftigte ausgenommen, die 
 
1. nach einer im Zeitpunkt des Beginns der Beteiligung bestehenden Ruhelohnordnung oder ei-

ner entsprechenden Bestimmung eine Anwartschaft oder einen  Anspruch auf Ruhelohn ha-
ben und denen Hinterbliebenenversorgung gewährleistet ist, 

 
2. eine Anwartschaft oder einen Anspruch auf lebenslängliche Versorgung nach beamten- oder 

soldatenrechtlichen Vorschriften oder Grundsätzen oder entsprechenden kirchenrechtlichen 
Regelungen mindestens in Höhe der beamtenrechtlichen Mindestversorgungsbezüge haben 
und denen Hinterbliebenenversorgung gewährleistet ist, 

 
3. aufgrund Tarifvertrages, Arbeitsvertrages, der Satzung der Deutsche Rentenversicherung 

Knappschaft-Bahn-See oder der Satzung einer Zusatzversorgungseinrichtung, von der Versi-
cherungen übergeleitet werden, von der Versicherungspflicht befreit worden sind, 

 
4. für das bei dem Beteiligten bestehende Arbeitsverhältnis aufgrund gesetzlicher, tariflicher oder 

vertraglicher Vorschrift einer anderen Zusatzversorgungseinrichtung (Versorgungsanstalt der 
deutschen Bühnen, Versorgungsanstalt der deutschen Kulturorchester, Versorgungsanstalt 
des Bundes und der Länder oder eine gleichartige Versorgungseinrichtung) angehören müs-
sen, 

 
5.  Rente wegen Alters nach §§ 35 bis 40 bzw. §§ 235 bis 238 SGB VI als Vollrente erhalten oder 

erhalten haben oder bei denen der Versicherungsfall der Betriebsrente wegen Alters nach  
 § 166 Abs. 1 in Verbindung mit § 154 oder einer entsprechenden Vorschrift der Satzung einer 

Zusatzversorgungseinrichtung, von der Überleitungen erfolgen, eingetreten ist, 
 
6. im Sinne des § 8 Abs. 1 Nr. 2 SGB IV geringfügig beschäftigt sind. 



    

 

95 

 
§ 150 

Sondervorschriften für Mitglieder eines Parlaments 
 

(1) 1Für Pflichtversicherte, die nach § 23 Abs. 2 des Gesetzes über die Rechtsverhältnisse der 
Mitglieder des Deutschen Bundestages (Abgeordnetengesetz) in der gesetzlichen Renten-
versicherung oder in einer berufsständischen Versorgungseinrichtung im Sinne des § 6 Abs. I 
Nr. I SGB VI nachversichert worden sind, können für die Kalendermonate ihrer Mitgliedschaft 
im Deutschen Bundestag, für die bei bestehender Pflichtversicherung Umlagen/Beiträge nicht 
entrichtet worden sind, Umlagen/Beiträge nach Maßgabe der Ausführungsbestimmungen 
nachentrichtet werden. 2Für die Ermittlung der Versorgungspunkte sind jeweils die für die 
nachversicherten Kalenderjahre maßgebenden Altersfaktoren zugrunde zu legen. 

 
(2) 1Absatz 1 gilt für ehemalige Mitglieder des Europäischen Parlaments sowie für ehemalige 

Mitglieder des Parlaments eines Landes, deren Rechte und Pflichten aus dem Arbeitsver-
hältnis in vollem Umfang geruht haben, entsprechend, wenn das Gesetz über die Rechtsver-
hältnisse der Mitglieder dieses Parlaments eine Nachversicherung im Sinne des § 23 Abs. 2 
des Abgeordnetengesetzes vorsieht. 2Mitglieder des Parlaments eines Landes, deren Rechte 
und Pflichten aus dem Arbeitsverhältnis nicht in vollem Umfange ruhen, sind bei Anwendung 
der Satzung so zu behandeln, als ob ihre Rechte und Pflichten aus dem Arbeitsverhältnis in 
vollem Umfange ruhten. 

 
 

Ausführungsbestimmungen zu § 150 Abs. 1 
 

- Nachentrichtung von Umlagen/Beiträgen - 
 

(1) 1Die nachzuentrichtenden Beträge können nur für alle Monate der Mitgliedschaft im Deut-
schen Bundestag, Europäischen Parlament bzw. im Parlament eines Landes in einer Summe 
eingezahlt werden. 2Die Nachentrichtung ist ausgeschlossen, wenn der Versicherungsfall 
eingetreten ist. 

 
(2) 1Bemessungsgrundlage für die nachzuentrichtenden Umlagen/Beiträge ist der monatliche 

Durchschnitt des Entgelts, das im Kalenderjahr vor dem Beginn der Mitgliedschaft im Deut-
schen Bundestag, Europäischen Parlament bzw. im Parlament eines Landes nach § 181 
Abs. 5 zusatzversorgungspflichtig gewesen wäre, dynamisiert entsprechend der allgemeinen 
Einkommenserhöhungen im öffentlichen Dienst. 2Die nachzuentrichtende Umlage ist für je-
des Kalenderjahr, das auf das Kalenderjahr folgt, für das die Umlage nachentrichtet wird, mit 
jährlich 3,5 v.H. zu verzinsen. 

 
§ 151 

Beitragsfreie Versicherung 
 

(1) Die Versicherung bleibt als beitragsfreie Versicherung bestehen, wenn die Pflichtversiche-
rung endet, ohne dass ein Anspruch auf Betriebsrente besteht. 

 
(2) Erlischt - außer im Falle des Todes der/des Berechtigten - der Anspruch auf Betriebsrente, 

entsteht eine beitragsfreie Versicherung; dies gilt nicht, wenn erneut die Pflicht zur Versiche-
rung bei der Deutschen Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See begründet worden ist 
oder die Versicherung zu einer anderen Zusatzversorgungseinrichtung im Sinne des § 152 
übergeleitet wurde. 

 
(3) Die beitragsfreie Versicherung endet, wenn 
 

a) ein Anspruch auf Betriebsrente entsteht, 



    

 

96 

 
 
b) die/der Versicherte bei der Deutschen Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See erneut 

pflichtversichert wird oder die Versicherung zu einer anderen Zusatzversorgungseinrich-
tung im Sinne des § 152 übergeleitet wurde, 

 
c) die/der Versicherte stirbt, 
 
d) die/der Versicherte, die/der die Wartezeit nicht erfüllt hat, das 69. Lebensjahr vollendet, 
 
e) die/der Versicherte einen Antrag auf Beitragserstattung (§ 165) stellt, der zum Erlöschen 

der Rechte aus allen Versicherungszeiten führt (§ 165 Abs. 1 Satz 3). 
 
 
 

ZWEITER ABSCHNITT 
 

Überleitung, Versorgungsausgleich 
 
 

§ 152 
Übernahme anderer Zusatzversorgungseinrichtungen 

und Überleitungsabkommen 
 

(1) 1Die Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See kann mit Zustimmung der Vertre-
terversammlung und Genehmigung der Aufsichtsbehörde andere Zusatzversorgungseinrich-
tungen (Absatz 2) oder Teile ihres Versichertenbestandes übernehmen. 2Die Übernahmever-
einbarung darf keine Bestimmung enthalten, die von dieser Satzung abweicht. 3Eine Über-
nahmevereinbarung ist ausgeschlossen, wenn der Deutschen Rentenversicherung Knapp-
schaft-Bahn-See durch die Übernahme ungedeckte finanzielle Belastungen des Vermögens 
erwachsen würden. 4Die finanziellen Belastungen sind mit den Rechnungsgrundlagen des  
§ 179 zu berechnen; werden laufende Renten übernommen, ist eine künftige jährliche Erhö-
hung zu berücksichtigen. 

 
(2) 1Die Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See kann mit anderen Zusatzversor-

gungseinrichtungen des öffentlichen Dienstes Abkommen über die gegenseitige Überleitung 
von Versicherungen (Überleitungsabkommen) abschließen, soweit sie das bisherige Ge-
samtversorgungssystem entsprechend den Vorschriften dieser Satzung auf ein vergleichba-
res Punktemodell umgestellt haben. 2Bei Abkommen über Gruppen von Versicherten kann 
auch die Übernahme von Rentenlasten vereinbart werden. 

 
 3Anstelle der Überleitung der Anwartschaften kann mit anderen Zusatzversorgungseinrich-

tungen nach Satz 1 auch die gegenseitige Anerkennung von Versicherungszeiten vereinbart 
werden, soweit dadurch die Voraussetzungen für die Unverfallbarkeit der Anwartschaften und 
die Zuteilung von Bonuspunkten dem Grunde nach erfüllt werden. 

 
 4

Hiervon ausgenommen sind Versicherungsverhältnisse insoweit, als sie durch einen Ver-
sorgungsausgleich begründet worden sind. 

 
 5Die weiteren Einzelheiten sind in Überleitungsabkommen zu regeln. 
 
(3) Wird bei einer Überleitung der versicherungsmathematische Barwert der vor dem Arbeitge-

berwechsel erworbenen Anwartschaften an die Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-
Bahn-See übertragen, wird dieser dem Versorgungskonto II zugeführt. 
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§ 153 
Überleitungen 

 
(1) 1Ist aufgrund eines Überleitungsabkommens im Sinne des § 152 Abs. 2 eine Versicherung 

zur Deutschen Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See übergeleitet, gilt sie als Versiche-
rung bei der Deutschen Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See. 2Renten, die eine ande-
re Zusatzversorgungseinrichtung gewährt hat oder gewährt, gelten als von der Deutschen 
Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See gewährt. 

 

 3Ist mit anderen Zusatzversorgungseinrichtungen die gegenseitige Anerkennung von Versi-
cherungszeiten vereinbart (§ 152 Abs. 2 Satz 3), werden die entsprechenden Regelungen 
auf Antrag der/des Versicherten oder einer/eines rentenberechtigten Hinterbliebenen berück-
sichtigt. 

 
(2) 1Trifft in einer Person ein Anspruch auf Betriebsrente aus einer Versicherung bei der Deut-

schen Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See mit einem Anspruch auf Betriebsrente 
gegen eine Zusatzversorgungseinrichtung, von der Versicherungen zur Deutschen Renten-
versicherung Knappschaft-Bahn-See übergeleitet werden, zusammen, ist der Anspruchsbe-
rechtigte verpflichtet, die Überleitung der Versicherung von der Zusatzversorgungseinrich-
tung zur Deutschen Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See oder von der Deutschen 
Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See zur Zusatzversorgungseinrichtung zu beantra-
gen. 2Gleiches gilt im Falle des Todes eines bei mehreren Zusatzversorgungseinrichtungen 
Pflichtversicherten für seine Hinterbliebenen. 3Die Sätze 1 und 2 gelten nicht, wenn anstelle 
der Überleitung der Anwartschaften die gegenseitige Anerkennung von Versicherungszeiten 
vereinbart wurde (§ 152 Abs. 2 Satz 3). 

 
 

§ 153a  
Versorgungsausgleich  

 
(1) 1Werden Ehepartner geschieden, ist das während der Ehezeit erworbene Anrecht (Anwart-

schaften und Ansprüche) im Wege der internen Teilung nach dem Versorgungsausgleichsge-
setz und den nachfolgenden Absätzen auszugleichen. 2Dies gilt entsprechend für den Ver-
sorgungsausgleich nach dem Lebenspartnerschaftsgesetz.  

 
(2) 1Der ausgleichsberechtigten Person wird nach der Teilung ein Ausgleichswert übertragen, der 

in Versorgungspunkten ausgewiesen wird.  
 

2Der Ausgleichswert wird nach den anerkannten Regeln der Versicherungsmathematik be-
rechnet, indem das während der Ehezeit erworbene Anrecht der ausgleichspflichtigen Per-
son in einen Barwert umgerechnet wird. 3Wird der ausgleichspflichtigen Person ein nicht ga-
rantierter Gewinnzuschlag (§ 197a Abs. 4 Satz 1) gezahlt, bleibt dieser bei der Ermittlung 
des Barwerts unberücksichtigt. 4Für die ausgleichsberechtigte Person wird der hälftige Bar-
wert unter Berücksichtigung der hälftigen Kosten der Teilung in Versorgungspunkte umge-
rechnet. 

 
(3) 1Die ausgleichsberechtigte Person ist bezüglich der übertragenen Versorgungspunkte bei-

tragsfrei versichert. 2Die beitragsfreie Versicherung wird jeweils in demselben Abrech-
nungsverband geführt wie das auszugleichende Anrecht. 3Für das übertragene Anrecht 
sind die gleichen Satzungsbestimmungen anzuwenden wie für das auszugleichende An-
recht. 4Abweichend von Satz 3 gelten folgende Besonderheiten:  

a)   Hinsichtlich der Wartezeit wird die ausgleichsberechtigte Person wie die ausgleichs-
pflichtige Person zum Ehezeitende gestellt. Ist die Wartezeit zum Ehezeitende noch 
nicht erfüllt, wird in den Fällen des § 155 Abs. 4 jeder Kalendermonat vom Beginn der 
beitragsfreien Versicherung an auf die Wartezeit angerechnet.   
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b) Die ausgleichsberechtigte Person gilt als bonuspunktberechtigt, wenn die ausgleichs-
pflichtige Person zum Ende der Ehezeit die Wartezeit von 120 Umlage-/ Beitragsmonaten 
nach § 178a Abs. 1 erfüllt hat. War die ausgleichspflichtige Person am Ende der Ehezeit 
pflichtversichert und hatte sie zu diesem Zeitpunkt die Wartezeit von 120 Umlage-/Bei-
tragsmonaten noch nicht erfüllt, gilt die ausgleichsberechtigte Person solange als bonus-
punkteberechtigt, bis die Bonuspunkteberechtigung der ausgleichspflichtigen Person en-
det.  

c) In den Fällen des § 166 gelten die bis zum Ende der Ehezeit erreichten Pflichtversiche-
rungszeiten der ausgleichspflichtigen Person auch als Pflichtversicherungszeiten der 
ausgleichsberechtigten Person.  

 
5Erfüllt die ausgleichsberechtigte Person bereits die Voraussetzungen für einen Leis-
tungsanspruch, werden aus den übertragenen Versorgungspunkten frühestens von dem 
Kalendermonat an Leistungen gezahlt, zu dessen Beginn der Versorgungsausgleich 
rechtskräftig ist. 6§ 30 des Versorgungsausgleichsgesetzes bleibt unberührt.  
 
7Das übertragene Anrecht besteht unabhängig neben Anwartschaften und Ansprüchen 
aus eigener Versicherung. 8Insbesondere hat es keine Auswirkungen auf die Wartezeiter-
füllung einer eigenen Versicherung. 

 
(4) 1Für die ausgleichspflichtige Person vermindert sich das ehezeitbezogene Anrecht, indem 

es aus dem hälftigen Barwert unter Berücksichtigung der hälftigen Kosten der Teilung neu 
berechnet wird.  

 
2Erhält die ausgleichspflichtige Person bereits Rentenleistungen, wird ihre Betriebsrente von 
dem Monat an, zu dessen Beginn der Versorgungsausgleich rechtskräftig geworden ist, ent-
sprechend gekürzt. 3§ 30 des Versorgungsausgleichsgesetzes bleibt unberührt.  

 
(5) Anrechte können nur innerhalb desselben Abrechnungsverbands verrechnet werden. 
 

 
 
 

DRITTER ABSCHNITT 
 

Betriebsrente 
 
 

§ 154 
Versicherungsfall und Rentenbeginn 

 
1Der Versicherungsfall tritt am Ersten des Monats ein, von dem an der Anspruch auf gesetzliche 
Rente wegen Alters als Vollrente bzw. wegen teilweiser oder voller Erwerbsminderung besteht. 
2Der Anspruch ist durch Bescheid des Trägers der gesetzlichen Rentenversicherung nachzuwei-
sen. 
 
3Den in der gesetzlichen Rentenversicherung Pflichtversicherten, bei denen der Versicherungsfall 
nach Satz 1 eingetreten ist und die die Wartezeit nach § 155 erfüllt haben, wird auf Antrag (§ 167) 
von der Deutschen Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See eine Betriebsrente gezahlt. 4Die 
Betriebsrente beginnt - vorbehaltlich des § 162 - mit dem Beginn der Rente aus der gesetzlichen 
Rentenversicherung. 
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§ 155 

Wartezeit 
 

(1) 1Betriebsrenten werden erst nach Erfüllung der Wartezeit von 60 Kalendermonaten gewährt. 
2Dabei wird jeder Kalendermonat berücksichtigt, für den bis zum Beginn der Betriebsrente (§ 
154 Satz 4) mindestens für einen Tag Aufwendungen für die Pflichtversicherung nach § 181 
Abs. 1 bzw. § 186 Abs. 1 erbracht wurden. 3Bis zum 31. Dezember 2000 nach dem bisheri-
gen Recht der Zusatzversorgung als Umlagemonate zu berücksichtigende Zeiten zählen für 
die Erfüllung der Wartezeit. 4Für die Erfüllung der Wartezeit werden alle Versicherungsver-
hältnisse bei Zusatzversorgungseinrichtungen nach § 152 Abs. 2 berücksichtigt. 

 
(2) 1Die Wartezeit gilt als erfüllt, wenn der Versicherungsfall durch einen Arbeitsunfall eingetre-

ten ist, der im Zusammenhang mit dem die Pflicht zur Versicherung bei der Deutschen Ren-
tenversicherung Knappschaft-Bahn-See oder - wenn die gegenseitige Anerkennung der Ver-
sicherungszeiten beantragt wurde (§ 153 Abs. 1 Satz 3) - bei einer anderen Zusatzversor-
gung nach § 152 Abs. 2 begründenden Beschäftigungsverhältnis steht oder wenn die/der 
Versicherte infolge eines solchen Arbeitsunfalls gestorben ist. 2Ob ein Arbeitsunfall vorgele-
gen hat, ist durch Bescheid des Trägers der gesetzlichen Unfallversicherung nachzuweisen. 

 
(3) In den Fällen des § 7 Abs. 5 des Gesetzes über die Rechtsverhältnisse der Mitglieder des 

Deutschen Bundestages und entsprechender gesetzlicher Vorschriften werden Zeiten einer 
nach dem Beginn der Pflichtversicherung liegenden Mitgliedschaft im Deutschen Bundestag, 
im Europäischen Parlament oder in dem Parlament eines Landes auf die Wartezeit ange-
rechnet. 

 
(4)  1Wenn die Wartezeit nicht bereits nach den Absätzen 1 bis 3 erfüllt ist oder als erfüllt  
 gilt, wird für den Teil der Betriebsrente, der auf dem Arbeitnehmerbeitrag zum Kapitalde-

ckungsverfahren und auf den hierfür gezahlten Altersvorsorgezulagen (§ 197a) beruht, auf 
die Wartezeit jeder Kalendermonat vom Beginn der Pflichtversicherung, für die ein Beitrag 
nach § 181 Abs. 4a Satz 7 bzw. ein Arbeitnehmerbeitrag im Abrechnungsverband II (§ 186) 
entrichtet worden ist, bis zum Beginn der Betriebsrente angerechnet.  

 
 2Die Wartezeit gilt für den Teil der Anwartschaft aus der Pflichtversicherung als erfüllt, der 

nach § 1b Abs. 3 in Verbindung mit Abs. 1 und § 30f BetrAVG unverfallbar ist. 
 
 

§ 156 
Höhe der Betriebsrente 

 
(1) Die monatliche Betriebsrente errechnet sich aus der Summe der bis zum Beginn der Be-

triebsrente (§ 154 Satz 4) erworbenen Versorgungspunkte (§§ 157, 192 Abs. 1 Satz 2), mul-
tipliziert mit dem Messbetrag von vier Euro. 

 
(2) Die Betriebsrente aus einer nach § 148 Abs. 3 fortgeführten Pflichtversicherung ist um den 

Betrag zu vermindern, der der/dem Berechtigten wegen eines zeitgleich mit der Pflichtversi-
cherung bestehenden Beschäftigungsverhältnisses aus einem arbeitgeberfinanzierten Be-
triebsrentensystem zusteht. 

 
(3) Die Betriebsrente wegen teilweiser Erwerbsminderung beträgt die Hälfte der Betriebsrente, 

die sich nach Absatz 1 bei voller Erwerbsminderung ergeben würde. 
 
(4) Die Betriebsrente mindert sich für jeden Monat, für den der Zugangsfaktor nach § 77 SGB VI 

herabgesetzt ist, um 0,3 v.H., höchstens jedoch um insgesamt 10,8 v.H. 
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§ 157 

Versorgungspunkte 
 

(1) 1Versorgungspunkte ergeben sich 
a) für das zusatzversorgungspflichtige Entgelt (§ 181 Abs. 5), 
b) für soziale Komponenten (§ 158), 
c) als Bonuspunkte nach § 178a und 
d) für Altersvorsorgezulagen im Sinne des Abschnitts XI EStG, die für den Eigenanteil des 

Pflichtversicherten am Beitrag zum Kapitaldeckungsverfahren im Abrechnungsverband I 
Ost bzw. im Abrechnungsverband II gezahlt werden (§ 197a). 

 
2Die Versorgungspunkte nach Satz 1 Buchst. a, b und d werden jeweils zum Ende des Ka-
lenderjahres bzw. zum Zeitpunkt der Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses festge-
stellt und dem Versorgungskonto gutgeschrieben; die Feststellung und Gutschrift der Bonus-
punkte erfolgt zum Ende des folgenden Kalenderjahres. 3Versorgungspunkte werden jeweils 
auf zwei Nachkommastellen gerundet; ist die dritte Nachkommastelle eine 5 bis 9, wird dabei 
die zweite Nachkommastelle um 1 erhöht, sonst bleibt die zweite Nachkommastelle unverän-
dert. 

 
(2) 1Die Anzahl der Versorgungspunkte für ein Kalenderjahr nach Absatz 1 Satz 1 Buchst. a 

ergibt sich aus dem Verhältnis eines Zwölftels des zusatzversorgungspflichtigen Jahresent-
gelts zum Referenzentgelt von 1.000 Euro, multipliziert mit dem Altersfaktor (Absatz 3); dies 
entspricht einer Beitragsleistung von 4 v. H. des zusatzversorgungspflichtigen Entgelts. 2Bei 
einer vor dem 1. Januar 2003 vereinbarten Altersteilzeitarbeit auf der Grundlage des Alters-
teilzeitgesetzes werden die Versorgungspunkte nach Satz 1 mit dem 1,8-fachen berücksich-
tigt, soweit sie nicht auf Entgelten beruhen, die in voller Höhe zustehen. 

 
(3) Der Altersfaktor beinhaltet eine jährliche Verzinsung von 3,25 v. H. während der Anwart-

schaftsphase und von 5,25 v. H. während des Rentenbezuges und richtet sich nach der fol-
genden Tabelle; dabei gilt als Alter die Differenz zwischen dem jeweiligen Kalenderjahr und 
dem Geburtsjahr: 

 
Alter Alters-

faktor 
Alter Alters-

faktor 
Alter Altersfak-

tor 
Alter Alters-

faktor 
17 3,1 29 2,1 41 1,5 53 1,0 
18 3,0 30 2,0 42 1,4 54 1,0 
19 2,9 31 2,0 43 1,4 55 1,0 
20 2,8 32 1,9 44 1,3 56 1,0 
21 2,7 33 1,9 45 1,3 57 0,9 
22 2,6 34 1,8 46 1,3 58 0,9 
23 2,5 35 1,7 47 1,2 59 0,9 
24 2,4 36 1,7 48 1,2 60 0,9 
25 2,4 37 1,6 49 1,2 61 0,9 
26 2,3 38 1,6 50 1,1 62 0,8 
27 2,2 39 1,6 51 1,1 63 0,8 
28 2,2 40 1,5 52 1,1 64 und älter 0,8 
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§ 157a 

Versorgungspunkte aus dem Arbeitnehmerbeitrag zum Kapitaldeckungsverfahren 
 
1Die auf dem Arbeitnehmerbeitrag zum Kapitaldeckungsverfahren beruhenden Anwartschaften 
sind nach § 1 Abs. 2 Nr. 4, 2. Halbsatz in Verbindung mit § 1b Abs. 5 BetrAVG sofort unverfallbar. 
²Soweit ein Anspruch auf Betriebsrente nur aus dieser Anwartschaft besteht, sind die auf dem Ar-
beitnehmerbeitrag zum Kapitaldeckungsverfahren beruhenden Versorgungspunkte Grundlage für 
die Berechnung der monatlichen Betriebsrente. ³Die Anzahl dieser Versorgungspunkte ergibt sich 
aus dem Verhältnis des jeweiligen Arbeitnehmerbeitrags zum Kapitaldeckungsverfahren zu einer 
Beitragsleistung von 4 v.H. des zusatzversorgungspflichtigen Entgelts multipliziert mit den nach § 
157 Abs. 2 für das jeweilige Kalenderjahr errechneten Versorgungspunkten. 

 
 
 

§ 158 
Soziale Komponenten 

 
(1) 1Für jeden vollen Kalendermonat, in dem das Arbeitsverhältnis wegen einer Elternzeit nach § 

15 des Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetzes ruht, werden für jedes Kind, für das ein 
Anspruch auf Elternzeit besteht, die Versorgungspunkte berücksichtigt, die sich bei einem 
zusatzversorgungspflichtigen Entgelt von 500 Euro in diesem Monat ergeben würden. 2Es 
werden je Kind höchstens 36 Kalendermonate berücksichtigt. 3Bestehen mehrere zusatzver-
sorgungspflichtige Arbeitsverhältnisse im Sinne des Satzes 1 bestimmt die/der Pflichtversi-
cherte, für welches Arbeitsverhältnis die Versorgungspunkte nach Satz 1 berücksichtigt wer-
den. 4Für die Zeit, in der das Arbeitsverhältnis wegen der Schutzfristen nach § 3 Abs. 2 und 
§ 6 Abs. 1 MuSchG ruht, werden die Versorgungspunkte berücksichtigt, die sich ergeben 
würden, wenn in dieser Zeit das fiktive Entgelt nach § 21 TVöD/§ 21 TV-L bzw. entsprechen-
den tarifvertraglichen Regelungen gezahlt worden wäre. 5Diese Zeiten werden als Umlage-
/Beitragsmonate für die Erfüllung der Wartezeiten berücksichtigt. 

 
(2) 1Bei Eintritt des Versicherungsfalles wegen teilweiser oder voller Erwerbsminderung vor 

Vollendung des 60. Lebensjahres werden Pflichtversicherten für jeweils zwölf volle, bis zur 
Vollendung des 60. Lebensjahres fehlende Kalendermonate so viele Versorgungspunkte 
hinzugerechnet, wie dies dem Verhältnis von durchschnittlichem monatlichem zusatzversor-
gungspflichtigem Entgelt der letzten drei Kalenderjahre vor Eintritt des Versicherungsfalles 
zum Referenzentgelt entspricht; bei Berechnung des durchschnittlichen Entgelts werden 
Monate ohne zusatzversorgungspflichtiges Entgelt nicht berücksichtigt. 2Ist in diesem Zeit-
raum kein zusatzversorgungspflichtiges Entgelt angefallen, ist für die Berechnung nach Satz 
1 das Entgelt zugrunde zu legen, das sich als durchschnittliches monatliches zusatzversor-
gungspflichtiges Entgelt im Kalenderjahr vor dem Rentenbeginn ergeben hätte. 3Hat die/der 
Versicherte die gegenseitige Anerkennung von Versicherungszeiten beantragt (§ 153 Abs. 1 
Satz 3), werden zur Ermittlung der Versorgungspunkte nach Satz 1 für das durchschnittliche 
monatliche zusatzversorgungspflichtige Entgelt der letzten drei Kalenderjahre vor Eintritt des 
Versicherungsfalls das in diesem Zeitraum gemeldete zusatzversorgungspflichtige Entgelt 
bei der Deutschen Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See und bei einer anderen Zu-
satzversorgungseinrichtung (§ 152 Abs. 2) zusammengerechnet. 4Satz 3 gilt nicht, wenn zum 
Zeitpunkt des Eintritts des Versicherungsfalles auch bei der anderen Zusatzversorgungsein-
richtung eine Versicherungspflicht bestand. 

 
(3) 1Bei Beschäftigten, die am 1. Januar 2002 bereits 20 Jahre pflichtversichert sind, werden für 

jedes volle Kalenderjahr der Pflichtversicherung bis zum 31. Dezember 2001 mindestens 
1,84 Versorgungspunkte berücksichtigt. 2Bei Beschäftigten, deren Gesamtbeschäftigungs-
quotient am 31. Dezember 2001 kleiner als 1,0 ist, gilt Satz 1 entsprechend mit der Maßga-
be, dass der Faktor 1,84 mit dem am 31. Dezember 2001 maßgebenden Gesamtbeschäfti-
gungsquotienten multipliziert wird.   
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§ 159 
Betriebsrente für Hinterbliebene 

 
(1) 1Stirbt eine/ein Versicherte/r, die/der die Wartezeit (§ 155) erfüllt hat, oder eine/ein Betriebs-

rentenberechtigte/r, hat die hinterbliebene Ehegattin/der hinterbliebene Ehegatte Anspruch 
auf eine kleine oder große Betriebsrente für Witwen/Witwer, wenn und solange ein Anspruch 
auf Witwen-/Witwerrente aus der gesetzlichen Rentenversicherung besteht oder bestehen 
würde, sofern kein Rentensplitting unter Ehegatten durchgeführt worden wäre. 

 
2Art (kleine/große Betriebsrenten für Witwen/Witwer), Höhe (der nach Ablauf des Sterbevier-
teljahres maßgebende Rentenartfaktor nach § 67 Nr. 5 und 6 und § 255 Abs. 1 SGB VI) und 
Dauer des Anspruchs richten sich - soweit nachstehend keine abweichenden Regelungen 
getroffen sind - nach den entsprechenden Bestimmungen der gesetzlichen Rentenversiche-
rung. 

 
3Bemessungsgrundlage der Betriebsrenten für Hinterbliebene ist jeweils die Betriebsrente, 
die die/der Verstorbene bezogen hat oder hätte beanspruchen können, wenn sie/er im Zeit-
punkt ihres/seines Todes wegen voller Erwerbsminderung ausgeschieden wäre. 

 
4Die Kinder der/des Verstorbenen haben entsprechend den Sätzen 1 bis 3 Anspruch auf Be-
triebsrente für Voll- oder Halbwaisen; Kinder sind die leiblichen und angenommenen Kinder 
sowie Pflegekinder im Sinne des § 32 Abs. 1 Nr. 2 EStG und soweit sie nach § 32 Abs. 3, 4 
Satz 1 Nr. 1 bis 3 und Abs. 5 EStG berücksichtigungsfähig sind. 

 
5Der Anspruch ist durch Bescheid des Trägers der gesetzlichen Rentenversicherung nach-
zuweisen. 

 
(2) Anspruch auf Betriebsrente für Witwen/Witwer besteht nicht, wenn die Ehe mit der/dem Ver-

storbenen weniger als zwölf Monate gedauert hat, es sei denn, dass nach den besonderen 
Umständen des Falles die Annahme nicht gerechtfertigt ist, dass es der alleinige oder über-
wiegende Zweck der Heirat war, der Witwe/dem Witwer eine Betriebsrente zu verschaffen. 

 
(3) 1Witwen-/Witwerrente und Waisenrenten dürfen zusammen den Betrag der ihrer Berechnung 

zugrunde liegenden Betriebsrente nicht übersteigen. 2Ergeben die Hinterbliebenenrenten in 
der Summe einen höheren Betrag, werden sie anteilig gekürzt. 3Erlischt eine der anteilig ge-
kürzten Hinterbliebenenrenten, erhöhen sich die verbleibenden Hinterbliebenenrenten vom 
Beginn des folgenden Monats an entsprechend, jedoch höchstens bis zum vollen Betrag der 
Betriebsrente der/des Verstorbenen. 

 
(4)  Für einen Anspruch auf Betriebsrente für Witwen/Witwer gelten als Heirat auch die Begrün-

dung einer Lebenspartnerschaft, als Ehe auch eine Lebenspartnerschaft, als Witwe und Wit-
wer auch eine überlebende Lebenspartnerin/ein überlebender Lebenspartner und als Ehegat-
te auch eine Lebenspartnerin/ein Lebenspartner jeweils im Sinne des Lebenspartnerschafts-
gesetzes. 

 
 

VIERTER ABSCHNITT 
 

Änderungen des Anspruchs auf Betriebsrente 
 
 

§ 160 
Anpassung 

 
Die laufende Betriebsrente wird jeweils zum 1. Juli - erstmals ab dem Jahr 2002 - um 1 v.H. ihres 
Betrages erhöht.   
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§ 161 

Neuberechnung 
 

(1) Die Betriebsrente ist neu zu berechnen, wenn bei einer/einem Betriebsrentenberechtigten ein 
neuer Versicherungsfall eintritt und seit dem Beginn der Betriebsrente aufgrund des früheren 
Versicherungsfalls zusätzliche Versorgungspunkte zu berücksichtigen sind. 

 
(2) Durch die Neuberechnung wird die bisherige Betriebsrente um den Betrag erhöht, der sich 

als Betriebsrente aufgrund der neu zu berücksichtigenden Versorgungspunkte ergibt; für die-
se zusätzlichen Versorgungspunkte wird der Abschlagsfaktor nach § 156 Abs. 4 gesondert 
festgestellt. 

 
(3) 1Wird aus einer Betriebsrente wegen teilweiser Erwerbsminderung eine Betriebsrente wegen 

voller Erwerbsminderung oder wegen Alters, wird die bisher nach § 156 Abs. 3 zur Hälfte ge-
zahlte Betriebsrente voll gezahlt. 2Wird aus einer Betriebsrente wegen voller Erwerbsminde-
rung eine Betriebsrente wegen teilweiser Erwerbsminderung, wird die bisher gezahlte Be-
triebsrente entsprechend § 156 Abs. 3 zur Hälfte gezahlt. 3Die Absätze 1 und 2 sind entspre-
chend anzuwenden, wenn zusätzliche Versorgungspunkte zu berücksichtigen sind. 

 
(4) Bei Neuberechnung der Betriebsrente sind Versorgungspunkte nach § 158 Abs. 2, die auf-

grund des früheren Versicherungsfalls berücksichtigt wurden, nur noch insoweit anzurech-
nen, als sie die zusätzlichen Versorgungspunkte - ohne Bonuspunkte nach § 178a - aus ei-
ner Pflichtversicherung übersteigen oder soweit in dem nach § 158 Abs. 2 maßgebenden 
Zeitraum keine Pflichtversicherung mehr bestanden hat. 

 
(5) 1Die Betriebsrente ist auch dann neu zu berechnen, wenn eine kleine Witwen-/Witwerrente in 

eine große Witwen-/Witwerrente oder eine große Witwen-/Witwerrente in eine kleine Witwen-
/Witwerrente umgewandelt wird. 2Entsprechendes gilt bei Umwandlung einer Halbwaisenren-
te in eine Vollwaisenrente. 

 
 

§ 162 
Nichtzahlung und Ruhen 

 
(1) 1Die Betriebsrente wird von dem Zeitpunkt an nicht gezahlt, von dem an die Rente wegen 

Alters aus der gesetzlichen Rentenversicherung nach § 100 Abs. 3 Satz 1 in Verbindung mit 
§ 34 Abs. 2 SGB VI endet. 2Die Betriebsrente ist auf Antrag vom Ersten des Monats an wie-
der zu zahlen, für den der/dem Rentenberechtigten die Rente wegen Alters aus der gesetzli-
chen Rentenversicherung wieder geleistet wird. 

 
3Wird die Altersrente der gesetzlichen Rentenversicherung nach Eintritt des Versicherungs-
falls (§ 154) als Teilrente gezahlt, wird auch die Betriebsrente nur in Höhe des entsprechen-
den Anteils gezahlt. 

 
(2) Ist der Versicherungsfall wegen voller oder teilweiser Erwerbsminderung eingetreten und 

wird die Rente aus der gesetzlichen Rentenversicherung wegen Hinzuverdienstes nicht oder 
nur zu einem Anteil gezahlt, wird auch die Betriebsrente nicht oder nur in Höhe eines ent-
sprechenden Anteils gezahlt. 

 
(3) Die Betriebsrente ruht, solange 
 

a) die Rente aus der gesetzlichen Rentenversicherung ganz oder teilweise versagt wird, 
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b) die/der Berechtigte ihren/seinen Wohnsitz oder dauernden Aufenthalt außerhalb eines 

Mitgliedstaates der Europäischen Union hat und trotz Aufforderung der Zusatzversor-
gungseinrichtung keine Empfangsbevollmächtigte/keinen Empfangsbevollmächtigten im 
Inland bestellt; die Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See kann Ausnah-
men zulassen. 
 

(4) Die Betriebsrente ruht ferner in Höhe des Betrages des für die Zeit nach dem Beginn der 
Betriebsrente aus der gesetzlichen Krankenversicherung gezahlten Krankengeldes, soweit 
dieses dem Betriebsrentenberechtigten bei einer Rente wegen teilweiser oder voller Er-
werbsminderung bzw. einer Altersrente als Vollrente verbleibt und nicht nach § 96a Abs. 3 
SGB VI auf eine Rente wegen teilweiser Erwerbsminderung anzurechnen ist. 

 
(5) 1Ist während einer nach § 14 Abs. 2 Deutsche Bahn Gründungsgesetz oder § 148 Abs. 3 

fortgeführten Pflichtversicherung die von der/dem Pflichtversicherten zu tragende 
 Eigenbeteiligung nicht für jeden nach dem 30. Juni 2000 zurückgelegten Umlagemonat  
 (§ 149 Abs. 1 der Satzung a.F. bzw. § 181 Abs. 4 Satz 1 Buchst. a) entrichtet worden, ruht 

die Betriebsrente für die Zahl der Monate, für die die Eigenbeteiligung nicht entrichtet wurde. 
 ²Es ruht jeweils der Betrag, der sich als Eigenbeteiligung aus dem Entgelt ergibt, das für das 

Kalenderjahr, in dem die Pflichtversicherung beendet wurde oder das Beschäftigungsver-
hältnis wegen des Bezugs einer befristeten Rente aufgrund tarifvertraglicher Regelungen zu 
ruhen beginnt, im Durchschnitt der vollen Kalendermonate zusatzversorgungspflichtig war. 
³Ist in dem Kalenderjahr, in dem die Pflichtversicherung beendet wurde bzw. das Ruhen des 
Beschäftigungsverhältnisses wegen des Bezugs einer befristeten Rente aufgrund tarifver-
traglicher Regelungen beginnt, zusatzversorgungspflichtiges Entgelt nur für weniger als drei 
volle Kalendermonate angefallen, ist das nach Satz 2 maßgebende Entgelt aus dem vorher-
gehenden Kalenderjahr zu berechnen, in dem für mindestens drei volle Kalendermonate zu-
satzversorgungspflichtiges Entgelt erzielt wurde. 4Für die Ermittlung des Ruhensbetrages 
nach den Sätzen 2 und 3 ist der im Zeitpunkt des Beginns der Betriebsrente (§ 154) nach  

 § 181 Abs. 4 Buchst. a Nr. 1 maßgebende Vomhundertsatz anzuwenden. 5Die Betriebsrente 
für Hinterbliebene ruht für die Zahl der Monate, für die die Betriebsrente für den Verstorbe-
nen ruhen würde, in Höhe des Teils des nach den Sätzen 2 bis 5 ermittelten Betrages, der 
sich unter Berücksichtigung des jeweils nach § 67 Nr. 5 und 6 (nach Ablauf des Sterbevier-
teljahres), 7, 8 und § 255 Abs. 1 SGB VI maßgebenden Rentenartfaktors ergibt. 
 
6Eine nachträglich oder erneut abgegebene Abtretungserklärung wird frühestens vom Beginn 
des Kalenderjahres an wirksam, in dem sie bei dem Beteiligten nach § 140 Abs. 1 Buchst. a 
eingeht. 7Die erneute Abgabe einer Abtretungserklärung ist nur einmal zulässig. 
 
8Kann der sich nach den Sätzen 2 bis 4 oder Satz 5 ergebende monatliche Ruhensbetrag 
wegen Anwendung der Absätze 1, 2, 3, 4, 6 oder 7 nicht oder nicht in vollem Umfang auf die 
Höhe der Betriebsrente auswirken, verlängert sich der Zeitraum nach Satz 1 in dem Umfang, 
der für den Einbehalt des sich bei ausschließlicher Anwendung dieser Regelung ergebenden 
Gesamtbetrags erforderlich ist. 

 
(6)  Für Hinterbliebene gelten die Vorschriften der gesetzlichen Rentenversicherung über das 

 Zusammentreffen von Rente und Einkommen entsprechend mit folgenden Maßgaben: 
 
 a) Eventuelle Freibeträge sowie das Einkommen, das auf die Rente aus der gesetzlichen   

    Rentenversicherung angerechnet wird, bleiben unberücksichtigt. 
 
 b) Der/Dem Hinterbliebenen werden mindestens 35 vom Hundert der ihr/ihm nach § 159    

         zustehenden Betriebsrente gezahlt. 
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(7) 1War die/der Versicherte bei mehreren Zusatzversorgungseinrichtungen (§ 152 Abs. 2) versi-

chert und wurde die gegenseitige Anerkennung von Versicherungszeiten beantragt (§ 153 
Abs. 1 Satz 3), ist bei der Anwendung der Absätze 4 und 6 zunächst die Summe der Be-
triebsrentenansprüche festzustellen. 2Der jeweilige Ruhensbetrag ist entsprechend dem Ver-
hältnis der ungekürzten Betriebsrentenansprüche aufzuteilen und anteilig anzurechnen. 

 
 

§ 163 
Erlöschen 

 
(1) Der Anspruch auf Betriebsrente erlischt mit dem Ablauf des Monats, 
 

a) in dem die/der Betriebsrentenberechtigte gestorben ist, 
 
b) für den Rente nach § 43 bzw. § 240 SGB VI letztmals gezahlt worden ist oder 
 
c) der dem Monat vorangeht, von dessen Beginn an die Zusatzversorgungseinrichtung, zu 

der die Versicherung übergeleitet worden ist, zur Zahlung der Betriebsrente verpflichtet 
ist. 

 
(2)  1Der Anspruch auf Betriebsrente für Witwen/Witwer sowie für Lebenspartnerinnen/ Lebens-

partner im Sinne des Lebenspartnerschaftsgesetzes erlischt im Übrigen mit dem Ablauf des 
Monats, in dem die Witwe/der Witwer oder die hinterbliebene eingetragene Lebenspartne-
rin/der hinterbliebene eingetragene Lebenspartner geheiratet oder eine Lebenspartnerschaft 
begründet hat. 2Für das Wiederaufleben der Betriebsrenten für Witwen/Witwer sowie Leben-
spartnerinnen/Lebenspartner im Sinne des Lebenspartnerschaftsgesetzes gilt § 46 Abs. 3 
SGB VI entsprechend. 

 
 
 

FÜNFTER ABSCHNITT 
 

Sonstige Leistungen 
 
 

§ 164 
Abfindung 

 
(1) 1Betriebsrenten, die aus einem Monatsbetrag nach § 156 Abs. 1 berechnet sind, der 1 v.H. 

der monatlichen Bezugsgröße nach § 18 SGB IV nicht übersteigt, werden abgefunden. 2Die 
Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See soll bei Betriebsrenten, die nicht nach 
Satz 1 abgefunden werden, eine Abfindung anbieten, wenn die Kosten der Übermittlung un-
verhältnismäßig hoch sind. 3Besteht ein Anspruch auf eine Betriebsrente als Erwerbsminde-
rungsrente, wird die Betriebsrente nach Satz 1 nur auf Antrag der/ des Betriebsrentenbe-
rechtigten abgefunden. 

 
(2) Der Antrag nach Absatz 1 Satz 3 kann nur innerhalb einer Ausschlussfrist von drei Monaten 

nach Zugang der Entscheidung über den Antrag auf Betriebsrente (§ 168 Abs. 1) gestellt 
werden. 

 
(3) 1Der Abfindungsbetrag wird berechnet, indem die Rente, die der/dem Berechtigten im Zeit-

punkt des Entstehens des Anspruchs zustand, mit einem in den nachstehenden Tabellen 
genannten, dem Lebensalter entsprechenden Faktor vervielfacht wird. 
2Nach Entstehen des Anspruchs auf Betriebsrente gezahlte Leistungen werden auf den Ab-
findungsbetrag angerechnet.   
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³Wird der Rentenantrag nach Ablauf der Ausschlussfrist des § 174 Satz 1 gestellt, tritt an die 
Stelle des Zeitpunkts des Entstehens des Anspruchs der nach dieser Regelung maßgeben-
de Beginn des Zweijahreszeitraums, für den bei einer laufenden Leistung die Betriebsrente 
nachzuzahlen wäre. 
4Ist während einer nach § 14 Abs. 2 Deutsche Bahn Gründungsgesetz oder § 148 Abs. 3 
fortgeführten Pflichtversicherung die von der/dem Pflichtversicherten zu tragende Eigen-
beteiligung nicht für jeden nach dem 30. Juni 2000 zurückgelegten Umlagemonat  
(§ 149 Abs. 1 der Satzung a.F. bzw. § 181 Abs. 4 Buchst. a) Nr. 1) entrichtet worden, ist der 
Abfindungsbetrag um den Betrag zu vermindern, der sich als Summe der nicht entrichteten 
Eigenbeteiligung aus dem gemäß § 162 Abs. 5 zu ermittelnden zusatzversorgungspflichtigen 
Entgelt für den Zeitpunkt, von dem die Pflichtversicherung beendet wurde oder das Beschäf-
tigungsverhältnis wegen des Bezugs einer befristeten Rente aufgrund tarifvertraglicher Re-
gelungen zu ruhen beginnt, ergibt. 5Der Abfindungsbetrag für Hinterbliebene ist in Höhe des 
Teils des nach Satz 4 ermittelten Betrages zu vermindern, der sich unter Berücksichtigung 
des jeweils nach § 67 Nr. 5 und 6 (nach Ablauf des Sterbevierteljahres), 7, 8 und § 255 Abs. 
1 SGB VI maßgebenden Rentenartfaktors ergibt. 

 
 
a) Betriebsrente für Versicherte: 

 
Alter des 

Berechtigten 
beim 

Entstehen 
des 

Anspruchs 

Faktor 

 Alter des 
Berechtigten 

beim 
Entstehen 

des 
Anspruchs 

Faktor 

 Alter des 
Berechtigten 

beim 
Entstehen 

des 
Anspruchs 

Faktor 

bis 20 154 41 172 62 158 
21 156 42 172 63 155 
22 158 43 172 64 152 
23 161 44 172 65 149 
24 162 45 172 66 146 
25 164 46 172 67 142 
26 166 47 171 68 139 
27 167 48 171 69 135 
28 168 49 171 70 131 
29 169 50 171 71 127 
30 170 51 170 72 124 
31 171 52 170 73 120 
32 171 53 170 74 116 
33 172 54 169 75 111 
34 172 55 168 76 107 
35 172 56 167 77 103 
36 172 57 166 78 99 
37 172 58 165 79 95 
38 172 59 164 80 91 
39 172 60 162   
40 172 61 160   
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b) Betriebsrente für Witwen und Witwer: 
 

Alters 
des 

Berechtigten 
beim 

Entstehen 
des 

Anspruchs 

Faktor 

 Alters 
des 

Berechtigten 
beim 

Entstehen 
des 

Anspruchs 

Faktor 

 Alters 
des 

Berechtigten 
beim 

Entstehen 
des 

Anspruchs 

Faktor 

20 215 51 168 82 70 
21 215 52 165 83 67 
22 214 53 163 84 63 
23 213 54 161 85 60 
24 212 55 158 86 57 
25 211 56 155 87 55 
26 210 57 153 88 52 
27 209 58 150 89 50 
28 208 59 147 90 47 
29 207 60 145 91 45 
30 206 61 142 92 43 
31 204 62 139 93 41 
32 203 63 136 94 39 
33 201 64 133 95 37 
34 200 65 130 96 35 
35 198 66 127 97 33 
36 197 67 123 98 31 
37 195 68 120 99 30 
38 193 69 116 100 28 
39 192 70 113 101 27 
40 190 71 109 102 25 
41 188 72 106 103 24 
42 186 73 102 104 23 
43 184 74 98 105 22 
44 183 75 95 106 21 
45 181 76 91 107 20 
46 179  77 87  108 19 
47 177  78 84  109 18 
48 174 79 80 110 17 
49 172 80 77   
50 170 81 73   
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c) Betriebsrente für Waisen: 
 

Alter des 
Berechtigten 

beim Entstehen 
des Anspruchs 

Faktor 

 Alter des 
Berechtigten 

beim Entstehen 
des Anspruchs 

Faktor 

0 141 9 87 
1 137 10 79 
2 131 11 71 
3 126 12 62 
4 120 13 53 
5 114 14 43 
6 108 15 33 
7 101 16 23 
8 94 17 und älter 12“ 

 
(4) 1Ist eine Betriebsrente abzufinden, zu deren Ausgleich nach § 1587 BGB durch Entscheidung 

eines Familiengerichts nach § 1 Abs. 3 des Gesetzes zur Regelung von Härten im Versor-
gungsausgleich Rentenanwartschaften bei einem Träger der gesetzlichen Rentenversiche-
rung begründet worden sind, errechnet sich der Abfindungsbetrag aus dem unter Berücksich-
tigung des durchgeführten Versorgungsausgleichs gekürzten Betrag der Betriebsrente. 2Dies 
gilt auch dann, wenn die Betriebsrente vor der Abfindung noch ungekürzt zu zahlen war. 

 
(5) 1Mit der Abfindung erlöschen alle Ansprüche aus der Versicherung einschließlich der An-

wartschaft auf eine nachfolgende Hinterbliebenenrente. ²Soweit die auf einer gesetzlich un-
verfallbaren Anwartschaft und auf Altersvorsorgezulagen beruhende Betriebsrente abgefun-
den wird, erlöschen die Ansprüche und Anwartschaften nur für diesen Teil der Versicherung. 

 
(6) Die abgefundene Betriebsrente für Hinterbliebene gilt für die Anwendung des § 159 Absatz 3 

nicht als abgefunden. 
 
 

§ 165 
Beitragserstattung 

 
(1) 1Die beitragsfrei Versicherten, die die Wartezeit (§ 155) nicht erfüllt haben, können bis zur 

Vollendung ihres 69. Lebensjahres die Erstattung der von ihnen geleisteten Beiträge bean-
tragen. 2Der Antrag auf Beitragserstattung gilt für alle von den Versicherten selbst getrage-
nen Beiträge und kann nicht widerrufen werden. 3Rechte aus der Versicherung für Zeiten, für 
die Beiträge erstattet werden, erlöschen mit der Antragstellung. 4Die Beiträge werden ohne 
Zinsen erstattet. 

 
(2) 1Sterben Versicherte nach Antragstellung, aber vor Beitragserstattung, gehen die Ansprüche 

auf die Hinterbliebenen über, die betriebsrentenberechtigt wären, wenn die Wartezeit erfüllt 
wäre. 2Mit der Zahlung an einen der Hinterbliebenen erlischt der Anspruch der übrigen Be-
rechtigten gegen die Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See. 

 
(3) Beiträge im Sinne dieser Vorschrift sind 
 

a) die für die Zeit vor dem 1. August 1979 entrichteten Pflichtbeiträge, 
 
b) Beiträge zur freiwilligen Weiterversicherung, 
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c) die für die Zeit nach dem 31. Juli 1979 entrichteten Arbeitnehmeranteile an den Erhö-

hungsbeträgen, 
 
d) die für die Zeit nach dem 31. Dezember 1999 vom Pflichtversicherten entrichtete Eigenbe-

teiligung zur Umlage. 
 

 
 

SECHSTER ABSCHNITT 
 

Versicherte, die in der gesetzlichen  
Rentenversicherung nicht versichert sind 

 
 

§ 166 
Sonderregelung für Versicherte, die in der 

gesetzlichen Rentenversicherung nicht versichert sind 
 

(1) 1Für Versicherte, die in der gesetzlichen Rentenversicherung nicht versichert sind oder die 
Voraussetzungen für den Bezug einer Rente aus der gesetzlichen Rentenversicherung nicht 
erfüllen, gelten die §§ 145 bis 165 entsprechend. 2Soweit auf Regelungen des Rechts der 
gesetzlichen Rentenversicherung Bezug genommen wird, ist die jeweilige Regelung entspre-
chend anzuwenden. 3Bei Anwendung des § 154 sind dabei anstelle der Versicherungszeiten 
in der gesetzlichen Rentenversicherung die Pflichtversicherungszeiten in der Zusatzversor-
gung zu berücksichtigen. 

 
(2) 1Die teilweise oder volle Erwerbsminderung ist durch Gutachten eines von der Deutschen 

Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See zu bestimmenden Facharztes nachzuweisen. 
2Die Kosten der Begutachtung trägt die/der Versicherte. 

 
3Die Betriebsrente ruht, solange sich die Betriebsrentenberechtigten trotz Verlangens der 
Deutschen Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See innerhalb einer von dieser zu set-
zenden Frist nicht fachärztlich untersuchen lassen oder das Ergebnis der Untersuchung der 
Deutschen Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See nicht vorlegen. 

 
(3) Der Anspruch auf Betriebsrente erlischt mit Ablauf des Monats, der auf den Monat folgt, in 

dem der/dem Berechtigten die Entscheidung der Deutschen Rentenversicherung Knapp-
schaft-Bahn-See über das Erlöschen des Anspruchs wegen Wegfalls der Erwerbsminderung 
zugegangen ist.  

 
 

SIEBTER ABSCHNITT 
 

Verfahrensvorschriften 
 
 

§ 167 
Antrag 

 
(1) 1Die Leistungen werden nur auf schriftlichen Antrag gewährt. 2Der Antrag ist, wenn der Versi-

cherte bei Eintritt des Versicherungsfalles oder im Zeitpunkt seines Todes pflichtversichert 
war, über den Arbeitgeber, bei dem er zuletzt in einem versicherungspflichtigen Arbeitsver-
hältnis gestanden hat, bei der aktenführenden Dienststelle einzureichen. 3Dem Antrag sind 
die von der Deutschen Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See geforderten Urkunden 
und Nachweise beizufügen.  
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(2) 1Ist der Berechtigte verstorben, ohne den Antrag gestellt zu haben, kann der Antrag nur 

nachgeholt werden, wenn der/dem Verstorbenen ein Anspruch auf Gewährung einer Rente 
aus der gesetzlichen Rentenversicherung zugestanden hat und sie/er den Antrag auf Ge-
währung dieser Rente gestellt hat. 2Das Recht, den Antrag nachzuholen, steht nur den in § 
159 genannten Hinterbliebenen zu. 

 
 

§ 168 
Entscheidung und Rechtsmittel 

 
(1) Die aktenführende Dienststelle entscheidet schriftlich über den Antrag und teilt dem Antrag-

steller die Berechnung der Leistungen oder die Gründe der Ablehnung des Antrags mit.  
 
(2) 1Gegen die Entscheidung nach Absatz 1 und gegen sonstige Entscheidungen über Rechte 

und Pflichten aus dem Versicherungs-, dem Beteiligungs- oder dem Leistungsverhältnis kann 
binnen einem Monat nach ihrer Bekanntgabe Einspruch eingelegt werden. 2Er ist schriftlich 
bei der aktenführende Dienststelle einzureichen. 3Wird innerhalb der Frist nach Satz 1 kein 
Einspruch eingelegt, wird die Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See von der 
Pflicht zur Durchführung eines Einspruchsverfahrens frei. 

 
(3) 1Über den Einspruch entscheidet der Einspruchsausschuss mit Sitz in Münster. 

2Kommt eine Einigung nicht zustande, gilt der Einspruch als zurückgewiesen. 
 
(4) Gegen die Entscheidung nach Abs. 1 bzw. nach Abs. 3 ist die Klage im ordentlichen 

Rechtswege zulässig.  
 
(5) Für die Bekanntgabe gelten die Vorschriften des Sozialgesetzbuches (Zehntes Buch); für die 

Zustellung gilt das Verwaltungszustellungsgesetz. 
 
 

§ 169 
Auszahlung 

 
(1) 1Die Betriebsrente wird monatlich im Voraus auf ein Girokonto der/des Berechtigten innerhalb 

eines Staates des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) in Euro überwiesen. 2Die Kosten 
der Überweisung, mit Ausnahme der Kosten für die Gutschrift, trägt die Deutsche Rentenver-
sicherung Knappschaft-Bahn-See. 

 

 3Zahlungen auf ein Girokonto in einen Staat außerhalb des EWR erfolgen auf Kosten und 
Gefahr der/des Berechtigten. 4Die Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See 
kann in diesen Fällen die Kosten der Überweisung, mit Ausnahme der Kosten für die Gut-
schrift, ganz oder teilweise übernehmen. 

 

5Hat die/der Berechtigte ihren/seinen Wohnsitz oder dauernden Aufenthalt außerhalb eines 
Staates des EWR, kann die Zahlung der Betriebsrente von der Bestellung eines Empfangsbe-
vollmächtigten im Inland abhängig gemacht werden. 6Die Deutsche Rentenversicherung 
Knappschaft-Bahn-See ist nicht verpflichtet, Zahlungen in einen Staat außerhalb des EWR zu 
leisten 

 
(2) Besteht der Betriebsrentenanspruch nicht für einen vollen Kalendermonat, wird der Teil ge-

zahlt, der auf den Anspruchszeitraum entfällt. 
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(3) 1Stirbt ein Berechtigter, der den Leistungsantrag gestellt hat, vor der Auszahlung, können nur 

die in § 159 genannten Hinterbliebenen die Auszahlung verlangen. 2Wer den Tod des Be-
rechtigten vorsätzlich herbeigeführt hat, hat keinen Anspruch nach Satz 1. 3Die Zahlung an 
einen Hinterbliebenen bringt den Anspruch der übrigen Berechtigten gegen die Deutsche 
Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See zum Erlöschen. 

 
 

§ 170 
Anzeigepflichten der Versicherten und Betriebsrentenberechtigten 

und Zurückbehalten von Leistungen 
 
(1) Versicherte und Betriebsrentenberechtigte sind verpflichtet, jede Änderung ihrer Anschrift 

sowie jede Änderung, die ihren Anspruch auf Betriebsrente nach Grund oder Höhe berührt, 
der für die Bearbeitung zuständigen sachbearbeitenden Stelle bei der Deutschen Rentenver-
sicherung Knappschaft-Bahn-See sofort schriftlich mitzuteilen; insbesondere sind mitzuteilen 

 
1. von allen Betriebsrentenberechtigten 

 
a) die Versagung der Rente aus der gesetzlichen Rentenversicherung, 
 
b) die Beendigung der Rentenzahlung aus der gesetzlichen Rentenversicherung, 
 
c) der Bezug von Arbeitsentgelt, Arbeitseinkommen, Mutterschaftsgeld, Übergangsgeld, 

Kurzarbeitergeld, Winterausfallgeld, Arbeitslosengeld, Insolvenzgeld, Krankengeld, 
Versorgungskrankengeld, Unterhaltsgeld und Verletztengeld, 

 
sowie 

 
2. bei Betriebsrenten aus eigener Versicherung 

 
der Wegfall der Berufsunfähigkeit oder der Erwerbsminderung und die Änderung von vol-
ler in teilweise Erwerbsminderung, 

 
3. bei Betriebsrenten für Witwen/Witwer 

 
die Wiederverheiratung, 

 
4. bei Betriebsrenten für Waisen 

 
das Ende der Schul- oder Berufsausbildung oder eines freiwilligen sozialen Jahres oder 
der Wegfall der Unterhaltsbedürftigkeit, wenn das 18. Lebensjahr vollendet ist. 

 
(2) Versicherte und Betriebsrentenberechtigte sind verpflichtet, innerhalb einer von der Deut-

schen Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See zu setzenden Frist auf Anforderung der 
Deutschen Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See Auskünfte zu erteilen und Nachweise 
sowie Lebensbescheinigungen vorzulegen. 

 
(2a)  1Darüber hinaus ist im Falle der steuerlichen Förderung nach Abschnitt XI EStG jede Verän-

derung mitzuteilen, die zu einer Minderung oder zum Wegfall des Zulageanspruchs führt. 
2Insbesondere sind mitzuteilen 
 
a) die Änderung des Familienstandes, 
 
b) die Änderung der Art der Zulageberechtigung (mittelbar/unmittelbar), 
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c) die Änderung der Daten zur Ermittlung des Mindesteigenbeitrags, sofern diese im Antrag 

angegeben worden sind (z.B. tatsächliches Entgelt), 
 
d) der Wegfall des Kindergeldes für ein Kind, für das eine Kinderzulage beantragt wird, 
 
e) die Erhöhung der Anzahl der Kinder, für die eine Kinderzulage beantragt werden soll, 
 
f) die Änderung der Zuordnung der Kinder, 
 
g) die Änderung bei der Verteilung der Zulage auf mehrere Verträge, 
 
h) die Verlegung des Wohnsitzes oder gewöhnlichen Aufenthalts außerhalb eines Staates 

des Europäischen Wirtschaftsraums.  
 
(3) Die Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See kann die Betriebsrente zurückbe-

halten, solange der Berechtigte seinen Verpflichtungen nach den Absätzen 1 und 2 sowie 2a 
oder seiner Verpflichtung, die Überleitung der Versicherung auf die Deutsche Rentenversi-
cherung Knappschaft-Bahn-See zu beantragen, nicht nachkommt. 

 
(4) Verletzen Versicherte oder Betriebsrentenberechtigte ihre Pflichten nach dieser Vorschrift, 

können sie sich nicht auf den Wegfall der Bereicherung berufen. 
 
 

§ 171 
Abtretung und Verpfändung 

 
1Ansprüche auf Leistungen der Deutschen Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See können 
nicht abgetreten, verpfändet oder beliehen werden. 2Dies gilt nicht für Ansprüche, die an den Ar-
beitgeber, der die/den Anspruchsberechtigte/n bei der Deutschen Rentenversicherung Knapp-
schaft-Bahn-See versichert hat, oder an eine andere Zusatzversorgungseinrichtung, von der Ver-
sicherungen zur Deutschen Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See übergeleitet werden, ab-
getreten werden. 3Die Abtretungserklärung ist der Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-
Bahn-See mit der Abmeldung oder mit dem Antrag zu übersenden. 

 
 

§ 172 
Schadensersatzansprüche gegen Dritte 

 
1Steht der/dem Versicherten, der/dem Betriebsrentenberechtigten oder einem anspruchsberechtig-
ten Hinterbliebenen aus einem Ereignis, das die Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-
See zur Gewährung oder Erhöhung von Leistungen verpflichtet, ein Schadenersatzanspruch ge-
gen einen Dritten zu, so haben die anspruchsberechtigten Personen ihre Ansprüche gegen den 
Dritten bis zur Höhe des Brutto-Betrags der Betriebsrente an die Deutsche Rentenversicherung 
Knappschaft-Bahn-See abzutreten. 2Der Übergang kann nicht zum Nachteil der anspruchsberech-
tigten Personen geltend gemacht werden. 3Verweigern die anspruchsberechtigten Personen die 
Abtretung oder die Beibringung der erforderlichen Unterlagen, so ist die Deutsche Rentenversiche-
rung Knappschaft-Bahn-See solange zu einer Leistung nicht verpflichtet. 
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§ 173 

Versicherungsnachweise 
 

(1) 1Pflichtversicherte und beitragsfrei Versicherte, die für die Zuteilung von Bonuspunkten in 
Betracht kommen (§ 178 a Abs. 1 Satz 2 und 4), erhalten jeweils nach Ablauf des Kalender-
jahrs bzw. bei Beendigung der Pflichtversicherung einen Nachweis über ihre bisher insge-
samt erworbene Anwartschaft auf Betriebsrente wegen Alters nach § 156. 2Dabei werden 
neben der Anwartschaft auch die Zahl der Versorgungspunkte und der Messbetrag angege-
ben. 3Im Falle der Kapitaldeckung sind zusätzlich die steuerrechtlich vorgeschriebenen An-
gaben enthalten. 4Der Nachweis wird mit einem Hinweis auf die Ausschlussfristen nach Ab-
satz 2 versehen. 5Wird der Nachweis im Zusammenhang mit der Beendigung der Pflichtver-
sicherung erbracht, wird er um den Hinweis ergänzt, dass die aufgrund der Pflichtversiche-
rung erworbene Anwartschaft bis zum erneuten Beginn der Pflichtversicherung bei der Deut-
schen Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See oder - wenn die gegenseitige Anerken-
nung der Versicherungszeiten beantragt wird (§ 153 Abs. 1 Satz 3) - bei einer anderen Zu-
satzversorgungseinrichtung bzw. bis zum Eintritt des Versicherungsfalles nicht dynamisiert 
wird, wenn die Wartezeit von 120 Umlage-/Beitragsmonaten nicht erfüllt ist. 6Den Versicher-
ten ist in Fällen des Satzes 5 auch mitzuteilen, dass für die Erfüllung der Wartezeit alle Um-
lage-/Beitragsmonate in einer Pflichtversicherung bei einer Zusatzversorgungseinrichtung 
nach § 152 Abs. 2 berücksichtigt werden, wenn die gegenseitige Anerkennung der Versiche-
rungszeiten beantragt wird (§ 153 Abs. 1 Satz 3). 

 
(1a) Soweit eine auf dem Arbeitnehmerbeitrag zum Kapitaldeckungsverfahren beruhende sofort 

unverfallbare Anwartschaft erworben wurde, wird diese Anwartschaft sowie die Anwartschaf-
ten aus den Beiträgen hinzuzurechenden Altersvorsorgezulagen nach § 197a im Rahmen 
des Nachweises nach Absatz 1 gesondert ausgewiesen. 

  
(2) 1Die Beschäftigten können nur innerhalb einer Ausschlussfrist von sechs Monaten nach Zu-

gang des Nachweises nach Absatz 1 gegenüber dem Beteiligten/Arbeitgeber schriftlich be-
anstanden, dass die von diesem zu entrichtenden Umlagen/Beiträge oder die zu meldenden 
Entgelte nicht oder nicht vollständig an die Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-
See abgeführt oder gemeldet worden sind. 2Beanstandungen in Bezug auf die ausgewiese-
nen Bonuspunkte sind innerhalb der Ausschlussfrist des Satzes 1 schriftlich unmittelbar ge-
genüber der aktenführenden Dienststelle der Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-
Bahn-See zu erheben. 

 
 

§ 174 
Ausschlussfristen 

 
1Der Anspruch auf Betriebsrente für einen Zeitraum, der mehr als zwei Jahre vor dem Ersten des 
Monats liegt, in dem der Antrag bei der Deutschen Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See 
eingegangen ist, kann nicht mehr geltend gemacht werden (Ausschlussfrist). 2Dem Antrag steht 
eine Mitteilung des Berechtigten gleich, die zu einem höheren Anspruch führt. 3Die Beanstandung, 
die mitgeteilte laufende monatliche Betriebsrente, eine Rentennachzahlung, eine Abfindung, eine 
Beitragserstattung oder eine Rückzahlung seien nicht oder nicht in der mitgeteilten Höhe ausge-
zahlt worden, sind nur schriftlich und innerhalb einer Ausschlussfrist von einem Jahr gegenüber 
der Deutschen Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See zulässig; die Frist beginnt bei laufen-
den Betriebsrenten mit dem Ersten des Monats, für den die Betriebsrente zu zahlen ist, im Übrigen 
mit dem Zugang der Mitteilung über die entsprechende Leistung.  

 
4Auf die Ausschlussfrist wird in der Mitteilung über die Leistung hingewiesen. 
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§ 175 

Rückzahlung zu viel gezahlter Leistungen 
 

(1) Sofern sich die Betriebsrente vermindert hat, ist der überzahlte Betrag von dem Berechtigten 
zurückzuzahlen, ansonsten gilt der überzahlte Betrag als Vorschuss auf die Leistungen der 
Deutschen Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See. 

 
(2) Eine aus anderen Rechtsgründen bestehende Verpflichtung, Überzahlungen auszugleichen, 

bleibt unberührt. 
 

(3) Die Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See kann die Rückzahlung überzahlter 
Leistungen zur Vermeidung einer besonderen Härte ganz oder teilweise erlassen. 

 
 
 
 

D R I T T E R  T E I L 
 

Finanzierung 
 
 

ERSTER ABSCHNITT 
 

Allgemeine Vorschriften 
 
 

§ 176 
Aufbringung der Mittel, Vermögen 

 
(1) Die Mittel der Renten-Zusatzversicherung werden aus Umlagen, Beiträgen und sonstigen 

Einnahmen aufgebracht. 
 
(2) Nach den Möglichkeiten der Deutschen Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See kann die 

Umlagefinanzierung schrittweite durch eine kapitalgedeckte Finanzierung unter Erhebung 
von Beiträgen abgelöst werden (Kombinationsmodell). 

 
(3) 1Die Einnahmen sind dem Vermögen der Renten-Zusatzversicherung (Teil D) zuzuführen. 

2Die Ausgaben nach Teil D sind aus diesem Vermögen zu finanzieren. 
 
(4) Die jeweilige Deckungsrückstellung ist durch den Verantwortlichen Aktuar zu testieren (§ 

138). 
 
(5)  Das Vermögen ist, soweit es nicht für Ausgaben benötigt wird, nach den Grundsätzen der  
         für regulierte Pensionskassen geltenden gesetzlichen Regelungen einschließlich der zuge- 
         hörigen Anlageverordnung anzulegen. 
 
 
 

§ 177 
Getrennte Verwaltung 

 
1Die Verwaltung des Vermögens und der Verbindlichkeiten der Deutschen Rentenversicherung 
Knappschaft-Bahn-See erfolgt über gesonderte Abrechnungsverbände, für die jeweils eine eigene 
Bilanz erstellt wird .2Die jeweilige Deckungsrückstellung ist durch den Verantwortlichen Aktuar zu 
testieren. 3Es gibt folgende Abrechnungsverbände:   
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a) Abrechnungsverband I West - Bundeseisenbahnvermögen 
b) Abrechnungsverband I West - Übrige Beteiligte 
c) Abrechnungsverband I Ost - Versorgungskonto I 
d) Abrechnungsverband I Ost - Versorgungskonto II 
e) Abrechnungsverband II 

4Der Abrechnungsverband I West und der Abrechnungsverband I Ost – Versorgungskonto I 
sind im Abschnittsdeckungsverfahren finanziert. 5Der Abrechnungsverband I Ost – Versor-
gungskonto II und der Abrechnungsverband II sind im Kapitaldeckungsverfahren finanziert. 
6Erträge und Aufwendungen einschließlich der Kapitalanlagen werden für die jeweiligen Ab-
rechnungsverbände gesondert verwaltet .7Dabei werden Teilvermögen gebildet und die Über-
schüsse jeweils gesondert ermittelt. 8Die Verwaltungskosten sind auf die jeweiligen Abrech-
nungsverbände verursachergerecht aufzuteilen. 

 
 

§ 177a 
Aufwendungen für die Pflichtversicherung 

 
 (1) Der Beteiligte ist Schuldner der 
 

a) Umlagen (§ 181 Abs. 1) und 
b) Beiträge im Kapitaldeckungsverfahren (§ 185 und § 186) 

 
einschließlich einer tarif- oder arbeitsvertraglich vereinbarten bzw. satzungsrechtlich festge-
legten Eigenbeteiligung der Pflichtversicherten. 

 
(2) 1Die Aufwendungen für die Pflichtversicherung nach Abs. 1 sind in dem Zeitpunkt fällig, in 

dem das zusatzversorgungspflichtige Entgelt dem Versicherten zufließt. 2Die Umlagen 
und/oder Beiträge sind von dem Beteiligten unverzüglich an die Deutsche Rentenversiche-
rung Knappschaft-Bahn-See abzuführen. 3Aufwendungen, die nach Fälligkeit entrichtet wer-
den, sind, ohne Rücksicht darauf, ob den Beteiligten an der verspäteten Zahlung ein Ver-
schulden trifft, vom ersten Tag des folgenden Kalenderjahres bis zum Ende des Monats, der 
dem Tag der Einzahlung vorhergeht, jährlich mit dem in diesem Zeitpunkt geltenden Basis-
zinssatz nach § 247 Abs. 1 BGB, erhöht um 4 Prozentpunkte, zu verzinsen. 

 
(3) 1Umlagen und Beiträge, die ohne Rechtsgrund gezahlt sind, begründen keinen Anspruch auf 

Leistungen. 2Sie werden dem Einzahler ohne Zinsen zurückgezahlt, soweit sie nicht schon 
nach § 165 erstattet worden sind. 3Hat die Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-
See Leistungen gewährt, werden die Leistungen in Abzug gebracht, soweit sie auf den ohne 
Rechtsgrund geleisteten Zahlungen beruhen. 

 
 

§ 178 
Deckungsrückstellung und Verlustrücklage 

 
(1) Für den Abrechnungsverband II und die Versorgungskonten II ist eine Deckungsrückstellung 

in Höhe des versicherungsmathematischen Barwerts aller am Bilanzstichtag bestehenden 
Anwartschaften und Ansprüche hieraus in die Bilanz einzustellen. 

 
(2) Der für die Ermittlung der Deckungsrückstellung zu berücksichtigende Rechnungszins und 

die Verwaltungskosten werden im technischen Geschäftsplan festgelegt, der der Genehmi-
gung der Aufsichtsbehörde bedarf. 
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(3) 1Zur Deckung von Fehlbeträgen ist für den Abrechnungsverband II und die Versorgungskon-

ten II eine Verlustrücklage zu bilden. 2Der Verlustrücklage sind jährlich mindestens 5 v. H. 
des sich aus der versicherungstechnischen Bilanz ergebenden Überschusses zuzuführen, 
bis diese einen Stand von 10 v. H. der Deckungsrückstellung erreicht oder nach Inanspruch-
nahme wieder erreicht. ³Der verbleibende Überschuss (verteilungsfähiger Überschuss) wird 
vorläufig in die Position „Bilanzgewinn“ eingestellt, bis die Vertreterversammlung auf Vor-
schlag des Vorstands über seine Verwendung entscheidet. 

 
§ 178a 

Überschussverteilung 
 

(1) 1Die Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See stellt jährlich bis zum Jahresende 
für das vorangegangene Geschäftsjahr fest, ob und in welchem Ausmaß aus verbleibenden 
Überschüssen (Absatz 3) Bonuspunkte vergeben werden können. 2Für die Zuteilung der Bo-
nuspunkte kommen die am Ende des laufenden Geschäftsjahres Pflichtversicherten sowie 
die zum gleichen Zeitpunkt beitragsfrei Versicherten, die eine Wartezeit von 120 Umla-
ge/Beitragsmonaten erfüllt haben, in Betracht. 3Für die Erfüllung der Wartezeit werden alle 
Versicherungsverhältnisse bei Zusatzversorgungseinrichtungen nach § 152 Abs. 2 berück-
sichtigt, wenn die/der Versicherte die gegenseitige Anerkennung der Versicherungszeiten 
beantragt hat (§ 153 Abs. 1 Satz 3). 4Als Pflichtversicherte im Sinne des Satzes 2 gelten 
auch beitragsfrei Versicherte, die die Wartezeit von 120 Umlage-/Beitragsmonaten noch nicht 
erfüllt haben, wenn sie am Ende des laufenden Geschäftsjahres durch eine andere Zusatz-
versorgungseinrichtung (§ 152 Abs. 2) als pflichtversichert gemeldet sind. 5Überschüsse, die 
auf Anwartschaften der übrigen beitragsfrei Versicherten entfallen, die eine Wartezeit von 
120 Umlage-/Beitragsmonaten nicht erfüllt haben, werden dem Vermögen - bzw. im Bereich 
der Versorgungskonten II und des Abrechnungsverbandes II der Verlustrücklage – zugeführt. 
6Über die Zuteilung von Bonuspunkten entscheidet die Vertreterversammlung auf Vorschlag 
des Vorstands. 

 
(2) 1Grundlage für die Feststellung und Entscheidung nach Absatz 1 ist eine auf den aner-

kannten Regeln der Versicherungsmathematik beruhende und durch den Verantwortli-
chen Aktuar erstellte fiktive versicherungstechnische Bilanz. 2Soweit eine Kapitalde-
ckung vorhanden ist, werden dabei das Vermögen und die tatsächlich erzielten Kapitaler-
träge nur veranschlagt, soweit sie auf Beitragsleistungen von bis zu 4,0 v.H. der zusatz-
versorgungspflichtigen Entgelte entfallen. 3Soweit keine Kapitaldeckung vorhanden ist, 
wird die durchschnittliche laufende Verzinsung der zehn nach der Bilanzsumme größten 
Pensionskassen nach dem zum Zeitpunkt der Fertigstellung der Bilanz nach Satz 1 je-
weils aktuellen Geschäftsbericht der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht zu-
grunde gelegt. 

 
(3) 1Ergibt die fiktive versicherungstechnische Bilanz einen Überschuss, wird dieser Überschuss um 

den Aufwand für soziale Komponenten nach § 158 und um die Verwaltungskosten der Deut-
schen Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See sowie um den nach § 178 Abs. 3 Satz 2 
der Verlustrücklage zuzuführenden Anteil der Anstalt vermindert und nach Maßgabe des Ab-
satzes 1 verwendet; soweit keine Kapitaldeckung vorhanden ist, werden für die fiktive Verzin-
sung nach Absatz 2 Satz 3 als Verwaltungskosten 2 v.H. dieser fiktiven Zinserträge berücksich-
tigt. 2Ergibt die versicherungstechnische Bilanz eine Unterdeckung, wird diese vorgetragen. 
3Einzelheiten werden in Ausführungsbestimmungen geregelt. 

 
(4) Als am Ende des laufenden Geschäftsjahres im Sinne des Absatzes 1 Satz 2 pflichtversi-

chert gilt 
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a) der Arbeitnehmer, dessen Arbeitsverhältnis infolge von Witterungseinflüssen oder wegen 

anderer Naturereignisse durch Kündigung nach besonderen tarifvertraglichen Vorschrif-
ten beendet worden ist, und der bei Wiederaufnahme der Arbeit Anspruch auf Wieder-
einstellung hätte, 

 
b) der Arbeitnehmer, der in regelmäßiger Wiederkehr für eine jahreszeitlich begrenzte Tätig-

keit als Saisonarbeitnehmer befristet beschäftigt wird, dessen Arbeitsverhältnis infolge 
des Endes der Saison geendet hat, und der bei Beginn der nächsten Saison voraussicht-
lich wieder eingestellt würde. 

 
 
 

Ausführungsbestimmungen zu § 178a Abs. 3 Satz 3 
 
(1) 1Die Aufstellung der fiktiven versicherungstechnischen Bilanz im Sinne des § 178a Abs. 2 

Satz 1 erfolgt für jeden Abrechnungsverband gesondert. 2Insbesondere werden die Ver-
pflichtungen aus dem Versorgungskonto II in einer eigenen fiktiven versicherungstechni-
schen Bilanz getrennt von den übrigen Verpflichtungen betrachtet.  

 
(2) 1In der fiktiven versicherungstechnischen Bilanz wird für den maßgeblichen Personenbe-

stand des jeweiligen Abrechnungsverbands zur Überschussermittlung das tatsächlich bzw. 
fiktiv vorhandene Vermögen den vorhandenen Verpflichtungen zum Ende des Geschäftsjah-
res gegenübergestellt. 2Maßgeblicher Personenbestand sind hierbei im Abrechnungsver-
band II und im Versorgungskonto II alle Pflichtversicherten, beitragsfrei Versicherten und 
Leistungsempfänger, im Versorgungskonto I lediglich die Pflichtversicherten und die bei-
tragsfrei Versicherten, die eine Wartezeit von 120 Umlage -/ Beitragsmonaten erfüllt haben.  

 
(3) 1Die erforderliche Nettodeckungsrückstellung zum Ende des Geschäftsjahres ergibt sich als 

versicherungsmathematischer Barwert aller auf bis zu diesem Zeitpunkt erworbenen Versor-
gungspunkte nach § 157 Abs. 1 beruhenden Anwartschaften bzw. Ansprüche. ²Für die an-
zuwendenden Rechnungsgrundlagen gelten die für die Kalkulation der Altersfaktoren maß-
geblichen Vorgaben.  

 
(4) 1Im Rahmen des Versorgungskontos I umfasst die Aktivseite der fiktiven versicherungstech-

nischen Bilanz das dem maßgeblichen Personenbestand zuzuordnende tatsächliche Ver-
mögen sowie das fiktive Vermögen. ²Das fiktive Vermögen ergibt sich zu Beginn des Ge-
schäftsjahres, in dem die fiktive versicherungstechnische Bilanz erstmals aufgestellt wird, als 
Differenz der Nettodeckungsrückstellung für den maßgeblichen Bestand zu Beginn des Ge-
schäftsjahres und des tatsächlich vorhandenen Vermögens (fiktive Kapitaldeckung). ³Das 
Vermögen zu Beginn des jeweiligen Geschäftsjahres wird unter Berücksichtigung fiktiver 
Beitragsleistungen in Höhe von 4 v.H. der zusatzversorgungspflichtigen Entgelte, Verände-
rungen des maßgeblichen Personenbestands, Zinseinnahmen und Verwaltungskosten auf 
das Ende des Geschäftsjahres fortgeschrieben. 4Hinsichtlich der anzusetzenden Kapitaler-
träge gilt § 178a Abs. 2 Satz 2 und 3. 5Als Verwaltungskosten werden, soweit tatsächliches 
Vermögen vorhanden ist, die anteiligen tatsächlichen Verwaltungskosten veranschlagt; so-
weit fiktives Vermögen betroffen ist, werden 2 v.H. der fiktiven Erträge nach Satz 4 ange-
setzt. 6Die Passivseite der fiktiven versicherungstechnischen Bilanz umfasst die Nettode-
ckungsrückstellung für den maßgeblichen Bestand am Ende des Geschäftsjahres und die 
aus den vorangegangenen Geschäftsjahren vorgetragene Rückstellung für Überschussver-
teilung. 7Der sich aus dieser fiktiven versicherungstechnischen Bilanz ergebende Über-
schuss bzw. Verlust wird in die Rückstellung für Überschussverteilung eingestellt, die somit 
auch negativ werden kann (Verlustvortrag).  
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(5) 1Im Rahmen des Abrechnungsverbandes II und des Versorgungskontos II umfasst die fiktive 

versicherungstechnische Bilanz auf der Aktivseite das tatsächliche Kassenvermögen am 
Ende des betrachteten Geschäftsjahres, auf der Passivseite die für den nach Absatz 2 Satz 
2 am Ende des Geschäftsjahres maßgeblichen Personenbestand zu bildende Nettode-
ckungsrückstellung, die Rückstellung für Verwaltungskosten in der Leistungsphase in Höhe 
von 1 v.H. der Nettodeckungsrückstellung, die Verlustrücklage und die aus den vorangegan-
genen Geschäftsjahren vorgetragene Rückstellung für Überschussverteilung. 2Ergibt die 
versicherungstechnische Bilanz einen Überschuss, ist die Verlustrücklage zunächst um min-
destens 5 v. H. des Überschusses zu erhöhen, bis sie einen Stand von 10 v. H. der De-
ckungsrückstellung erreicht oder nach Inanspruchnahme wieder erreicht. 3Der danach auf 
die beitragsfrei Versicherten mit weniger als 120 Umlage-/ Beitragsmonaten entfallende 
Überschussanteil wird ebenfalls der Verlustrücklage zugeführt. 4Der verteilungsfähige Über-
schuss (§ 178 Abs. 3 Satz 3) wird vorläufig in die Position „Bilanzgewinn“ eingestellt, bis die 
Vertreterversammlung auf Vorschlag des Vorstands über seine Verwendung entscheidet. 
5Hinsichtlich der Behandlung von Verlusten gilt § 178b entsprechend.  

 
(6) 1Eine Verwendung der Rückstellung für Überschussbeteiligung zur Vergabe von Bonuspunk-

ten oder sonstigen Erhöhung von Leistungen nach § 178b Abs. 2 Satz 1 ist höchstens so zu 
bemessen, dass die hierfür zu ermittelnde zusätzliche Nettodeckungsrückstellung, im Ab-
rechnungsverband II und Versorgungskonto II zuzüglich der entsprechenden Verwaltungs-
kostenrückstellung, die Rückstellung für Überschussverteilung nicht übersteigt. ²Der Vor-
schlag des Verantwortlichen Aktuars zur Verwendung der Rückstellung nach § 178b Abs. 2 
Satz 3 hat zudem die Entstehung des Überschusses und künftige Risiken angemessen zu 
berücksichtigen. 

 
 

§ 178b 
Rückstellung für Überschussverteilung, Deckung von Fehlbeträgen 

 
(1) 1Der Überschuss, der sich entsprechend der versicherungstechnischen Bilanz ergibt, wird, 

soweit er nicht im Bereich des Abrechnungsverbandes II und der Versorgungskonten II der 
Verlustrücklage oder weiterer geschäftsplanmäßig festgelegter Rückstellungen zugeführt 
wird, in die Rückstellung für Überschussverteilung eingestellt. ²Über die Zuführung des ver-
teilungsfähigen Überschusses (§ 178 Abs. 3 Satz 3) zur Verlustrücklage und zur Rückstel-
lung für Überschussverteilung entscheidet die Vertreterversammlung auf Vorschlag des Vor-
stands. 

 
(2) 1Diese Rückstellung dient der Verbesserung oder Erhöhung von Leistungen, insbesondere 

zur Gewährung von Bonuspunkten. 2Sie kann im Bereich des Abrechnungsverbandes II und 
der Versorgungskonten II zusätzlich zur Deckung von Fehlbeträgen herangezogen werden, 
wenn die Verlustrücklage nicht ausreicht. 3Über die Verwendung der Rückstellung entschei-
det die Vertreterversammlung auf Vorschlag des Vorstands. 

 
(3)  1Reicht die Verlustrücklage zur Deckung von Fehlbeträgen nicht aus, kann die Deutsche 

Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See den Beitrag zur Kapitaldeckung (§ 185 und 
§ 186) erhöhen, soweit nicht die Rückstellung für Leistungsverbesserung in Anspruch ge-
nommen wird. 2Diese Maßnahme wird auf Vorschlag des Vorstands von der Vertreterver-
sammlung beschlossen. 
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ZWEITER ABSCHNITT 

 
Abrechnungsverband I: Umlageverfahren, Kombinationsmodell 

 
 

§ 179 
Ermittlung des Finanzbedarfs 

 
(1) 1Zur Ermittlung des Finanzbedarfs für die 

 
a) auf die Beteiligten nach § 140 Abs. 1 Buchstaben b, c, d und Abs. 2 im Tarifgebiet West 

entfallenden Versicherungen, 
 

b) auf alle Beteiligten entfallenden Versicherungen im Tarifgebiet Ost (einschließlich der 
Versicherungen der Beschäftigten der Außenstelle Berlin der ehemaligen BEV-
Dienststelle für Sozialangelegenheiten, die ab 1. April 1996 dem Tarifrecht West unterlie-
gen)  

 
ist die Höhe des Umlagesatzes für den Deckungsabschnitt (§ 180) nach den anerkannten 
Regeln der Versicherungsmathematik so festzusetzen, dass die für den Deckungsabschnitt 
zu entrichtenden Umlagen – für das Tarifgebiet West zusammen mit den Zuwendungen nach 
§ 184 - und den sonstigen jeweils zu erwartenden Einnahmen und dem zu Beginn des De-
ckungsabschnitts jeweils verfügbaren Vermögen voraussichtlich ausreichen, um die jeweili-
gen Ausgaben für den Deckungsabschnitt und weitere sechs Monate hinsichtlich solcher 
Leistungen zu bestreiten, die nicht aus dem Vermögen nach § 185 (Versorgungskonto II) zu 
erfüllen sind. 
 
2Der Umlagesatz kann abweichend von Satz 1 jederzeit im laufenden Deckungsabschnitt an-
gepasst werden, wenn die Schwankungsreserve von sechs Monatsausgaben zum Ende des 
Deckungsabschnitts voraussichtlich um zwei Monatsausgaben unterschritten wird. 

 
(2) Das auf die Versicherungen nach Abs. 1 entfallende Vermögen muss am Ende eines jeden 

Deckungsabschnitts mindestens den für die folgenden sechs Monate zu erwartenden Ausga-
ben entsprechen. 

 
(3) 1Für die Bewertung der Vermögensanlagen gilt der § 253 Abs. 1, 2 und 3 Satz 6 HGB ent-

sprechend. 2Für die versicherungsmathematischen Berechnungen zur Ermittlung des Umla-
gesatzes sind neben gesicherten eigenen Beobachtungswerten die von der Bundesanstalt 
für Finanzdienstleistungsaufsicht für Pensionskassen zugelassenen biometrischen Rech-
nungsgrundlagen anzuwenden. 

 
(4) 1Anstaltsvermögen, das aus Ausgleichszahlungen in den Fällen des § 141 Abs. 3, der Bil-

dung eines Deckungsstocks oder der Zahlung eines (anteiligen) Gegenwertes herrührt, ist 
buchmäßig getrennt zu führen. 2Als Vermögensertrag ist dabei jeweils der Betrag zu berück-
sichtigen, der sich aus der durchschnittlichen Nettoverzinsung des jeweiligen Geschäftsjah-
res ergibt.  

 
 
 

§ 180 
Deckungsabschnitte 

 
(1) 1Im Abrechnungsverband I West wird der Finanzbedarf nach § 179 für einen Deckungsab-

schnitt von jeweils fünf Jahren – beginnend am 1. Januar 2000 - festgesetzt. 
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 2Abweichend von Satz 1 wird der Deckungsabschnitt vom 1. Januar 2000 bis 31. Dezember 

2004 bis zum 31. Dezember 2006 verlängert. 
 
 ³Ab dem 1. Januar 2007 beginnt ein neuer Deckungsabschnitt. 
 
(2) Im Abrechnungsverband I Ost wird der Finanzbedarf nach § 179 für einen Deckungsabschnitt 

von jeweils fünf Jahren - beginnend am 1. Januar 1997 - festgesetzt. 
 
 

§ 181 
Umlage, Eigenbeteiligung, Versorgungskonto I 

sowie Beiträge zum Kapitaldeckungsverfahren, Versorgungskonto II 
 

(1) Der Beteiligte hat monatliche Umlagen in Höhe des nach den Absätzen 2 bis 4 festgesetzten 
Vomhundertsatzes des zusatzversorgungspflichtigen Entgelts (Absatz 5) des Versicherten 
einschließlich einer vom Pflichtversicherten nach Absatz 4 erhobenen Eigenbeteiligung zur 
Umlage sowie Beiträge im Kapitaldeckungsverfahren (Abs. 4a) zu zahlen. 

 
 
(2) Im Abrechnungsverband I West beträgt der Umlagesatz für 

 
a) den Beteiligten nach § 140 Abs. 1 Buchst. a ab 1. Juli 2000 7 v.H. zuzüglich der Prozent-

punkte, die sich aus dem Vomhundertsatz ergeben, der für die Höhe der vom Pflichtver-
sicherten zu tragenden Eigenbeteiligung nach Absatz 4 maßgebend ist, 

 
b) die Beteiligten nach § 140 Buchst. b, c, d und Abs. 2 in der Zeit vom 1. Januar 2000 bis 

31. Dezember 2001 9,40 v.H., vom 1. Januar 2002 bis 31. Dezember 2006 8,84 v.H., vom 
1. Januar 2007 bis 31. Dezember 2011 11,02 v.H., vom 1. Januar 2012 bis 31. Dezember 
2016 11,97 v.H., vom 1. Januar 2017 bis 31. Dezember 2021 10,81 v.H. und ab 1. Januar 
2022 10,65 v.H. 

 
(3) 1Im Abrechnungsverband I Ost beträgt der Umlagesatz vom 1. Januar 1997 bis 31. Dezem-

ber 2011 1,00 v.H.  und ab dem 1. Januar 2012 2,00 v.H. 2Satz 1 gilt auch für Pflichtversi-
cherungen von Beschäftigten der ehemaligen Außenstelle Berlin der BEV-Dienststelle für 
Sozialangelegenheiten, die ab 1. April 1996 dem Tarifrecht West unterliegen. 

 
 3Für Pflichtversicherungen von Beschäftigten (ohne die Beschäftigten der Außenstelle Berlin 

der ehemaligen BEV-Dienststelle für Sozialangelegenheiten, die ab 1. April 1996 dem Tarif-
recht West unterliegen), deren zusatzversorgungspflichtiges Entgelt sich nach Tarifvertrags-
regelungen für das Tarifgebiet West bemisst, gilt der nach Absatz 2 maßgebende Umlage-
satz auch nach einem Wechsel auf einen Arbeitsplatz im Beitrittsgebiet bei demselben Betei-
ligten; Beiträge zum Kapitaldeckungsverfahren im Abrechnungsverband I Ost sind in diesem 
Fall nicht zu leisten. 

 
(4) Im Abrechnungsverband I West 

 
a) haben Beschäftigte, die durch den Beteiligten nach § 140 Abs. 1 Buchst. a pflichtversi-

chert werden und 
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 1. dem § 15 Abs. 1 Satz 2 BEZNG unterliegen, 
 

a) in der Zeit vom 1. Juli 2000 bis 31. Dezember 2002 eine Eigenbeteiligung zu tra-
gen, für deren Höhe der sich jeweils nach Buchstabe b oder den Ausführungs-
bestimmungen hierzu ergebende Vomhundertsatz maßgebend ist, 

 
b) ab 1. Januar 2003 eine Eigenbeteiligung in Höhe von 1,41 v.H. des zusatzver-

sorgungspflichtigen Entgelts (Absatz 5) zu tragen; 
in diesen Fällen ist eine Erstattung der Eigenbeteiligung zur Umlage, die vor dem 
Eingang eines Widerrufs der Abtretungserklärung beim Beteiligten nach § 140 Abs. 
1 Buchst. a geleistet wurde, ausgeschlossen; 

 
2. dem § 15 Abs. 1 Satz 3 BEZNG unterliegen, in der Zeit ab 1. Juli 2000 eine Eigen-

beteiligung zu tragen, für deren Höhe der sich jeweils nach Buchstabe b oder den 
Ausführungsbestimmungen hierzu ergebende Vomhundertsatz maßgebend ist; 

 
b) kann für Beschäftigte, die durch die Beteiligten nach § 140 Abs. 1 Buchst. b, c und d so-

wie Absatz 2 pflichtversichert werden, durch Tarif- oder Arbeitsvertrag vereinbart werden, 
dass die Beteiligten die Aufwendungen bis zu einem aus Umlagen und Zuwendungen er-
mittelten fiktiven Umlagesatz von 10,14 v.H. alleine tragen und der darüber hinausgehen-
de Finanzierungsbedarf grundsätzlich zur Hälfte vom Beteiligten durch eine Umlage und 
zur Hälfte vom Pflichtversicherten durch eine Eigenbeteiligung zur Umlage aufgebracht 
wird. 

 
(4a) 1Für Beschäftigte, für die der Umlagesatz nach Absatz 3 Satz 1 und 2 maßgebend ist, be-

trägt der Arbeitnehmerbeitrag zur Pflichtversicherung ab 1. Januar 2003 0,2 v.H. und ab 1. 
Januar 2004 0,5 v.H. des zusatzversorgungspflichtigen Entgelts (Absatz 5). 

 
²Ab 01. Januar 2006 hat der Beteiligte einen monatlichen Beitrag in Höhe des nach Satz 3 
festgesetzten Vomhundertsatzes des zusatzversorgungspflichtigen Entgelts (Absatz 5) des 
Pflichtversicherten einschließlich eines vom Pflichtversicherten erhobenen Eigenanteils nach 
Satz 7 zu zahlen. ³Der Beitrag beträgt ab 01. Januar 2006   1 v.H. des zusatzversorgungs-
pflichtigen Entgelts (Absatz 5). 4Für jeden Prozentpunkt, um den der allgemeine Bemes-
sungssatz Ost für den Tarifbereich des Bundes über den Bemessungssatz von 92,5 v.H. an-
gehoben wird, erhöht sich der Beitrag zeitgleich um 0,4 Prozentpunkte. 5Soweit die Anhe-
bung des Bemessungssatzes Ost nicht in vollen Prozentpunkten erfolgt, erhöht sich der Bei-
trag anteilig. 6Im Zeitpunkt des Erreichens eines Bemessungssatzes Ost von 97 v.H. steigt 
der Beitrag auf den Höchstsatz von 4,0 v.H. 7Der Eigenanteil der Pflichtversicherten am Bei-
trag zum Kapitaldeckungsverfahren beträgt jeweils die Hälfte des Beitrags nach den Sätzen 
3 bis 6. 

 
(4b) 1Ergänzend zu dem Beitrag nach Absatz 4a wird ein zusätzlicher Beitrag zur Kapital- 
        deckung erhoben. 2Er beträgt ab dem 01.01.2017 2,24 v.H. des zusatzversorgungs- 
        pflichtigen Entgelts. 3Dieser zusätzliche Beitrag wird hälftig zwischen dem Beteiligten 
        und dem Pflichtversicherten geteilt. 
        4Die Leistungen der Renten-Zusatzversicherung erhöhen sich durch den zusätzlichen 
        Finanzierungsbeitrag nicht. 
 
(5) 1Zusatzversorgungspflichtiges Entgelt ist, soweit nachstehend nichts anderes bestimmt ist, 

der steuerpflichtige Arbeitslohn. 2Verminderungen des steuerpflichtigen Entgelts aufgrund ei-
ner Entgeltumwandlung oder der Steuerfreiheit des Arbeitnehmeranteils am Beitrag zum Ka-
pitaldeckungsverfahren gelten als steuerpflichtiger Arbeitslohn. 

 
3Kein zusatzversorgungspflichtiges Entgelt sind 
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1.  Bestandteile des Arbeitsentgelts, die durch Tarifvertrag auf Bundes-, Landes- oder lan-

desbezirklicher Ebene ausdrücklich als nicht zusatzversorgungspflichtig bezeichnet sind 
sowie über- und außertarifliche Bestandteile des Arbeitsentgelts, soweit sie durch Be-
triebsvereinbarung oder Arbeitsvertrag ausdrücklich als nicht zusatzversorgungspflichtig 
bezeichnet sind, 

 
 2. Bestandteile des Arbeitsentgelts, die auf einer Verweisung auf beamtenrechtliche Vor-

schriften beruhen, soweit die beamtenrechtlichen Bezüge nicht ruhegehaltfähig sind, 
 
 3. Aufwandsentschädigungen; reisekostenähnliche Entschädigungen (z.B. Ausbleibezulage, 

Auswärtszulage), 
 
4. geldliche Nebenleistungen wie 

- vermögenswirksame Leistungen, 
- Urlaubsgeld 
sowie Ersatz von Werbungskosten (z. B. Aufwendungen für Werkzeuge, Berufskleidung, 
Fortbildung) sowie Zuschüsse z.B. zu Fahr-, Heizungs-, Wohnungs-, Essens-, Kontofüh-
rungskosten, Schul- und Sprachenbeihilfen, Mietbeiträge, Kassenverlustentschädigungen 
(Mankogelder, Fehlgeldentschädigungen), 

 
 5. Leistungszulagen, Leistungsprämien sowie erfolgsabhängige Entgelte (z.B. Tantiemen, 

Provisionen, Abschlussprämien und entsprechende Leistungen, Prämien für Verbesse-
rungsvorschläge, Erfindervergütungen), 

 
 6. einmalige und sonstige nicht laufend monatlich gezahlte über- oder außertarifliche Leis-

tungen, 
 
 7. Entgelte aus Nebentätigkeiten einschließlich Einkünfte, die aus ärztlichen Liquidationser-

lösen zufließen, 
 
 8. Krankengeldzuschüsse, 
 
 9. Jubiläumsgelder, 
 
 10. Aufwendungen des Arbeitgebers für eine Zukunftssicherung der Beschäftigten, 
 
 11. geldwerte Vorteile/Sachbezüge, soweit derartige Leistungen nicht anstelle von Entgelt für 

Zeiträume gezahlt werden, für die laufendes zusatzversorgungspflichtiges Entgelt zusteht, 
 
 12. Zuschläge für Sonntags-, Feiertags- und Nachtarbeit, 
 
 13. einmalige Zahlungen (z.B. Urlaubsabgeltungen, Abfindungen), die aus Anlass der Been-

digung, des Eintritts des Ruhens oder nach der Beendigung des Arbeitsverhältnisses ge-
zahlt werden,  

 
 14. einmalige Zahlungen (z.B. Zuwendungen) insoweit, als bei ihrer Berechnung Zeiten be-

rücksichtigt sind, für die keine Umlagen für laufendes zusatzversorgungspflichtiges Ent-
gelt zu entrichten sind, 

 
 15. einmalige Unfallentschädigungen, 
 
 16. bei einer Verwendung im Ausland diejenigen Bestandteile des Arbeitsentgelts, die wegen 

dieser Verwendung über das für eine gleichwertige Tätigkeit im Inland zustehende Ar-
beitsentgelt hinaus gezahlt werden, 
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 17. Leistungen, die aus dem Tarifvertrag zur Führung von Langzeitkonten für die Arbeitneh-

mer verschiedener Unternehmen des DB Konzerns an den Beschäftigten zurück- 
 fließen, soweit die eingezahlten Arbeitsentgelte auf eine Entgeltumwandlung zurück- 
 gehen. 

 
4Kein zusatzversorgungspflichtiges Entgelt ist ferner der Teil des steuerpflichtigen Arbeits-
entgelts, der nach Anwendung des Satzes 3 den 2,5fachen Wert der monatlichen Beitrags-
bemessungsgrenze in der gesetzlichen Rentenversicherung (§ 159 bzw. § 275a SGB VI) 
übersteigt; wenn eine zusatzversorgungspflichtige Jahressonderzahlung gezahlt wird, ist der 
vorgenannte Wert jährlich einmal im Monat der Zahlung der Jahressonderzahlung zu ver-
doppeln. 

 
5Für am 30. Juni 2007 bestehende Vereinbarungen in Tarifverträgen, Betriebsvereinbarun-
gen oder Arbeitsverträgen über die Ausnahme von Bestandteilen des Arbeitsentgelts aus der 
Zusatzversorgung gilt Satz 3 Nr. 1 in der bis zum 1. Januar 2007 maßgebenden Fassung. 

 
(6)  1Als zusatzversorgungspflichtiges Entgelt gilt für die Kalendermonate, in denen Beschäftigte 

für mindestens einen Tag Anspruch auf Krankengeldzuschuss haben - auch wenn dieser 
wegen der Höhe der Barleistungen des Sozialversicherungsträgers nicht gezahlt wird -, das 
fiktive Entgelt nach § 21 TVöD bzw. entsprechenden tarifvertraglichen Regelungen, das für 
die Tage, für die tatsächlich Anspruch auf Entgelt, Entgeltfortzahlung oder Krankengeldzu-
schuss bestand, im Falle eines entsprechenden Entgeltfortzahlungsanspruchs gezahlt wor-
den wäre. ²In diesen Kalendermonaten geleistete einmalige Zahlungen sind neben dem fikti-
ven Entgelt nach § 21 TVöD bzw. entsprechenden tarifvertraglichen Regelungen nach Maß-
gabe des Absatzes 5 zusatzversorgungspflichtiges Entgelt. 

 
(7)  1Für Beschäftigte, die zur Übernahme von Aufgaben der Entwicklungshilfe im Sinne des § 1 

Entwicklungshelfergesetz vom 18. Juni 1969 in der jeweils geltenden Fassung ohne Arbeits-
entgelt beurlaubt sind, hat der Beteiligte für die Zeit der Beurlaubung Umlagen an die Deut-
sche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See abzuführen, wenn der Träger der Entwick-
lungshilfe die Umlagen erstattet. 2Für die Bemessung der Umlagen gilt als zusatzversor-
gungspflichtiges Entgelt das Entgelt, von dem nach § 166 Abs. 1 Nr. 4 SGB VI die Beiträge 
für die gesetzliche Rentenversicherung zu berechnen sind. 
 

(8) 1Wird Altersteilzeit nach dem 31. Dezember 2002 vereinbart, ist zusatzversorgungspflichtiges 
Entgelt während des Altersteilzeitarbeitsverhältnisses –vorbehaltlich der sonstigen Bestim-
mungen über das zusatzversorgungspflichtige Entgelt –  das 1,8fache der zur Hälfte zu-
stehenden Bezüge nach § 4 des Tarifvertrags zur Regelung der Altersteilzeitarbeit (TV ATZ), 
nach § 7 des Tarifvertrags zur Regelung flexibler Arbeitszeiten für ältere Beschäftigte, nach § 
7 des Tarifvertrags zu flexiblen Arbeitszeitregelungen für ältere Beschäftigte (TV Flex AZ) o-
der nach einem vergleichbaren Tarifvertrag zuzüglich derjenigen Bezüge, die in voller Höhe 
zustehen. 2Wird aufgrund einer Einzelregelung ein Beitrag an die gesetzliche Rentenversiche-
rung gezahlt, der den Mindestbeitrag nach § 3 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. b des Altersteilzeitgeset-
zes übersteigt, ist das zusatzversorgungspflichtige Entgelt nach Satz 1 entsprechend zu er-
höhen. 

 
(9) Wird bei einer vor dem 1. Januar 2003 vereinbarten Altersteilzeitarbeit aufgrund einer Einzel-

regelung ein Beitrag an die gesetzliche Rentenversicherung gezahlt, der den Mindestbeitrag 
nach § 3 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. b des Altersteilzeitgesetzes übersteigt, ist das zusatzversor-
gungspflichtige Entgelt so zu erhöhen, dass sich nach Anwendung von § 157 Abs. 2 Satz 2 
so viele Versorgungspunkte ergeben, wie dies dem über den gesetzlichen Mindestbeitrag 
erhöhten Beitrag zur gesetzlichen Rentenversicherung entspricht. 
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(10) Bei einer Steuerfreistellung des Arbeitsentgelts für ein geringfügiges Beschäftigungsverhält-

nis (§ 3 Nr. 39 in Verbindung mit § 39a EStG) ist zusatzversorgungspflichtiges Entgelt der 
Teil des Arbeitsentgelts, der ohne Steuerfreistellung zusatzversorgungspflichtig gewesen wä-
re. 

 
(11) Bei Beschäftigten im Tarifgebiet Ost, für die der Umlagesatz des Abrechnungsverbandes 

West maßgeblich ist, sind bei Erhebung der zusätzlichen Umlage nach § 195 Satz 1 die Be-
träge für das Tarifgebiet West zu berücksichtigen. 

 
(12) 1Werden Bestandteile des Arbeitsentgelts steuerfrei in ein Zeitwertkonto (Wertguthaben im 

Sinne des § 7b SGB IV) eingebracht, können die/der Beschäftigte und der beteiligte Arbeit-
geber vereinbaren, dass diese Entgeltbestandteile zusatzversorgungspflichtiges Entgelt sind. 
2In diesem Fall ist das Guthaben, das der beteiligte Arbeitgeber im Gegenzug aus diesem 
Zeitwertkonto an die/den Beschäftigten auszahlt oder für eine betriebliche Altersversorgung 
der/des Beschäftigten im Wege der Entgeltumwandlung verwendet, kein zusatzversorgungs-
pflichtiges Entgelt. 

 
(13) 1Die Fortführung der Pflichtversicherung nach § 148 Abs. 3 erfolgt auf der Grundlage des 

Betrages, der sich als monatlicher Durchschnitt der in den letzten 3 Kalenderjahren vor dem 
Ausscheiden aus dem Beschäftigungsverhältnis zu einem Unternehmen des DB - Konzerns 
ohne Berücksichtigung von kinderbezogenen besitzstandssichernden Entgeltteilen ergibt. 
2Für die Berechnung des Durchschnitts sind die Bestimmungen des § 162 Absätze 1, 2 und 
3 d.S. in der bis 30.06.2000 geltenden Fassung sinngemäß anzuwenden. 3Dabei tritt an die 
Stelle des Beginns der Versorgungsrente der Tag nach der Beendigung des Beschäfti-
gungsverhältnisses zu einem Unternehmen des DB - Konzerns, an die Stelle der Erhöhung 
der Versorgungsbezüge der Versorgungsempfänger des Bundes tritt die für die DB AG (Hol-
ding) tarifvertraglich vereinbarte Erhöhung der Monatstabellenentgelte. 

 
4Der sich nach den Sätzen 1 bis 3 ergebende Betrag wird entsprechend der künftig für die 
DB AG (Holding) tarifvertraglich vereinbarten Erhöhung der Monatstabellenentgelte ange-
passt. 5Tarifvertraglich vereinbarte Änderungen sonstiger Entgeltbestandteile bleiben bei 
Anwendung der Sätze 3 und 4 unberücksichtigt.  

 
6Das zusatzversorgungspflichtige Jahresentgelt nach § 157 Abs. 2 Satz 1 für das einzelne 
Kalenderjahr ergibt sich - unter Berücksichtigung des Satzes 4 - aus jeweils 13 Monatsent-
gelten. 

 
(14) Die auf die Umlagen entfallenden Pflichtversicherungszeiten und die daraus erworbenen 

Versorgungspunkte sind in einem personenbezogenen Versorgungskonto zu führen (Ver-
sorgungskonto I); umfasst sind auch die Aufwendungen und Auszahlungen. 

 
 

Ausführungsbestimmung zu § 181 
 
1Für die Anwendung des § 181 Abs. 2 Buchst. b und Abs. 4 durch die nach § 140 Abs. 2 beteilig-
ten oder als beteiligt geltenden Bahnversicherungsträger gilt folgendes: 
 
2Für Pflichtversicherte, 
 
- deren Beschäftigungsverhältnis durch tarifvertragliche Regelung zum 1. April 1999 von dem Be-

teiligten nach § 140 Abs. 1 Buchst. a auf die Bahn-Betriebskrankenkasse, die Bahnversiche-
rungsanstalt oder die Eisenbahn-Unfallkasse übergegangen ist, 

 
- die nach dem 1. April 1999 aus dem Bereich, in dem der Anspruch auf Versicherung aufgrund 

des vom Beteiligten nach § 140 Abs. 1 Buchst. a angewendeten Tarifrechts oder § 14 Abs. 2 
Satz 2 Deutsche Bahn Gründungsgesetz besteht, zur Bahn-Betriebskrankenkasse, zur Bahnver-
sicherungsanstalt oder zur Eisenbahn-Unfallkasse wechseln,  
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sind, wenn der Umlagesatz nach § 181 Abs. 2 Buchst. a günstiger ist als der Umlagesatz nach § 
181 Abs. 2 Buchst. b, für die ununterbrochene Dauer der Versicherung die Regelungen des § 181 
Abs. 2 Buchst. a anzuwenden. 
 
3Für die Aufbringung der nicht durch Umlagen und sonstige Einnahmen (§ 184) gedeckten Ausga-
ben, die auf die Pflichtversicherten nach Satz 2 entfallen, findet § 183 sinngemäß weiterhin An-
wendung. 
 

 
Ausführungsbestimmung zu § 181 Abs. 2 

 
Bei einer Anpassung des Umlagesatzes nach § 179 Abs. 1 Satz 2 sind die Ausführungsbestim-
mungen zu § 181 Abs. 4 Buchst. b entsprechend anzupassen. 
 

 
Ausführungsbestimmungen zu § 181 Abs. 4 Buchst. b 

 
1Solange die vom Pflichtversicherten nach § 181 Abs. 4 Buchst. b zu tragende Eigenbeteiligung 
zur Umlage höher ist als der Umlage-Beitrag, der zu entrichten wäre, wenn die Zusatzversicherung 
nach § 2 Abs. 1 in Verbindung mit § 16 Abs. 1 und § 37 Abs. 1 des Tarifvertrages über die betrieb-
liche Altersversorgung der Beschäftigten des öffentlichen Dienstes (Tarifvertrag Altersversorgung - 
ATV) durchzuführen wäre, haben die Beteiligten nach § 140 Abs. 1 Buchst. b, c und Absatz 2 von 
den durch sie versicherten Arbeitnehmern als Beitrag Eigenbeteiligung zur Umlage mindestens 
den Betrag zu erheben, der jeweils zu leisten wäre, wenn die Zusatzversicherung nach dem Tarif-
vertrag Altersversorgung (ATV) durchgeführt würde. 2Ändert sich der Beitrag für die nach dem Ta-
rifvertrag Altersorgung (ATV) versicherten Arbeitnehmer, ist die Eigenbeteiligung zur Umlage an 
die Renten-Zusatzversicherung zu demselben Zeitpunkt, höchstens jedoch bis zu dem der nach  
§ 181 Abs. 4 Buchst. b zu leistenden Eigenbeteiligung, anzupassen. 

 
§ 182 

Sanierungsgeld 
 

Die Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See wird entsprechend dem periodischen 
Bedarf prüfen, ob aufgrund der Schließung des Gesamtversorgungssystems und des Wechsels 
vom Gesamtversorgungssystem zum Punktemodell von den Beteiligten nach § 140 Abs. 1 Buchst. 
b, c, d und Absatz 2 zur Deckung der vor dem 1. Januar 2002 begründeten Anwartschaften und 
Ansprüche (Altbestand) für künftige Deckungsabschnitte die Erhebung von Sanierungsgeld erfor-
derlich wird. 
 
 

§ 183 
Bundeszuschuss 

 
(1) Der nicht durch Umlagen, die Eigenbeteiligung der Pflichtversicherten nach § 181 Abs. 4 

Buchst. a und sonstige Einnahmen gedeckte auf den Beteiligten nach § 140 Abs. 1 Buchst. a 
entfallende Teil der Ausgaben wird durch einen Zuschuss zu Lasten des Bundeshaushalts 
(Bundeszuschuss) aufgebracht. 

 
(2)  1Der Beteiligte nach § 140 Abs. 1 Buchst. a hat sicherzustellen, dass der zur Deckung der 

auf ihn entfallenden Ausgaben erforderliche Zuschuss monatlich rechtzeitig geleistet wird. 
²Bei der Ermittlung des erforderlichen Zuschusses bleibt eine Liquiditätsreserve von 
1.200.000,00 € unberücksichtigt. 

 
(3)  Bei der Anwendung der Absätze 1 und 2 bleibt das nach § 177 Abs. 2 und 3 getrennt zu füh-

rende Vermögen außer Ansatz.   
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§ 184 
Zuwendungen  

 
(1) 1Von den Beteiligten nach § 140 Abs. 1 Buchst. b, c, d und Absatz 2 ist aus Anlass der Be-

endigung des Arbeitsverhältnisses eines jeden versicherungspflichtigen Beschäftigten, der 
die Wartezeit von fünf Jahren erfüllt hatte, eine Zuwendung an die Deutsche Rentenversi-
cherung Knappschaft-Bahn-See zu entrichten. 2Hiervon ausgenommen sind Versicherungen 
aus dem Beitrittsgebiet. 3Die Bemessung der Zuwendung wird nach Maßgabe des Absatzes 
2 durch Ausführungsbestimmungen festgelegt.  

 
(2) 1Für den Deckungsabschnitt vom 01. Januar 2000 bis 31. Dezember 2004 werden von den 

Beteiligten nach Abs. 1 
im Jahr Zuwendungen in Höhe von 
2000 und 2001 je 19.600.000,00 DM 
2002 9.407.770,61 € 
2003 und 2004 je 6.646.794,46 € 

erhoben. 
 
2Für den Zeitraum der Verlängerung des Deckungsabschnitts vom 1. Januar 2005 bis 31. 
Dezember 2006 werden von den Beteiligten nach Abs. 1 pro Kalenderjahr Zuwendungen in 
Höhe von 6.646.794,46 € erhoben. 
 
³Für den Deckungsabschnitt vom 01. Januar 2007 bis 31. Dezember 2011 werden von den 
Beteiligten nach Abs. 1 
 
 im Jahr Zuwendungen in Höhe von  
 2007 bis 2011 je    4.540.000,00   €  
erhoben. 
 

4Für den Deckungsabschnitt vom 01. Januar 2012 bis 31. Dezember 2016 werden von den Be-
teiligten nach Abs. 1 

 
 im Jahr Zuwendungen in Höhe von  
 2012 bis 2016 je    4.540.000,00   €  
erhoben. 

 
5Für den Deckungsabschnitt vom 1. Januar 2017 bis 31. Dezember 2021 werden von den Be-
teiligten nach Abs. 1 
 

 im Jahr Zuwendungen in Höhe von 
 2017 bis 2021 je  4.540.000,00 € 
erhoben.  
 

 
6Für den Deckungsabschnitt vom 1. Januar 2022 bis 31. Dezember 2026 werden von den Be-
teiligten nach Abs. 1 
 

 im Jahr Zuwendungen in Höhe von 
 2022 bis 2026 je 4.540.000,00 € 
 
erhoben.  
 

7Bei einer Anpassung des Umlagesatzes nach § 179 Abs. 1 Satz 2 sind auch die Zuwendun-
gen neu zu berechnen. 
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Ausführungsbestimmungen zu § 184 
 
1Bemessungsgröße für die Zuwendung ist ein Betrag von 1.752,00 € für jedes Kalenderjahr, in 
dem das Arbeitsverhältnis bestanden hat, vermindert um die auf den Beschäftigten entfallenden 
Anteile der nach § 40b Abs. 1 EStG pauschal versteuerten Umlagen (§ 181), die der Beteiligte in 
dem Kalenderjahr der Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses und in den sechs vorange-
gangenen Kalenderjahren erbracht hat. 2Als Zuwendung wird derjenige Teil der Bemessungsgröße 
erhoben, der dem Verhältnis aus dem Gesamtzuwendungsbetrag nach § 184 Abs. 2 zur Summe 
aller für das jeweilige Kalenderjahr ermittelten Bemessungsgrößen entspricht; die Zuwendung darf 
jedoch die Bemessungsgröße nach Satz 1 nicht überschreiten. 3Auf die Zuwendungen nach § 184 
Abs. 2 haben die Beteiligten jeweils bis zur Mitte des laufenden Monats eine von der Deutschen 
Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See festzulegende angemessene Abschlagszahlung zu 
leisten.  
 
 

§ 185 
Beiträge zum Kapitaldeckungsverfahren, Versorgungskonto II 

 
(1) Die Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See kann Beiträge für eine schrittwei-

se Umstellung des Finanzierungsverfahrens auf eine Kapitaldeckung erheben oder zulassen. 
 
(2) Die Beiträge im Sinne des Absatzes 1 einschließlich der darauf entfallenden Erträge sowie 

die daraus zu finanzierenden Verbindlichkeiten werden auf einem gesonderten personenbe-
zogenen Versorgungskonto verwaltet (Versorgungskonto II). 

 
 
 

DRITTER ABSCHNITT 
 

Abrechnungsverband II: Kapitaldeckungsverfahren 
 
 

§ 186 
Beiträge im Kapitaldeckungsverfahren 

 
(1) 1Der Beteiligte hat monatliche Beiträge in Höhe von 4 v.H. des zusatzversorgungspflichtigen 

Entgelts (§ 181 Absatz 5 bis 10) des Versicherten zu zahlen. ²Ab dem 01.01.2017 hat der Be-
teiligte Beiträge von 6,8 v.H. des zusatzversorgungspflichtigen Entgelts zu zahlen. 

 
(2) 1Eine Erhöhung der Beiträge über den Beitragssatz von 4 v.H. des zusatzversorgungspflich-

tigen Entgelts kann zusätzlich vereinbart werden. 2Ab dem 01.01.2017 wurde ein zins- und 
biometriebedingter Finanzierungsmehrbedarf in Höhe von 2,8 v.H. des zusatzversorgungs-
pflichtigen Entgelts festgestellt, so dass sich insgesamt ein Beitragssatz gemäß Absatz 1, 
Satz 2 ergibt. 3Die Leistungen der Renten-Zusatzversicherung erhöhen sich durch den zu-
sätzlichen Finanzierungsbeitrag nicht. 

 
(3) Die Beiträge im Sinne des Absatzes 1 und 2 einschließlich der darauf entfallenden Erträge 

werden auf einem gesonderten personenbezogenen Versorgungskonto getrennt von den 
sonstigen Einnahmen geführt. 
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Ausführungsbestimmung zu § 186 

 
1Der Beitrag in Höhe von 4 v.H. nach § 186 Abs. 1 Satz 1 teilt sich wie folgt auf: 2,59 v.H. 
Arbeitgeberbeitrag; 1,41 v.H. Arbeitnehmerbeitrag. 2Der Finanzierungsmehrbedarf ab dem 
01.01.2017 wird mit 2,8 % des zusatzversorgungspflichtigen Entgelts beziffert und wird zu  
gleichen Teilen zwischen dem Arbeitgeber und den Arbeitnehmern aufgeteilt. 3Für die  
Pflichtversicherung werden daher ab dem 01.01.2017 Beiträge im Kapitaldeckungsverfahren von 
6,80 v.H. des zusatzversorgungspflichtigen Entgelts erhoben und sind vom Beteiligten an die 
Zusatzversorgungseinrichtung zu überweisen. 4Der Arbeitnehmer trägt hiervon 2,81 v.H.. 
 

§ 187 
Finanzieller Ausgleich beim Ausscheiden aus einem kapitalgedeckten 

Abrechnungsverband 
 

(1)  Im Falle des Ausscheidens aus dem Abrechnungsverband II bzw. dem Versorgungskonto II      
         hat der ausgeschiedene Beteiligte für die auf ihm lastenden Verpflichtungen einen finan- 
         ziellen Ausgleich für nicht gedeckte Fehlbeträge und Unterfinanzierungsrisiken aufgrund 
         einer unvorhersehbaren und nicht nur vorübergehenden Änderung der Verhältnisse zu er- 
         bringen, wenn zum Zeitpunkt des Ausscheidens ein bilanzieller Fehlbetrag vorliegt.   
 
(2)  1Der finanzielle Ausgleich ist in Form eines Einmalbetrages (§ 187a) zu leisten, sofern sich 
         der ausgeschiedene Beteiligte nicht bis spätestens einen Monat nach Zugang der Mittei- 
         lung über die Höhe des Einmalbetrags durch schriftliche Erklärung gegenüber der Deut- 
         schen Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See für die Zahlung nach einer der in  
         § 187b vorgesehenen Optionen entscheidet. 2 Insolvenzfähige Beteiligte können die raten- 
         weise Tilgung im Rahmen der Zahlungsoptionen nach § 187b Abs. 1 und die Einmal- 
         zahlung nach § 187b Abs. 1 Buchst. c nur wählen, wenn sie bis zu dem in Satz 1 ge- 
         nannten Zeitpunkt 
 
         a)  eine unwiderrufliche Verpflichtungserklärung einer oder mehrerer juristischen  
              Personen des öffentlichen Rechts, deren Insolvenzfähigkeit durch Gesetz ausge- 
              schlossen ist, 
 
         b)  eine unwiderrufliche Deckungszusage eines im Inland zum Geschäftsbetrieb zuge- 
              lassenen Versicherungsunternehmens oder 
 
         c)  eine selbstschuldnerische Bankbürgschaft eines im Inland zum Geschäftsbetrieb 
              zugelassenen und mit einer Institutssicherung versehenen Kreditinstituts 
 
         in Höhe des nach § 187a berechneten Einmalbetrages (Sicherungsbetrag) vorlegen. 
         3Die Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See kann ein anderes Siche- 
         rungsmittel zulassen. 4Tritt die Insolvenzfähigkeit während des Zahlungszeitraums nach 
         § 187b ein, hat der ausgeschiedene Beteiligte unverzüglich eine Satz 2 entsprechende 
         Absicherung beizubringen. 
 
(3)  1Ist der ausgeschiedene Beteiligte durch eine Ausgliederung ganz oder teilweise aus 
         einem anderen Beteiligten des Abrechnungsverbandes hervorgegangen, sind ihm auch 
         Ansprüche und Anwartschaften aufgrund früherer Pflichtversicherungen über den aus- 
         gliedernden Beteiligten zuzurechnen. 2Kann nicht festgestellt werden, welche der bei dem  
         ausgliedernden Beteiligten entstandenen Ansprüche und Anwartschaften dem ausgeglie- 
         derten Bereich zuzuordnen sind, werden diese dem durch Ausgliederung entstandenen 
         Beteiligten in dem Verhältnis zugerechnet, das dem Verhältnis der Zahl der ausgeglieder- 
         ten Beschäftigten zur Gesamtzahl der Beschäftigten entspricht, die am Tag vor der Aus- 
         gliederung über den ausgliedernden Beteiligten pflichtversichert waren. 3Für die Höhe der 
         Ansprüche und Anwartschaften nach Satz 2 kann die Deutsche Rentenversicherung  
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         Knappschaft-Bahn-See Durchschnittsbeträge errechnen. 4Der Barwert der Verpflichtung 
         nach Satz 2 vermindert sich um jeweils ein Zwanzigstel für je zwölf der in der Zeit zwi- 
         schen dem Beginn und dem Ende der Beteiligung im Abrechnungsverband II bzw. Ver- 
         sorgungskonto II zurückgelegten vollen Monate. 5Die Sätze 1 bis 4 gelten entsprechend, 
         wenn ein Beteiligter Pflichtversicherte von einem anderen Beteiligten des Abrechnungs- 
         verbandes im Wege der Ausgliederung übernommen hat. 
 
(4)  1Werden aufgrund von Vereinbarungen zwischen einem Beteiligten im Abrechnungsver- 
         band II mit einem Arbeitgeber, der dort nicht Beteiligter ist, entweder Arbeitsverhältnisse 
         übertragen oder von diesem Arbeitgeber mit ausgeschiedenen Pflichtversicherten des 
         Beteiligten Arbeitsverhältnisse begründet, so ist der Beteiligte verpflichtet, für die ausge- 
         schiedenen Pflichtversicherten und die dem übertragenen Bestand zuzuordnenden An- 
         sprüche und Anwartschaften den auf sie entfallenden Anteil am Einmalbetrag nach 
         § 187b Absatz 1 bis 3 zu zahlen; kann nicht festgestellt werden, welche Ansprüche und 
         Anwartschaften dem übertragenen Bestand zuzuordnen sind, sind die Ansprüche und 
         Anwartschaften in dem Verhältnis zuzurechnen, das dem Verhältnis der Zahl der über- 
         nommenen Beschäftigten zur Gesamtzahl der am Tag der Personalübernahme über den 
         Beteiligten pflichtversicherten Beschäftigten entspricht. 2Satz 1 gilt nicht, wenn der andere 
         Arbeitgeber eine besondere Beteiligungsvereinbarung nach Absatz 3 der Ausführungsbe- 
         stimmungen zu § 141 Abs. 3 geschlossen hat.   
 
 

§ 187a 
Einmalbetrag 

 
(1)  1Der Einmalbetrag berechnet sich durch Multiplikation der Unterfinanzierungsquote mit der 
         Summe des Barwertes der auf den ausgeschiedenen Beteiligten entfallenden Verpflichtun- 
         gen im Abrechnungsverband II bzw. Versorgungskonto II (Verpflichtungsbarwert) und  
         einer Pauschale zur Deckung zukünftiger Verwaltungskosten in Höhe von 2 v. H. dieses  
         Barwerts. 2Die Unterfinanzierungsquote ergibt sich aus der Differenz der Zahl 1 zur Aus- 
         finanzierungsquote. 3Die Ausfinanzierungsquote ergibt sich aus dem Verhältnis des zum 
         Stichtag des letzten Jahresabschlusses vor dem Ausscheiden des Beteiligten vorhande- 
         nen Teilvermögens des Abrechnungsverbandes II bzw. Versorgungskontos II zur Summe 
         des Barwertes der Verpflichtungen des Abrechnungsverbandes II bzw. Versorgungskontos 
         II (Gesamtverpflichtungsbarwert) und einer Pauschale zur Deckung zukünftiger Verwal- 
         tungskosten in Höhe von 2 v. H. dieses Barwerts. 4Das Teilvermögen entspricht dem Be- 
         trag der Verlustrücklage zuzüglich der versicherungstechnischen Rückstellungen abzüg- 
         lich eines bilanziellen Fehlbetrages des Abrechnungsverbandes II bzw. Versorgungskon- 
         tos II. 
 
(2)  Für die Ermittlung des Verpflichtungsbarwertes und Gesamtverpflichtungsbarwertes sind  
         zum Zeitpunkt der Beendigung der Beteiligung im Abrechnungsverband II bzw. Versor- 
         gungskonto II zu berücksichtigen 
         a)  Ansprüche von Betriebsrentenberechtigten, künftige Ansprüche von deren Hinter- 
              bliebenen und ruhende Ansprüche, sowie 
         b)  Versorgungspunkte aus unverfallbaren Anwartschaften. 
 
(3) 1Die Verpflichtungsbarwerte sind nach versicherungsmathematischen Grundsätzen vom 

Verantwortlichen Aktuar zu ermitteln. 2Zur Gewährleistung ausreichender Sicherheiten ist als 
Rechnungszins der zum Zeitpunkt des Ausscheidens in der Deckungsrückstellungsverord-
nung festgelegte Zinssatz zugrunde zu legen, höchstens jedoch ein Zinssatz von 2,75 v. H. 
3Als Sterbetafeln sind die im Technischen Geschäftsplan festgelegten Heubeck-Richttafeln 
mit den an die Verhältnisse der Deutschen Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See an-
gepassten Modifikationen zu verwenden. 4Die jährliche Anpassung der Betriebsrenten nach 
§ 160 wird einkalkuliert. 
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(4)  Die Kosten für die versicherungsmathematischen Berechnungen hat der ausscheidende 
         Beteiligte zu tragen. 
 
(5)  1Der Einmalbetrag ist innerhalb eines Monats nach Zugang der Mitteilung zu zahlen. 
         2Liefert der ausgeschiedene Beteiligte die für die Berechnung des Einmalbetrags notwen- 
         digen Daten erst nach dem Zeitpunkt des Ausscheidens, wird der auf den Zeitpunkt der 
         Beendigung der Beteiligung berechnete Betrag mit dem Rechnungszins des Absatzes 3 
         Satz 2 bis zum Ablauf des Monats der Datenlieferung aufgezinst. 
 
 

§ 187b 
Optionen zur Zahlung des Einmalbetrages 

 
 

(1)   Der ausgeschiedene Beteiligte kann für die Erfüllung des nach § 187a berechneten 
         Betrages anstelle der Einmalzahlung zwischen folgenden Optionen wählen: 
 
         a)  1Der ausgeschiedene Beteiligte kann den Einmalbetrag zuzüglich einer Verzinsung 
              in Höhe des Zinssatzes gemäß § 187a Abs. 3 Satz 2 sowie einer zusätzlichen jähr- 
              lichen Verwaltungskostenpauschale von 2 v. H. des pro Jahr zu zahlenden Betrages 
              in maximal 20 gleichen Jahresraten tilgen (ratenweise Tilgung); die Jahresrate ist je- 
              weils vorschüssig zum Jahrestag der Beendigung der Beteiligung fällig. 2Der ausge- 
              schiedene Beteiligte kann jeweils zum Ende eines Geschäftsjahres verlangen, dass 
              der Umfang einer Insolvenzsicherung nach § 187 Abs. 2 Satz 2 auf den Betrag der  
              Restschuld zum Ende des nachfolgenden Geschäftsjahres zuzüglich der in diesem  
              Jahr fälligen Jahresrate beschränkt wird. 
 
         b)  1Der ausgeschiedene Beteiligte kann sich bei einer Einmalzahlung oder ratenweisen 
              Tilgung auch für die nachträgliche Neuberechnung des nach § 187a ermittelten Be- 
              trages des zum Zeitpunkt des Ausscheidens vereinbarten Nachberechnungszeitraumes 
              entscheiden. 2In diesem Fall können während des vereinbarten Nachberechnungszeit- 
              raumes sowohl der ausgeschiedene Beteiligte als auch die Deutsche Rentenversiche- 
              rung Knappschaft-Bahn-See nach jeweils fünf Jahren durch schriftliche Erklärung ver- 
              langen, dass der zu entrichtende Betrag zum Ende des Kalenderjahres, das dem Ver- 
              langen folgt, auf der Grundlage der dann gemäß § 187a Abs. 3 maßgebenden Berech- 
              nungsparameter neu berechnet und dem unter Berücksichtigung der laufenden Durch- 
              schnittsverzinsung und Rentenzahlungen fortgeschriebenen Verpflichtungsbarwert  
              (Vergleichswert) gegenübergestellt wird. 3Ist der neu ermittelte Betrag geringer, als der 
              Vergleichswert, hat die Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See dem  
              ausgeschiedenen Beteiligten den Differenzbetrag zu erstatten; im umgekehrten Fall ist 
              der ausgeschiedene Beteiligte verpflichtet, den Differenzbetrag innerhalb eines Monats 
              ab Zugang der Mitteilung an die Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See  
              zu zahlen. 4Zum Ende des Zahlungszeitraums wird nach den gleichen Grundsätzen  
              eine Schlussrechnung erstellt. 
 
        (c)  1Der ausgeschiedene Beteiligte kann bei seiner Entscheidung für die Option der nach- 
              träglichen Neuberechnung gemäß Buchstabe b verlangen, dass für die Ermittlung des  
              von ihm nach § 187a zu zahlenden Betrages der maßgebende Rechnungszins um den  
    Faktor 1,66 erhöht wird und sich dadurch der anfänglich zu zahlende Betrag reduziert. 
              2Der Erhöhungsfaktor wird für die Erstberechnung und die nachträglichen Neuberech- 
              nungen zugrunde gelegt. 3Bei dieser Option werden Differenzbeträge zugunsten des 
              Beteiligten nicht ausgezahlt, sondern bis zur Schlussrechnung vorgetragen. 4Die  
              Schlussrechnung erfolgt zum Ende des Nachberechnungszeitraums mit den dann  
              maßgebenden Rechnungsgrundlagen ohne Berücksichtigung des Erhöhungsfaktors. 
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(2)  1Die nach Absatz 1 anfallenden Zahlungen sind vom ausgeschiedenen Beteiligten jeweils 
         innerhalb eines Monats nach Zugang der Mitteilungen der Deutschen Rentenversiche- 
         rung Knappschaft-Bahn-See zu zahlen. 2Auf laufende jährliche Zahlungen können Vor- 
         auszahlungen erhoben werden. 3Ist der ausgeschiedene Beteiligte mit den Zahlungen 
         mehr als drei Monate im Verzug, ist die Deutsche Rentenversicherung Knappschaft- 
         Bahn-See ebenfalls berechtigt, die ausstehenden Raten fällig zu stellen, bzw. die  
         Schlussrechnung nach Absatz 1 zu erstellen. 
  
(3)  Die Kosten für die versicherungsmathematischen Berechnungen hat der ausgeschie- 
         dene Beteiligte zu tragen. 
 
(4)  1Der Sicherungsbetrag (§ 187 Abs. 2 Satz 2), den der ausgeschiedene Beteiligte zu 
         erbringen hat, entspricht im Falle der Optionen des Absatzes 1 Buchst. a und b dem 
         Einmalbetrag (§ 187a) zuzüglich der in Absatz 1 geregelten Verzinsung sowie der 
         Verwaltungskostenpauschale nach Absatz 1 Buchst. a Satz 1. 2Soweit eine Neuberech- 
         nung nach Absatz 1 vorgenommen wurde, ist der Sicherungsbetrag bei allen Zahlungs- 
         modalitäten unter Berücksichtigung der bereits gezahlten Raten jeweils auf den neu er- 
         mittelten Betrag anzupassen. 3Auf Verlangen des ausgeschiedenen Beteiligten erfolgt 
         eine anteilige Kürzung des Sicherungsumfangs nach Entrichtung der jeweiligen Gesamt- 
         summe der jährlichen Zahlung (Absatz 1). 4Der ausgeschiedene Beteiligte kann bei 
         einer ratenweisen Tilgung jeweils zum Ende eines Geschäftsjahres verlangen, dass der 
         Umfang einer Insolvenzsicherung auf den Betrag der Restschuld zum Ende des nach- 
         folgenden Geschäftsjahres zuzüglich der in diesem Jahr fälligen Jahresrate beschränkt 
         wird. 5Wählt der Beteiligte die Option nach Abs. 1 Buchst. c, wird die Insolvenzsiche- 
         rung nicht mit dem um 1,66 erhöhten Rechnungszins, sondern mit dem Rechnungszins 
         nach § 187a Abs. 3 berechnet. 
 
 
 

§ 188 
 

  weggefallen 
 

V I E R T E R  T E I L 
 

Übergangs- und Schlussvorschriften 
 
 

ERSTER ABSCHNITT 
 

Übergangsregelungen für Rentenberechtigte 
 
 

§ 189 
Am 31. Dezember 2001 Versorgungsrentenberechtigte 

 
(1) Die Versorgungsrenten, die sich ohne Berücksichtigung von Nichtzahlungs- und Ruhensre-

gelungen ergeben, und die Ausgleichsbeträge nach dem bis zum 31. Dezember 2000 gel-
tenden Satzungsrecht werden für die am 31. Dezember 2001 Versorgungsrentenberechtigten 
und versorgungsrentenberechtigten Hinterbliebenen zum 31. Dezember 2001 festgestellt. 

 
(2) 1Die nach Absatz 1 festgestellten Versorgungsrenten werden vorbehaltlich des Absatzes 3 

als Besitzstandsrenten weitergezahlt und entsprechend § 160 dynamisiert. 2Die abbaubaren 
Ausgleichsbeträge werden jeweils in Höhe des Dynamisierungsgewinns abgebaut; die nicht 
abbaubaren Ausgleichsbeträge werden nicht dynamisiert.   
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(3) Es gelten folgende Maßgaben: 
 

a) Die am Tag vor dem In-Kraft-Treten dieser Fassung des Teils D der Satzung geltenden 
Satzungsregelungen über die Nichtzahlung und das Ruhen sind entsprechend anzu-
wenden. 

 
b)  1Neuberechnungen werden nur unter den Voraussetzungen des § 161 durchgeführt; zu-

sätzliche Versorgungspunkte nach Satz 2 werden dabei berücksichtigt. 2Soweit noch 
Zeiten vor dem 1. Januar 2002 zu berücksichtigen sind, wird eine Startgutschrift ent-
sprechend den §§ 192 bis 194 berechnet; übersteigt der hiernach festgestellte Betrag 
den Betrag, der sich als Versorgungsrente am 31. Dezember 2001 ergeben hat bzw. 
ohne Nichtzahlungs- und Ruhensvorschriften ergeben hätte, wird die Differenz durch 
den Messbetrag geteilt und dem Versorgungskonto (§ 157 Abs. 1) als Startgutschrift 
gutgeschrieben. 

 
c) § 159 Abs. 3 und die §§ 163 bis 175 gelten entsprechend. 

 
d) 1Hat die Versorgungsrente vor dem 1. Januar 2002 geendet und besteht die Möglichkeit 

einer erneuten Rentengewährung, ist die Versorgungsrente, die sich unter Außeracht-
lassung von Nichtzahlungs- und Ruhensvorschriften und ohne Berücksichtigung eines 
Ausgleichsbetrages (Absatz 1) am 31. Dezember 2001 ergeben hätte, durch den Mess-
betrag zu teilen und als Startgutschrift auf dem Versorgungskonto (§ 157 Abs. 1) gutzu-
schreiben; im Übrigen gelten in diesen Fällen die Vorschriften des Punktemodells. 2Satz 
1 gilt entsprechend, wenn der Versicherungsfall vor dem 1. Januar 2002 eingetreten ist, 
die Versorgungsrente jedoch erst nach dem 1. Januar 2002 beginnt. 

 
(4) 1Ist der Versicherungsfall der teilweisen oder vollen Erwerbsminderung im Jahr 2001 einge-

treten, gelten insoweit die bisher maßgebenden Satzungsregelungen fort. 
²Neuberechnungen werden nur unter den Voraussetzungen des § 161 durchgeführt. 

 
(5) Stirbt eine/ein unter Absatz 1 fallende/r Versorgungsrentenberechtigte/r, gelten die Vorschrif-

ten des Punktemodells für Hinterbliebene entsprechend. 
 
 

§ 190 
Am 31. Dezember 2001 Versicherungsrentenberechtigte 

 
(1) Für Versicherungsrentenberechtigte und versicherungsrentenberechtigte Hinterbliebene, 

deren Versicherungsrente spätestens am 31. Dezember 2001 begonnen hat, wird die am 31. 
Dezember 2001 maßgebende Versicherungsrente festgestellt. 

 
(2) Die nach Absatz 1 festgestellten Versicherungsrenten werden als Besitzstandsrenten weiter-

gezahlt und entsprechend § 160 dynamisiert. 
 
(3) § 189 Abs. 3 bis 5 gilt entsprechend. 
 
(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten für Leistungen nach der am Tag vor In-Kraft-Treten dieser Fas-

sung des Teils D der Satzung geltenden Sonderregelung für Beschäftigte im Beitrittsgebiet (§ 
207b der Satzung der Bahnversicherungsanstalt Teil D a.F.) und für Zusatzrenten nach § 18 
BetrAVG, die spätestens am 31. Dezember 2001 begonnen haben, entsprechend. 

 
(5) Die Versicherungsrente kann bis zum 31. März 2003 entsprechend den Regelungen des bis 

zum 31. Dezember 2000 geltenden Satzungsrechts abgefunden werden; dabei bleibt eine 
Dynamisierung unberücksichtigt.  
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§ 191 

Versicherte mit Rentenbeginn am 1. Januar 2002 
 

Für Rentenberechtigte, deren Rente am 1. Januar 2002 begonnen hat, finden die §§ 189 und 190 
entsprechende Anwendung. 
 
 

ZWEITER ABSCHNITT 
 

Übertragung von Rentenanwartschaften 
 
 

§ 192 
Grundsätze zur Anwartschaftsübertragung 

 
(1) 1Für die Versicherten werden die Anwartschaften nach dem am 31. Dezember 2000 gelten-

den Recht der Zusatzversorgung entsprechend den §§ 193 und 194 ermittelt. 2Die Anwart-
schaften nach Satz 1 werden unter Einschluss des Jahres 2001 - ohne Berücksichtigung der 
Altersfaktoren - in Versorgungspunkte umgerechnet, indem der Anwartschaftsbetrag durch 
den Messbetrag von vier Euro geteilt wird; sie werden dem Versorgungskonto (§ 157 Abs. 1) 
ebenfalls gutgeschrieben (Startgutschriften). 3Eine Verzinsung findet vorbehaltlich des § 
178a Abs. 1 nicht statt. 

 
(2) 1Für die Berechnung der Anwartschaften sind, soweit jeweils erforderlich, die Rechengrößen 

(insbesondere Entgelt, Gesamtbeschäftigungsquotient, Steuertabelle, Sozialversicherungs-
beiträge, Familienstand, aktueller Rentenwert, Mindestgesamtversorgung) vom 31. Dezem-
ber 2001 maßgebend; soweit gesamtversorgungsfähiges Entgelt zu berücksichtigen ist, 
ergibt sich dieses - ohne Berücksichtigung einer Erhöhung zum 1. Januar 2002 - aus den 
entsprechenden Kalenderjahren vor diesem Zeitpunkt. 2Für die Rentenberechnung nach § 18 
Abs. 2 BetrAVG ist das am 31. Dezember 2001 geltende Rentenrecht maßgebend; der nach 
dem steuerlichen Näherungsverfahren anzusetzende Korrekturfaktor wird dabei einheitlich 
für alle Berechtigten mit 0,9086 berücksichtigt. 

 
(3) 1Beanstandungen gegen die mitgeteilte Startgutschrift sind innerhalb einer Ausschlussfrist 

von sechs Monaten nach Zugang des Nachweises der Deutschen Rentenversicherung 
Knappschaft-Bahn-See schriftlich unmittelbar gegenüber der Deutschen Rentenversicherung 
Knappschaft-Bahn-See zu erheben. 2Auf die Ausschlussfrist ist in dem Nachweis hinzuwei-
sen. 

 
(4)    1Soweit die Summe aus der Startgutschrift ohne Berücksichtigung des § 193 Abs. 1 Satz 3 
        bis 8, dem Zuschlag zur Startgutschrift nach § 193 Abs. 1a sowie dem Betrag, der nach § 193 
        Abs. 3a als zusätzliche Startgutschrift ermittelt wurde, die Höhe der Anwartschaft nach § 193 
        Abs. 1 erreicht oder übersteigt, verbleibt es bei der bereits mitgeteilten Startgutschrift. 2Einer 
        gesonderten Mitteilung bedarf es in diesen Fällen nicht, es sei denn, es liegt eine 
        Beanstandung nach Absatz 3 vor. 3Im Übrigen übermittelt die Deutsche Rentenversicherung 
        Knappschaft-Bahn-See eine neue Mitteilung über die Höhe der Startgutschrift. 
 

§ 193 
Anwartschaften für am 31. Dezember 2001 schon 

und am 1. Januar 2002 noch Pflichtversicherte 
 

(1) 1Die Anwartschaften der am 31. Dezember 2001 schon und am 1. Januar 2002 noch Pflicht-
versicherten berechnen sich nach § 18 Abs. 2 BetrAVG, soweit sich aus Absatz 2 nichts an-
deres ergibt. 2Satz 1 gilt entsprechend für Beschäftigte, die nach den am 31. Dezember 2000 
geltenden Vorschriften der Renten-Zusatzversicherung als pflichtversichert gelten.  
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              3Bei Anwendung von Satz 1 ist an Stelle des Faktors von 2,25 v.H. nach § 18 Abs. 2 Nr. 1 
         Satz 1 BetrAVG der Faktor zu berücksichtigen, der sich ergibt, indem 100 v.H. durch die Zeit 
         in Jahren vom erstmaligen Beginn der Pflichtversicherung bis zum Ende des Monats, in dem 
         das 65. Lebensjahr vollendet wird, geteilt werden. 4Die Zeit in Jahren wird aus der Summe 
         der (Teil-)Monate berechnet. 5Ein Teilmonat wird ermittelt, indem die Pflichtversicherungszeit 
         unabhängig von der tatsächlichen Anzahl der Tage des betreffenden Monats durch 30 
         dividiert wird. 6Die sich nach Satz 4 und 5 ergebenden Werte werden jeweils auf zwei 
         Nachkommastellen gemeinüblich gerundet. 7Der sich nach Satz 3 durch die Division mit der 
         Zeit in Jahren ergebende Faktor wird auf vier Nachkommastellen gemeinüblich gerundet. 
              8Der Faktor beträgt jedoch mindestens 2,25 v.H. und höchstens 2,5 v.H. 
 
 
(1a) 1Bei Beschäftigten, deren Anwartschaft nach Absatz 1 (rentenferne Jahrgänge) berechnet 

wurde, wird auch ermittelt, welche Anwartschaft sich bei einer Berechnung nach § 18 Abs. 2 
BetrAVG unter Berücksichtigung folgender Maßgaben ergeben würde: 

 
1. 1Anstelle des Vomhundertsatzes nach § 18 Abs. 2 Nr. 1 Satz 1 BetrAVG wird ein Unver-

fallbarkeitsfaktor entsprechend § 2 Abs. 1 Satz 1 BetrAVG errechnet. 2Dieser wird ermit-
telt aus dem Verhältnis der Pflichtversicherungszeit vom Beginn der Pflichtversicherung 
bis zum 31. Dezember 2001 zu der Zeit vom Beginn der Pflichtversicherung bis zum Ab-
lauf des Monats, in dem das 65. Lebensjahr vollendet wird. 3Der sich danach ergebende 
Vomhundertsatz wird auf zwei Stellen nach dem Komma gemeinüblich gerundet und um 
7,5 Prozentpunkte vermindert. 
 

 
2. 1Ist der nach Nummer 1 Satz 3 ermittelte Vomhundertsatz höher als der ohne Anwen-

dung des Absatzes 1 Satz 3 nach § 18 Abs. 2 Nr. 1 Satz 1 BetrAVG berechnete 
Vomhundertsatz, wird für die Voll-Leistung nach § 18 Abs. 2 BetrAVG ein individueller 
Brutto- und Nettoversorgungssatz nach § 160 Abs. 2 und 2b d.S.a.F. ermittelt. 2Als ge-
samtversorgungsfähige Zeit werden dabei berücksichtigt 

 
a)  die bis zum 31. Dezember 2001 erreichten Pflichtversicherungsmonate zuzüglich 

der Monate vom 1. Januar 2002 bis zum Ablauf des Monats, in dem das 65. Le-
bensjahr vollendet wird, und  

 
b)  die Monate ab Vollendung des 17. Lebensjahres bis zum 31. Dezember 2001 ab-

züglich der Pflichtversicherungsmonate bis zum 31. Dezember 2001 zur Hälfte. 
 
3Für Beschäftigte, für die der Umlagesatz des Abrechnungsverbandes Ost der Deut-
schen Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See maßgebend war und die nur 
Pflichtversicherungszeiten in der Zusatzversorgung nach dem 31. Dezember 1996 ha-
ben, gilt Satz 2 Buchst. b mit der Maßgabe, dass für die Zeit vor dem 1. Januar 1997 
höchstens 75 Monate zur Hälfte berücksichtigt werden. 4Für die Beschäftigten der 
ehemaligen Außenstelle Berlin der BEV Dienststelle für Sozialangelegenheiten, für die 
der Umlagesatz des Abrechnungsverbandes Ost der Deutschen Rentenversicherung 
Knappschaft-Bahn-See maßgebend war und die nur Pflichtversicherungszeiten in der 
Zusatzversorgung nach dem 31. März 1996 haben, gilt Satz 2 Buchst. b mit der Maß-
gabe, dass für die Zeit vor dem 1. April 1996 höchstens 66 Monate zur Hälfte berück-
sichtigt werden. 
 
5Bei Anwendung des § 160 Abs. 2 Satz 5 d.S.a.F. gilt als Eintritt des Versicherungs-
falls der Erste des Kalendermonats nach Vollendung des 65. Lebensjahres; als ge-
samtversorgungsfähige Zeit im Sinne des § 161 Abs. 1 d.S.a.F. sind die Zeiten nach 
Satz 2 Buchst. a zu berücksichtigen. 
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2Ist die unter Berücksichtigung der Maßgaben nach den Nummern 1 und 2 berechnete An-
wartschaft höher als die Anwartschaft nach Absatz 1, wird der Unterschiedsbetrag zwischen 
diesen beiden Anwartschaften ermittelt und als Zuschlag zur Anwartschaft nach Absatz 1 be-
rücksichtigt. 3Der Zuschlag vermindert sich um den Betrag, der bereits nach Absatz 3a als 
zusätzliche Startgutschrift ermittelt wurde. 

 
(2) 1Für Beschäftigte im Tarifgebiet West bzw. für Beschäftigte, für die der Umlagesatz des Ab-

rechnungsverbandes I West maßgeblich ist (§ 181 Abs. 3 Satz 3) oder die Pflichtversiche-
rungszeiten in der Zusatzversorgung vor dem 1. Januar 1997 haben, und die 
 
a) am 1. Januar 2002 das 55. Lebensjahr vollendet haben oder 
 
b) für die die Satzung der Bahnversicherungsanstalt nach § 15 Abs. 1 Satz 2 Bundesei-

senbahnneugliederungsgesetz (BEZNG) anzuwenden ist und die am 1. Januar 2003 
aufgrund tariflicher Vorschriften kündigungsgeschützt sind, 

 
ist Ausgangswert für die bis zum 31. Dezember 2001 in der Zusatzversorgung (Gesamtver-
sorgung) erworbene Anwartschaft die Versorgungsrente, die sich unter Beachtung der Maß-
gaben des § 192, insbesondere unter Berücksichtigung der Mindestgesamtversorgung (§ 
160 Abs. 4 der Satzung der Bahnversicherungsanstalt Teil D a.F.) und des § 164 der Sat-
zung der Bahnversicherungsanstalt Teil D a.F., für den Berechtigten bei Eintritt des Versiche-
rungsfalls am 31. Dezember 2001, frühestens jedoch zum Zeitpunkt der Vollendung des 63. 
Lebensjahres vor Berücksichtigung des Abschlags ergeben würde. 2Von diesem Ausgangs-
wert ist der Betrag abzuziehen, den die Versicherten aus dem Punktemodell bis zur Vollen-
dung des 63. Lebensjahres vor Berücksichtigung eines Abschlags wegen vorzeitiger Renten-
inanspruchnahme noch erwerben könnten, wenn für sie zusatzversorgungspflichtige Entgelte 
in Höhe des gesamtversorgungsfähigen Entgelts - unter Berücksichtigung des Gesamtbe-
schäftigungsquotienten - gezahlt würden. 3Sind am 31. Dezember 2001 die Voraussetzungen 
für die Berücksichtigung des § 204 Abs. 6 der Satzung der Bahnversicherungsanstalt Teil D 
a.F. erfüllt, berechnet sich der Versorgungsvomhundertsatz nach dieser Vorschrift mit der 
Maßgabe, dass nach § 204 Abs. 6 Satz 2 der Satzung der Bahnversicherungsanstalt Teil D 
a.F. abzuziehende Monate die Monate sind, die zwischen dem 31. Dezember 1991 und dem 
Ersten des Monats liegen, der auf die Vollendung des 63. Lebensjahres folgt. 4Die Sätze 1 
bis 3 gelten für Beschäftigte, die am 31. Dezember 2001 das 52. Lebensjahr vollendet ha-
ben, nicht unter Satz 1 Buchst. b fallen und eine Rente für schwerbehinderte Menschen be-
anspruchen könnten, wenn sie zu diesem Zeitpunkt bereits das 60. Lebensjahr vollendet hät-
ten, entsprechend mit der Maßgabe, dass an die Stelle des 63. Lebensjahres das entspre-
chende, für sie individuell frühestmögliche Eintrittsalter in die abschlagsfreie Rente für 
schwerbehinderte Menschen maßgeblich ist. 5Für Beschäftigte, die unter Satz 1 Buchst. b 
fallen, gilt Satz 4 unabhängig von dem am 31. Dezember 2001 erreichten Lebensalter. 
6Werden in den Fällen des Satzes 4 die Voraussetzungen für die Mindestgesamtversorgung 
zwischen dem Zeitpunkt der Hochrechnung nach Satz 4 und der Vollendung des 63. Lebens-
jahres erfüllt, erfolgt die Berechnung der Anwartschaft abweichend von Satz 4 bezogen auf 
den Zeitpunkt, zu dem die Voraussetzungen der Mindestgesamtversorgung erfüllt wären. 

 
(3) Für Beschäftigte im Tarifgebiet West bzw. für Beschäftigte, für die der Umlagesatz des Ab-

rechnungsverbandes I West maßgeblich ist (§ 196 Abs. 2c der Satzung der Bahnversiche-
rungsanstalt Teil D a.F.) oder die Pflichtversicherungszeiten vor dem 1. Januar 1997 haben, 
und die vor dem 14. November 2001 Altersteilzeitarbeit oder einen Vorruhestand vereinbart 
haben, gilt Absatz 2 mit folgenden Maßgaben: 

 
a) An die Stelle des 63. Lebensjahres tritt das vereinbarte Ende des Altersteilzeitarbeitsver-

hältnisses bzw. in den Fällen des Vorruhestandes das Alter, zu dem nach der Vorruhe-
standsvereinbarung die Rente beginnen würde. 
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b) 1Der anzurechnende Betrag nach Absatz 2 Satz 1 wird in den Fällen, in denen die Min-

destgesamtversorgung (§ 160 Abs. 4 der Satzung der Bahnversicherungsanstalt Teil D 
a.F.) maßgeblich gewesen wäre, um die Abschläge vermindert, die sich zu dem Zeitpunkt, 
auf den die Startgutschrift hochgerechnet wird, voraussichtlich ergeben werden; diese 
Abschläge sind vom Beschäftigten in geeigneter Weise nachzuweisen. 2Die Startgutschrift 
ist in den Fällen des Satzes 1 um den Betrag der sich im Zeitpunkt der Hochrechnung 
nach Satz 1 voraussichtlich gemäß § 156 Abs. 4 ergebenden Abschläge zu erhöhen. 

 
(3a) 1Pflichtversicherte, bei denen der Versicherungsfall der vollen Erwerbsminderung vor dem 1. 

Januar 2007 eingetreten ist, deren Startgutschrift nach Absatz 1 berechnet wurde und die 
am 31. Dezember 2001  

 
a) das 47. Lebensjahr vollendet sowie 

 
b) mindestens 120 Umlagemonate zurückgelegt hatten, 

 
erhalten eine zusätzliche Startgutschrift in Höhe des Betrages, um den die Startgutschrift 
nach Absatz 2 die Startgutschrift nach Absatz 1 übersteigt; bei Berechnung der Startgut-
schrift nach Absatz 2 sind die Maßgaben der Sätze 2 und 3 zu beachten. 2Die Berechnung 
erfolgt bezogen auf die Vollendung des 63. Lebensjahres. 3Als anzurechnender Bezug wird 
die tatsächliche, entsprechend Absatz 5 auf das vollendete 63. Lebensjahr hochgerechnete 
gesetzliche Rente zugrunde gelegt. 4Die sich nach den Sätzen 1 bis 3 ergebende zusätzliche 
Startgutschrift gilt bei Anwendung des § 178a Abs. 3 Satz 1 als soziale Komponente im Sin-
ne des § 158. 
 

(4) 1Für die Berechnung der Anwartschaften nach Absatz 2 ist die Rentenauskunft des gesetzli-
chen Rentenversicherungsträgers zum Stichtag 31. Dezember 2001 nach Durchführung ei-
ner Kontenklärung maßgebend. 2Die Pflichtversicherten haben, sofern sie nicht in der ge-
setzlichen Rentenversicherung der Bahnversicherungsanstalt pflichtversichert sind oder be-
reits über eine Rentenauskunft aus dem Jahr 2001 verfügen, bis zum 30. November 2002 
eine Rentenauskunft zu beantragen und diese unverzüglich der Bahnversicherungsanstalt zu 
übersenden. 3Sofern die Rentenauskunft aus von den Pflichtversicherten zu vertretenden 
Gründen bis zum 31. Dezember 2003 nicht beigebracht wird, wird die Startgutschrift nach 
Absatz 1 berechnet. 4Bei Vorliegen besonderer Gründe kann die Anstalt eine angemessene 
Fristverlängerung gewähren. 5Soweit bis zum 31. Dezember 2002 bereits ein bestands- oder 
rechtskräftiger Rentenbescheid der gesetzlichen Rentenversicherung vorliegt, ist - abwei-
chend von Satz 1 - dieser Grundlage für die Berechnung nach Absatz 2. 6Kann für Beschäf-
tigte nach Absatz 2 Buchst. b eine Startgutschrift erst nach dem 31. Dezember 2002 nur 
deshalb nicht ermittelt werden, weil eine Rente aus der gesetzlichen Rentenversicherung 
bestandskräftig festgestellt ist, gilt Satz 5 mit der Maßgabe, dass der 31. Dezember 2004 an 
die Stelle des 31. Dezember 2002 tritt. 

 
(5) 1Für die Zeit bis zur Vollendung des 63. Lebensjahres werden Entgeltpunkte in Höhe des 

jährlichen Durchschnitts der in dem Zeitraum vom 1. Januar 1999 bis 31. Dezember 2001 
tatsächlich aus Beitragszeiten erworbenen Entgeltpunkte in Ansatz gebracht. 2Bei Pflichtver-
sicherten, die nicht in der gesetzlichen Rentenversicherung versichert sind, wird der anzu-
rechnende Bezug nach der bisher geltenden Regelung berücksichtigt; Zuschüsse werden in 
Höhe des jährlichen Durchschnitts der in der Zeit vom 1. Januar 1999 bis 31. Dezember 2001 
tatsächlich gemeldeten Zuschüsse in Ansatz gebracht. 3Ist in den Jahren 1999 bis 2001 kein 
zusatzversorgungspflichtiges Entgelt bezogen worden, ist gesamtversorgungsfähiges Entgelt 
das zusatzversorgungspflichtige Entgelt, das sich ergeben hätte, wenn für den gesamten 
Monat Dezember 2001 eine Beschäftigung vorgelegen hätte. 4Sind in den Jahren 1999 bis 
2001 keine Entgeltpunkte erworben worden, ist für die Ermittlung der Entgeltpunkte das ren-
tenversicherungspflichtige Entgelt maßgebend, das im Monat Dezember 2001 bezogen wor-
den wäre, wenn während des gesamten Monats eine Beschäftigung vorgelegen hätte; für die 



    

 

137 

Ermittlung der Zuschüsse gilt dies entsprechend. 
 
(6) 1Für die Berechnung der Anwartschaften nach Absatz 1 und 2 haben die Pflichtversicherten 

bis zum 31. Dezember 2002 der Bahnversicherungsanstalt den Familienstand am 31. De-
zember 2001 (§ 160 Abs. 2c Satz 1 Buchst. a und b der Satzung der Bahnversicherungsan-
stalt Teil D a.F.) mitzuteilen. 2Sofern die nach Satz 1 erforderlichen Daten aus von den 
Pflichtversicherten zu vertretenden Gründen bis zum 31. Dezember 2003 nicht beigebracht 
werden, wird die Startgutschrift unter Berücksichtigung der Steuerklasse I/0 berechnet. 3Zur 
Ermittlung der Anwartschaften nach den Absätzen 1 und 1a wird bei Berechnung der Voll-
Leistung ausschließlich das so genannte Näherungsverfahren entsprechend § 18 Abs. 2 Nr. 
1 Satz 2 Buchst. f BetrAVG berücksichtigt. 

 
(7) 1Für die Dynamisierung der Anwartschaften gilt § 178a. 2Auf den Zuschlag zur Anwart- 
            schaft nach Absatz 1a werden für die Jahre 2001 bis 2010 keine Bonuspunkte (§ 178 a)    
            zugeteilt. 3Die Vergabe von Bonuspunkten für die Zeit bis zum 31. Dezember 2016 wird  
            durch die Neuberechnung der Startgutschriften unter Berücksichtigung des Absatzes 1  
            Satz 3 bis 8 nicht berührt. 
 
 

§ 194 
Anwartschaften für am 1. Januar 2002 beitragsfrei Versicherte 

 
 
1Die Anwartschaften der am 1. Januar 2002 beitragsfrei Versicherten werden nach der am 
 31. Dezember 2001 geltenden Versicherungsrentenberechnung ermittelt. 2Soweit die 
 Startgutschrift nach § 18 Abs. 2 BetrAVG berechnet wurde, sind § 192 Abs. 4, § 193 Abs. 1 
 Satz 3 bis 8 und Abs. 1a entsprechend anzuwenden. 3Für die Dynamisierung der 
 Startgutschrift gilt § 193 Abs. 7 entsprechend. 
 
 
 
 
 
 
 

DRITTER ABSCHNITT 
 

Sonderbestimmungen 
 
 

§ 195 
Sonderregelung für das zusatzversorgungspflichtige Entgelt 

 
1Für Beschäftigte, für die für Dezember 2001 schon und für Januar 2002 noch eine zusätzliche 
Umlage nach § 149 Abs. 2a der Satzung der Bahnversicherungsanstalt Teil D a.F. gezahlt wurde, 
gilt Folgendes: Soweit das monatliche zusatzversorgungspflichtige Entgelt den Grenzbetrag nach 
Satz 3 übersteigt, ist in diesem Arbeitsverhältnis zusätzlich eine Umlage von neun vom Hundert 
des übersteigenden Betrages zu zahlen. ²Die sich daraus ergebenden Versorgungspunkte sind zu 
verdreifachen. ³Grenzbetrag ist das 1,133-fache des Betrages der Entgeltgruppe 15 Stufe 6 
TVöD/VKA Tarifgebiet West bzw. Tarifgebiet Ost; erhält die/der Beschäftigte eine zusatzversor-
gungspflichtige Jahressonderzahlung, ist diese dem Grenzbetrag jährlich einmal hinzuzurechnen. 
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§ 196 

Sonderregelung für Beschäftigte im Beitrittsgebiet 
 

Beschäftigte im Beitrittsgebiet, bei denen der Versicherungsfall vor Erfüllung der Wartezeit (§ 155 
Abs. 1) eingetreten ist, erhalten unter den Voraussetzungen des § 207b der Satzung der Bahnver-
sicherungsanstalt Teil D a.F. eine Leistung in der Höhe, wie sie ihnen als Versicherungsrente nach 
§ 163 Abs. 1 der Satzung der Bahnversicherungsanstalt Teil D a.F. zugestanden hätte, wenn sie in 
den dem Eintritt des Versicherungsfalles bzw. dem Ende des Arbeitsverhältnisses vorangegange-
nen 60 Kalendermonaten pflichtversichert gewesen wären. 
 
 
 

§ 197 
Sonderregelungen für die Jahre 2001 und 2002 

 
(1) Anstelle von § 149 findet bis zum 31. Dezember 2002 § 148 der Satzung der Bahnversiche-

rungsanstalt Teil D a.F. weiterhin Anwendung. 
 
(2) Soweit bis zum 31. Dezember 2002 zusatzversorgungspflichtiges Entgelt entsprechend § 

149 Abs. 3 der Satzung der Bahnversicherungsanstalt Teil D a.F. gemeldet wurde, hat es 
dabei sein Bewenden. 

 
(3) Für Beschäftigte, für die das zusatzversorgungspflichtige Entgelt aufgrund der ab 1. Januar 

2001 geltenden Regelung des § 149 Abs. 3 Satz 4 der Satzung der Bahnversicherungsan-
stalt Teil D a.F. begrenzt wurde, ist § 181 Abs. 5 Satz 4 erst nach Ablauf des Jahres 2002 
anzuwenden. 

 
 
 
 

VIERTER ABSCHNITT 
 
 

§ 197a 
Sonderregelung für die Berücksichtigung von Altersvorsorgezulagen 

 
(1) Altersvorsorgezulagen nach Abschnitt XI EStG, die für den Eigenanteil der Pflichtversicher-

ten am Beitrag zum Kapitaldeckungsverfahren nach § 181 Abs. 4a bzw. § 186 Abs. 1 und 2 
gewährt werden, werden dem Versorgungskonto II (§ 185 Abs. 2) bzw. dem besonderen 
personenbezogenen Versorgungskonto im Abrechnungsverband II (§ 186 Abs. 3) zugeführt.  

 
(2) 1Die Anzahl der Versorgungspunkte für die im jeweiligen Kalenderjahr ausgezahlte Alters-

vorsorgezulage ergibt sich, indem die Zulage durch den Regelbeitrag von 480 Euro geteilt 
und mit dem Altersfaktor multipliziert wird. 2Für den Altersfaktor gilt nachfolgende Tabelle; 
dabei gilt als Alter die Differenz zwischen dem jeweiligen Kalenderjahr und dem Geburtsjahr: 
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Alter Alters-

fak-
tor 

Alter Alters-
fak-
tor 

Alter Alters-
fak-
tor 

Alter Alters-
fak-
tor 

17 1,78 29 1,31 41 0,99 53 0,75 
18 1,73 30 1,28 42 0,96 54 0,74 
19 1,69 31 1,25 43 0,94 55 0,72 
20 1,65 32 1,22 44 0,92 56 0,71 
21 1,61 33 1,19 45 0,90 57 0,70 
22 1,56 34 1,16 46 0,88 58 0,68 
23 1,53 35 1,13 47 0,86 59 0,67 
24 1,49 36 1,11 48 0,84 60 0,66 
25 1,45 37 1,08 49 0,82 61 0,65 
26 1,41 38 1,06 50 0,81 62 0,64 
27 1,38 39 1,03 51 0,79 63 0,63 
28 1,35 40 1,01 52 0,77 64 und 

älter 
0,61 

 
(3) 1Der auf Versorgungspunkten nach Absatz 2 beruhende Teil der Betriebsrente mindert sich 

für jeden Monat, für den der Zugangsfaktor nach § 77 SGB VI herabgesetzt ist, um 0,4 v.H., 
bei einem Versicherungsfall wegen Erwerbsminderung höchstens jedoch um 14,4 v.H. 2Er 
erhöht sich für jeden Monat, für den der Zugangsfaktor nach § 77 SGB VI erhöht ist, um 0,5 
v.H.  

 
(4) 1Enthält eine Betriebsrente Versorgungspunkte nach Absatz 2, wird insoweit zusätzlich ein 

nicht garantierter Gewinnzuschlag von bis zu 20 v.H. gewährt. 2§ 160 findet insoweit keine 
Anwendung.  

 
(5) 1Ergibt die versicherungstechnische Bilanz für die Altersvorsorgezulagen einen Überschuss, 

ist zunächst die Verlustrücklage gemäß § 178 Abs. 3 zu bedienen; § 178b gilt. 2Für die Ver-
teilung von Überschüssen, die nach Gewährung des Gewinnzuschlags nach Absatz 4 ver-
bleiben, gilt § 178a mit der Maßgabe, dass Überschüsse auch an die Bezugsberechtigten 
verteilt werden können. 3Der Gewinnzuschlag kann, soweit der Überschuss nicht ausreicht, 
gemindert werden oder ganz entfallen. 4 Ein Fehlbetrag, der sich trotz Verminderung des 
Gewinnzuschlags ergibt, ist durch Inanspruchnahme der Verlustrücklage und der Rückstel-
lung nach § 178b zu decken. 5Über die Maßnahmen nach Satz 1 bis 4 entscheidet die Ver-
treterversammlung auf Vorschlag des Vorstands. 

 
(6) 1Hat die/der Versicherte die steuerliche Förderung nach § 10a, Abschnitt XI EStG in An-

spruch genommen, treten nach § 95 Abs. 1 EStG die Folgen der schädlichen Verwendung 
ein, wenn  

 
1. sich der Wohnsitz oder gewöhnliche Aufenthalt der/des Versicherten außerhalb der 

Staaten des Europäischen Wirtschaftsraums befindet oder sie/er trotz eines Wohnsitzes 
oder gewöhnlichen Aufenthalts in einem dieser Staaten nach einem Doppelbesteue-
rungsabkommen als außerhalb des Hoheitsgebiets dieser Staaten ansässig gilt, und  
 

2.  entweder die Zulageberechtigung endet oder die Auszahlungsphase begonnen hat. 
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²Die Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See zeigt den Tatbestand des § 95 
Abs. 1 EStG der Zentralen Zulagenstelle für Altersvermögen (ZfA) an. ³Nach Mitteilung der 
Höhe des Rückzahlungsbetrages der steuerlichen Förderung durch die ZfA führt die Deut-
sche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See diesen Betrag an die ZfA ab und zahlt den 
verbleibenden Betrag an den Berechtigten aus. 4Die Versorgungspunkte erlöschen, soweit 
sie auf den zurückgezahlten Altersvorsorgezulagen beruhen. 5Auf Antrag des Berechtigten 
kann der Rückzahlungsbetrag von der ZfA gestundet und bei Eintritt des Leistungsfalls mit 
mindestens 15 v.H. der Leistungen getilgt werden (§ 95 Abs. 2 EStG); der Antrag ist bei der 
Deutschen Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See zu stellen. 6Wird der Antrag nicht 
gestellt, ist die Anwartschaft bzw. die Betriebsrente unter Berücksichtigung der zurückge-
zahlten steuerlichen Förderung neu festzustellen. 

 
 
 
 
 
 
 
 

FÜNFTER ABSCHNITT 
 

Sterbegeld 
 
 

§ 198 
Sterbegeld 

 
Sterbegeld wird bei Fortgeltung des bisherigen Rechts (§ 178 Abs. 1 bis 3, 5 und 8, § 191 Abs. 2 
der Satzung der Bahnversicherungsanstalt Teil D a.F.) Anspruchsberechtigten unter Berücksichti-
gung des am 31. Dezember 2001 maßgebenden Gesamtbeschäftigungsquotienten in folgender 
Höhe gezahlt für Sterbefälle 
 
 im Jahr 2002 1.535 Euro, 
 im Jahr 2003 1.500 Euro, 
 im Jahr 2004 1.200 Euro, 
 im Jahr 2005 900 Euro, 
 im Jahr 2006 600 Euro, 
 im Jahr 2007 300 Euro. 
 
Ab 2008 entfällt das Sterbegeld. 
 
 
 

SECHSTER ABSCHNITT 
 

Übergangsregelungen 
 

§ 198a 
Übergangsregelungen  

 
(1)  Ist die/der Versicherte vor dem 1. Juli 2007 verstorben, findet § 159 Abs. 1 Satz 4 in der am  

31. Dezember 2006 maßgebenden Fassung Anwendung; dies gilt nicht, wenn die Pflichtver-
sicherung erstmals nach dem 31. Dezember 2006 begonnen hat. 
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(2)  Hat die Klagefrist nach § 69 Abs. 3 oder § 168 Abs. 4 in der bis zum 31. Dezember 2007 

geltenden Fassung vor dem 1. Januar 2008 zu laufen begonnen, ist nach § 69 Abs. 3 oder § 
168 Abs. 4 auch nach dem 31. Dezember 2007 anzuwenden. 

 
 

(3)  1Für Mutterschutzzeiten nach § 3 Abs. 2 und § 6 Abs. 1 MuSchG, die in der Zeit vom 1. Ja-
nuar 2002 bis zum 31. Dezember 2011 liegen, gilt § 158 Abs. 1 Satz 4 und 5 mit folgenden 
Maßgaben: 

 
a) 1Die Mutterschutzzeiten werden auf schriftlichen Antrag der Beschäftigten berücksich-

tigt. 2Geeignete Nachweise zum Beginn und Ende der Mutterschutzfristen sind vorzu-
legen. 3Der Antrag und die Nachweise sind bei der Zusatzversorgungseinrichtung ein-
zureichen, bei der die Pflichtversicherung während der Mutterschutzzeit bestanden hat. 

 
b) 1Das für die Mutterschutzzeit anzusetzende zusatzversorgungspflichtige Entgelt wird er-

rechnet aus dem durchschnittlichen kalendertäglichen zusatzversorgungspflichtigen 
Entgelt des Kalenderjahres, das dem Jahr vorangeht, in dem die Mutterschutzfrist be-
gonnen hat. 2Bei der Berechnung des durchschnittlichen Entgelts werden Kalendermo-
nate ohne zusatzversorgungspflichtiges Entgelt nicht berücksichtigt. 3Ist in diesem Zeit-
raum kein zusatzversorgungspflichtiges Entgelt angefallen, ist für die Berechnung das 
Entgelt zugrunde zu legen, das sich als durchschnittliches zusatzversorgungspflichti-
ges Entgelt im Kalenderjahr vor Beginn der Mutterschutzzeit ergeben hätte. 

 
c) Das zusatzversorgungspflichtige Entgelt nach Buchstabe b vermindert sich um das zu-

satzversorgungspflichtige Entgelt, das nach § 158 Abs. 1 in der bis zum 31. Dezember 
2011 geltenden Fassung für Kalendermonate berücksichtigt worden ist, in denen das 
Arbeitsverhältnis ganz oder teilweise nach § 6 Abs. 1 MuSchG geruht hat. 

 
2Für Mutterschutzzeiten vor dem 1. Januar 2002 gilt Satz 1 bei entsprechendem Antrag der 
Versicherten bzw. Rentenberechtigten sinngemäß für die Berechnung ihrer bis zum 31. De-
zember 2001 erworbenen Anwartschaften. 

 
(4) 1Beschäftigte, die bei der Versorgungsanstalt der deutschen Bühnen oder der Versor-

gungsanstalt der deutschen Kulturorchester freiwillig weiterversichert sind und die deshalb 
nach §149 Abs. 2 in der vor dem 31. Dezember 2012 geltenden Fassung von der Pflicht 
zur Versicherung ausgenommen waren, können bei ihrem beteiligten Arbeitgeber bis zum 
31. Dezember 2013 schriftlich einen Antrag auf Anmeldung zur Pflichtversicherung stellen. 
2Die Pflichtversicherung beginnt in diesem Fall am Ersten des Monats, in dem der Antrag 
beim Arbeitgeber eingeht. 3Eine Nachversicherung für zurückliegende Zeiträume ist nicht 
möglich. 4Wird bis zum 31. Dezember 2013 kein Antrag gestellt, ist die Befreiung von der 
Versicherungspflicht endgültig. 

 
(5)     1Erhöhen sich die Startgutschriften durch die Neuberechnung unter Berücksichtigung des 
            § 193 Abs. 1 Satz 3 bis 8 in bereits laufenden Betriebsrentenfällen, führt dies zur 
         rückwirkenden Erhöhung der Rentenleistungen. 2Die Erhöhungsbeträge werden 
         unaufgefordert unverzinst von der Deutschen Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See 
         nachgezahlt; Teilzahlungs-, Nichtzahlungs- und Ruhensregelungen sind zu berücksichti-

gen. 
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SIEBTER ABSCHNITT 

 
In-Kraft-Treten 

 
 

§ 199 
In-Kraft-Treten 

 
Diese Fassung des Teils D der Satzung tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2001 an die Stelle des bisher 
geltenden Teils D der Satzung in der Fassung des Nachtrags 71. Zum gleichen Zeitpunkt treten die 
hierzu erlassenen Durchführungs- und Übergangsvorschriften außer Kraft. Im Übrigen gilt das bis 
zum 31. Dezember 2000 geltende Satzungsrecht als Übergangsregelung bis zum 31. Dezember 
2001 fort. 
 
 
 

ANHANG I 
 

Satzungsergänzungen 
 
 

1. Gewährung einer Zulage zu Zusatzrenten nach § 18 BetrAVG 
in der ab 1. Januar 2001 geltenden Fassung 

 
(1) Personen, deren Anwartschaft auf betriebliche Altersversorgung bei Beendigung der 

Pflichtversicherung in der Renten-Zusatzversicherung unverfallbar ist (§§ 1b, 30f BetrAVG) 
haben nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen Anspruch auf eine Zulage zur Zusatz-
rente nach § 18 BetrAVG. 

 
(2) 1Die Pflichtversicherung wurde nach § 14 Abs. 2 Deutsche Bahn Gründungsgesetz 

(DBGrG) fortgeführt und frühestens mit Vollendung des 55. Lebensjahres, jedoch vor dem 
Eintritt eines Versicherungsfalles bis zum 30. Juni 2001 beendet. 2Bei Eintritt eines Versi-
cherungsfalles besteht kein Anspruch auf eine Betriebsrente nach der ab 1. Januar 2001 
geltenden Fassung des Teils D der Satzung der Anstalt oder gegenüber einer Zusatzversi-
cherung, zu der Versicherungen übergeleitet werden können. 

 
(3) 1Erreicht die Zusatzrente nach § 18 in Verbindung mit § 30d Abs. 1 nach Anwendung des § 

18 Abs. 2 Nr. 2 BetrAVG nicht den Betrag, der sich für dasselbe Beschäftigungsverhältnis 
als Versicherungsrente nach § 164 der Satzung der Bahnversicherungsanstalt Teil D in der 
am 31. Dezember 2000 geltenden Fassung ergeben würde, wird der Unterschied als Zula-
ge zur Zusatzrente gewährt. 2Wird die Zusatzrente neu berechnet, ist auch die Zulage neu 
zu berechnen. 

 
(4) Die Zulage nach Abs. 3 wird monatlich zusammen mit der Zusatzrente gezahlt. Die Zulage 

gilt als Zusatzrente im Sinne des § 18 Abs. 2 Nummern 4 und 5 BetrAVG, sie wird jedoch 
nicht nach § 18 Abs. 4 BetrAVG angepasst. 

 
(5) Wird die Zusatzrente nach § 18 Abs. 4 BetrAVG angepasst, vermindert sich die Zulage bei 

jeder Anpassung um den Betrag, der sich aus der Erhöhung der Zusatzrente ergibt. 
 
(6) Zulagen zu Zusatzrenten, die nach § 190 Abs. 4 als Besitzstandsrenten zu zahlen und an-

zupassen sind, werden als abbaubare Ausgleichsbeträge im Sinne des § 189 Abs. 2 Satz 2 
behandelt. 
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(7) Der Anspruch auf die Zulage erlischt, wenn der Anspruch auf die Zusatzrente erlischt, zu 

der sie gezahlt wird. 
 
(8) Diese Regelung gilt für den Zeitraum vom 01.01.2001 bis 31.12.2001. 
 

 
Die Vertreterversammlung der Bahnversicherungsanstalt hat am 30. Juni 2004 beschlossen, dass 
die satzungsergänzende Regelung über die „Gewährung einer Zulage zu Zusatzrenten nach § 18 
BetrAVG in der ab 1. Januar 2001 geltenden Fassung“ mit Wirkung ab 01. Januar 2002 wie folgt 
gefasst wird: 
 
 
 

1. Gewährung einer Zulage zu Betriebsrenten 
 
(1) Personen, deren Anwartschaft auf betriebliche Altersversorgung bei Beendigung der 

Pflichtversicherung in Renten-Zusatzversicherung unverfallbar ist (§§ 1b, 30f BetrAVG) ha-
ben nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen Anspruch auf eine Zulage zur Betriebs-
rente. 

 
(2) Die Pflichtversicherung wurde nach § 14 Abs. 2 Deutsche Bahn Gründungsgesetz (DBGrG) 

fortgeführt und frühestens mit Vollendung des 55. Lebensjahres, jedoch vor dem Eintritt ei-
nes Versicherungsfalles bis zum 30. Juni 2001 beendet.  

 
(3) 1Erreicht die Betriebsrente nicht den Betrag, der sich für dasselbe Beschäftigungsverhältnis 

als Versicherungsrente nach § 164 der Satzung der Bahnversicherungsanstalt Teil D in der 
am 31. Dezember 2000 geltenden Fassung ergeben würde, wird der Unterschied als Zula-
ge zur Betriebsrente gewährt. 2Wird die Betriebsrente neu berechnet, ist auch die Zulage 
neu zu berechnen. 

 
(4) 1Die Zulage nach Absatz 3 wird monatlich zusammen mit der Betriebsrente gezahlt. 2Die 

Zulage gilt als Betriebsrente, sie wird jedoch nicht nach § 160 angepasst. 
 
(5) Wird die Betriebsrente nach § 160 angepasst, vermindert sich die Zulage bei jeder Anpas-

sung um den Betrag, der sich aus der Erhöhung der Betriebsrente ergibt. 
 
(6) Der Anspruch auf die Zulage erlischt, wenn der Anspruch auf die Betriebsrente erlischt, zu 

der sie gezahlt wird.“ 
 
 
 
 
 

2. Fortführung der Pflichtversicherung bei 
Betriebsübergängen und Veräußerung 
von Geschäftsanteilen des DB AG-Konzerns 

 
 
1Gemäß Nr. 3 der Vereinbarung zur Fortführung der Zusatzversorgung für ehemalige Arbeitneh-
mer der Deutschen Bundesbahn vom 16. September 2002 sind die Pflichtversicherungen der von 
Betriebsübergängen und Veräußerungen von Geschäftsanteilen betroffenen Arbeitnehmer bei Vor-
liegen der sonstigen Voraussetzungen unabhängig davon fortzuführen, dass die DB AG eine 
Restbeteiligung an dem aufnehmenden bzw. veräußerten Unternehmen behält. 2Das bisherige 
System zur Fortführung von Pflichtversicherungen bleibt im Übrigen unberührt. 
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3.  Satzungsergänzender Beschluss zu § 174 Satz 1 und 2 der An-

lage 7 zur Satzung der Deutschen Rentenversicherung Knapp-
schaft-Bahn-See zur Berücksichtigung von Mutterschutzzeiten 

 
Soweit der Antrag auf Berücksichtigung von Mutterschutzzeiten bis spätestens 31. Dezember 2012 
bei der Deutschen Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See eingegangen ist, wird die Aus-
schlussfrist des § 174 Satz 1 und 2 der Anlage 7 zur Satzung der Deutschen Rentenversicherung 
Knappschaft-Bahn-See mit der Maßgabe angewendet, dass der Anspruch auf Betriebsrente oder 
auf eine Erhöhung der Betriebsrente aufgrund der berücksichtigten Mutterschutzzeiten rückwir-
kend wenigstens vom 1. Mai 2009 an besteht. 
 
 
 

ANHANG II 
 
Regelungen zu den übernommenen Altbeständen der Abteilungen D, E und F der Pensionskasse 
Deutscher Eisenbahnen und Straßenbahnen zum 01.01.2006 
 

1. Gesetz zur Änderung des Versicherungsaufsichtsgesetzes  
und anderer Gesetze vom 15. Dezember 2004 (BGBI. 2004 Teil I, 
S. 3416, 3426 f.) 

 
Für die Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See als Rechtsnachfolgerin der Bahn-
versicherungsanstalt sind folgende Regelungen im Gesetz zur Neuordnung der Pensionskasse 
Deutscher Eisenbahnen und Straßenbahnen (Kasse) vom 05. März 1956 in der Fassung der Än-
derungen durch Artikel 2 des Gesetzes zur Änderung des Versicherungsaufsichtsgesetzes und 
anderer Gesetze vom 15.12.2004 anzuwenden: 

 
 
 
 

§ 2 
Fortführung von Versorgungsleistungen 

 
(1) Die Versicherungsverhältnisse der Abteilungen D, E, F der Kasse werden mit Wirkung zum  
 1. Januar 2006 auf die Bahnversicherungsanstalt übertragen. Die Bahnversicherungsanstalt  

– Abteilung B – führt die Versicherungsverhältnisse als gesonderte Versicherungsbestände 
weiter. Die Kasse stellt der Bahnversicherungsanstalt nach deren Aufforderung unverzüglich 
sämtliche Vertrags- und Geschäftsunterlagen betreffend diese Versicherungsverhältnisse zur 
Verfügung und erteilt die erforderlichen Auskünfte; ein Zurückbehaltungsrecht steht ihr nicht zu. 

 
(2) Die Leistungen aus den Versicherungsverhältnissen werden durch Zuschüsse finanziert,  

soweit die Leistungen aus Erstattungsbeträgen der Betriebe sowie aus Beiträgen und sonstigen 
Einnahmen aus den dadurch mit ihr begründeten Versicherungsverhältnissen nicht sicherge-
stellt werden können. Die Zuschüsse für die Abteilung D trägt der Bund, die Zuschüsse zur Ab-
teilung E werden zur Hälfte vom Freistaat Bayern, die Zuschüsse zur Abteilung F zur Hälfte 
vom Saarland getragen. Die andere Hälfte der laufenden Zuschüsse trägt der Bund. 

 
(3) Vermögensteile, die nach dem 8. Mai 1945 der Kasse unentgeltlich entzogen worden oder in  

anderer Weise fortgefallen sind, fallen bei ihrer Rückerstattung oder ihrem Wiederaufleben an 
den Bund. 

 
(4) Die Höhe der Bundeszuschüsse setzt der Bundesminister der Finanzen fest.  
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§ 3 

Nachweise über die Verwendung der Zuschüsse 
 

Der Bundesminister der Finanzen bestimmt im Benehmen mit dem Bundesrechnungshof, wel-
che Nachweise die Bahnversicherungsanstalt über die Verwendung der Zuschüsse zu erbrin-
gen hat.  
 
 

§ 6 
Neuregelung der Versorgungsleistungen  

 
(1) Für die Leistungsempfänger der Abteilung D gelten die bisher in der Anlage zu § 33 Abs. 1 der  

Kasse festgesetzten Versicherungsbedingungen. Werden die beamtenrechtlichen Versor-
gungsbezüge der Versorgungsempfänger des Bundes geändert, so hat die Bahnversiche-
rungsanstalt die laufenden Versorgungsleistungen aus Versicherungsverhältnissen der Abtei-
lung D neu zu regeln. Sofern den laufenden Versorgungsleistungen Grundgehälter einer be-
stimmten Besoldungsgruppe nicht zugrunde liegen, müssen sich die Änderungen im Rahmen 
der Erhöhungen oder Verminderungen der Versorgungsbezüge derjenigen Versorgungsemp-
fänger des Bundes halten, deren Bezüge ein Grundgehalt nicht zugrunde liegt.  

 
(2) Die Leistungsempfänger der Abteilungen E und F haben Anspruch auf diejenigen Leistungen,  

die ihnen bei Aufrechterhaltung der bisherigen Versorgungsregelung nach den Satzungsbe-
stimmungen des Bayrischen Versorgungsverbandes oder der Ruhegehalts- und Zusatzversor-
gungskasse des Saarlands, Abteilung Ruhegehalt, zustehen würde, wenn die nach bayrischem 
oder saarländischem Beamtenrecht vorgeschriebenen Voraussetzungen erfüllt sind. Werden 
die beamtenrechtlichen Versorgungsbezüge der Versorgungsempfänger des Freistaates Bay-
ern bzw. des Saarlandes geändert, so hat die Bahnversicherungsanstalt die Versorgungsleis-
tungen aus den Abteilungen E und F jeweils entsprechend neu zu regeln. 

 
 
 
  2. Ergänzende Regelungen 
 
 
(1) Die Allgemeinen Bestimmungen des Ersten Abschnitts in Teil D der Anlage 7 zur Satzung der  

Deutschen Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See sind mit Ausnahme der §§ 136, 137 
und § 138 entsprechend anzuwenden. 

 
(2) Abweichend von § 132 führt die Aufsicht über die Abteilungen D, E und F der Pensionskasse  

Deutscher Eisenbahnen und Straßenbahnen das Bundesministerium der Finanzen. Abwei-
chend von § 133 bedürfen der Anhang II des Teils D sowie Änderungen des Anhangs II des 
Teils D und hierzu erlassener Ausführungsbestimmungen der Genehmigung durch das Bun-
desministerium der Finanzen. 
 

(3) Die entsprechenden Einnahmen, Leistungsaufwendungen und Verwaltungsausgaben werden  
in einem Sondervermögen getrennt von dem sonstigen Vermögen der Deutschen Rentenversi-
cherung Knappschaft-Bahn-See verwaltet. Der Nachweis der Einnahmen und Ausgaben ist in 
einer Anlage zum Haushaltsplan der Deutschen Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See 
zu führen, der vom Vorstand gem. § 14 Nr. 18 aufgestellt und von der Vertreterversammlung 
gem. § 10 Nr. 8 festgestellt wird.  

 
(4) Die Verfahrensvorschriften des Siebten Abschnitts in Teil D sind mit Ausnahme des § 173 ent- 
 sprechend anzuwenden.  


